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Zuwachs bey einem in gespannten Zuwachs
aufgewachsenen Orr ,

42. 2208

IYem von dem Zuwachs bey einem forstlichen Ore
die Rede ist , welchen derselbe in einer gegebenenFolge von Jahren wahrscheinlichst. haben mag , so ver .

steht man unter demselben eigentlich das Aggregat sämt«-liMer Jahrszuwächse , welche der Ort in jenen Jahrenbey gegebenen Umständen etwarten läßt ,

Diese Jahrs8zuwächse verhalten sich nun für einen
Ort , dessen Stämme sich beständig in gespanntem Zu =stande erhalten , dessen bestokte Erdschicht also, als eine
allenthalben angegriffene zu betrachten ist , directe wiedie Safrquantirären , welche sämtliche Stämme
6us dem Boden ziehen mögen 3 sie werden alsomit jedem Jahr immer größer werden , je mehr dieWurzeln der Stämme tiefer in den Boden greifen ,und es wird sich, im Fall die Erdschicht , auf welchesämtliche Stämme forthin einwurzesn durchaus homo«-

gene Säste hat , und die Leituntsfähbigkeit ihrerTheile oder das Vermögen Söäste anzunehmen undfahren zu lassen , dur < aus die nemliche ist ; auch anbeydiese Schicht von einem Mayen des auf ihr stockendenGeschlechts zum andern , ihr natürliches Maag vonSäften , oder ihre Saftcapacität genüglich in Rückesicht des Witterungszustandes berstellen mag , und an -bey die Witterung selbst , während des Mayens dem
A 2 Auf-



4 1,5,L , Späths Abhandlung über den

Aussteigen und der Digestion der Säfte nicht - hinderlich
ist ; die mit jeden1 t ] 7ayen eingzesogene Safrmentte ,
mithin auch der Zuwachs seibst , sich wie jene
Tiefe verhalten , aus woelcher während desselben
die Stämme die Säfte einsautgen .

Ein solcher sorstlicher Ort wird daher unter eben

angeführten Bedingüngen in jedem Mayen immer mehr
zuwachsen , je mehr er Mayen erlebt ; er wird endlich

jährlich ) immer unt gleichviel zuwachsen , von jenem

Mayen an , in welchem seine senkrechte Wurzelverbrei -
fung ganz nachläßt ; das ist : der jährliche Zuwachs
wird endlich in einen Beharruntgsstand kommen , und

in demselben so lange verbleiben , so lange seine Wur »

zelsauggefässe , näch den Umständen , in welchen sie sich
in dem Boden befinden an ihrer Reizbarkeit nicht eine

merkliche Aenderung leiden : und überhaupt sämtliche

Sie des Orts ungestört sich selbsten überlassen
bleiben .

Es ist ferner eine bekannte Erfahrungsmaxime ,

daß der Baum in seinem jugendlichen Alter tiefer als

in seinem mannbaren in gleichen Zeiten einwurzelt , ja

daß endlich diese seine senfrechte Wurzelverbreitung

wohl gar ganz aufhört ! Bey solchen Umständen wird

also . der Zuwachs in den jugendlichen , jenen in dem

mannbaren Alter des Orts , ' sür gleiche Perioden über -

tressen , und füglich wird sich die senkrechte Wurzelver -

breitung nach ihrer Anlage auf eine abnehmende Pro«-
gression bringen lassen ; ja man wird mit ihr die Scale
der senkrechten Wurzelverbreitung gesunden ha-

ben, wenn man jene Linie construirt hat , welche zwischen
den aus zufälligen , temporellen , einander ergänzenden

Irregularitäten jenes Wachsthums mitten hindurch gehek,

Wäßte man diese Scale , so könnte man nach der -

selben nicht nur das Verhältnis der jährlich auf fp er
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der unter obigen Vorausseßungen folgenden Zuwächse ,
sondern auch die Summe derselben , das ist : das perio -
dische Bestandsverhältnis eines forstlichen Orts , wahr -
scheinlichst bestimmen , welche durch Ordinaten und Ab -

scissen sinnlich dargestellt , die YWWachsthums - oder Pro -
ductionsscale des Orts abgeben würden .

Hat sich mit dem eintretenden Frühjahr die Wär -
mematerie in so weit mitgetheilt , daß der . von | dem
Boden eingesogene Saft gehörig flüssig und der Die
gestion fähig wird , so wird auch eben dadurch das phy -
sische Band zwischen den beederseitig assimllirenden Thei -
den des Baums und der Säfte ofsen, und der Baum

sauge nun durch die hergestellte Reizbarkeit seiner Saug -
gefässe den Saft ein, der nun an der Safthaut , als dem

fortleitenden Mittel gegen den Gipfel hinauf steigt , und
allda um so mehr zusammengedrückt wird , je mehr Säfte

" die Sasthaut zu ihrer Sättigung benöthiget ist , bis
endlich der Baum das erstemal nach der Länge seiner
Fibern an allen seinen hervorragenden ober - und unterirr -
dis <en Theilen einen Schub hut , wobey jene Spon -
nung gehoben wird , während jens assimilirenden Theile ,
stetig noch mehr Säfte hinauf zu leiten streben , wodurch
dann endlich nach und nach der totale ober - und unterirr -
dische kävgenwuchs vollbracht wird , und für einen gee
gebenen Mayen nur alsdann aufhört , so wie jene Theile
ihren Sättigungszustand würfklich erreicht haben , oder
der Boden keine Säste mehr fahren zu lassen vermag .

Der ober - und unterirrdische Längenwuchs
geht als gleichzeitig vor , und ist die rOürkunee
ein und ebenderselben Rrafr , nemlich der Spann -
kraft der an . ,dem eminenren Theil des Baums
zusammen gedrückten Säfte .

Nach diesen Gründen verhält sich daher auch das
ober - und unterirrdische Längenwachsthum wie der Quo -

A' 3 tient
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tient aus der einggesotzenen Saftmenge durch sei -
nen Verbreitungsrzum, .

Es ist daher um so kleiner , je schneller jener Raum
gegen die Saftmenge anwächßt ; in jedem Fall aber un -
terscheidet sich die flache oder horizontale Wurzelverbrei «
fung von der senkrechten des Baums ,

Da nemlich die Resistenz des Bodens bey einer -
ley Mischung seiner gleichartigen Theile, mit der Tiefe
unter dem Horizonte wächst , so ist deswegen die flache
Wurzelverbreitung für jedes Geschlecht allemal größer
als die senfrechte , und leßtere nimmt daher allmählig
mit jedem Mayen immer mehr ab , bis sie endlich ganz
aushört , in jenem Mayen , in welchem durch die Sast «-
verbreitung der Druck des Sasts nach dem Gipfel des
Baums verschwindend klein wird , wo also die Span -
nung des Safts gänzlich aufhört und derselbe ' nur als
ein angezogener mit einer relativen Schwerkraft nieder -

zusinken strebt , Der Längenschub des Baums an sei-
nem Gipfel hat demnach mit seinem senkrechten Wurzel «-
wachsthum jene Umstände gemein .; ja es nimmt , der Er «

fahrung zufolge , wie jenes progressional ab , und hört
endlich wie jenes wohl aar auf . Sollte man dieser ähns«
lichen und gleichen Verhältnisse wegen , nicht beyds
Wachsthume mit einander parollel annehmen dürfen ?
Wenigstens gewährt uns die hypothetische Annahme dieses
Parallelismi den großen Vortheil , daß wir dadurch den

Maaßstaab für die progressionelle senkrechte Wurzelver -
breitung eines forstlichen Qrts bekommen , und diesem -
nach seine Wachsthums - oder Productionsscala aus sei-
nem progressionellen Höhenwuchs construiren können .
Die Erfahrung wird auch hier den Ausspruch thun z;
und wir werden uns der Aechtheit dieser Hypothese ver «

gewißert halten dürfen , wann die aus ihr hergeleitete
Resultate
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Resultate der Wahrheit so nahe entsprechen , als bey so
complicirten Umständen verlangt werden mag .

Diese Hypothese habe bereits in meiner 1797 bey
Stein in Nürnberg herausgegebenen Anleirung die
WMiathematic und physicalische Chemie auf das

Forstwesen anzuwenden , aufgestellt ; ich lege daher
dieselbe auch bey folgenden Rechnungen zum Grunde ,
indeme mir einen Schacht zum Gegenstande wähle, auf
welchem die Stämme so viel möglich einerley Alter haben )
ihrer Dicke und Höhe nach aber , wegen des Kümmerns ,
in Classen sich abheilen lassen : woraus sich von selbst
die Folge ergiebt , daß der zu berechnende Zuwachs des

Orts aus den Zuwächsen seiner Classen, sich ergeben müsse ,

Es bezeichne demnach in beygeseßter Figur lit . Z
die Linie A B die ausgegleichte senkrechte Wurzelverbrei -
tung der ersten Classe eines gegebenen Schachts , w' lc <he
mit dem übrigen seiner Classen sich in gehörig geschloss
senem Zustande befindet .

Das ausgegleichte "Alter sämtlicher Stämme des
Schachts sey = u Jahre ; sein summarischer Bestafd
= A; man soll den Zuwachs für diesen Schacht
für die folgenden n . Jahre finden , in der Vor »

ausserzung , daß derselbe sich selbsten überlassen
bleibe , und dem Wachsthum seines Bestands
nicht hinderlich seye.

Um diesen Zuwachs zu finden , haue man in eini -

ge Stämme jeder seiner Classen senkrechte Kerben ein ,
nach welchen man die Jahrszirkel an denselben zurüc «
zähler ; und auf diesem Wege finde man in Zuziehung
der Differenzen ihres Längenwuchses , daß die dermalen

noh bestehenden Stämme in dem Alter von u = = 2

Jahren nach ihrer Masse sich zu ihrem gegenwärtigen
Bestand wie w: «. mögen verhalten haben ,

A 4 Da
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( Da ' nun nach den in CG, 8 meiner Anleitung auf -
gestellten Grundsäßen sich der Zuwachs wie senkrechte
Wurzelverbreitung verhält , und diese mit dem gleich -
zeitigen Längenwachsthum der Stämme immer parallel
bleibt , so muß man zuvörderst darauf antragen , die pe -
riodische sür den ganzen Ort äusgegleichte senkrechte
Wurzelverbreitung auszumitteln ,

Da - sich aber die JIncremente derselben wie die

gleichzeitige JIncremente des Höhenwuchses verhalten , so
werden sich jene aus diesem finden lassen .

Man ziehe also eine Linie R F von beliebiger Länge,
seße in dem Punct A derselben die durc < das Ganze
adäquirte Höhe der Stämme , welche dieselbe mit u Jah «
ren haben, in der Linie A B = a senkrecht auf .

Man krage ferner auf R F aus dem Punct A nach
BF, ( 1 ) gleiche Theile oder Jahre , und aus A nach G

und k, eben fo die ' n und 2 n Jahre ; und proportlonire
ferner entweder aus ven Wirbeln beym Nadelholz oder

nach forstlichen dem Locale anpassenden Maximen ,die aus -

gegleichteHöhen , welche dieStämme mit u- - n und u - - 21 .
Jahren wahrscheinlichst gehabt haben mögten , Diese
Höhen seyen die senkrechten Linien Gl = b und k L = .

I . Da nun die adäquirte senkrechte Wurzelverbreitung
sich auf eine geometrische Progression bringen läßt , so
frage man ferner darauf an , des Längenwachsthums -
Increment D . N für das Alter u und u 4 1 . des

Schachts zu folgern , als mit welchem jener ( n) ' jäh -
rige Zuwachs zunächst in Beziehung ist .

Man verlängere deswegen die Höhe 1 K der

Stämme ; ziehe durch den Punct I . mit der Absciße
R Deine parallel Linie L E; berechne nun den Theil
L M; und ziehe durch M und F parallel Linien mit „un
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und AB ; so isi D PF die wahrscheinliche ausgegleichte
Höhe des Schachts mit x 4 n. Jahren , und es bildet
sich auf diese Art eine Scale , in welcher ist -

ML : NL = NT oB ,

Bezeichnet. man M. L mit - dem Buchstaben U; so ist
VV: U - ( b - - c ) = U- ( b - - c ) : U- - ( a - - c ) ; mithin

U = b -% 2 b - UE ) ZML .

17 : Auch ist ferner NI: OB = CB : DP ; oder

OBE | 6DPZ NIT [' VU: ( 3 = ) ] ?: U =( b==c ) .

UI . Nün " trage man die x Jahre nach welchen man
den Zuwachs abnehmen will von A nach U; - und

richte die Linien U F senfrecht auf R F, und seße die

Basis der Reyhe 1: 83 so ist einmal U V die Höhe,
welche der Schacht im Durchschnitt in dem Alter u = = 2
gehabt haben möchte .

Auch ist die Ordinate ' TV<=N1. 8 %* >; PN = 82 " ;

PD 28547 DUA nta es

mithin auch
VT

zzz ]C13pAEd€ DS ] oder

u + 2) . log B = log ( PD : TV )

IV . Es sey ferner . die Saftmenge , welche sämtliche Clas«
sen in dem ( x = - x) ten Mayen aus vem Boden

ziehen möchten = = Q; so ist dieselbe in dem ( 6 = 241 )
ten Mayen gleich ( 141 - - 8 > ) Q.

Addirt man demnach sämtliche mit jedem Mayen
' eingesogene Saftmengen für die x Jahre zusammen , so
"ergiebt die Summe die totale während dieser Zeit einge
sogene Saftmenge , die sich directe wie der gleichzeitige

A 5 Zuwachs
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Zuwachs selbsten verhält ; und es ist dieser gleich
[ 2 : N 08 : ( 8 *= 05: 0 : 9 ) . 10 :

Es wird also auch in dem Alter von x Jahren ,
der Bestand sämtlicher Stämme oder aller Ciassen des

Schachts seyn

vwA - F [ 2x = 8B ( 8= 1) : ( B - 1 ) ] Q = A; mithin

8 io ) A.

MIESE E27 407: 07 - 40 WU0 - 1208 )

V . Auch wird innerhalb x + n . Jahren der sämtliche
Zuwachs der Classe seyn

an

[ 2G6 + 0 ) - 82 ( 8 - 1 : 8 = - 1 ) ] Q;

folglich auch der Zuwachs für die gegebenen 1 . Jahre ,

0 (* 1! zu v20mX) 70 (8429): 8=-1)]
EIE

4 ANTDERGET UMSDD II J

für den ganzen Schacht .

VI . Jn diesem Ausdruck ergiebt sich der Werth von os

unmittelbar aus der . Messung der in die Stämme

eingehauten Kerben , und den seit 2 Jahren vorge

gangenen Höhen Schuben der Classen des Orts .

Es bezeichne nemlich der Buchstabe D die adä -

quirte Dicke einer Classe in dem Alter u , und x sey
die Höhe derselben für dieses Alter : der Schacht zer -

falle übrigens nach der Die und Höhe seiner Stämme

in p . Classen .

Vor a Jahren aber war die -ausgegleichte Die

eines Stammes jener Classe gleih D = A D, und

die ausgegleichte Höhe gleich a = = A 23 mithin das

Massen-
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Massenverhältnis dieser Classe mit zu und ( u = > )
Jahre wie 1: x. Da sich nun das periodische Mas«-
senverhältnis einer Classe wie das Quadrat der Dicke
ihrer Stämme in- ihre gleichzeitige Höhen verhält , so
wird auch mit Beseitigung der kleinsten Theile seyn

Ch Mezz 4 142 . 049 | 9 4 a )

l DJs : a )
woraus sich der Werth von x finden läßt .

Auf diesem Wege wird nun auch noch das Mas«-
senverhältnis für das Alter u und x = - 2 bey den

übrigen Classen des . Schachts gesucht , und so mithin
durch Summirung derselben der Werth von w gefunden .

VII . Um dieses durch ein Erempel zu erläutern , nehme
ich einen Forrenschacht vor , dessen Bestand in Anwen «

dung aller möglichen Genauigkeit bey Taxation seiner
Classen zu 10000 Claftern befunden worden , das

ausgegleichte Alter desselben ist 100 Jahre , und die

ausgegleichte Höhe der Stämme ist dermalen 78 , 65
Fuß . Von diesem Schacht soll nun sein summari «
scher Zuwachs berechnet werden , welchen derselbe in -

nerhalb der folgenden n = 20 Jahre haben mag

In , dieser Absicht suche man

A. Die Höhe auszumitteln , welche sämtliche Classen
der Stämme dieses Schachtes vor n = 20 und vor

210 =40Jahren wahrscheinlichst gehabt haben möche
ten , und berechne sodann die wahrscheinlichste Höhe
dieser Classen mif 100 4 - 20 oder mit 120 Jahren ,
um hiernach den Exponenten der senkrechten Wur «
zelverbreitung zu finden .

Geseßt man sinde jene ausgegleichte Höhe für
109 = = 26 oder für 80 Jahre gleich 72 , 84 Fußz

und



| (| | 12 1 , 5,2 . Spath8 Abhandlung über den

| und für 100 = = 40 oder 6o Jahre 60,013 ;

| so ziehe man

19) !
1 . die Linie R EF, und trage aus R noch A, das Al -

WW ter oder die109 Jahre des Schachts ; auch trage

13) | man von A nach E€ die folgenden 20 , von A nach

Jahre so daß also R K = 1060 = 40 = 60 ,
und R G = 1IC0 = 20 = 80 wird .

2 , Man seße ferner in A die 78 , 65, in G die 72 ,

JW 84 , in K die 60 , o18 Fuße senkrecht ; ziehe
19] durch die sich hieraus ergebende Puncte O und M

1 die Parallele mit ' M P, mit R F, und ziehe F P

10 ) senkrecht auf R F.

108) 3 . Hiemit ist also in 1; A B = a = 78 , 653
1G > DZ 221584 IC 14 . 240,22 04,025

U = LM ; mithin ist,
b - - c >= 72,84 64,018 = 8,82 = IH .
a - - c = 78,65 - 64, 08 = 14,63 = BC .

Demnach ist nach diesen gegebenen Dingen

U : U - - 8,82 = U - 8 , 82 : U- - 14 - - 633
mithin U = 25 , 9328 ; mithin OB = LI1 , 30 ,

N ' LZ DZELIe

vj] 4 . Es ist ferner NI: OB== OB : PD ; also

14, PD = 7 ,462 undPF - - PD = 89 , 950

()) EE: 7, 402 . 22 827 488 -

di ! Aller Wahrscheinlichkeit nach , werden also sämtliche
Ji3N Classen dieses Schachts innerhalb der folgenden

20 Jahre , im Durchschnitt , auf 81 , 473 Fuß zu

wachsen .

B. Su -

G und von A nach K die vergangenen 20 und 45 -
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B. Suche man den Exponenten , der senkrechten Wur -

zelverbreitung der Classen "des Schachts , aus sel-
nem ihr parallelen Progressive abnehmenden ober -

irrdischen Höhenwachsthum .

Es ist nemlich U. 8 " ==PD oder
60 . 1og B= 1og PD : ML ,

Auch ist

log PD = 3,8728552 = 3

log ML = 3,4138025 - - 2

*
594590527 60

log 8 = 0,9909842 = I

B = 0,97940
B = 1 = = 0,020654

log ( 8 = ) = 3,3126004 = 5

log B = = x

log [ B: B- - : )] = 1,6783838 -

C. Nachdem in einige Stämmen jeder Classe des

Schachts senkrechte Kerben bis auf x = = 20 Jahre
zurücf eingehauen , und aus diesen- nebst der Dis -
ferenz des Höhenwuchses , das Massenverhältnis je-
der Classe für das 100 und für das 8ojährige Als
ter proportionirt , und dieses für alle dermalen be -

stehende Classen vorgenommen worden , finde man ,
daß sämtliche dermalen bestehende Stämme des

Schachts mit 80 Jahren sich nach ihrer Masse
zu dem gegenwärtigen Bestand des Schachts

wahrscheinlichst wie 6880 : 10000 verhalten ha«
ben mögen .

Es ist also hiemit w= 6880 ; 1 = = - w 3120

; 19000 10005

log (1 = = w) . A = 3 , 4941546 ,
Deme

v
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-

Demnach ist auch in der Formel u . v .

x log B < = 19,8196840 - -20
BZ 0 , 66021

? - 1 Z = 0 , 33979
log ( 82 . 1) = 4 , 5312106 = 5

08: 4728
= = L4 0789848

1 , 2095944

Absolntzahl = 16,202
2X 52140

Rest ' = 23,798

( a + n ) log ßB = 39,6393680 = 40 '
BZ 0,43388

49 26.8: 22 » imm 0 , 56612 |

log 70 = “ 47529085 = ' 5

log = = 4% Lr D783838
B -

6,4312923 = 5 |

Absolutzahl = 26,996
ZVK 0 ) . Z= SO

|

Rest = 53,004 |

log 53,004 = 47243086 = - 3 |
log 23,798 = 43765405 = 3

4,3447081 > 4

Absolutzahl = 2,2119
<==. ET

I,2119
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log 1,2119 = 4,0834668 = -
4

log ( 1 - - w) A= 3,4941546

7,5776214 = 4

Absolutzahl = . 378L -

Der wahrscheinlichste Zuwachs dieses Schachts
von 100 bis 120 „Jahren ist also in Summa

3781 , x Klafter .

Auf diesem Wege läßt sich also in Anwendung der

senkrechten Wurzelverbreitung des gegebenen Schachts
sein wahrscheinlichster Zuwachs berechnen ; und es ge -
währt diese Methode um so größere Genauigkeit je mehr
man sich Mühe giebt , das progressionelle oberirrdische
Höhenwachsthum desselben , aus den an ihm selbst , oder

nach forstlichen Maximen herzuleitenden Datis abzuneh -
men ; nnd je weiter man in diefem Stücke auf sein
männliches und jugendliches Alter zurückgeht .

Hat der Schacht bereits so viel Jahre zurückge
legt , daß sein senkrechtes - Wurzelwachthum, mithin auch
sein oberirrdischer Längenwachsthum ganz vollstreckt ist ,
so kommt er in Ansehung seines Zuwachses in einen

Beharrungsstand 3 das ist : er strebt von nun an
alle Jahre um so viel zu zuwachsen , als er in den leß-
tern Mayen zuwachsen mogte ; er wächst auch , in so serne
die Witterung nichts ändert , im Durchschnitt nach die -

ser Anlage so lange fort , bis seine Wurzelgefässe an ihrer
Reißbarfkeit verlieren , und er selbst nach und nach ab -

ständig wird . Während dem Beharrungsstande des

Schachts werden also die Jahrringe immer kleiner , weil

einerley Saftmenge sich mit jedem Jahr in einem grö -
ßerd Zirfel vertheilt ; ja es fann endlich für einen Schacht ,
dessen Boden so geeignet ist , daß die Sauggefäße der

Wurzeln nicht durch zu viele Nässe, Schärfe oder Schleim
an
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| an ihrer Reißbarkeit leiden , der Fall eintretnn , daß von

h, einem Mayen an der eingesogene Saft nicht mehr bis

1) zum Gipfel reichen kann , der Schacht . selbstien also, bey

1 sich immer gleich bleibendem Zuwachs von oben . herun «
(411) ter immer mehr abständig wird .

VIII . Wollte . man um. die Rechnung abzukürzen , statt
der würflich mit den Jahren geomtr . abnehmenden
senfrechten Wurzelverbreitung , ein arithmetisches
Abnehmen . derselben . supponiren , so würde man auf
folgenden Wegen verfahren können :

Es sey nach n . I . Il . die Linien O B = p und

P D = 9 gefunden und der Buchstabe z stelle

j jene gerade Linie vor , wel<he mitMP = K PE

gleichartig und durch M P verlängert von einer

durch die Puncte P und D gezogenen geraden
kinie geschnitten wird ; so ist einmal

OB- - PD: OP<OB: z ; z - >
= : ( AP |

- - PD : [9X q ) +

Auch wäre die Ordinate für das Alter zu + y des

Schachts z : oB = DTz = = » : ' = y

Zz

und es ist deswegen der Zuwachs für den u und

11035 ( u + 1 ) ten Mayen wie 1 : + 1== ( 1 = v)
7

Stellt man in den Buchstaben y nach und
nach alle Zahlen von 1 bis nn; addirt sämtl . sich

ergebende Werthe zusammen , und bezeichnet den Zu«
wachs in dem u ten Mayen mit P so ergiebt sich
die Summe sämmtl , 1 . jähriger ausgegleichter Zu-

wachse mit [ a + 1 . ( L1 - + n ) n] P.

Zz .
Wär
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Wenn nun mit ( x = - x) Jahren der Bestand sämt «
licher . dermalen noch bestehender Stämme nah VI .
gleich B befunden worden , und A bezeichnet den gegene
wärtigen Bestand . des Schachts , so ist einmal näherungse
weise der adäquirte x jährige Zuwachs

A - - B

PS = - - T ;
XN

mithin ist auc ) der Zuwachs für die folgenden n Jahre
m SEES q 7

4 KEES GNR ( v895
der jedoch immer etwas kleiner als nach der Formel n . V.
ausfällt .

Es ist nemlich hier

P = = 11,303 4 2 - 75 402 ; A = =B = 3420 Rlofe
mel Wan) . 9 ' 3 : 842fer . 1 Z02 203 ZZ ( 1== -- ), = >EE

p
MER LTEEN

11,30
21 : 3 , 57 .

mithin ist der Zuwachs selbst
;

3120

o
( 20 + 3 , 57) . 5 = 3680 Klaster ,

Welcher Zuwachs gegen jenen naß VII . um
beyläufig 100 Klaftern zu flein ausfällt,

IX . Will man den arichmetisch ausgegleichten Wachs«
thumserponenten für die folgenden n Jahre auf die
sem Wege angeben , so sey derselbe = 73 und es
wird seyn

/
N. Forstarchiv , V. Band , B

7
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|
„ = ZP li 4 36 Ipo po md: nj: A.

| 8 e 6

4 für gegenwärtigen Fall wäre derselbe
3939

ve
jj 20,10000

1

54,30

oder auf 54 , 35 Klafter wächst innerhalb der fol -
genden -20: - Jahre , jährlich eine Klaster bey diesen ?
Schacht zu .

py]

lic <st zu erwartende Zuwachs bey nem forstlichen ,
Ort berechnen ;

Wenn man nun dasselbe mit dem Verfahren an -

derer vergleicht , so überzeuget " man sich, daß der Zu -
| wachs nicht etwa überhaupt naß . allgemeinen Erfah -

rungsmarimen ,odernuraus demZuwachs des lichtstehen -
den Baumes , abgeleitet , oder statt - des künftig: zu erwar -

tenden Zuwachses der seitherige Zuwachs statuirt wor -

den : sondern es liegt viel mehr der seitherige Zuwachs
des Orts in Beziehung . mit seiner- Aenfrechten Wur- ,
zelverbreitung bey demselben zum "Grunde; und lez-
tere ist nicht etwa aus “einer Periode abgenommen ,
die seßr nahe an das dermalige Alter des Sthachts
triftz sie reicht vielmehr immer auf eine Periode zu -

rück , die doppelt so aroß ist, als die Periode , für wel -
dhe man den fünftigen Zuwachs finden will .

Man bekommt daher . auch den Zuwachs um
so sicherer , je genauer man den seitherigen Zuwachs
und das seitherige Längenwachschum des Orts auszu -
mitteln sich angelegen feyn läßt .

XI .

X . Nach diesem Verfahren läßt sich also der wahrschein «-
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RT . In Grundlegung der in u . 1. aufgestellten Hypo»-
these, daß das ober - und unterirrdische senfrechte Längen «
wachsthum nach einerley Verhältnissen vor sich gehe ,
oder sich parallel bleibe , läßt sich ferner auch das
Verhältnis der summarischen periodischen Productso -
nen eines forstlichen in gespanntem Zustand . sich bes
findenden Orts , ausfinden ,

Es war z. E, KT die ausgegleichte Höhe der
Stämme eines Schachts in einem Mayen , bis
dahin sic) der Wurzelstand derselben in so weit herge -
stellt har , daß sie als ausgebildete von voran das ere
stemal einen conformen Längenwuchs zeigen ; und der
Bestand des Orts in diesem Mayen gelte hier für die
Einheit selbst .

Nach KG=n. Jhrn, wardie ausgegl . Höhe = GO. )
Fuße ;Khzim . = AB ) Z

und der Exponent der Progression , nach welcher der
oberirrdische Längenwuchs vor sich gieng , sey ß.

Bey solchen Umständen werden sich also für die
Jahre R G und R A, die summarischen Productio -
nen des Orts verhalten , wie

2n = Pl ( 6 " = 1 ) : ( 8 - 1 ) ; 2m- - ß ( 82 - - ; ) : B- - , ,
Um dieses durch ein Exempel zu erläutern , und

zugleich die zum Grunde liegende Hypothese zu er »
läutern , will ich die Nesultate , welche Hr, Sühbrerin seiner kurzen practischen Anweisung zum Forst -
wesen , und Hr, - Harri in seiner Anweisung zurTaxation der FSorste , als durch Erfahrung er -
probte ; für einige Geschlechter ausstellen , mit jenen ,die sich für dieselbe nach“ meiner Hypothese ergeben ,
vergleichen , um zwischen beyden die Parallel ziehen
zu fönnen .

B 2 „ Ih
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I < nehme zu dem Ende den Eichenort vor ,

welchen Hr . Führer pag . 91 jener Anweisung aufs

stellt , für welchen derselbe das ausgegleichte progress»

sive oberirrdische Höhenwachsthum folgendermaßen
angiebt : ;

Alter. Höhen. Alter, Höhen,
20 15 68 48

28 7 A Fls 50 %

36 30 86 ** 52X

52 gr 06: 21: 2050

60 45 I18 56

|

| Nach diesen gegebenen Dingen erglebt sich, wenn

|
|

man die Höhen mit 1 20 und 60 Jahren zum Grunde

)
y

fegt , nah n . Il . III . der Exponent seiner geometrischen
| Sängenwachsthumsreihe 8 = o, 97683 oder 108g.

= , 9898041 = = . 1 und nach demselben sind

die ausgegleichten Höhen der Stämme dieses Eichen«-

orts , von 10 zu 10 Jahren folgende :

Alter, Höhen | Alter . Höhen .
20 22,32 70 48,05

32 30,11 80 50,46 IE

40 36,27 90 52,367 1786 ,

50 41,06 100 ZETT md .

60 44,66 120 56, - -

-
Nach dieser Prögression vollführen also Eichen ,

die auf einem Grund der besten Art standen , der

einen milden mit . Dammerde mit etwas Leimen

oder Sand leicht gemischt bestehenden mehr fipienals
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als flachen Boden in mehr gemäsigter als allzutro >«
ner oder zu nasser Lage hat , ihr Höhenwachschum .

Herr Führer giebt ferner das Höhenwachsthum
für Buchen , des - besten Forstgrundes , nemlich in

einem aus Dammerde bestehenden milden Boden , mit

einer Unterlage von Kalksteinen oder Mergel , in ei -

ner fühlen und frischen Lage, folgendermaßen an :

Alter. | - Höhen | Alter. Höhen ,
20 | 12 84 59

44 40 100 63

60 49 120 64

Nach diesen Datis habe ich den Exponenten des

Sängenwachschums oder B = o, 97643 und log
= , 9896413 >= 1 befunden ; so daß mithin

die Buche fast nac ) der nemlichen Progression wie
die Eiche auf jenem Boden ihr | Längenwachsthum
vollführet . Nach demselben ergiebt sich folgendes für
das Höhenwachsthum :

Alter. Höhen Alter. Höhen .

20 26,556 80 59,615

402 43,038 100 63,555
60 53,207 120 65

Für einen Farren Bestand auf einem Grund
guter Art , der entweder aus einem steisen und bin -
denden nicht sehr flachen Boden von Klei oder Lei-
men mit etwas EE vermischt , oder aus einem

Sand -
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Sandboden ebenfalls mit Dammerde vermischt in. ge -
mäsigfer und nicht allzutrocner Lage bestehet , giebt

. Hr . Führer ferner folgendes Höhenwachsthum an .

Alter. Höhen. Alter. Höhen .
16 16 82 52

40 37 7)WE WIRBEL!

3 M UE5O Heals BÜNGER Dmg

Für diesen fand ich 10og 8 0, 9910086 =- 13
und 8 o, 9795 , auch gab die Rechnung folgendes 3

Alter, Höhen. Alter, Höhen.
20 26,355 80 48,563

404 | 33 . 804 | 100 52,434
60 | 42,679 120 | 55 .

XII , I < habe bey diesen Berechnungen die 60 und

120 jährige Höhen, welche Hr. Führer für diese Sea

schlechter angiebt , immer zum Grunde gelegt .

Nun sind bekanntlich solche Data nicht als Dinge
anzusehen , die . man mit mathematischer Gewißheit
bestimmt angeben , sondern wobey man immer nur

auf einen gewissen Theil gewiß seyn kann . . . . Und'

demohngeachfet lauft die geometrische Scale , die ich
nach venselben consiruirte so ziemlich parallel mit der

Führerschen aus der Erfahrung adäquirten Scale . Es

ist daher auch leicht zu erachten , daß wenn ich in

Rücksicht der Höhen für. die 60 und . 120 - Jahre
fleine erlaubte Abänderungen hätte vornehmen wollen ,
daß ich eine Scale hätte construiren können , die nur

um Kleinigkeiten von der Führerschen abweichen ( tesa



forsilichen Zuwachs und' Gehaubesimmung , 23

da ich? aber die Führerschen Data ließ , wie ich
sie in jener vortreflicgen Abhandlung vorfand , und

dennoch ) meine geometrischen Scaten mit jenen so
zimlich parallel gehen , fs finde ih darinnen um so
mehr den Beweis daß allerdings das Längen ?
wachsthum eines „Forstlichen Orts , dessen
Bäume ihre Ausbildunttsperiode bereits er -

reicht haben , sich - - auf eine geometrische Pro -
gression brintzen lasse .

Da auch meine Scalen von den Führerschen ,
was die Eichen und. Buchen anbelangt , am] meisten
für das jugendliche Alter dieser Geschlechter disfferiren ,
so beweißt dieses eben das , was uns die Erfahrung
lehtt , daß solche Geschlechter mit " 26 " bis '30 Jahren
in Ansehung der Hauptäste ihrer Wurzeln noch nicht
ausgebildet sind. „ Sie würdet jene Höhen haben , wenn

sie in jenem Alter schon alle jene Aeste in den Boo
den hinunter getrieben hätten , durch welchen sie nache
gehends in jenen Jahren die Säfte des Bodens al -

„Jenthalben um sich herum . aus der eingewurzelten
Schicht saugen , als für welche die Däta zu meinen
Scalen abgenommen sind .

XIII . Wenn ich nun ferner :.das Verhältniß der sum «
marischen Productionen für. jenen Führerscheu Eichen -
ort aus meiner Scale nach der Formel m. X. IX . bes

rechne , so ist einmal dte Rechnung , wenn ich in den

Exponenten zuvörderst das Alter von 160 Jahren
substituire , für jene summarische Productionszahl
solgende :

160 log 8 = 0,3686560 - - 2

Es dE 0,02 . 137

log
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1og : ß = 0,9898041 = €

ß = 0,97680
| R 41 1002320|

log B: ( B = = 1 )= 1,6243161

4,9897256 = 5
1,6243161

0,6140417 - - 5

Absolutzahl = 41,12
2 . 160 = 320

278,88 +

“.
Wenn ich- weiters in den Exponenten m. nach

und nach die Jahre 140 , 100 , 80 , 60 , 46 " bsti -
fuire , so' bekomme ich für diese Jahre folgende Ver -

Hältniszahlen -für die summarische Production dieses
Eichenorts :

]

ain . Befiloe am . [ was
160 272,88 80 124/333
140 239,47 60 88 , I90

120 20,413 43 62,350

100 | 1Ö1,937 20 24,220

Indem ich mich ferner auch hier an die 60 und

T20jährige summarische Production dieses Eichen -
orts , welchen Hr . Führer pag . 9x ausstellt , halte ,
ergeben sich mir folgende Resultate für dessen sum -
marisch - periodische Production , nach meiner auf jene
aufgestellte Hypothese gegründeten Formel ;

Alter
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Aller. | Summar. Alter. | Summar.Production . Production .
I60 89Klafter 80 35,66

140 68,69 60 25470 .
I20 57,49 49 117,88 . 3

100 | 45/00 20 0,05 + €

Die Führersche Scala aber giebt folgendes :

Alter Summar , | Alter Summar .
Production . Production ,

156 70,08 =7.0/52 10 20. 03. 00
142 65,59 60 26,81
I18 56,61 44 16,26

96 456,90 20 1,09

Hier müssen die Verhältnlszahlen für die 40 und
20 Jahre noch mit Bruchzahlen multiplicirt werden ,
weil die Resultate nach Maßen nnd nicht nach, Klaf -
kern sich durc ) meine Formel ergeben , und bekannt -
lich der solide Inhalt einer Klafter 40 und 20jähri -
gen Eichenholzes wegen der - Zwischenräume kleiner
als der solide Jnhalt einer Klafter schlagbaren Ge -
hölzes ist . :

Da der Längenwachsthumserponent für den Füh «
rerschen Buchenort pag . 108 jener Abhandlung nach
XIX . fast jener des Eichenortes pag . 9I ist ; so habe
ich nach demselben aus meiner Formel die summa
rische Production dieses Buchenorts folgendermaßen
gefunden , indem ich dabey die 6ojährige Production dess»
selben , zufolge der Angabe des Hen, Führers mit
36,19 Klaster zum DBE legt , -

5 Alter ,
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Alter. Summat. Alter. Summar,
Production Production .

120 80,52 62 36,19

100 63,40 40 25,14

80 | 50,23 | 20 | 3 .

Auch hier gilt für die 20 , und 4ojährige Pro -
duction des Buchenorts , was vorhin wegen der Ei -

<hen , in Rücksicht der Zwischenräume bey einer Klaf -

ter , angeführt worden .

Die Führersche Klafter - ist ein Cubus von 6

Fuß und hält für Eichen und Buchen 108 solide

Cubicfuße beym schlagbaren Gehölz ; und fein Mox -

gen = 30520 Quaädratsuß ,

Für ven Führerschen Farrenort pag . 125 jener

Abhandlung ergiebt sich unter den in XX . angeführten
Umständen der Längenwachsthumsexponent 8 = 0,

97913 undich finde nach diesem das summarische Pro -

ductlonsverhältnis für diesen Ort wie beystehende Ta -

fel ausweißt .

Alter : | Verhältnis, | Alter . | Verhältnis .

120 196,200 60 86,012

IO0 158,245 40 53,089

30 | 12,335 | 26 | 23,707

Jndem ich. nun abermals die 6ojährige summari -

sche Production dieses Orts mit 25 , 8 Klaftern , nach

Hr . Föhrer zum Grund lege, bekomme ich folgende
Resultate für die periodische summarische Production
selbsten.

Alter .
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Alter Summar .
Alter

Summar .
Production , Production .

I20 58,86 60 25,38
ICO 47747 40 15,93

80 | 39,40 | 20 | 7,14

Hr . Führer aber giebt dieselbe der Erfahrung zu -
folge also an ,

Alter. | Summar. Alter. | Summar .
/ Production, Production .

108 45 - 74 58 29,52

94 | 41,93 40 16,00

82 38,18 | 24 11,43

XIV . Vergleicht man die Resultate welche sich in Rück -
sicht der periodisch summarischen Production dieser
Geschlechter nach meiner auf jene Hypothese gegrün »
deten Formel ergeben , mit jenen von Hrn , Führer
durch Erfahrung ausgemittelten , so überzeuget man sich

-

a ) Daß im Ganzen .genommen beyde Resultate
wenig von einander abweichen .

ß) Werden dieselbe noch näher concurriren , wenn
man mit den Principalpuncten der Scale noch
jene erlaubte fleine Veränderungen hätte vor
nehmen wollen , wodurch die geometrische Scale
des Längenwuchses , zunächst auf die practische
Scale gebracht worden wäre ,

Y)) Sind auch die von Hrn , Führer aufgestellte poo
riodische Productionen jener Geschlechter nicht
als mathematischrichtig bestimmte , sondern viel
mehr nur als aus mehreren gleichartigen ausge

:

mittelte
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mittelte anzusehen, die also immer nur elnett ge -

wissen Theil zu groß oder zu flein seyn können .

&) Hat man sich auch hier eben so wie bey. dem

fängenwachsthum an das 6ojährige Alter vore

züglich gehalten , und dessen summarische Pro -
duction , so wie sie Hr . Führer würklich angiebt ,

zum Maaxstab genommen : da man statt dessen
leicht ein anderes Datum des Hrn . Führers
hätte hiezu gebrauchen können , wodurch beyder -

seitige Resultate sich einander mehr genähert
hätten .

Es bleibt also immer hieraus so viel gewis , daß
| in so weit jene periodische summarische Productionen für
j ' deren Richtigkeit Hr. Führer vermöge einer vieljährigen

+ Praxis sich verbürgt pag . 90 , ihre Aechtheit würklich be -

| Haupten , nicht minder auch meine ZSypotbese we -

;
gen des parallelen ober - und unteritrdischenLän -

| genwuchses , als wahr und gegründer ange - |
sehen und anerkannt werden müsse .

|

XV . Um diese Hypothese noch weiter zu erwähren , will

ich auch die Erfahrungsmaximen des Hrn , Hartigs , |

über „die drey vorhin angesührten Geschlechter anfühe

| ren , und mit den Resultaten , welche dieselbe giebt ,
[013] vergleichen .

Nun habe ich bereits in meiner Anleitung pag «

94 nach jener Hypothese die Verhältniszahlen der pe -

riodischen summarischen Productionen für einen Du -

c<<enort gegeben , der mit jenem des Hrn . Hartigs
in pag . 38 seiner Abhandlung einerley oberirrdisches

Sängenwachsthum und übrige Eigenschaften haben

mag , und sür denselben solgende Resultate „ 8
fer .
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Alter . > | Nac < Hr . Hartig . | Nach mir .

30 1509 1540

60 3550 3416

992 5260 5760

120 | 9200 8200

H I <h habe auch allda die Gründe angegehen ,
warum mir die Angabe des Hrn , Hartigs für die

120jährige Production als beträchtlich zu groß vor -

Fommt , und man überzeugt sich' in dieser Rücksicht ,
daß die aus meiner Hypothese geschöpften Resultate
auch hier sehr gut mit den Erfahrungsmaximen des

Hrn . Hartigs zusammentreffen ; daß folglich auch hier -
aus dieselbe einen fernern . Grund ihrer Acchthelt be
fommen ,

XVI . Will man welter vorausseßen , der Hartigsche - Xi-
c<enort nach pag . 38 tab . c seiner Anweisung wachse
nach. derScale derFührerschen , und habe mit jenem glei -
<hen Boden und übrige auf das Wachsthum sich be

ziehende Verhältnisse , so müßte auch für jenen wie

für diesen B = o, 9768 seyn.

Solc <hemnach wäre nach Cubicsußen die summa
rische Production eines Morgens mit

Jahren . | Nach Hr . Hartig, | Nach mir ,
200 15600 160200

160 13050 13203
120 9950 9341

80 | 5750 | 5796

Auch, diese Resultate differiren nicht gar zu sehr
-, von einander , und übrigens sind die Data von Hr .

Hartig
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Hartig nicht so genau bestimmt wie für jenen Bu -
ji <henort XXIII . wie derselbe pag . 38 seiner Anwei -
j sung selbst gesteht .

104 XVII . Desgleichen stehen die Resultate des Hartigschen
Sarrenorts unter obiger Vorausseßang mit den mei -

nigen , also neben einander :

Nach Hr . Hartig. | Nach mir .

IOO 14295 13450

80 10295 16300
60 7270 7300

40 4620 4500

20 T400 2012

Von . diesen leßtern Datis gesteht aber Hr. Har -
|

|
tlg , daß sie nicht mit jener Genauigkeit noch gesam «
melt sind, als jene für den Buchenort , auch hat dere

selbe das Kümmern von der leßten Dyrchforstungs -
bis zur schlagbaren Periode beseitiget , wodurch also
seine Angaben für diese Perioden immer etwas zu groß
ausfallen mußten .

Und doch stimmen meine Resultate mit den Ano

gaben des Hrn , Hartigs näher zusammen , als man

bey solchen Umständen erwarten sollte !

" Ob nun auch von andern Forstmännern seither
ähnliche Resultate über das progressive . Wachsthum
forstlicher Orte aufgestellt worden sind, ist - mir nicht
befanntz es genügt mir also durch die angeführten
Beyspiele , die Richtigkeit meiner Hypothese und deren

Anwendung einstweilen bewiesen zu haben ; indem ich
wünsche , dieselbe fernerhin noch durch mehrere Erfah -

( | fahrungsmaximen , bewährt zu finden .
hee
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XVIIL Auch: für das Schlagholz läßt sich die periodi -
sche Production nach diesen Grundsäßen bestimmen ,
insoferne vie Wurzeln der Stöcke noch senkrecht in den

Boden greifen können . Sind aber diese schon so alt ,
daß sie ihren Beharrungsstand bereits erreicht haben ,
so ist von nun an der Zuwachs bey einem solchen Ort
im Verhältnis der Zeiten , innerhalb welcher er vorgeht ,
bis jene in VII : angeführte Umstände bey den Sauge
gefäßen seiner Wurzeln eintreten .

Es sey A der Bestand , auf welchen der Ort in «

nerhalb u Jahren zugewachsen ; man verlangt den Zu -
wachs für die folgenden n . Jahre ? :

Nach jenen Gründen ist einmal ;

NE urin ds A, 1-44 22
1;also Zu .L J

PN. “ >

Zuwachs - bey einem stark ausgezogenen
forsilichen Ort .

Wenn Stämme sich untereinander in gespanntem
Zustande befinden , so strebt jeder in Vergleich mit sei «
nen ' benächbarten um so mehr Säfte aus dem übrigens
gleichartigen Boden zu ziehen , je größer der Veberschuß
seiner zufälligen Assimilationsfraft , oder jenes -in seinem
Saamenkeim noch übrig befindlichen natürlichen Bestre -
bens sich mit den saftigen Theilen des Bovens zu verbin -
den , in Vergleich mit jenen gleichnahmigen Kräften der
benachbarten ist , und je besser der Boden denselben -auf-
nehmen . . mochte .

„ Je grösser demnach dieser Veberschuß für gegebene
Stämme eines Ortes ist , und je inehr: dergleichen/un -

ter
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fer den übrigen steen , um . so grösser wird die. Zieh «
kraft dieser Klasse seyn ( pag . 41 meiner Anleitung )z
und es wird diese Klasse den übrigen von jener Zeit
an jenen Theil des Sasts zu entziehen streben , den

ihr der Boden nicht mehr zu ihrem ungehinderten , mit

jedem Mayen wegen des Wurzelzuwachses immer grö «
ßer werdenden Wachsthum , abgeben kann . Indem
also jede " Klasse der andern einen Theil des Safts zu

entziehen strebt , der sich wie der Ueberschuß ihrer Assi«
milationsfraft in die Zahl ihrer Stämme verhält, so ist
also allemal die leßte Klasse diejenige , welche jenen Des

fect des Saftes ergänzen muß, diese kommt daher auch ,
weil sie nicht so viel Säfte mehr einsaugen kann , - als

sie nach ihrem Wurzelzustand konnte , in einen Zustand ,
in welchem ihr jährlicher Zuwachs immer mehr abnimmt ,
bis er endlich wohl gar aufhört , und manysagt . in die

sem Zustand kümmere die Klasse . ( pag . 114 meiner

Anleitung . )

Anders aber wird sichs mit Stämmen verhalten ,
die sich in gespanntem Zustande befinden , oder als solche,
wie jeder lichtstehende Baum zu betrachten sind.

Bey solchen wird nemlich der Boden nicht wie bey

jenen allenthalben mie Wurzeln und ihren Sauggefäßen
durchstrichen , fo daß der Boden selbst,als ein allenthal -
ben angegrifsener gleichsam als ein für alle auf ihm sto
> ende Stämme gemeinschaftlich zusammenhängender
Sastbehälter anzusehen ist , sondern jeder solcher Stämme

hat hier gleichsam seinen isolirten Kessel aus welchem

er die Säfte ziehet , ohne daß diese Kessels einander durch -

Freuzen müßten .

Bey solchen Umständen , wobey also ein statisches
Zusammenfließen der Säfte durch die ganze besto >te Erd -

schicht verhindert wird , cessirt daher auc ) das kümmern

;
um
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um - so. mehr , .je lichter die Bäume stehen : es. wächst
jeder. nach Verhältnis seiner zufälligen Assimilätionskrafe
auf dem Boden fort , und wird als solcher endlich voll -

Fommen , in jenen Jahren , in welchen sein jährlicher “Zys«
wachs in die Dicke anfängt unmerklich zu “ werden . '

Je " örößer demnach das Vermögen des " in dem
Saamenkeim befindlichen sich propagirenden Ursaftes ,
sich mit den saftigen Theilen des Bodens zu verbinden ,
oder ' seine absolute Assimilationskraft ' war, + je weniger
ferner“ das Saamenkorn bis zu, seinem Aufkeimen von

diesen Eigenschasten "vermißte ; je günstiger auch ' der

Boden nach seiner Bonität und Resistenz in Ansehung
dar Nahrung ; und Resistenz seiner Keime - seyn mochtez

*
um so besser wird die aus demselben entsprossende
Pflanze , mithin auch der aus derselben entstehende Baum ,
in gegebener Zeit in "die Masse gewachsen seyn,

Sowie also bey: den. Stämmen eines , in gespann «
tem Zustande befindlichen Orts - ihr periodisches Classen «
verhältnis , oder die Proportion zwischen den Massen “der
Stämme für eine gegebene Zeit meistens durch die

höhern Classen , deren zufällige Assimilationsfräste grö »
„ßer als , der . übrigen seyn . mochte , bestimmt wird , die

bey dem Kümmern gleichsam den Ton angeben ( F, 3 mel «
ner Anleitung ) ; so hängt hingegen bey“ den lichtstehen -
den Bäumen die Masse derselben. folglich auch ihr Class
senverhältnis einzig “ von ihren zufälligen Assimilationss «
kräften ab .

Es fann daher äu <h bey einem "solchen Ort der

Zuwachs nicht wie bey jenen , auf welchen sich die Stämme
in gespanntem Zustande befinden , berechnet werden ; son -
dern es ergiebt sich derselbe unmittelbar aus dem seithe-
rigen ' "Wachsthum jeder Classe des Orts .

L. Indem nun der lichtstehende Baum nach 6. 2 mei -

ner „Anleitung nas einer logistischen Linie zu wachsen
N, Forstarchiv , V, Band , C strebt ,
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strebt , „die anfänglich ihre gekrümmte Seite , nach
Ablauf des tropischen" Mayen aber , ihre hohle Seite

gegen die Abscisse wendet ; so läßt sich der Zuwachs

bey einer gegebenen Classe auf folgende Art berechnem

Es Fey die- Masse: eines Banms der , ersten Classe
den : Durc<schnitt durch /die : -ganze Classe genommen ,

in dem gegenwärtigen . Alter von u Jahren gleich: b. ;
*

„fie wat aber mit . = = 1 % Jahren gleich a , „ Die An -

zahl» der ) Stämme dieser Classe sey . m 3. man sucht
den Zuwachsfür die folgende :n. . Jahre ?

Nun sey. die Bäsis der Progression , näch welcher

diese Classe seither zuwuc <s = xz so ist einmal

. zur HEN

und die Masse eines Baums dieser Classe mit u > 1 .

Jahren wahrscheinlichst
n

b - .

folglich . „ der Zuwachs von 1 bis

pn . Jahren bey der , ersten Classe gleich

m bis beman; ) b .

Auß/die : nemliche "Ret : ; müßte alsoauc <h der Zue
wachs für“ die 2te und für die übrigen Classen gerech -

net ; und ! in ' Summa zusammen gezählt - werden, . . wenn
man . den : Zuwachs für. den ganzen Ort bestimmen . will .

Doch da bey solchen lichtstehenden . Stämmen , „deren

Kessel - einander nicht durchkreuzen , das Kimmern als eine

durch die höhern Classen hervorgebrächte " Wirkung

cessirt, so wachsen bey einem solchen Ort die Stämme
' sämtlicher
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sämtlicher Classen; der - Regel - nach untereinander pae
rallel , das ist nach einerley Progression , wenn nicht die
verschiedene Festigkeit des Bodens dies Wachsthum
alterirt , dadurch , daß. der Boden der flachen und senks
rechten Wurzelverbreitung ungleich stark resistirt .

Wenn nunb “ , b “ die adäquirte Massen der 2ten

„„und-3tenClasse , und m“ , m “ die Stämmezahl derselben
bezeichnen, so würde also in Beseitigung jenes Ums
standes , der summarische Zuwachs dieses " Orts für die
n . Jahre sich folgendermassen formularisch darstelle
lasset 2;:53 .; di ] EIE TOE

br mob ! m m DE 5 ) ( = = 1 )

„9 Bey einem solchen Ort, für welchen man , wegen
seines ausserordentlich guten Bodens , die Jntentio

. bat ; Schratbäume oder starke Berlstämme zu ziehen ," t u' wd' deswegen nach und nach "alle und ' jede Stämme
welche sich nach“ ihrem “"Wüchs nicht - zu dergleichen
Stämmen ;»qualificiren möchten , apsgezogen ha , sto «
&>en dermalen noch dreyerley Classen derselben in el -
nem Alter . von 80 , Jahren . Auch ist die die adä -
quirte Masse eines Stämms der ersten Classe = = 120

Cubicsuße = b; und nachdem man an einigen die «
«

Fer" Stämme. durch einhäuen der “ Kerben 26 "Jahr «
ringe zurüzählt , uud den 60 und 8ojährigen . Län

' genwuchs „mit. einander „proportionirt, . so „findet man ,

- daß die adäquirte Masse eines Stammes der ersten
" Classe mit . 160 Jahren ! " 72 Cubicfußs gewesen seye,

Maxni' fragt zuvörderst//um wie viel, ein solcher Stamm
von 80 bis 100 Jahren zu wachse .

Hier ist, also . % D,203 «x = 203. b . 2 = 155 ;
2 903 mithin , ,

WU
2

; +1
5 0
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26 log x=“ 108g 5
log 5 = 0 , 6989700
log 3 = 0 , 4771213

= 0 , 2218487

Absolutzahl = 5 , 6666

429 -. 1; 2 0,6666 2

also wäre der Zuwächs bey einem solchen Stamm

2,420 80 Cubicfuße von 80 bis 100 Jahren ,

Il . Es sey die Dicke des Stammes im zu ten : Jahr! =

19
- D, " und die Höhe ZL . Auch. lasse sich aus dem

|
"? seitherigen " Längenwaächsthum dieser Classe Jchliessen,

| NEN
daß. die Höhe des Baumes mit u “ + 1 . Jahren wahr »
scheinlichst = 1 die Di >e - aber = X seyn werde .

Weil sich nun die periodische Massen des Baums

wie die Producte aus dem . Onadrat . seiner Die in

seine Längen, verhalten ; so . wird - auch seyn ;

D? . L : x * . 1 =(3 a “ 3 mithin "“

| L

„ X ==17: Vi H .

|
' Es sey 3:E-D = 2 Sz 1, = 723 1 783435

[' f „ forst bing Enns !
,

KL IVZ 5 Si 5751 22 = 2,7665 Fuß .

Ein Stamm der ersten Classe würde also mach
20 - Jahren diese : Dieke wahrscheinlichst: haben« 77

III . Hat eine Classe ihren oberirdischen Längenwuchs
bereits “ absolvirt ; so kommt- dieselbe von nun “ an in

Rücksicht ihres Zuwachses , in Lehmüngsstand , banerda
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"erhält: sich so lange: in demselben als die Reizbarkeit
der : Wurzelsauggefäße nicht alterire werden ; das ist

jeder Stamm strebt von nun an . in jedem. folgenden
:

Mayen gleichviel Säfte einzusaugen , also in jedem

Jahr um gleichviel zu wachsen , , Für . diesen . Fall
läßt sichder Zuwachs folgendermassen berechnen ,

Die Classe vollführe in dem. - zuten , Mayen ihren
lezten Längenshub die übrigen Data : aber bleiben

wie in . 1 . 1 . :

Nun ist einmal a . = = b; und a . = a . w > ? 7

war der Zuwachs im uten Mayen ; er wird also auch
seiner Anlage nach innerhalb n . folgender Jahren ' 1n

mal so groß seyn ; das ist der Zuwachs wird seyu

1 . a ( u = = 1 ) 2 * > " oder n . b ( x == 14)! it

War die Clässe seit jenem Mayen , in welchem
ihr Beharrungsstand began , oder seit x Jahren um

C Klafster zugewachsen , so wird sie auch innerhalb der

solgenden n . Jahrr um einen
Theil ( v4 - x ] € Ei

wachsen so lange "die Reizbarkeit ihrer einsaugenden
Gefäse nicht alterirt wird , und der Boden ' von einem

Mayen zum andern seine natürliche Saftmenge her-
zustellen vermag , auch anbey der Witterung , dem

" Aussteigen und der Digestion des Saftes : nicht hins
derlich ist ,

6. 3 +

Zuwachs bey einer kümmernden Classe.

So wie nach ß. 2 bey einem in. gespanntem Zu -
stande aufwachsenden foren Ort die erstern Classen

3 desselben
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Desselben nach ihrem mit jedem Mayen weiter "undtiefer
Hreifenden Wurzelzustand, ' mit jedem Jahr immer mehr
Säfte einzusaugen ' streben , so ' muß jedesmal die “lezte
Classe der Stämme jenen Theil des ' Saftes entbehren ,
der zu Sättigung der übrigen Classen nothwendig ist ,
und von dem Boden nicht mehr abgereicht werden mag .

Es kommt daher - diese Classe in den Zustand des

Kümmerns, - das Fist, sie wächst mit jedem folgenden
Mayen immer weniger zu ; sie erhält sich als solche noch
eine zeitlang „ohne fernern Zuwachs grün und wird end -

lich ganz dürr in jenem Mayen , in welchem dieselbe nicht
mehr so viel Säfte , bekommen fann , als nöthig ist ihren
grünen Zustand zu erhalten oder herzustellen . Von da

an fommt in dem nemlichen Mayen das Kümmern in

die zunächst vorhergehende . Classe und so verbreicet sich
dasselbe nach und nach bis auf die höhern Clasien ; daher
kommtdieperiodische - Classificationsänderung der Stämme ,
vermöge . deren Stämme die 3. E. mit 49 Jahren zu
der 2ten Classe gerechnet werden konnten , nach 60 bis

70 Jahren . unter die dritte ' Classe der in dieser Zeic
noch bestehenden. Stänime gezählt werden mögen .

Indemman nun solche verkümmerteClassen ihresOrts
nicht. bestehen -läßt, sondern dieselbe zu benöthigten , Ab -

sichten verwendet, - so enkstehet hiedurch : eine . Nuzung des

Waldbodens , die man nach der Natur der Sache füg-
lichst die , Zwischennuzuntz heißt .

Dabey- aber - ist der Fall - möglich , daß man die Zwi -
schennuzung nur aus den würflich ganz verkümmerten

und deswegen Gipfeldürr gewordenen Stämmen ziehen
mag ; oder man stoct mit unter und zwar in gegebenen
Perioden auch solche ' Stänime . ab, die als kümmernde

Ivar noh eine zeitlang hätten bestehen können , als solche
aber wenig Zuwächs mehr versprechen ; und heißt ein

solches Verfahren meistens eine DRENEBEE |
Uste
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Wußte man . nun . das Gesez , nac welchem das

Kümmern . bey einem . gegebenen forstlichen , Ort vor sich.
gehen mag , so fönnte . man nach demselben auch die ,

Augbeute jener Zwischennußungen für. gegebene Perio »,
den bestimmen .

!

Um dieß Geses »zu" finden , will ich ' folgende Bes

trachtungen anstellen :

In dem u ten Mayen eines Orts bis dähsn alle
verfümmerte Stämme nach und nach ausgezogen wore

den sind , zerfalle derselbe nach der Masse seiner Stämme

in U Klassen von diesen wächsen wachsen U = 1 Class
sen ungefümmert fort ; aber eben deswegen beginnt das

Kümmern in der lezten Klasse mit dem zz ten Mayen ,

Es sey auch in diesem u. ten Mayen der summa -
rische Bestand aller Classen = A; der Bestand der U = “ x

Classen = Mz und . diese wachsen fernerhin wie seither
nach einer Progression fort , deren Basis = x = > istz
die Basis der Progression ihres Längenwuchses . oder ihrer
senkrechten Wurzelverbreitung sey = = 83 übrigens “aber
wär der summarische Zuwachs , - welcher nach der senk-
rechten Wurzelverbreitung seiner Stämme , auf. ihn traf ,
in dem zu ten Mayen = P .

Bey solchen Umständen ist also einmal nach 8, 44

der Zuwachs für den ganzen Ort in . dem. ( u ++ 1) ten

Mayen gleich P . ( 1 4 1 = - 8 ) ; in dem

Ww winn 11) ten . . » we P. [ 6 F = I: zemms82) ;

Dagegen ist Zuwachs der ( U = = 1) Classen in den

( uw- 4 1) ten Mayen gleich M ( 1 = - x). = - M; er wird

also auch in dem (u =111) ) ten Mayen . wahrscheinlichst seyn

n n = ] n - - 1
M. ( 1x ) = M. ( Ix ) 3 ober Miz ( 14x )

Cy Da
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Da sich nun der Zuwac<hs " wie die eingesogene
Saftmenge verhält , so wird sich auch der Zuwachs *bey
der fümmernden Classe für den ( x + n ) ten Mayen
verhalten , wie der Ueberschuß

= . I
P.C62 < P ZuMu R ER:

Der Zuwachs hört also in. jenem Mayen für die

kümmernde Classe ganz auf , in welchem dieser Unter -

schied = o wird , und es kommt von da an das Küm -

mern stetig in die zunächst . höhere Classe. |

Das Kümmern ist ferner in Beziehung

x) mit der , progressiven senkrechten Wurzelverbreitung
des auf dem Orte sterbenden Geschlechts , und mit

seiner Sastbeschleinigung . oder seinem spezifisch
schnellen Wuchs ; es geht daher so wie diese in

geometrischer Progression vor sich.

2) Hat auf. dasselbe die Menge der gegebenen Orts

ungefümmert sortwachsenden Stämme , und die

Bonität des Bodens Bezug .

Je weniger nemlich das Geschlecht senkrecht in den

Boden greift , je schneller es hingegen in die Masse

wächst : je weniger ferner der Boden Säfte abgeben kann ,

und je grösser für eine gegebene Periode , noc < die An -

zahl - der ungefümmert sortwachsenden Stämme ist ; um

so mehr kümmert die leßte Classe des Orts in derselben ,

Diese Anzahl aber hängt bey einem blos durch die

Natur entsprossenen Ort ab , von der Menge der Saqa -

metifeime , die sich nach localen Umständen unbeschädigt

erhalten mochten , und von den zufälligen Assimilations -

kräften der Saamenförner ; das ist : das Künimern ist

für ein und eben dasselbe Geschlecht , und für den

"eeichen
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lichen Boden , von jenen Dingen abhängig , die ein Spiel
der Natur bleiben : es läßt sich also niemalen nach“ all »

gemeinen Regeln die Grösse der Zwischennußungen für
eine gegebene Zeit bey einem mit einem gegebenen Ges

schlecht . bestockten forstlichen Ort angeben : sie bleiben

immer Localverhältnissen angemessen ; und die für die «

selbe aufzustellende Data bleiben mehr allgemeinet Ueber
schlag ; als der Sache angemessene Bestimmung .

6. 4

Der periodische Bestand eines in gespann -
rem Zustand befindlichen Orts ,

Wenn man auf eine gerade Linie als Abscisse das

periodische Alter des Orts trägt , und aus diesem die Or -
dinaten der diesen Perioden zukommenden summarischen
Productionen senkrecht ziehet , so erhält man dadurch
eine frumme Linie, die ihre frumme Seite beständig
nach der Abscisse wendet , die ihrer Natur nach die

Productionsscale des Orts heissen mag .

Es stellt daher jede Ordinate die gesammte Holz»
masse vor , welche der Ort bis zu, jener Periode , welcher
diese Ordinate zukommt , an ungefümmertem und verküm -
mertem Holze hervorbringen möchte . Ziehet män daher
leßteres Gehölze , das , so wie es nicht mehr zu wachsen
mochte , als solches unter den übrigen ausgezogen wird ,
von jenem ab, so bleibt der periodische Massenzustand
des Orts an noch wachsbaren Stämmen übrig .

Wüßte man demnach dieSumme alles Gehölzes , das
bis zu jeder gegebenen Periode als abständiges auf dem

Orte seither ausgezogen werden mußte , so würde diese
Summe , von der jedesmaligen “diesen Perioden zufom -
menden Ordinate die summarische Production abgezogen,

5 eine
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eine Scale übrig lassen , welche man ihrer Natur nach
die Zestandsscale desselben heissen könnte ; die also für

jede Periode den Massenzustand des : Orts , an noch

wuchsbaren Stämmen vorstellt .

Bey dieser Scale sind daher die gleichnahmigen Or -

dinaten mit der Productlonsscale immer eine Function
des Kümmerns8 , und der senkrechten progressiven Wur « -

zelverbreitung der Stämme ; sie ist also da diese nach
geometrischen Geseßen vor sich gehen , immer ihrer Natur
nach eine geometrische Scale , und wendet als solche

ihre. frumme Seite gegen die Abscisse indem sie von der

,Productionsscale mit jeder folgenden Periode immer wei «

ter divergire und endlich in die Scale übergeht , nach

welcher jene Stämme während des Beharrungsstandes
des . Orts zu wachsen , die noch in dieser Zeit seine prädo -

minirende Classe ausmachen . Sie lauft ferner . als solche

viel flächer als die Productionsscale und geht in manchen

Fällen fast in eine gerade Linie über , |

Wüste ' man vaher den Bestand des Orts an unver -

Fümmerten oder solchen Stämmen , die noch fernerhin

progressive zuwachsen können , für gegebene Perioden ,

so könnte man nach denselben die Bestandscale construiren ,

indem man diese Bestände für die Ordinaten jene Perio-
den aber für das Alter derselben annähme, . Allein hiezu

ist das

langt meistens zu kurz, um dergleichen Dinge an einem

solchen
Man muß sich also meistens begnügen , durch Combina -

tion mit andern Orten , die mit dem gegebenen durchaus

gleichartig in Rücksicht des Geschlechts des Bodens , der

Lage und des Climas sind, jene Scale für den progres-

siven . Bestand herauszubringen .
Hat man solche Data , ' so"dienen diese gleichsam als

Anhaltpunctez und man kann nach denselben Fei k-

menschliche Leben, was besondere Baumorte anbe -

Ort , von Periode zu Periode abnehmen zu können ,
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Bestandsscäle 1onstruiren ; 1da man . nün raus dem vor «

„4% ph, weiß , daß dieselbe eine geometrische seyn
müsse .

Sollen aber - solche Orte in Rücksicht ihres Wuchses
mit dem- gegeberien gleichartitz ; seyn, so. ist nothwendig,
daß ihre prädominitende Classen auss genaueste nach
jener Scale wachsen , nach welcher die prädominirenden
Classen , des 'gegebenen . Orts . seither zuwachsen mochten ,
wann auch. der " Boden in Rücksicht seiner natürlichen
Sastmenge für alle nicht ein und ebenderselbe seyn sollte .
( meine Anleitung pag . 100 n , v. ) Man hat in diesent
Fall nur nog die Massen der Stämme jener prädomins «
renden Classe mit einander zu: vergleichen nothwendig ,
I . Kürzer und der Beschafsenheit der localen Umstände

angemessener findet man jene Scale auch auf folgende
Art , aus einigen von dem Orte selbst abgenommen Datis.

Es sey in dem dermaligen Alter von u Jahren der
Bestand des Orts an unverkümmerten , oder der noch wuchs
baren Stämme, gleich Az; mit z = - a Jahren . aber sey
der Bestand des Orts in Symma wahrscheinlichst = a

gewesen .
Es gehe. auch) das Alter zx : ==" 2. bis - in die jugende

lichsten Jahre des Orts zurück, so daß u = x ein. Alter
anzeiget , in welchem sämtliches von Anfang an auf dem
Ort aufgewachsenes Gehölze ' noch bestehen Fann3 oder

4
= = X sey; jenes Jahr , in welchem ] man das " erstemal

nach forstlichen Maximen den Ort » durchforsten würde ,
wenn er erst z = = 2 Jahr alt . wäre .

Wäre nun der Bestand A seither gleichförmig zu -
gewachsen , so würde der jährlich ausgegleichte Zuwachs

. 8;
seyn ; er würde also für das - Alter ' = x auch BA

E
Hr

seyn ,

Nach



44 - 1. I . 2. Späths Abhandlung über det

Nach "6. 1. Xl . aber verhält sich der gleichförmige
Zuwachs , ' zu dem nach der senkrechten Wurzelverbreitung

progressive zunehmenden wie

bi 26 - 357 [ 8 war] 5

in welhem Ausdruck der Buchstabe 8 den Exponenten
der senfrechten Wurzelverbreitung für den Ort verzeiche

netz mithin ist äuch der "Bestand des Orts . mit x = = ?

Jahren gewesen

Aire 9 Bini OGH
ad

) ]
- = - i2 ( 1 = x ) - = - =- 1/ i5

EE
ÜR ) an 1: 4=

- Bezeichnetferner 1 3 € die Basis der Scale auf wel -

<he sich .der periodische Bestand des Orts : an unverfüm -

merten Stämmen bringen läßt , so ist ' auch

A. wt
, =

8 SE
BE ER GeOELE

B- =- 1

woraus sich die Basis 83 mithin auch die Bestandscale

finden läßt .

Es sey 3z- E. der Ort dermalen 109 Jahre alt ,

und als solcher mit 10090 ' Bestanden ; auch | sey der Ex -

ponenkt seiner senkrechten Wurzelverbreitung nach GL .

aus seinem oberirrdischen Längenwuchs , oder 8 , 9795

befunden - >worden . Dieser Farrenort sollte ferner nach

dem Locale der Regel noch vor seinem 20sten Jahr nicht

durchgeforstet werden , um die Bruch bis dahin möglichst
gespannt , «gegen widrige / Zufälle zu erhalten ; so wäre

als A < = 10000 , 1 = 1003 also u ? = 2025 oder

x, 100 = 20 = 80 Jahre .
7 Nun
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Nun wurde in "6, 7 . - RUU: für den Exponenten

ßB = o, : 9795,1die Verhältnißzahl : der summarischen
2o0jährigen » Production 2=; 23 , 797 gefunden ; folglich
ist: hier der Nenner Ge Gel gleich 23,797 Mit »

hin ist auch +; ;

IOO

23,797

.80 log s = log

16223 5109 2725

Jog “ 23,797 , = = 1,3705222

44 : 3
VAEH DGE 0,0234778

„ Jog - s = = 0,0077934 +
E = T/ ; OLS1 .

Es ist ferner nach diesen . Datis der 20jährige sum«matische Bestand - dieses Orts gleich

20000 '

523/797 = 2397 = A

wenn sein 100jähriger grüner Bestand gleich 10000 ist .

Weiß . man den Exponenten der Scale , und den

20jährigen Bestand , so kann man für jedes Akter des
Orts seinen Bestand an wuchsbaren Stämmen finden.
Es ist nemlich derselbe für 20 4 “ 1 . Jahre gleich a

2%
8 *

Sekt: man . 11 = = 25»so-ist . - einmal

* 20 ' 108 ' 8 : Z 0/1558680 |

1 . 340g 2397 = 3,3705222

3/5323902
-Absolützahl

=
ZZ

184075, "

" Dev 20 ' . + . ,20 . 0der 4pjährige Bestand dieses Dres
an ; unverfümmerten Stämmen war also, 3407 z; wenn der

Fummarische
Zojährige Bestand . 2397 . war ,

|
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TIT. - Wöllte mah "auf die ' 2ojährige progressive : senkrechte
Wurzelverbreitungp ; bey) diesem Orte »Verzicht thut ,
so wäre der 2ojährige . Bestand an wuchsbaren Stäme

; iimen » gleich 5 %. 1000020003 : und . die. Bestands

scale liefe von 20 zu 20 Jahren nach folgender Pros
gression fort , beynahe

Alter.Alter . Bestand . Bestand ,

20 L FSD 67 : =|
40 2 I00 5

65 | " ab | I20 - | 78 |

Hat . . man von einem Ort seine Productions - und.-
Bestandesscale , so lassen sich auch. seine Zwischennußun-
gen berechnen , denn diese “find "die "Differenz zwischen
den gleichnahmigen Ordinaten bey den. Scalen .

DELE : )

Periodische . Zwischennußungen .

1. Es sey für einen forstlichen Ort , dessen. Stämme int «

mer. . in . gespannfem Zustand sich, evhalten, . und aus

welchem immer nur die würklich verfümmer «
ten Stämme nach und nach ausgezogen werden , wie

bisher der Exponent seines Längenwachsthums gleich 2,

Auch sey - der - Bestand dieses Orts mit u + 1 .

Jahren gleich C; während er mit zu, und. u = 2

„Jahren gleich A und w A“ war « .
42

Bey solchen Umständen " wäre ' also*einmal , der

(vw 411) jährige Bestatnid mit - Jnnbegriff des seit ' 1n.

Jahren verfümmerten ' Gehölzes nach F. 4 + gleich
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Kun CD [2
Ori ) BB ) 10377

L 22 - 8 , ( = ) : B = ) 7 ( B = 1 )

Es sey ferner der Exponent der Bestandscale oder

der Progression , nach welcher jene Stämme , welche ' von
dem gutfen bis zum ( z - +1n ) ten Alter noch nicht verküm «

mern gleich 63 so ist einmal

A.

A. ZZ Cu, mops 92 C : As

Auch ist ferner mit u - 41 , Jahren der . Bestand der

grünen oder noch unverkümmerten Stämme dieses Orts
gleich A 8 *

:

Ziehet man diesen Bestand Hon jenem summark -
schen Bestand ab, so giebt. „die--Differenz "die Summe
alles seit 1 Jahren verkümmerten , mithin ausgezoge -
nen Gehölzes ; mit

arb 805 - 0 : 7
TT zx 8 S = 7 ) 3 B = 7 ) J

Dividirt , man dieses mit den . ( un ) jährigen
Bestand oder mit A 8 ; so giebt der Quotient das Ver «

Hältnis der summarischen n . jährigen Zwischennußung
zum ( zn ) jährigen Bestand ; nemlich

CAN Zu EIN BE BrA
Fpdng wm, EE , Grün 8 - 4 “ui

s

Nun
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4

Nun. - wisse man ferner aus Erfahrung von andern

Farrenorten , die mit jenem. einerley Boden Lage und

Clima haben, und ausserdem gerade so wie dieser be -

wirchschaftet werden , daß der hundertjährige Bestand

ihrer. unverfümmetten Stämme , sich zu dem 4ojährigen
unverfümmerten Bestand . verhalte wie 2 , 25 : 1, oder

wie 92 4 - Eben so wisse man , daß die 20 und 40jähe
rigen unverfümmerten Bestände , sich wie 5 : 8 verhalten .

Man verlangt die Masse der periodisch verkümmer -

ten Stämme , von 46 bis 100 Jahren zu überschlagen .

Hier ist alsv s = 2 , 253 ; 01 = 100 = 48 = 603

x = 20 ; u = 2 B = 0,97953 mithin ist der Bruch
in diesem Ausdruck :

1 21,335
= = 5/10

5, 10

23/797
[ ESA

1

Z * 4/10

; 2,05

gen 2525 860 = 5/25

O, 8O +

Nach dieser Formel ist. also die Masse des von 49

bis 300 . Jahren auf diesem Farrenort , vorkommenden

Gehölzes , gleich . & seines unverfümmerten 4ojährigen

Bestands. ]

Substituirt man weikers in den , Büchstaben . n. die

Jahre 20 ' 405 , 663 “so bekommt man dle summarische

Zwischennußungen an verkümmerten Gehölzen von 40

bis 60 , bis 89 und bis ins xo0te Jahr " mit " 0,3243

0,6249; 0,800 des 46jährigemunverfümmertenBestands .

Il . So groß würden auss" die Zwischennüßungen bey

jenem forstlichen Ort unter “ den gegebenen En eyn

%
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seyn fönnen ; in so ferne die Stämme nach und nach
so wie sie ganz verkümmert sind, ausgezogen werden .

Nicht so groß aber werden sie bey dem forstli-
< en Ort seyn, wenn sie durch periodische Durchfor «
stungen gewonnen werden ; aber dagegen wird der
gleichzeitige Zuwachs bey den übrigen Classen etwas
reichhaltiger ,

Wenn nemlich eine kümmernde Classe so lange
unterhalten wird , bis sie ganz verkümmert , so wird
endlich ihr Zuwachs unendlich klein , und die Classe
saugt in diesem Zustand nur so viel leicht mit dem
Boden cohärierende Theile , die sie nöthig hat ihren
grünen Zustand herzustellen oder zu erhalten .

Wird hingegen jene Classe in Zeiten ausgezo -
gen , so wächst zwar auf dem Ort innerhalb der Zeit ,
während welcher jene Classe ganz verfümmern würde ,
auch nicht mehr , weil dem Boden jedesmal von den
Stämmen so viel Saft entzogen wird , als dieser fah -
ren zu lassen vermag ; allein jener Saft wird Toch
gewonnen , welchen jene Classe fortan nöthig har , ih-
ren grünen Zustand zu erhalten ,

Dieser Safe kommt nun vorzüglich der ( V- = - 1)
Classe zu gute , die schon kümmert , während die Ute
nur noc grün wird . Denn da die noch nicht küme
mernden Classen aus der ( U -=- x) ten Classe den De -
fect des Saftes stetig zu ergänzen streben , welchen
der Boden ihrem ungefümmerten Wachsthum nicht
mehr abgeben kann , so bleibt . in jenem Mayen , in
welchem die Ute Classe abgesto >et wird , für die ( U- - 1)
te Classe jener Saftantheil übrig , welchen erstere ges
braucht hatte , um grün zu werden 3; und es theilen
sich, in sd ferne dieser Saft sür diese (VU= = 1 )te Classe
zu viel war , die übrigen nach Verhältniß ihrer Zieh -
N , Forstarchiv , V. Band , D fräfte



50 1 , 5,L , Späths Abhandlung über den

fräfte « Es sey z. E. das Verhältniß , in welchem je-
der Stamm von 3 Classen eines Orts die Säfte aus

dem Boden ziehen gleich 1 , , > . + 53 auch verhalte
sich die Stämmezahl der x. 2 . zten Classe wie die

Zahlen 1. 2 Z+

So ist einmal das Verhältniß , in welchem. die

Classen die Säfte einsaugen 1,2 . 353 oder 300 , 200 , 9 »

das ist : von 509 Safttheilen „saugt . die erste Classe

300 , die andere 200 , „die dritte 9 Safttheile . . .Wird

nun dritte Classe abgestockt , so kommen die 9 Saft «

theile der zten Classe zu gute , und verhält sich mit «

hin in diesem Mayen ihr dermaliges Wachsthum zu

jenem , das sie bey ungeänderten Umständen haben
Fonnte , wie 209 ; 200 ,

hv + 6 .

Gehaurehnungen .

Beym Forstwesen kommt öfters der Fall vor , wo

man zufolge einer bey einer Revier zum Grunde lie «

genden Schlagordnung das Gehäu wissen will , durch

welches ein gegebener . Schacht in einer gegebenen Zeit

abgestofer werden mag .

Dabey sind nur zweyerley Fälle möglich . Entwe «

der wird der Hieb von einer Seite alljährlich mit Hin -
terlassung der nöthigen Saamenbäume in dem Schacht

fortgeführt : oder man läßt , wie beym Nadelholz , den

Schacht auf einige Zelt , etwa im Durchschnitt von ei -

nem Saamenjahr zum andern in Ruhe , um des Ueber -

wurfes desio gewisser zu werden ,

Indem ich nun zuvörderst den ersten Fall aus -

wähle, berechne ich nach den Gründen der vorhin auf -
gestellten
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gestellten Zuwachsberec <hnung, das jährliche Gehau für
einen Schacht , folgendermaßen :

I . Es sey das ausgegleichte Alter eines Schachts = u
Jahre ; sein Bestand „mit Ausschluß der Saamens
bäume sey = A; der Zuwachs , der nach der senfreche
ken Wurzelverbreitug auf den uten Mayen desselben
trift , sey = P; wo. P nach CG, 1, IV . berechntt
wird ; und 1x : 2 sey die Progression seiner senkrechten
Wurzelverbreitung oder seines oberirrdischen Längen «
wuchses . J < bedinge ferner zuvörderst , daß ein sich
gleichbleibendes Gehäu = x noch im laufenden Jahr
in diesen Schacht gelegt , und alljährlich während 1 ,

„Jahren sorgeführt werde .

So ist denn einmal nach dem ersten Hieb, der
Bestand des noch abzutreibenden Schachts

gleich M. . 58

Dieser wächßt nun in dem ( u- 4- 1) ten Mayen
( A - x ]

;

'

um den Theil 404 P. ( 2- - Bß) . zu ;
4

und es verbleibt mithin nach dem zweyten Ziel noch
der Bestand

HERSHN GENEN7
jA - 2x

"«": ERNE P. ( 2- - 8ß ) ;

dieser wächßt in dem ( u4 -2) ten Mayen abermals um

den Theil tp ( 2=B? ) . ; zu ;

so daß also der rüfständige Bestand des Scachts -

? D 2 mit
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mit Aussc<hluß der Saamenbäume verbleibt , nach dem

|) 3ten Hieb

| ( 280 ) ( 2 . 27
iW

A - 33x > + 1 K4
I DE

4 4d
«( 2 =-B2) .

Sekt man diese Rechnnng bis auf den n ten

Mayen oder bis auf den ( 1n4 - 1) ten Hieb fort , und

bezeichnet den wahrscheinlichsten Bestand des Schachts
in dem ( urn ) ten Mayen mit B; im Fall derselbe
bis dahin sich ungestöhrt überlassen bliebe , so wird

jener Rückstand mit Ausschluß der Saammenbäume

41,1
AMEN

seyn

n . ( n= 1 ) Qx

A; B - - ( m= 1 ) x

NE
|

2/2 +. . . 0,8 )

Wo man also am Ende auf eine widerfehrende
Reihe trist , deren Summe in Zahlen immer etwas

mühsam bleibt .

+ ZZ( 04204

I . Etwas fürzer läßt sich jener Rückstand auf solgen -
de Art finden . Es wachse der Bestand des Schachts

von u bis » =+1n . Jahren jährlich im Durchschnitt
in dem Verhältn ! ß 1 ; „ 3 der Hieb werde noch im

laufenden Jahr eingelegt ; so ist der Rückstand nach
dem ersten Hieb glei ) A = x .

Dieser . wäc<hßt in dem ( „ = < 4 + 1 )ten Mayen zu

auf den Bestand ( A = x ) ( 1 + 7 ) und wird nach -

gebends um das Gehäu = x vermindert ; der Rück -

stand ist also in dem ( u - +1) Jahr gleich

( A =x) ( Ly ) = X.

Aus
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Aus diesem wird in dem ( u4 +2 ) ten Mayen
der Bestand

( 1 - Hr ) [ ( A- - x ) ( 1 - 7 ) = x ]

mithin ist der Rückstand des Schac <hts im ( x 2)
ten Mayen oder nach dem zten Hieb

G + ) . [ ( A = x) ( 1 + y ) = x] = x; 3 oder

G + H ) ? A - ( IH )x ( Irr ) X = = X5

Sekt man diese Rechnung bis auf den ( u4 +1n )
ken Mayen fort , so wird endlic ) hieraus der Rük -

stand nac ) n . Jahren oder ( n 4 1) Hieben gleich

A. UH ) " - - = [ Uy tm 3] 2R .

Sekt man die Anzahl der Hiebe oder n = 1< m ;
so ist auch der Rückstand nach m . Hieben gleich

A. (14. y ) m= 1 n [ 14 „ ju 10 ZR .

III . Wäre der erste Hieb erst im folgenden ( z + 1) ten

Jahr eingelegt worden , so würde der Rückstand im

( 1 + n ) ten Jahr oder nach 1n. Hieben aus den

nemlichen Gründen seyn x

A. 1 + - - [ 1 - 47 - - “ 1] ;

IV . Für
xX = 93 das ist ; wenn der Schacht mit jedem

Gehau während der n. Jahre verschont bliebe , würde auch
D 3 A.
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A. ( 1 + 7 ) " B; mithin ( 1 = 7 ) 3== -. .

1 . 10g. ( 14 - 1 ) = log . B = Jog . A.

während sich der Werth von x finden läßt .

V. Wäre D die Masse der Saamenbäume im uten Jahr
und 1 : 93 das Verhältnis ihres ausgegleichten Zu -
wachses , so würde auc ; im: ( u- 4 - 1) ten Jahr der

„Bestand der Saamenbäume seyn

D( 1 - +85 ) m.

VI . Na < 5. 1 . n . VII . war der [ Bestand jenes
Schachts mit Ausschluß der stehend verbleibenden
Saamenbäume oder A = 16000 Klaster mit 85

Jahren , und sein wahrscheinlichster Zuwachs von 80
bis 120 Jahren wurde zu 3781 Klastern gerechnet .

Für diesen Schacht wäre also B = 13781z
n = 203 A = 10000 ' in 1 . 1V .

168g. 16B: "AY: = 1 071202807
log . ( L- ++; z) = 0,0069640

5 M5 ml UR ifa : 1,0102

We === 0,9162

oder auf 100005 Klaster wachsen jährlich im Durch «
schnitt 262 Klaster zu .

Sekt man in I1l . R = 03 so wird

xz +. A ( 147 ) ?

GETR 1

nach
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N noch welcher Formel man also das jährliche sich im -

mer durch n . Jahre gleichbleibende Gehäu finder ,
durch welches der Schacht innerhalb der Periode von

n . Jahren , bis auf die Saamenbäume , abgestocket
werden fann .

Nun ist

TIS Wb 3a
0a

MIER ASE
1094 = 2,2095150 - 7 4(1- -y) = 1

6,3487957 4 0,378 L+

l109 : 0,3781 >== 3,5770007 4
'

2,77118902

Absolutzahl 590,45 = X-

Wenn man also den ersten Hieb in dem ( v - + 1)

ten Jahr des Schachts einlegt , und nun fortan durch

20 Jahre hindurch alle Jahre 590,45 Klaftern ab »

stocket , so werden nach vollbrachtem leßtem Hieb , von

dem jeßigen Bestand des Schachts nur uoch die Saa «

menbäume übrig bleiben .

Sollte der Hieb noch in dem laufenden uten
Jahr eingelegt werden , so ist für diesen Fall

X = „ A. ( 1 “ + y ) 0

CU + jet Lr

log [»» A. ( 14 +3) 2] = 6,3487957 > 4
log 0,4004 = 3,60024941 = 4

2,7463016

-Absolutzahl = = 557,58 = x .

D 4 21 .



|

|

56 1 - 3,L , Späths Abhandlung über den

ECHL ») = 0,1462440
Lr )22= 14004

Ga + 1 )ZUamm L : : Z = 0,4004 .

VII . Statt dessen haben einige berühmte Forstmänner
andere Regeln aufgestellt , nach welchen das jährliche
sich gleich bleibende Gehäu berechnet werden sollte.

Ich nenne unter diesen vorzüglich die Hrn. Hartig, Leu -
ner , Hennert , und habe die Regeln derselben bereits in
meiner Anleitung 5. 17 . auf Formeln gebracht .

Die Gründe , worauf diese Regeln beruhen , sind
eigentlich diese ; daß das jährliche Gehäu dem Quo -
tienten aus dem demahligen Bestand und dem in ge -

hy gebener Zeit zu erwertenden Zuwachs immer bey
1,11 IAEN demselben gleich seyn soll ,

Wenn also der Hieb x das erstemal in dem

( uH 1) ten Mayen eingelegt , und von da jährlich in
dem Schacht fortgeführt werden soll , so ist einmal
der Zuwachs in dem ( z + 1) ten Mayen = 9 A.

B - + 2. = ( A- - x ) .

v + 3 . ( A- 2x ) 7.

U- - 1 [ A- - ( n = 1] q

4 Die Summe der n . jährigen Zuwachse ist also
14333 die Summe einer arithmetischen Reihe deren erstes

Glied » A das leßte [ A - - ( n = 1) x] „. und

die Gliederzahl = n ist,

Diese Summe . kommt also gleich

nu ( A =I ( 0 = 1) x )

Indem man nun x = A : n seßt und den

Bestand und summarischen Zuwachs durch ( n) " 7durd )
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durch die Abtriebsperiode theilt , so kommt das jähr »
liche Gehau oder

" Y 5

7
1

( n =2)
n

„ EE I

0306, 10 Bie dms 12 1I2IE. ; oder

8
X = [ x 4 - Xy ( 14- 1n) ]

VIIT . Soll der Hieb noh in dem laufenden uten Jahr
in den Schacht gelegt werden , so ist einmal der Be «
stand nach vollbrachtem Hieb gleich. A =“ x , folglich
der Zuwachs in ( u + 1) Mayen gleich » . ( A- - x )

HK H2 1 . ( A- - 2x )

th , 7 . ( A - nx )

Es ist folglich auch die Summe aller n . jähri -
ger Zuwachse gleich

vy . [ A = = (n+4+4) x) .

Sezt man nun x = A : nz und dividirt Be -
stand und Zuwachs mit der Abtriebsperiode, so wird
der Quotien !

A - 3z + nyA ( 1i = 27
SE

= x; mithin

n

AC rr ,

ni „ ( 1 - =Z
7

) ==; oder

A
x

Dau! Upm ( En = 1 ) )x
D5 v : 8
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10000
T2222 . (1. 4+/0,0162,09 ) = 22222 , 1,14583

x = 545 Klaster ,

11,3]
IX . Als meine Anleitung bereits berausgegeben war ,

13:40 erhielt ich Hrn . Sührers Furze practische Anwei -

sung zum Forstwesen , und zu Veranschlagunt
der Forsten , und finde , daß sich zufolge des Jdeen -
ganges , welchen Hr. Führer pag . 151 . bey der Ge -

haubestimmung nimmt , die nemliche Formel ergebe
wie in VI .

|
Denkt man sich nemlich den Bestand A in 1 .

|
gleiche Theile abgestreft , so ist ein solcher Theil 2.46;

41911,1,
1 ADEN und es ist nach Verlauf eines Jahrs der Bestand des

| ersten Theils gleich ( x + 5) 93; nach 2 Jahren hat
1,41

5M
dor 2te Theil die Masse q + 2 993 ; nach n . Jahren

+
19,3

hat. der 11. fe Theil die Masse q + 1 9 q- Demnach

lassen sich innerhalb 1 . Jahren von diesem Schacht

erwarten ;
ng - + Znqy ( 1 + n ) .

Dies krist auf ein Jahr q . [ 1 45 » - ( 1 + n) ]

Klaster ; mithin wäre das jährliche Gehäu auch nach

Klastern wie in VI ] .

A
POREr ir "SEELE : 4 - n ) 1

X . Kürzev wird man wohl schwerlich die Formel sür

die Gehaurec <nung ' ausfinden können ! Allein immer

hat diese Formel das eigene an sich, daß sie das Ge -

häu etwas zu flein - angiebt , " im Fall man in dieselbe

7 den ausgetleichten geometrischen Zuwachserp0
|

nenten ,
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nenten , substituirt , der in n . IV . aufgesucht worden ,
Ih habe deswegen in meiner Anleitung pag . 226
mit derselben die Regel des Hrn . Zennert verbun «
den , welche derselbe pag 388 . Il . seiner Anweisung
zu Taxation der Forste zu beyläusiger Ueberschlagung
des ( Gehäues giebt , von welcher derselbe allda sagt ,
daß sie das Gehäu auj jeden Fall immer zu groß
gebe.

Da nun erstere Formel n . VIT , dasselbe zu klein ,
die Hennertsche aber zu groß giebt , so nahm ich aus bey-
den das Mittel , in der Meinung , daß das wahre Ge -
häu um so ehender nach demselben sich ergeben
müsse. Allein da ich mich zufällig um den Grund
dieser Regel des Hrn . Hennerts umsehe, so überzeugte
ic ) mich , daß jene Regel stat “ das Gehäu zu groß
anzugeben , dasselbe vielmehr immer noh kleiner als
die Formel m. VIl . selbsten answerfen müsse ; weil
ihr nemlich der Theil x » , A : n gänzlich fehlt .

Deswegen ist auch meine Formel pag . 226 mel
ner Anleitung als das arithmetische Mittel zwischen
: A |
jenen beyden um den Theil x 71 zu flein ausgefallen ,

Ob sich nun wohl die Sache so verhält , indem
man nad ) forstlichen Maximen jenen nach n . 1V . auf -
gesuchten geometrisch ausgegleichten Zuwachsexponen-
ten in die Formel n VII . substituirtz so ist doch die «
ses Verfahren nicht den bey jenex Formel zum Grunde
liegenden Verhältnissen ganz entsprechend , weil jene
Herren , dereu Regeln ich auf jene Formel n. VII .
gedracht habe , den Zuwachgsexponenten nicht als einen
geometrischen sondern vielmehr als einen arithmeti-
schen betrachten .

Sie
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Sie dividiren nemlich den Zuwachs unmittelbar

durch die Zeit seiner Dauer und nehmen also den

Quotienten für den ausgegleichten Zuwachgerponenten
an .

Nach diesem Verfahren ist also für den in FC. 1.

aufgestellten Farrenort und in 6. 4 . n . VU. der qaus -

gegleichte jährliche Zuwachs

; 3781
l - - < < - - - zz Ägleich

20 . 10000
OICTAS

Da hingegen der geometrische ausgegleichte Zus
wachserponent FS. 4 . 1 . IV . zu 0,0162 gefunden wurde .

Substituiat man nun in die Forniel 1 . VI , diese
Exponenten so wird

für » = 0,0162 + für » = 0,0189 .

0,0162 . O,OL8
x = 500 ( 14 << 221) XZ SOO 250g

( 03 582 . -=z 598,7 +

Wo also jezt das Gehäu in Anwendung jenes

arithmetisch ausgegleichten Zuwachserponenten wirk -

lich größer ausfällt , als es nach den bey dem Schacht

zum Grunde llegenden Narurgesezen ausfallen könnte ,

X1 . Erwäget man den Gang , den ich bey Construction
der Formel n . VII . nach den Regeln jener angeführe
ten Forstmänner befolgt habe , so wird man finden ,
daß der Factor nicht wie sonsten gewöhnlich eine un -

befannte Zahl in derselben vorstellen , sondern vielmehr
den befannten Quotienten A : n . bezeichnen . Dieß

giebt mir zu Construction Fefe SIEGEN IGSo
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Soll der Schacht innerhalb n . Jahren durch 1 .

gleich große Jahrshiebe abgesto >et werden , so muß
die Summe aller dem dermahligen Bestand
und seinem Zuwachs bey solchen Umständen
gleich seyn .

Nun ist der Bestand gleich A; der sich gleich «
bleibende Jahrhieb < = x ; und nach VII . ist nach
Verlauf von n , Jahren der Bestand und Zuwachs bey
diesem Schacht glei ? A + 17 . [ A- - 2 ( n = 1) x] ;

folglich A- H1n 1 . [ A- - 3 ( n = - 1 ) x] zn x ; mithin

X ae (UU - Fno ) : [ ErZr (1 =ti ) he

Bezeichnet der Buchstabe B. den Bestand des Schachts
nach n . Jahren auf den Fall daß derselbe sich selbsten
während dessen überlassen bleibt , so ist auch

B.

Tn . [ 1 H Eo ( ar ) )

NIL . Dieser Ausdru ist auf jeden Fall etwas kleiner
als jener n . VI .

c
LE nä

[

7
I - +- XS] ; inwelcher Formel bezeichnet :

Läßt
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Fäßt man in diesem die. in 7? multipl, ' Glieder weg
so ja sich

SEE [ ning ] [ e4304 ) 7 )

Bey ' dem bisher aufgestellten Schacht war B =

137813 ; 0 Z = 203 : und - „ wurde nac < 1 . X . gleich
0,018905 befunden , Für diese Werthe wird . also

13781

TT 20 ( 14 + 0,0094510 )
=

584 ) ' 35 Klaster ,

Vergleicht man dieses Resultat mit jenem in

VI . wobey der geometrische Zuwachsexponent 0,0162
statuirt worden , so ist jenes gegen diesem um 6 Klas «
tern zu flein ,

Es fönnte daher diese Formel in Anwendung
des arithmetischen ausgegleichten Zuwachsexponenten
immer in jenen Fällen sehr gut gebraucht - werden , wo

man entweder äusserst sicher gehen will , oder sich in

dem Bestand etwas überschäßt zu haben glaubt , oder

auch wo man nicht. immer Logarithmen bey Handen
haben fann .

XII , Für den Fall , daß der " Schacht wie in n . VIII ,

innerhalb ' n. Jahren durch ( n 4 1) Hiebe Eunwerden soll, wäre noch diesen Gründen auch

B

Tas ) . G + Zny1 )

Für obige Data wird also hier

IL EEN OT ZU
23 . ( 1 + . 20,0,00945 )

= 552 , Klafter ,

Noc <
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Noch ist bey Gehaurechnungen ' der Fall zu
betrachten übrig , womit Entübrigung der Saamen «
bäume , der Schacht von einer Seite angegriffen , der

Hieb aber wegen des Ueberwurfes der Blösung immer

auf einige Jahre ausgeseßt bleibt .

Es sey demnach wie bisher der dermahlige Be «

stand des Scha <hts in einem Alter von u Jahren
gleich A 3; der arithmetisch ausgegleichte jährliche Zus
wachserponent = » . Die Zeit , innerhalb welcher der

Scat nach “der bey - seinem Revier zum Grundg
liegenden Schlagordnung , abgetrieben werden soll = » .

Jahre . Wegen des Ueberwurfs aber läßt : man den

Schat nach jedem Hieb allemal m. Jahre ruhen ,
führt also. den Hieb ( vom m. zu m. Jahren in dem «

selben sort . Man sragt wie groß bey solchen Um «

ständen der sich gleich bleibende Hieb = x. seyn dürfe ?

Nach dem zu . ten Mayen war der Bestand = A ;

Urs + 4 5 6 + Bestand und Zuwachs Z = - 4 - 7A 3
Nun wird noc < in dem ( u = + 1 ) ten Jahr ' der

Hieb x. in den Schacht gelegt3 er wächst also in

dem ( x ' 4- 2) ten Mayen noch wie der Theil ( A= - x ) „ .

Eben so viel wächst er auch in dem u - + 3 . u - + 4 .

wr 4. ( u5 ) ten Mayen und erst alsdann trife
ihn der Hieb x . noch in dem ( ur+5) ten Jahr .

Der Zuwachs in dem ( u=+6 ten Jahr ist also
no <4 ( A=- 2x ) „ 3 und eben so groß bleibt er auch
jährlich bis ins ( u4+- 9) te Jahr , wo nachgehends die -

sen Schacht der Hieb x abermal trift ; so daß in dem

( 1410 ) ten Jahr und die folgende 3 Jahre der Zu -
wachs nur noch ( A = - 3 x ) » seyn fann u; | , w.

Eigentlich fallen also in diese r3 Jahre 4 Hiebe ;
nemlich der erste im ( u + 1 ) ten Mayen : der 2te im

( + 5 )
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( + 5) ten ; der 3te im ( u- +H9) ten und der ate im
y ( u - + 13 ) Jahr und es muß die Summe dieser 4 gleich

1 großen Hiebe dem Bestand A im uten Mayen und seinem
sämtlichen n jährigen Zuwachs gleich feyn. Demnach ist

A + ) A- + Z ( n = = 1) , ( A- =XhA< < < ? xX) y

n - + “ + m = 1I
= > - - - . , . xz oder

A. ( 1i - rny »)

Tnmm = 1
= = 30der ' x =

[ 1443 „ ( n- - 1) ]

B

ae M MPE RED RE WhE NN
3

m

|

|
! Da in diesem Ausdruck der Factor

immer eine ganze Zahl seyn muß , so muß man so weit

es angeht die Werthe von n und . m darnach nehmen .

.
So stellt z. E . hier m. gewöhnlich die Zeit vor , welche

man von einemSaamenjahr zum andern bey demSchacht
nach localen Verhältnisseu erwarten darf , Man kann

also in Rücksicht derselben immer um ein Jahr zuge -

ben oder nehmen , desgleichen Fann auch öfters mit

der Abtreibszeit des Shochts vorgenommen werden ,

oder man kann den Hieb noc< in dem laufenden uten
Jahr führen .

Für den leztern Fall , da der Hieb noh) in dem

uten Jahr eingelegt xm
XZ ä

n + m

< zi ( ms 17

n - m- =>1
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2 , Von den Gebrechen der Wälder und
deren Abhülfe ,

Erste . Abhandlung ,

Einige Gebrechen, die die Wälder betreffen.

ie Waldfultur ist ein Lieblingsfach für den Poli«-
fifer geworden , . Alle Länder bewerben sich hier »

inn um den Vorrang , Leider ist die Noth die einzige
Triebfeder der Emsigkeit , Wohl uns ! daß diese harte
kehrerin uns Weigheit , selbst unter khren schweren Fese
seln, einprägt . Zu unserm Vergnügen überziehen sich
nun die öden Gefilde mit nüzlichen Baumarten , Fremde
Schäze gesellen sich zu den einheimischen "und, indem sie
unserm Mangel abhelfen , vermehren sisunsere Erwar -
tung für die Zukunft : Schade , daß unsere frohen Augs -
sichten noch durch soviele Gebrechen getrübet werden ;
In der Lage, worinn sich die Wälder in ihrer Einschräne
fung durch mancherley Gerechtigkeiten und Servituren
befinden , ist ihr Nuzen gering , denn ich nehme den Holz »
nuzen aus . Niemand wird ' glauben , daß die Wälder
einen seegenreichen Einfluß auf vas Menschenleben ha-
ben könnten , dessen Bedürfnisse , und hier verstehe ich Lea
bensbedürfnisse , sie gleichwol in einer umgewanten Lage
zu vermehren versprechen , Will man mir erlauben , das
alte . gothische Gebäude , das sich noch mit Gerechtigkei«
ten mancher Art , als Holzgerechtigkeiten , Hut » und Trist «
gerechtigkeit , Jagd und ihrem ganzen Gefolg von Bedrüs
fungen herumschleppt ; einzureissen : so will ich den ausge »
bresteten Nuzen erzälen , den der Staat bey dieser Abän -
derung einärndten wird . „Jedoch die Filososie dringt

N, Forstarchiv , V. Band , E mit
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mit zu dichten Strahlen in die Cabineter ein , als daß
ich bittern - Tadel bey - wohlgemeinten Vorschlägen ; erware
ten sollte.

Die Wälder sind Staateeigenthum .

Man wird stuzen bey einem Saz , den jeder für
ein Axiom der Polltif halten wird , und vielleicht noch

mehr über den Sinn , in welchem ich es gebrauche .
Dein Regenten räume ' ich kein Eigenthumsrecht , no <

Nuzniesung auf diese Grundstüfe ein , weil in dem Staak
Feine widersprechende Gewalten “ , Plaz haben können :

Einen Friedrich Il und einen Joseph 11 befremdet- ges«

wiß eine solche Aeusserung nicht . Durchdrüngen mit den

Pflichten ihres, Standes , nennen . sie sich selbst die ersten

Diener des Staats , - Als solche gebühret ihnen die Ober

aussicht) über calle Krästen des Staats . Nit . diesent

hohen "Geschäft lässet sich; fein Verwaltungsgeschäft vera

einigen . . . Unfer einer allgemeinen , Gesezgebung stehen
Menschen , -so. wie Sachen . . . ) Ein Aug, das alle Gebre -

<hen beleuchten , über alle Sachen erhoben seyn solle ,

darf . nur allgemeines Jnteresse ' zum Gegenstand haben .

Wir würden sie von dieser hohen . Stuse verdrängen ,

ihren erhabenen Bli heruntersezen , wenn wir ihnen

ein besonderes Geschäft zumutheten . Ihnen liegt dar -

an , daß alles Staatseigenthum : auf das höchste benuzt

werde , aber selbst dürfen sie keine "Beständer . desselben

abgeben . Sonst sinkt ihr Werth . Sonst verfehlen sie

den Zwe ihres Berufs , welcher kein anderer war , als

alle Abweichungen von : der Regel zu bemerken , alles in

der “ Uebereinstimmung mit dem ) Ganzen zu erhalten .

Der . KZetzent wird durch den Besizstand
Unterdrücker .

Soll den Regenten eine "gemeinsame Kette an den

Bürger oder den Hervorbtinger fesseln ? so müßte er als

Eigene
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Eigenthümer unter den . allgemeinen Gesezen des Ei «
genthums stehen, oder es entstehen zwischen beyden Thei «
lten Widersprüche , dse in gefährliche Währungen ausar -

ten . Fängt der Regent an , als Besizer aufzutreten :
so verliert er die Stelle des Oberaufsichters und ein an -

derer müste nunmehr dieses Geschäst übernehmen 3; denn

als Mensc<h kann der Regent sich so gut von der Regel
entsernen , wie der Privatmann . Es muß also ein Cole

legium das Geschäft der Oberaussicht übernehmen , folg -
lich hat er sic) heruntergesezt . In keinem Fall darf .
also. der „Negent Eigenchümer werden , Ueberall hat
auch dieses Recht den Umsturz der Geseze bewirkt . Man

weiß , daß , nach den Regeln des französischen Staatsreche
tes , die Domainen unveräusserlich sind. Javoch wie oft
haben die Könige diese Grundsäule des öffentlichen Ver -

mögens . erschüttert ! das Parlament widerstund im Ana

fang ; Verweisungen und Ungnade , endlich gänzliche
Verachtung war ber Lohn dieser würdigen Bürger , die

nichts als ihre Pflicht thaten . Man sehe nur , welche
einseitige und grausame ' Geseze das einzige Jagdregak
nach sich gezogen hat . Jagdfolgen , Jagdfrohnen , Uns

terhaltung ber Hunde , der Garne , Trieb durch die Felder ,
Untersagung aller Vorsichtsregeln um die Nahrung für
dürftige Familien zu schüzen, Anschmiedung der Uebers
trefer auf wilde Thiere : das sind die unseeligen Folgen ,
welche - das einzige Jagdrecht erzeugt bat . Ist in dies

sem Augenbli > der Regent noch der Beschüzer des Ei «

genthums , der Erndten, - der Richter über Misbräuche ;
der Beschüzer der Unschuld und Vertheidiger der Uns
terdrückten ?

Die Güter sind nicht in Sicherheit .

Selbst diese Grundstücke , die dem Staat angehö-
ren , können durch. die 200 des Regenten versplit -

2 tert
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fert werden , oder man gesteht Günstlingen Rechte dar »

über zu , die den Umsturz dieser Grundstücke befördern .
Um von den Wäldern nicht abzugehen , woher kommen

so viele Vergünstigungen , die sie auslichten ? Der eine

Hat das Eichellesen hergebracht , ein anderer das Hazen ,
ein dritter die . Beholzigungsgerechtigkeit . Lauter Ver -

günstigungen , die die Wälder veröden , und die personelle ,

so wie die reelle Eigenthumsrechte des Bürgers unter -

drücken . - Wie weit geht nicht die Gierigkeit der Groe -

sen, und wie sehr sind sie nicht den BerüFungen ihrer ei -

genen Verwanten ausgesezt ! wenn ein Heinrich der 1V,

der selbst ein so grosser Oefonom war , dem Grafen von

Soissons eine so reiche Abgabe zu übergeben willens

war , wenn ihn Sully nicht abgehalten hätte , wie darf
man sich verwundern , wenn man andere Fürsten , die

weniger aufgeklärt sind, den Schlingen der Höflingen un -

terliegen sieht .

Alle Begriffe desStgatsrechts werden schwankend.

Sicherheit der Person , Sicherheit des Eigenthums ,
somohl des unbeweglichen als beweglichen , werden für

die Grundmauern des bürgerlichen Vereins angesehen .

Ich will diese Begriffe nicht selbst untersuchen . Es ist

Hier der Ort zu solchen Untersuchungen nicht . Der Re -

gent , als die physische: mit unwiderstehlicher Macht be -

gabte Person , . bewacht diese Grundfesten des Vereins
unter dem Schuz der allgemeinen Geseze. Giebt man
aber dieser höchst wichtigen Person selbst Grundstüe ,
so verändert sich augenblilich alle enge Beziehung zwi -

schen Ihr und dem Bürger , alle Begriffe verwirren

fich, aller Zusammenhang , gebet verlohren , Um das

Eigenchumsrec <ht in aller Ausdehnung zu üben , allen
gröstmöglichen Nuzen davon zu ziehen , müssen die ERufte
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bufte verarbeitet und nach der Verarbeitung abgefezt
seyn. Der Regent wird also Besizer , Fabrikant , Kaufs
mann . Um weiter zu gehen , als die übrigen Bürger ,
brauchts ja nur Freyheiten für die Domainen von allen

Abgaben , Monopolien für. Fabriken , Frohnden für die

verfäuflichen Güter . Der Regent wird Wetteiferer des

Bürgers und bald offenbarer Feind und Unterdrüer

desselben . Der Bürger , den nur das Gesez rufen sollte ,
der nur zu Bevestigung der öffentlichen Ruhe und

Sicherheit sollte in Thätigkeit gesezt werden , muß
sic ) zu dem Amt eines Haasentreibers herabstimmen .
Kurz er muß fich den Sclavenstand gefallen lassen . So

verschwinden also auf einmal alle Merkmale der Frey «
heit , so zerreissen die Bande der Einigkeit zwischen den

vornehmsten Theilen des Staatskörpers ! Bald bricht das

dumpfe Mißtrauen in laute Klagen aus , und so wird

eine Sesellschast von Brüdern in eine Horde wilder Can -

nibalen verändert . Und bey einer sol <en Verfälschung
aller Begriffe , bey einem sol <en Umsturz aller Ordnung
seuszt man über die Schwierigkeit , einen Staat zu bil -

den und aufrecht zu erhalten , oder wird stumpf gegen
alles Gefühl für eine regelmässige Verfassung und stimmt
vielleicht mit voce an : Let fods etc . Nein , es ist feine

müssige Beschästigung , die Grundlagen ächter politischer
Verfassung zu ergründen ; Es ist Verdienst um die

ganze Menschheit , die ohne dieselbe sich nicht erhalten
kann . Die Erfindung der besten politischen Verfassung
verdiente mehr Belohnung und Preisaufgaben als der

Stein der Weissen . Da die grösten Filosofen nur

schwankende. Begriffe haben und noch keine Verfassung
von unsern » Weissen entworfen worden ist , die nicht auf
Krücken sich därftig und hinfend einherzöge : so zeigt die -

ses zwar an , daß die Materie schwer, aber nicht unmög -
lich auszuführen sey, Mir genüget es , die Klippen an -

gezeigt zu haben, - woran die öffentliche Ordnung noth -
€ 3 wendig
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wendig scheitern muß . Jc < überlasse es Weissern , als

ich bin , dem Schiffe des Staats , wenn es gleich - von

aussen her immerhin von Stürmen befallen wird , we -

nigstens von innen eine gesäuberte Bahn und einen res

gelmäßigen ruhigen Gang zu verschaffen .

Vorurtheile .

So lang Regent und Bürger durch das unsichere
Gängelbaud der politischen Meinungen geleitet werden :

so ist es keinem Theil zu verargen , wenn sie unter ei -

nem so umwölkten Horizont selbst keine klare Blife um

sich werfen , sich gegenseitig täuschen und hintergehen .
„Ist es wohl den Regenten übel zu nehmen , wenn sie
die Rechte , die man Ihnen , es sey immerhin auf eine

unweise Art , zugesranden hat , auch wirklich ausüben ,
wirklich alle Nuzungen davon ziehen wollen , den diese
Rechte Ihnen zugestehen . In der Unordnung , worinn

beyderseitige Rechte noch liegen , müssen sich ja wohl ihre
eigene Begriffe verwirren . Als in dem Jahr 91 die

Ausübung des Jagdregals in einem großen teutschen ' Land

den Landeigenthümer zur Verzweiflung gebracht hatte ,
und er zum Aufstand sich hatte reizen lassen, wobey
manche Schlachtopfer fielen : so ließ der entrüstete Fürst
scharfe Untersuchungen anstellen ; nicht darüber , ob der

Wildstand zu weit getrieben sey und den Kornbau zu
Grund richte : sondern ob die Summe , die jährlich als

Schadensersaz dem Landmann ausgetheilt wird und sich
auf 18kaufend Thaler beliefe , wirklich sey ausgetheilt wor -

den ? Ein anderer Fürst , dem ein Bürger die Anzeige
that , daß ihm die Haasen ein Baumstäck zerstöret hätten ,
verfügte sich mit seinen Jägern an Ort und Stelle , schoß
16 Haasen todt und machte dävon ein Geschenk' än den

beschädigten Bürger . Ein Oekonom wird dabey lächeln ,

ülleinmanstelly sich an den Plas dieser Fürften . Sienuzten
nur

dan

di

JD
CBE

een

wan

aiii:

Cs
€Eiamen

«ene

EE
Dein

ad.
3.
zu
JEET,

FEUER
RE
SEREN
SERGE

nn



und deren Abhülfe. 71

nur ihre Ihnen freygegebene Rechte , Die Verzichtleistutig
äuf Rechte , die andern schädlich sind , ist nur Moral . “ Dte

Politik schreibt die Erhaltung aller erlangten Rechte vor ,

Was kein Privatmann gern aufopfern würde , darf matt

auch: vom Regenten nicht fodern . Alle “ Ermahnungen
der Oekonomen müssen dem Vorurtheil weichen , das die

Jagd sür sich besizt . Diejenigen , die gelesen haben; daß

Nimrod ein mächtiger Jäger vor Gott gewesen fey) sehen

die - Jagd . als die Vorkammer vön Martis Tempel an .

weiß " zwar nicht , ob Buonaparte bey der Jägerey ange -

fangen habe , allein ein solches Vorurtheil streitet zu mäch-
tig für die Jagd , als daß man die kalte Vernimnst der

Anhörung würdigen sollte.“ Der Landmann würde un -

sern neuen Theseus gern die . Waldungen als eben sd viele

Labyrinthe überlassen , wenn sie seine Felder dafür verschon -

ten . Der Saame der Vorurtheile und Jerthümer hät

seinen Grund in dem Erdreich » selbst . Sie keimen auf

dem nemlichen Boden , worauf die Königsrechte so tief

wucherten « Man verändere den Boden : so verschwinden

dugenblicklich alle Vorurtheile , die nur ' bey dem Schlum -

mer der Vernunft Stärke erreichen .

Zerstelluntt der alten Verfassung .

Wir brauchen selbst nicht umzureissen . Das erste

Model “ darf nur wieder hervorgesucht werden , und augen »

blicklich wird Ordung , bey der hergestellten Forin der

Staatsgüter ; in die vorige Gleisse eintreten . Staätsgits

ter , in der natürlichen Bedeutung des Worts , haben

einen Bezug >auf das Ganze . | Sie sollen die Unfo »

sten , die die Sicherheit und die Erhaltung des bür »

gerlichen Vereins betreffen , bestreiten . Sie rrift

also. der Grundsaz , der felsenfest bey allen Nationen ist

angenommen worden z die Unveräusserlichkeit . “ Bürger !
sehet zu , daß ihre Grenzen nicht verenget “ werden : es

würde eben so viel seyn, als ob ihr die Maxksteine "eurer
4 eignen
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eignen Grundstücke unrißet , Der andere ' Grundsaz;
der ebenso unbeweglich , wie der erste, dasteht , ist , daß
diese Güter zum Besten des ganzen gemeinen Wesens
müssen verwendet werden ; - hieraus folgt , daß. fich nie
mand Rechte darüber anmassen kann , Ja , daß man
den Privatbesiz ordentlicher Weise , als einen EingriffIn die Majestätsrechte ansehen darf . | Ist dieser Saz
wahr , so folget , daß unsere Wälder mit - feinen Gerech-
tigfeiten , mit felnem Beholzigungsrecht , keiner Hut - und
Triftgerechtigfeit , feinem Jagdrecht für Privatleute be -
schweret werden können . Ohnehin sieht es in Ansehung
des Ursprungs nicht hell mit diesen erlangten Rechten
aus . Broke hat schon den verdächtigen Ursprung der
Weidgerechtigkeit angegeben , Gewiß aber dürfte. kein
Recht von dieser Gattung gegen den Grundsaz sich ver »
halten , näch welchem aller Privatgebrauch ausgeschlossen
bleibt . „Ein Dorf , das eine Weidgerechtigfeit auf. die
Staatswälder will hergebracht - haben, ist ein unbeträcht «
licher Theil des Ganzen , . der Gebrauch der
Wälder einem Dorf frey ; warum nicht allen Bürgern !
wenn sich einer auf Unkosten des Staats bereichern darf ,
warum soll dieses nicht allen frey stehen ? „Ein anderer

"hat die Beholzigungsgerechtigfeit erlangt . Ist es als
eine Belohnung der geleisteten Dienste : so sind alle Beo
lohnungen auf die Nachkommenschaft zu erweitern , oder

sie sind ungere <t . Auch aller Zweck der Belohnungen
geht verlohren , so bald sie das Sebensziel überschreiten .
„Ist es nicht schändlich auf Seiten des Geniesers, ) Be -
lohnungen auf Rechnung eines Verstorbenen zu fodern,
und unverantwortlich von Seiten des Staats , unendliche
Foderungen gelten zu lassen; da die Stistung des ganzen
Staats nur auf endlichen Verbindlichkeiten beruhet ,
Die Einstellung aller Mißbräucheist Gerechtigkeit .

Unsere Absichten gehen also dahin , die Gerechtigkei -
ten abzuschaffen, und alles , was zum R

gehört ,
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gehört , seiner ursprünglichen Bestimmung zu nähern ,
Nach ächten Grundsäzen begeht der Staat kein Unrecht ,
wenn er die Holzberechtigten , auch ohne Abfindung , aus
den Rechnungen ausstreichen lässet . Gegen die Huk-
und „Triftberechtigten braucht er nur sein Oberpoöllceili -
<hes Amt zu verrichten , um das beschwerliche Vieh aus
den Wäldern für immer zu verbannen , Daß die Wald « -

hutung dem Anbau der Hölzer schade, ist längst bekannt ;
Wenn aber diese Grundstücke nur dann eine Beziehung
auf den ganzen Staat haben , wenn sie allen Bürgern
und nicht einem einzigen kleinen Theil derselben nüzen :
so ist das Necht der Waldhütung schon nach diesen rei -
nen Grundsäzen verfallen . Wenn aber noch obendrein
die Waldhutung unnüz , welches unsere Oekonomen zu
einer unumstößlichen Wahrheit erhoben haben , wenn nur

diese schädliche: Waldnuzung an dem Verfall des Acker »
baues schuld ist , noch obendrein Viebseuchen erzeugt : so
muß man sich wundern , daß der Staat so lang nachläs -
sig seine Pflicht durch ein förmliches Verbot verabsäumt
hat . Haben andere den Genuß der Wälder , weil sie
Dienste im Wald leisten : so hebe man beyderseitige Ver -

pflichtungen gegen einander auf . : Will man . im übrigen
auch. gegen erschlichene Mißbräuche sich nachsichtig bezeue
gen : so ist der Weeg der Abfindung in Geld oder . - an -
dern Mitteln der kürzeste ; so wie der angenehmste . . So
viel -ist aber gewiß , daß , so lang die Wälder nicht samt -
lich geschlossen bleiben , sie nie zum höchsten. Flor gerei -
<hen werden , | Sollte aber - diese erwünschte Epoche nicht
fern seyn, so will ich mit einer Anwendung dieser nun
frey " gewordenen Wälder hervortreten . Nach , meinem
Plan sollen diese Grundstüfe ausser der beträchtlichen
Holznuzung , die sie gewähren , den Kreis der Geniesun «-
gen für+ alle . Glieder des - Staats erweitern , in vollen
Jahren Ueberfluß , in Mangeljahren aber . neus Stüzen
dem Zeben darbieten ,

E 5 Zweyte
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Zweyte Abhandlung .

Auftgäbe .

Die Wälder so einzurichten , daß sie; ohne: Nach »

heil der Holzbedürfnisse, Lebensmittel zum Unterhält der

Menschen liefern , und zwar in einer solchen. Menge , die

den sämtlichen Einwohnern hinreichende Nahrungsmittel
verschaffe : dieß ist kurz ' das Problem , dessen Auflösung

mich beschäftigen soll.

Ehe ich die Auflösungselbst vornehme , muß ich al -

len Mißverstand aus dem Weeg räumen : ; Die“Erzies «

hung auf! Früchte schliesset die. Absicht auf Holz aus :

Allein einmal ist es nicht nöthig , daß die Stämme Bau »

holz abgeben . Das Nuzholz ist uns ebenso angenehm «

Zum andern könnte erste Absicht doch bezweet werden ;

wenn män Das Versezen alsdann ' vornähme , wenn feine

Seitenäste zum Nachtheil der erforderlichen tänge mehr

zu befürchten wären . Nun zur Sache selbst.

Sollen die Wälder Stoff zu den Geniesungen des

Lebens liefern : so müssen diese entweder in Früchten bes

stehen ; die unmittelbar das Feben unterstüzen , oder in

Substanzen , die zur Mast dienen und den Fleischvorrath
vermehren . Auf beyden Weegen , wenn sie vorher in

der Art , wie ich die Sache beabsichte , fehlten , würden

sie dem Menschenleben die kräftigste Hülfe . versprechen :

Die Substänzen , die zu diesem Zwe dienen und mehls

artiger , öhliger , zu>erartiger und weinartiger Natur seyn

müssen , finden sich häufig in Teutschland , und ' es - ist nicht

nöthig , daß wir zu dieser Absicht aus Chili den; - fostba -

xen Brodsruchtbaum abholen , Die " Buche , der Wal -

nußbaum , die Haselstaude , die Sorbus domestica , selbst

die Eiche , noch mehr aber die Castante liesern „ isande
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fstandtheile zu der erwehnten Absicht durch ganz Teutsche
land . Die Vermischung einiger von den benannten Früche
teti erhöhet den Werth im Gebrauch » Die Frucht der

Sorbus domestica in Vereinigung mit dex Walnuß giebt
ein Brod , das nicht etwa rohen Leuten “eine angenehme
Kost seyn würde , sondern die selbst“ an den Tafeln der

Großen und an den Höfen gespeiset wird . Die süsse
Kastanie wird , wie viele andere Sachen, nicht so häufig
in Teutschland angebauet , wie der Nuzen auf Holz als

auch auf Früchten es verdiente . J < nehme die Bädi -

schen, Pfälzischen , Rheinischev Gegenden aus , in allen

Übrigen wird er als ein ausländisches Gewächs gehalten .
In Sachsen ist nur ein kleines Wäldchen bey Miltiz .
Im Blankenbürgischen sieht man ihn zwar auch ,
aber Richt in Menge . Jedoch scheint mehr die übele

Wahl des Bodens und des Standorts als die ' Schwie -
rigkeit der Anzucht, ihn selten ' zu machen . In England
und in Schottland , wenn man die Preisausgaben einsieht ,
sind beträchtliche Streen mit diesem Baum bedeckt

worden , Wer äber die Natur des " Baums kennt und

die gewöhnliche Witterung besagter Länder in. Verglei
' *“ung stellt , wird öhne Anstand Teutschland zu dieser
Anzucht den Vorzug einräumen . ' "Expilly beschreibt uns

init lebhaften Farben , mit welchem " Vergnügen der biz

mosinische Afersmann zu dieser Kost: von seinen schwe
ren Arbeiten zurückeilt und sich selbst daran ganz allein

genügen lässet. Inu Piemont macht “die Kastanie , sowohl
öllein als in Brod geba >en , zu allen Jahrszeiten ' die

Lieblingskost des dortigen Einwohners aus . Die Frucht
verdient ganz für sich den Anbau , - gesezt daß man sie,
Parmentiers Vorgeben nach , dem jedo ) Pietsch wider »

spricht, nicht in Brod verwandeln könnte ,

„. Vlan der Anznchr .
„ Wir hätten nunmehr Bekanntschaft mit den zweck»

mäßigen Bäumen gemacht und niemand wird in Ab -

rede
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rede seyn, daß sie nicht . völlig unserer vorbenannten Aba

sicht entsprechen . Nach : welchem Plan . soll aber diese

Anzucht geschehen ?: Ich finde im Würtembergischen und

Hessischen zu Ausgang des vorigen und Anfang dieses

Jahrhunderts vortrefliche Verordnungen . Es heisser da «

selbst : „ bey Hochzeiten und . Kindtaufen sollen die Brauk -

paare und Väter eine gewisse Anzahl Eichen und Obst -
bäume zu pflanzen gehalten seyn . “ Wenn je eine Ver -

ordnung mit Einsicht . gemacht worden ist : so was -

ren es die erwehnten . „ Der Indianer . erwartet hier -
über keine Anmahnung von einem Gesezgeber . Die Na «

tur ' ist seine Lehrerin," Sieht er , daß seine Familie sich
bald vermehren werde ; so pflanzt er neue Cocosbäume .

Wir wollen auch unsern Handwerksleuten die Vorsicht

nicht absprechen , ollein es fehlt an Plaz , an Pflanzern ,
an einem zusammenhängenden Plan , Auch besagte Ver -

ordnungen , so gut sie in sich sind , haben noc< nichts

Anziehendes . -Obst ist wohlfeil , die Nuzung des Eich-
baums weit aussehend . Man zeige ihm aber die Sache

sogleich in ihrer Anwendung , man reize ihn durch den ,

Gewinn und zeige ihm die Vortheile , die solche Anpflan -
*

zungen auf das Commerz , die Handwerker , oder die Oefo -

nomie haben, und augenblilich wird der Bürger , er -

weckt durch diese Lieblingsbilder , alle seine Thätigkeit nach

vem Genuß in Spannung sezen.
*»

Gesezt nun , die Landesregierung reizte den Einwoh -
ner durch eine Mannigfaltigkeit von Vortheilen , worinn

er ein übereinstimmendes Ganze erblite und hielt ihm

durch die Baumcultur eine Aussicht auf die Befriedi -

gung der nothwendigsten Bedürfnisse vor , und ich meyne

nichts geringer , als die Hervorbringung von Brod , Zu -

Fer , Wein und Oel Substanzen . Wie nachdrücklich
wurde ,er sich als Theilnehmer zu diesen angenehmen, in

jeder Haushaltung nothwendigen Geniesungen gugegngen|

|
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Die Nuzung dieser Producten wäre nicht so ents

fernt , und wenn ein neugebohrnes Kind ein solches 2008

3öge, wohl ganz und zum Theil wiederholt zu hoffen .
Es gesellen sich zu dieser Vorstellung noch andere Ne »

benausfichten , die eine allgemeine Sehnsucht in allen Fa
milien erregen würden , und jede insbesondere auffodern ,
die Pflanzungsfosten bey diesem nüzlichen Geschäst zu

tragen .

Zäume nach ihren Arten und Anzahl .

Wenn auf eines Mannes Leben das Gewicht von

1000 Pfund Nahrungsmittel das Jahr über gehören :
so stünde dieser Vorrath auf x0 Buchbäumen oder Ka »

stanienbäumen zu erwarten . Zu den weinartigen Ge -

tränfen schifen sich gar vielerley Früchte , ich will ' bey
dem gewöhnlichen Acpfelbaum stehen bleiben : zehen und

eine halbe Malter Aepfel liefern ganz sicher drey Ohm
Wein , welches ich als den Theil eines jeden jährlich in

Anschlag bringe . Zehen erwachsene Aepfelbäume sind

zu dieser Absicht hinlänglich , Den Oelen weise ich kei -

nen eignen Plaz an , theils weil sie sich shon als Ne -

bennuzung auf den erst genannten Bäumen befinden ,
theils durch das Unterholz auf der Haselstaude erzielet
werden können , Die zuFerartigen Bäume sollen die

Grenzen dieser Pflanzung einnehmen . In unsern Ge «

genden schickt sich der Birkenbaum vorzüglich dazu . Man

rühmt in den Schwedischen Abhandlungen den braunen

Syrup , den man aus der Birke erhalten und sogar dem

von Zuckerrohr erhaltenen an die Seite gesezt hat . Die

schwarze Birke wird besonders dazu empfohlen . Alle

Ahornbäume geben Zückersäfte , in grösserer Menge und

Güte aber der Zuckeraßhorn; / wozu man die Juglans alba

hinzufügen kann , Dä vier Stämme von Zuerahorn
schon 32 "Pfund Zucker geben, so können füglich noch

mehrere
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mehrere nüzlihe Bäume , etwa die Ulme , an der man ;

wegen der Vorliebe dieser beyden Fruchtarten , die Wein «

traube herumschlängeln lossen kann , die fleine Grenzen
dieses Reviers einnehmen , Alle diese Bäume , wenn ich
2: auf die Quadrafruthe , ohne die Grenzbäume noch das

Unterholz zu rechnen , sez?y, nehmen einen Raum von 10

Quadratruthen ein , Da 180 dieser Ruthen den rhein -
ländischen Morgen ausmachen : so gehen 18 Personen
auf einen Morgen . Eine Million braucht also 555555
Morgen , - Diese Strecke sey als Vorrath . oder als ein

Reserveschlag anzusehen , In wie manchen selbst kleinen Läno

dern liegt wohl mehr als das doppelte dieses Jnnhalts
noch wüste ! Nie würde ein geringes Capital , welches

von allen Einwohnern hergeschossen würde , nüzlicher
angewandt seyn ! welches schöne Erbtheil sür jeden Tine

wohner ! welch Verkehr würde nicht auf einmal unter

den : Einwohnern entstehen ! wie würden die Oelpressen
in Thätigkeit gesezt werden ! wie würden sich die Kaufs
leute bey einer guten Erndte , um die Portionen der Fa -
milien an sich zu bringen , bewerben und ein nüzliches
Commerz in Oelen , Weinen , gedorretem Obst führen ,
welches . Commerz um desto müzlicher wäre , weil es in der

That von . der ganzen Nation geführet würde ! welche

kiebe zum Vaterland , dürfte nicht dieser geringe Anblick

von Vorsorge bey jedem Einwohner anfeuren ! Rousseau

sagt , daß , wenn jeder Bürger . von den äussersten Gren «

zen der Erde sollte freudig -.in sein Vaterland zurückge
rufen . werden , er solche Vorzüge in. seinem Land finden

müsse, die er andergwo nicht antreffe . Der berühmte
Mann , hatte die Freyheit : und einige hergebrachte Spiele

seiner Vaterstadt im Aug. . . I < geselle der Freyheit
Güter bey , und in dex That kann dieLandesregierung
feine 18blichere Sorgfalt für die Bürger treffen , noch

dem gesamten Nahrungsstand . einen kräftigern Trieb bey »

bringen , als durch die Ausführung einer/solchen weitaus

sehenden Unternehmung . Des
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Bedingungen .

Ic <h muß die Bedingungen , unter welchen diese

Portionen besessen werden , genauer angeben . Der Boden

selbst gehöret dem Staat und ist unveräusserlich , Nur

die Nutniesung gehöret jeder Familie , die sie gegründet

hat . So lang Erben da sind , gehen die darauf hastende
Portionen mit über , aber nach Aussterbung ganzer Fa -
milien fällt das Eigenehum an den Staat zurüf , um

es ungesäumt jan Familien abzugeben, die noch: nicht

versorgt sind . Testamentarisch und durch Vermächtnisse
fann nicht darüber geschaltet werden ,

Ich . . muß noch eine Bemerkung hinzufügen . Es

ist besser, Vorsorge zu tragen für die Bevölkerung , die

man besizt, als die Volksmenge ohne alle Grenzen zu

vermehren , Voltaire hot . "ganz recht , wenn er - im der

Candide sagt , die Filosofen thäten besser; die Menschen

glücklich zu machen , als sich der “ Bevölkerungssücht zu

überlassen . Plato nimmt nur eine bestimmte Anzahl

Bürger . in seine Republik auf . “Auch Pussendorf macht

einen Unterschied zwischen denen , die den Staat gegrüns
det haben , und den neuen Anfömmlingen . Völlig un -

gereimt und widersinnig ist aber die Ausschliessung für

beständig der Eingebohrnen von der Bürgerclasse und

mithin den Rechten der leztern ausschließlich zukommen ?

so wie dieses die blutigen öftern Auftritte in Genf gs

nug bewiesen haben,

Entfernunt irriger Vorstelluntzen ,

Damit ich von einem Forstmann nicht unrecht ver -

standen werde : so muß ich ' bekennen, daß manmich sehr

falsch begriffen hätte , wenn man glaubte , als hab ?
ich die Portionen mit lauter gleihen Bäumen zy

bepflanzen
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bepflanzen angerathen . Erstlich da ich das Thell eines

jeden zu entwerfen hatte : so war es genug , das Noth -
wendige zusammenzustellen , aber nicht“ alles zu nennen ,
was "den. nemlichen oder wohl - ersprießlichere Dienste
leisten fänn , ' Das Gesez der Mannigfaltigkeit liegt
schon in "der Natur und bringt Einheit so wie Vollkom -

menheit : im Grossen zuwege . Zweytens ist“ auch meine

Meinung nicht , alle Hölzer untereinander zu pflanzen .
Der Forsimann hätte vollfommen - recht , ein solches Un -

fernehmen ' zu tadlen . Der Apfelbaum liebt ein schwe
res leimiges Erdreich , die Buche einen feuchten Boden
und mitternächtliche Lage, der ZuFerahorn eine bergichte
Gegend . Wir dürfen uns nie von der Natur entfernen ,
wenn wir richtige" Plane zum Grund legen, Man

beobachte auch dieses Gesez hier und wähle das , was

schicklich ist . Dem Bürger wird wenig daran liegen ,
woher er seinen Antheil erhält , genug , daß er ihm bleibt ,

I < habe Aepfel zur weinartigen Substanz erwählt , da -

mit will ich aber den nüzlichen Kirschbaum keineswegs
ausschliessen , der einen eben so angenehmen Trank ver «

spricht , vielleicht erhalten wir Marasquin daraus , J <
Habe ' den nüzlichen Birnbaum nicht genannt , so wie ich
auch die verschiedenen Gattungen yon Aepfel: übergangen
habe : Kurz es gilt hier um eine Regel . Es soll
eine allgemein nüzliche Pflanzung angelegt werden , dies

ses sagt schon von selbst, daß Mannigfaltigkeit bey die -

sem Geschäft zu befolgen sey, Jedoch füge ich das hinzu ?
die gewählten Baumarten müssen zu gleicher Zeit durch:
ihr Holz sich empfehlen,

x7ebenproducte der eigentlichen Wälder .

Hier stehet: auf Früchte wenig Rechnung zu ma -

Hetz, denn es findet sich schon alles im Besiz der Mast ,
Jedoch läßt sich auc < blerbey ein zweckmässiger Plan .

befolgen «
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befolgen ; Dis Eichelmast aus mehr als einer Ursache
Fann nicht besser als an Ort und Stelle den besten Er -
folg versprechen , - Aber in Jahren des Ueberflusses ge
stattet , man östers eine Nachmast , woraus gewöhnlich
nichts wird , zum grossen Schaden der übrig gebliebenen
Früchte , die der Frost zerstört . Diese Früchte dürften
besser benuzt werden , wenn sie ansgelesen , durch Begies=
sung mit Wasser zum Keimen gebracht , auf diese Weise
ihrer Bitterfeit beraubt , die süssen Theile aber näher zus »
sammengebracht , nunmehr geschrotten , das Schrotmehl
auf Stärkenart behandelt und der Extract entweder zu
Brod - oder andern stärkenden Getränfen angewandt wer »
den , Die Buchackern liefern ohnehin keine gute Mast ,
und . es würde wahre Verschwendung seyn, sie dazu lies

gen zu lassen. Es geschieht aber auch. nicht mehr und
man weiß zu gut , welches Del man daraus erhält , als

daß man die Jahre , worlnn sie gerathen . sind, ausser
Acht lassen sollte , Nach Auspressung des Oels lassen
sie sim als Mehl behandeln , oder wenn man gedörrte
Sichel im Vorrath hat , damit - vereinigen und als Ku -
<hen zur Mast aufheben ,

Erhöhung des Sleischttenusses durch die YO8lder .

Da die Wälder , und besonders die jungen Schläge ,
vieles . und hohes Gras -auch allerley nüzliche Kräuter
und Wurzeln tragen : + so kann . die Verwendung dieses
nafürlichen . Schazes nicht nüzlicher für den Staat ge -
schehen , als wenn dadurch . dem Fleischmangel abgehole
fen,. mithin . viel fettes Vieh erzogen wird . Das Fleisch
enthält unter der kleinsten Masse. die meisten organischen
Theile : Nac < Vauban braucht eine Person , deren ein »

zige. Nahrung das Brod ist, 2 x Pfund des Tags , und

wenn sie Fleisch isset, nur ein halb Pfund . Man rechnet
gewönlich ein. halb Pfund Fleisch auf die Person , wir

N, . Forstarchiv , V, Bann , FF befäman
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bekämen also eine Verhältniß des Fleisches zum Brobz
wie 1 zu 3 - Sezen wir nun , daß das sämtliche Aker -

land 4 Nahrung hervorbringe , die Wälder aber + bes

tragen , und daß erstere + völlig zur Sättigung der Bea

völkerung hinreichen ; so folgt , daß das leztere Fünftheil ,

ebenfalls in Nahrung verwandelt , einen Ueberschuß aba

werfe und wenn dieser in Fleisc ) verwandelt würde , +

Ueberschuß liefern würde . Und in der That , wenn wir

Arrhur Young in seinem Mästungsproceß Gehör geben : so

erfodert die Fettmachung eines Ochsen 6300 Pfund ,

welc <e ein ausgeruheter Waldmorgen , worinn das Gras

eine beträchtliche Höhe ausmacht , vollkommen darreichen

kann . " Wenn nun nach Unger dieß schon ein beträcht «

liches Mißjahr heißt , wenn ein Drittheil an der ge »

wöhnlichen Erndte abgeht , indem alsdann die Korne

preise no % einmal so hoch, als die gewöhnlichen Jahre
sind , nusfallen , ein Fall , der sich nur selten ereignet ! In

einem solchen Mißjahr würfe das Ackerland nur F + des

gewöhnlichen Ertrags ab , die Wälder hingegen 75, mithin
blieben noch 2 Ueberschuß , daß also in diesem Fall die

Wälder das Unglü > der Mißjahre ausgelöscht hätten ,

Diesen Ueberschuß werden mir andere nicht sogleich

eingestehen , indem der gethane Vorschlag keine Erwei«
rerung des Viehstandes nach sich zu ziehen scheint . Man
wird mir die von der Waäldweide ansgeschlossenen Heer «

den entgegen stellen und ' diese abgewiesene Heerden ins

Gleichgewicht mit den gemästeten stellen und mithin
leugnen , daß dieWagschaalen auf meine Seite den Aus -

schlag geben , weil in sich nur Ersezung des Abgangs

erfolgt sey. Allein die Heerden , die die Weide bisher

genossen haben, sind nicht , nach der Ausdehnung der

Waldungen , sondern dem Umfang der Grundstücke ab.

gemessen worden . Die Untersagung der Waldweide ver -

ringert den Viehstand der Waldberechtigten nscht im g3e-

ringsten ,
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ringsten , Die Nothwendigkeit der Dunge ist ohnehin
Zwang genug für eine verhältnißmäßige Anzahl Viehz
ausserdem leuchtet es jedem Oekonomen in die Augen ,
daß die Anbauung der Futterkräuter und die Vermehrung
der Dunge den Erkrag der Felder eher vermehren , mit «
Hin den Viehstand erweitern als vermindern werde , Die -
ses ist nicht mehr leere Theorie , sondern practische Wahr «
Heit. Ein St , Laurent in Frankreich , ein Schubart in
Teutschland , die Schweden und Engländer stimmen hier«
inn überein , Wenn aber dieses ist, so werden nach
Schliessung der Wälder und Anwendung des Futtervor -
raths zur Mästung neuer Heerden Viehs die Geniesungen
des Bürgers ansehnlich vermehrt , und also das Elend
der Hungerjahre entfernt .

Welche Viehart zu wählen sey ?

Das zu mästende Vieh darf nicht viel Vorkehrung
zu Gebäuden nothwendig machen , sondern allenfalls im
Freyen sich erziehen lassen. Das Wild , weldjes ohnes
hin durch seinen Talg , Fleisch , Häute , Horne , Seweyhe
nicht nur eine gesunde und äusserst gesuchte Speise ges
währt , sondern auch viele Handwerke in Bewegung sezt,
verdient den ersten Rang , I < schlage folgende Methode
vor . Man nehme den Hirschen, Rehen. und überhaupt
dem Rothwildpret die Jungen hinweg und erziehe diese
mit Milch , so wird diese Speise zu einem Leckerbissen
erhoben , Mit den wilden Schweinen kann man den

nemlichen Weg einschlagen . Diesen Thieren füge ich die
Haasen und besonders die Seidenhaasen und Kaninchen
bey, Leztere sind mit Unrecht nicht so beliebt in Teutsch»
land , wie sie es verdienten , Unter den zahmen Thieren
wüste ich feine nüzlichere ,als die Schaafe und Ziegen ,
beybe vervielfältigen sich stark , sind in der Oefonomie , so.
wie in den Handwerkern von äußerster Wichtigkeit .

TF2 Erstere
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Erstere Thierarten bedürfen keiner Bedekung und leztere
nur eines Schoppens .

Das Federvieh dürfen wir nicht vorbeygehen. Die

Birkhühner , Haselhühner , Fasane , Rebhühner , Ziemer ,
Wachteln , Sänse und Enten schien sich zu unserer Ab -

sicht ungemein . Der Wald ernährt sie, die Vermehe

rung ist stark , besonders die der Rebhühner , und wie sehr
die Ziemer einträglich in Rom waren , lese man bey dem

Varro nach . Selbst dev Koth von leßtern hat seine '
gute Anwendung . Man weise diesem Geflügel Ställe

an , wo das Tageslicht nur von unten hineinfällt ,

Wie die L7ahruntg zu gewinnen ?

Da die Wälder allem Vieh unzugänglich bleiben sola

Ten, feine Sicheln . gebraucht . werden dürfen : so. bleibt

nichts übrig , als das Gras durc?) das Ausrupfen zu

gewinnen , und in diesem Zustand es entweder frise ) den ,

In geringer Entfernung , angelegten Parcs zuzuführen ,

oder es ausserhalb der Wälder zum Winterfutter zu

dsrren . Die Kerne und Saamen werden theils aufge

lesen , theils durch ausgespannte Tücher erhaltey , die

Zapfen aber ordentlich gebrochen.

wem das . Geschäft anzuvertrauen ?

Die Wälder werden Distrsctweise verpachtet . Die

Pächter werden verpflichtet und sind gehalten, jedesmal»
wenn das Grasen vorgenommen wird , dem Förster die

Anzeige davon zu thun , damit dieser nach der Händ det

entblößetenPlaz besichtigen und Anzeige thun könne , ob 20h-

den zertreten , ober gegen den Contract mit Sicheln oder

andern Instrumenfen das Gras gewonnen worden sey,

Für jede zertretene kohde wird eine Geldstrafe FRE
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Von den Beeren , Kern - und Saamenfrüchten ist er ent -

weder verbindlich , eine gewisse Menge unentgeldlich zur
Besaamung abzugeben , oder , welches besser ist , gegen eine

festgeseßte Taxe ordentlich abzuliefern .

Policeyverordnunt .

Da das ganze Geschäft zum Nuzen des ganzen
gemeinen Wesens abzwecken soll ? so ist die Verwaltung
bieser gewonnenen Nebenschäze der Wälder nicht gleich «
gültig . Dem gemeinen Wesen wird nur durch Ueber -

fluß' der Nahrungsmittel “ und daher entstehende Wohl -
feilheit aller Dinge gedienet . Alle Pächter sind also
gehalten , Listen zu bestimmten Zeiten einzusenden , nebst
Bemerkung alles Vorraths der gesammelten dürren oder

zubereiteten Früchten , des . Viehstands und des Futtervor -
raths . . Zweytens darf von besagten Sachen nichts ausser
Lands . verkauft werden , oder wenigstens nicht ehe und
bevor Anfrage deswegen geschehen und die neue Erndte
bereits eingethan worden ist .

Cameralistik .

Obgleich die Absicht nicht auf Gewinn gehet, so
ist doch, leicht ersichtlich ; welchen Vortheil die Cammer

durc < Schließung dev Wälder und der Verpachtung , wie
oben gesagt , erhält . Die erwehnten Nebennuzungen sind
bisher auf Unfosten der Wälder ansgeübet worden . Nun -

mehr werden sie von allen verdächtigen Leuten gesäubert ,
Indem das Mittel hierzu , das allerfrästigste , welches man

anwenden kann , in dem . Eigennuz besteht. Zweytens
muß diese neue von District zu District unternommene

Pachtung . von Jahren zu Jahren einträglicher werden ,
theils weil sie auf Schäße gebauzt ist, auf denen Jeder
lebt , theils weil in den umliegenden Gegenden die Ge -

F 3 genstände
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genstände der Kauswaaren äusserst gesucht werden , drit -

xens weil immer neue Vieharten , die nicht im Land vor -

Handen sind, vorschriftemäßig und , ohne im geringsten
die Cammercassen anzugreifen , eingeführt , und die Vered-
lung unserer Thierarten bezweckt werden fann .

*

3 . Wie kann man die Waldfrevel gründlich
abschaffen ?

His genug hört man in vielen teutschen Ländern

die Klage über zunehmenden Holzmangel , über

Holzdiebstähle , und über die Unwirksamkeit der dagegen
än Augübung gebrachten Mittel . Oft bemerkt man ganz

verkehrte Maagregeln , glaubt alles Mögliche gethan zu

Haben , wenn man strenge Strafen auf den Holzdiebstahl
sezt , und die angedrohte Strafe auch an den Uebertre -

tern der gegebenen Verordnungen vollzieht .

Erst sollten die Polizeyen jeder Stadt und jedes

Dorfes dasür sorgen , daß jeder , der Holz , nach den ver -

schiedenen Sortimenten , Bau - Werk - Brenn - und Nuz -

holz bedarf , solches, wie andere Waaren , zu jeder Zeit in gu -

ter Eigenschaft um billige Preise , jedo < mit Ordnung
befommen kann , also Magazine , Holzniederlagen , unter

amtlicher Aufsicht und Direction - Ist diese Voranstalt

getroffen , und wird sie gehörig unterhalten : so können
Holzdiebstähle' nur aus Armuth und Lüderlichkeir
vorfallen ,

1) Aus
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x) Aus Armuth :

Wer wird es wagen , den Armen zu strafen , der

aus natürlicher Nothwehre das Holz , dessen er so gut
als der Reiche bedarf , stiehlt , um sich gegen den ihn
drüFenden Holzmangel zu schüzen, wenn man ihn nicht
mit Holz versorgt , oder Gelegenheit giebt , durch redliche
Arbeit Geld zu verdienen , um sich dafür ein so unent «

behyliches Bedürfnis des Lebens anzuschaffen ? Doch die

Sache ist zu wichtig, sie muß genauer erörtert werden .

Wälder sind Eigenthum des Staas , oder sie ge -

Hören Communen , Corporibus , Privatpersonen , Nun

soll aber jedes Eigenthum heilig gehalten werden , Weny
aber diejenigen , welchen es obliegt , hierüber zu wachen ,
omittendo ober comittendo Veranlassung zu Holzsre «
veln geben ; wird dadurch der sittliche Charakter einer

Gemeinde auf Jahre hinaus verdorben . Die Wälder

leiden gleichfalls dadurch ausserordentlichen Schaden , und

es ist ein schändliches Betragen , das aus verächtlicher
Unwissenheit , Indolenz und rohem Egoismus entspringt :
zu sol <em Unsug stille zu sizen, oder wohl gar zu sagen :
weun nur die Wälder uns aushalten !

Einmal muß die Polizey alle Arme ihres Ortes

genau fennen , auch die Ursachen ihrer Verarmung müs-
sen ihr bekännt seyn. Die wenigsten Armen sind un -

fähig , etwas zu verdienen , Sie machen also die ge -

ringste Classe aus . Andere sind arm aus Faulhßeit,
aus Hang zum Müssiggehen . Diese müssen in Arbeits -

Häuser gebracht , und da wieder zu Menschen gemacht
werden . Aber die Pollzey soll auch Fremden , nicht
ohne vorhergängige Untersuchung ihrer Umstände und ihres
Gewerbes , das Niederlassen in einer Stadt oder Dorf
erlauben .

F 4 Ferner !
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Ferner ! = - der Staat muß sich darum beküm -

mern , welche s überhaupt und jedesmal die vorzügliche
sten Quellen der Verarmung sind, und sie verstopfen .
Wie viele haben nicht all ihr Haab. und Gut in den

lockenden unergründlichen Strudel vom Staate privile -

girter Hazardspiele (Lotti und Lotterien ) geworfen , und

ihre ganze Familie mit sich in die Folgen ihrer un -

glücklichen Verblendung gezogen ? Andere Veranlassun -
gen zum Verarmen sind : eine fehlerhaste Justizpflege ,
langwierige Prozesse , drü >kende Abgaben , - Theurung ,
Nahrungslosigkeit , locale Corruption . Gegen alle diese
Uebel giebt es Mittel , sobald man nur will , und es ist

unverzeihlich , wenn man nicht will ,

Die Polizey muß der Nahrungsquellen so viel als

möglich erösnen , damit alle müssige Hände beschäftigt
werden , alle Geld erwerben können , Sie sorge für die

Vertheilung der Natlonalreichthümer , der Arbeiten , für
Sicherheit des Eigenthums , für die Möglichkeit seiner
besten Benuzung « Sie treffe Erhaltungsanstalten des

Privatvermögens , räume die Hindernisse der rechtmäßi -

gen Vermehrung derselben aus dem Wege . Dann

dulde sie durchaus keine Müssiggänger und Bettler ,
und erwecke und erhalte den Geist der Industrie .

Forner sorge der Staat für gute Forstwirthschaft ,
und wohl eingerichtete Holzmagazine ; so werden Holz -

diebstähle aus Armuth von selbst wegfallen . Um aber

diese wohlthätigen Anstalten dauernd zu machen , muß

sich der Staat der Bürger - und Bauerschulen anneh -
men . Die Jugend muß sittlich besser gebildet , nicht blos

unterrichtet , sondern auch erzogen werden , damit sie Ci -

genthum respectiren lerne , Sie muß Unterricht in der

Haus - und Geldwirthschaft bekommen , damit frühzeitig
der Geist der Frugalität und Wirchlichkeit in ihr

„M“weckt
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wet werde , und sie auch vom Holz einen wirthschaft «
lichen Gebrauch kennen lerne .

Dann erst kann man sich von zweckmäßigen Mit «-
teln dem Holzfreveln , insofern solche den Forstbedienten
vorgeschrieben werden , einen sichern Erfolg versprechen ,

2) Aus Lüderlichkeit und Muthwillen, .

Ist der Wald eingetheilt , und wird er regelmäßig
behandelt , auch von dem Forstbedienten und seinen Un -

tergebenen fleissig besucht , duldet man feine Holzleser ,
sondern läßt man das Lese - und Urholz durch Taglöh«-
ner unfer Aussicht sammeln , sodann aber der Polizey zur
Vertheilung unter die Armuth übergeben ; so werden

auch Holzsrevel aus Lüderlichkeit oder Muthwillen leicht
verhütet werden .

NY.

F5 H.
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Aeltere und neuere Verordnungen in
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4 . Fürstlich Hohenlohe - NeuensteinischeForst»
und Waldordnung , wornach sich unsere Aem -

ter und Amtsunterthanen zu richten haben ,
erneuert im Jahre 1770 . Oehringen, .

Folio . 3 Bogen , *)

IZ “ Ludwig ; Friederich Carl , von Gottes Gna »

den des Heil . Röm , Reichs Fürst zu Hohenlohe ,
Graf von Gleichen , "Herr zu Langenburg uhd Kranich -

feld 1c- des Königl , Pohlnischen weissen Adlerordens

Ritter 2c. 20.

Haben vor . nöthig erachtet ; Unsern ernstlichen und

nachdrücklichen - Befehl , an Unsere Aemter und Amtsun -

terthanen , wegen schädlich und bißhero alles Verbots
ungeacht fortwährender Mißbräuche wider Unser Forste
und Waldordnung - ergehen zu lassen, und befehlen hier
mit dahero , daß 3 |

1 .

Wd einer . von Unsern Dienern oder Unterthanen

sehen oder wahrnehmen würde , daß Uns an Unsern ha «
benden Forstbahns - undWeidwerksgerechtsamen , es habe
Namen wie es. wolle , auch ' von wem es wolle , Eingriff
oder Schaden geschehen , der solle solches jederzeit , Un -

serer Hochfürstl , Rentkammer , auch Ober - und SSdienten ,

*) Diese Forftordnung ift mit erst neuerlich bekannt geworden )

also im ersten Bande dieses Forstarchivs S . 226 nachzu “

tragen, 7 Gattever ,
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dienten , oder in deren Abwesenheit, denen Vögten und

Amtmännern , oder Schultheißen und andern Gemeindga

vorstehern des Orts und Markung mit allen Umständen
anzeigen und das sogleich bey Vermeidung grosser
Strafe .

4

Soll sich Niemand gelüsten lassen, denen finden -
den Wildkälbern , - Rehekißen , Füchsen , Haasen und was

dergleichen , einigen Schaden zuzufügen , absonderlich
auch in der Brutzeit , keine Nester zu verderben , oder

die Vögel auszunehmen und heimzutragen , bey Vermei -
dung empfindlicher Strafe .

II .

Ist Unser ernstliches ' Verbot , daß sich niemand

unterstehen soll, im Feld hüken mit Geschoß oder Hunden
hören oder anfressen zu lassen, absonderlich wegen der

bösen Gebräuche , so sich eingeschlichen , daß bey Aus - und

Einführung derer Bräute , auc ) Wanderung derer Knechte
oder Handwerkspursche , durch die Wildflurund Wälder

unnöthig geschossen wird , wodurch das Wildprät ' ver «
scheuchet, verjaget ' und Unserer Wildbahn großer Scha «s
den geschiehet , so soll solches bey Vermeidung nachdrücka
licher Strafe unterlassen werden .

IV .

Ist Unser nachdrücklicher . Besehl , daß sich Nies
mand . von Unsern Unterthanen . unterstehen solle , selbst in

ihren Gärten und Häusern nach Zagsen , DMartern ,
oder Jltis Sallen zu stellen , *) oder gar zu

schiessen 3 sollte aber der eine : oder - der andere zufälliger
Weise dergleichen habhaft . werden , so soll er es ohne
Verzug dem Forstbedienten , in dessen Forst es gehört,
überliefern.

3

*) Etwas start) Gatterer .
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Vv

Sollen die Armen , so nicht im Stande , sich Holz
zu faufen , von Uns die Gnade haben , Dienstags oder

Donnerstags , liegendes Holz. in Unsern Wäldern aufzu -
lesen, doch durchaus kein Beil oder Heppen bey sich zu

haben, dabey aber das Waldverbot genau respectiren .

/ VI

Soll keine Gemeinde in ihren eigenen Waldun « -

gen Viehe gehen lassen, es sey dann vorhero die jungen
Hau und Schläge von denen ; Forstbedienten abgehän «
get , absonderlich wo Sulzen oder Salzlecken ist es gänz -
lich verbotten , vornehmlich soll in Zukunft nicht mehr
erlaubt seyn, unter dem Gottesdienst mit dem Viehe
auszufahren , auch soll das Grasen , Distelausstechen ,
und Laubstreifen in Unsern Waldungen gar nicht mehr
erlaubt werden , ob Wir zwar aus Gnaden Unsern Un -

terthanen solches in ihren eigenen Waldungen auf ge «

wisse Maas erlauben wollen , so sollen sie es doch nicht
vor sich und ohne Anweisung eines Forsthedienten thun .

VILL

Soll jeder Unterthan , Mezger , Schäfer , Müller ,

Frucht « und Viehehirt seinen Hund nicht ledig oder

ungefnüttelt laufen , auch ein jeder seinen Haushund an

der Kette und nicht ledig laufen lafsen bey Vermeidnng

5 fl. Strafe .
VIII

Ist . das Geiß - und Schafviehe in denen Waldun -

gen verbotten , wer nun nicht im Stande , sich eine Kuh

zu halten , der mag sich eine Geiß anstellen , abey solche
auf dem Feld erhalten .

X.

Soll sich Niemand unterstehen , vor sich und ohne

Unsern Consens . etwas : auszureuten , und
SEE ,au
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auch Niemand aus seiner eigenen Waldung ohne Anwel « |

sung und Vorwissen des - Forstbedienten , Bau - oder an - BE;

| deres Holz zu verfaufen , bey Vermeidung jedes Stame

mes 5 fl. Strofe ,

Auch- soll das Baumschälen , Wiedschneiden , „ Aus -

grabung derer fruchtbaren Bäumen , Erd - und anderer

Beersuchen , Haselnuß »und Kirschenbre <hen, besonders
in dem Wald ernstlich verboten seyn.

AL ,

Wann es ein Geäcerig giebt , sollen die Leute die

Zeit , sowohl mit Auflesen als Einschlagen halten , auch

: Feine unreine Schweine ins Land bringen .

IH) Im

y Auch soll in Zufunft das Laubrechen in Unserer
1919 Partikularwaldung Zanz verbotten seyn, sollte aber bey

vn grossem Strohmangel ein Unterthan dergleichen Zusteu -
|

ren nöthig haben , so kann ihm solches nach Gelegenheit
und Beschafsenheit jedes Forstes gegen Verrichtung einer

Frohnfuhr nach vorheriger Anmeldung na ) Befinden
erlaubt erlaubt werden ,

XI .

Wann einer Ae >er und Wiesen an dem Wald hat ,
und solches vor dem Wildprät verwehren wollte , so solle

je er durchaus keinen spizigen schädlichen Zaun darum sezen,

' " dadurc < dem Wildprät Schaden geschehen könnte , und

15 nach Räumung des Felds , an etlichen Orten eröfnen.

4 ] XIV .

Seynd denen Holzhauern , Hirten und Kohlenbren -
nern bey höchsier Strass verbotten , nicht unnöthiger
Weise , oder an gefährlichen Orten , besonders bey großer

Dörre , Feuer anzuschüren, bey Nothweidigkeit 900aber
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aber vorsichtig. damit umzugehen , .und bey dem Weggehen
auszulöschen ,

XV .

Werden Unsere Unterthanen , so Bauern als Sölb -

ner , dahin ernstlich angewiesen , daß, welchen zum Ja -

gen gebotten worden , zur bestimmten Zeit und Orten

mit ihrem angespannten Viehe zu erscheinen , ingleichen
die Söldner nac ) Beschafsenheit des Jagens entweder |
mit Beilern oder Heppen oder Klappern , dasjenige zu

thun , und durchaus bey ' denen großen Jagen , keine Kin -

der oder unvermögliche Leute „zu schien , mit welchen

nichts auszurichten oder ihnen bald Schaden geschehen kann .

xVl .

Wollen Wir , daß an - Unsern Teichen , Seen , Bäe

hen , Fisch - und Krebswassern sich Niemand . vergreifen

solle, . -es seye. auf was vor Art es wolle , auch Niemand ,
obschon die Güter des einen oder des andern daran lie «

gen , die Bäche , mit Ausgrabung der Stöe oder sonst

schädlichen Händeln verderben , auch durch das schädliche
und schou öfters verbottene Endtenhalten denen Wassern

Schaden zufügen , bey Vermeidung nachdrülicher Strafe .

XVIL

Weilen auc “ den x2ten dieses Monaths als in

dem Frühjahr , Herbstzeiten aber den 1 2ten September ,
das Waldverbot in Unserm ganzen Land angehet , so solle

sich Niemand in Zeit von vier Wochen , sowohl in Un -

sern als Gemeindwäldern mit Fahren , Reiten , Gehen ,
Hüten , Grasen , Holzklauben und dergleichen bey Strafe

antrefsen lassen .
XVII

Wosern ein Unterthan oder seine Kinder , odex

seine. Gesinde , sowohl inWaldungen als in Feldern ,
N , Forftarchiv , V. Band , G

s ein
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ein Hirschgewicht finden sollte , ' hat er solches sogleich
dem Forstbedienten , in dessen Forst * solches gesunden
wird , gegen Bezahlung vor jedes End , so das Geweih
Hat, zwey Kreuzer , einzuliefern , widrigenfalls ein. jeder ,
so dawider handelt , nicht nur mit fünf Gulden Strafe ,
sondern auch derjenige , welcher es an sich kaufet , mit glei »
<her Strafe angesehen werden solle,

XIX .

Da nun ohngeacht des öftern Verbotts bey Hoch-
zelten und Einzügen "die jungen Leute zu schiessen sich
unkferfangen , so verordnen und befehlen Wir hiemit , daß
weder in der Kirc <weißh noch bey Hochzeiten und Ein «-

zügen kein einziger Schuß geschehen solle ; welcher nun ,

es mag auch seyn, wer es will , sich unterfangen würde ,

bey dergleichen Gelegenheiten zu schiessen, solle ohne
weitere Rückfrage und Nachlaß um x0 fl. gestraft werden ,

XX .

Da durch das unnöthige Mayenhäuen die Wal -

dungen sehr ruinirt werden , so soll solches künstighin
Hänzlich abgestellet seyn, und sich Niemand unterstehen ,
dergleichen weder in die Kirchen noh vor oder in die

Häußer zu stellen bey 5 fl. unabläsiger Strafe vor jeden

Stamm , es seye solcher gleich aus ihrem eignen Wald ,
oder ums Geld erfauft .

XXI .

Nachdeme . Wir nun „allem. obbemeldten auf das

genaueste nachgelehet wissen wollen , so lassen Wir- solc <hes
öffentlich in Unsern Aemtern und Gemeinden jährlich ab -

lesen , damit sich Niemand mit der Unwissenheit. entschul-
digen kana , auch sich eben so. wenig, mit seinen Kindern

oder Dienstbotten auszureden hat , sondern sollen. die El -

fern
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fern - vor ihrs Kinder und die Herren vor die Diensthok -
ten haften .

Wornach fich dann ein jeder zu richten und vor

Schaden zu hüten wissen wird .

Oehringen , den xten May 1770 «

(15. 8. ) Ludwig Friederich Carl ,
Fürst zu Hohenlohe 2c.

5. Churpfälzisches Regierungsgenerale , die

Bescheinigung der aus gemeinen Waldungen
abzugebenden Holzerfordernisse betreffend 3

vom 23 - September 1785 *) .

BD» Churfürstlicher Regierung hat man zu vern ?h-
men gehabt , welchergestalten jenen unterm 27ten

Juny 1758 und 29ten Jenner 1759 dem Oberamt

beschehenen Weisungen , denen zufolg, nach
der Beobachtung , daß die von Gemeinden eingesendet
werdende Verzeichnisse über die Holzerfordernisse aus ge ?
meinen Waldungen sehr überspannet seyen, zu Vorbie -

gung sothaner Unterschleisen und Privatabsichten , die

übergeben werdende Holzspezifikationen nicht allein von

Schultheisen und sämtlichen Gericht unterschrieben , und

das Gerichtsinsiegel beygedruckt , sondern auch die wahre
Nothdurft des verlangenden Holzes von dem Beamten

selbst bekräftiget , auch attestiret , sofort solc<hergestalten
G 2 ererst

*) S , den ersien Band . dieses Forstarchivs . S . 242 - Nr . 19 .

Saiterer ,
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ererst vollkommen berichtiget , zum Churfürstlihen Obrist
forstamt eingesendet , denmächst die ohnaufhaltliche ' forst -
mäsige Anweisung abgewartet werden soll , die schuldigste
Folgleistung bis anhero verschiedentlich nicht geschehen.

Erwähntem Oberamt wird dahero wiederholter ernst -
gemessen anbefohlen , gestalten die Vesthaltung sothaner
Verordnungen sämtlich ihme untergebenen Communen

abermalen nachdrucsamst einzubinden und zu bedeuten ,

daß , sofern in Zukunft obgemeldten Befehlen in allem

nicht auf das genaueste schuldigst nachgelebet , und die

Holzdesignationen nicht auf vorgeschriebene Art bestätti «
get würden , keine Nesolution darauf erfolgen soll,

Mannheim , den 2 3ten September 1785 .
'

Churpfalz Regierung .

Sreyberr von DVennintten .
Lebersortg ,

6. Churfürstlich -Braunschweig - Lüneburgi -
sches Ausschreiben an alle Aemter im Lande ,
wo Forsten sind, betreffend die Erneuerung
des Verbots, daß Forsibedienten keine Geld »

einhebung von Forstrevenüen zu gestatten
sey ; vom 18 . May 1793 *) .

Unsere 2c«

DD den Verordnungen und der allgemeinen Regel
nach , die Forstibediente überall keine herrschaftliche

Foystrevenüen erheben , sondern dergleichen zum iTregister

x) Diese Verordnung ist mir erst jezt bekannt geworden , und

daher im ersten Bande dieses Forstarchis S . 213 nächzutragen ,

Gatterer ,
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register gehörende Hebungen allemal von demjenigen Be -

amten geschehen sollen, welchem die Führung der Amts

register oblieget : demohngeachtet aber von Seiten der

Beamten die Erhebung von dergleichen Forstrevenüen

nicht selten , wie Wir vernehmen , den Forstbedlenten , be -

sonders in den Fällen überlassen wird , wo denselben ein -

zelnes Windfall - Busch - und Braken - und sonst ge -

ringes Holz, um solches vor der Entwendung zu sichern,
einseitig und für sich allein aus der Hand zu verfaufen,
aufgetragen worden ist z

So finden Wir daher gegen diese Abweichung von

der Ordnung den Verboth hierdurch zu erneuern nöthig ,

daß in keinem einzigen Falle , und wenn auch gleich der ein «

seitige Verkauf geringer zu den Forstaufkünften gehören »

der Objekte , den Forstbedienten zur alleinigen Besorgung

von Beamten und Oberförster anvertrauet worden , die

Erhebung und Annahme des dafür auffommenden Gel -

des den Forstbedienten überlassen noch gestattet , sondern

hierunter ein - und; . allemahl die ordnungsmässige Ein «

richtung beobachtet werden solle, daß die Forstbediente,
die Käufer , der Bezahlung wegen , an das Amt ver ?

weisen , und zu solchem Ende die Verzeichnisse des Ver -
kaufs sofort dem Rechnungsführenden Beamfken , einhändi -

gen , dieser aber nach solchemVerzeichnisse dieKausgelder und

sonstige Forstrevenüen selbst einhebe, und die Käufer
über den Empfang quittire «.

Forstbediente , die künftig gegen diese Verordnung

Handeln , und sich einige Annahme und Erhebung des

Geldes für verkaustes Holz und sonstige Forstrevenüen er -

lauben , sollen desfalls verantwortlich seyn, und scharfe

Ahndung zu erwarten haben , Beamte aber , die

solches nachsehen , sollen mit Vorbehalt gleichmässiger

Ahndung für alle Schäden , Unordnungen und Verfür »

G 3 zunge ,
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zungen , die etwa ' däraus entstehen) könnten, allemal selbst
verhaftet seyn. Wir 2c.

Hannover , den 18 May 1793 .

Königl . 2c. zur Cammer verordnete Cammer Präsi-
dent , Geheimte - Räthe , Geheimte - Cammer -
auc < Cammer - Räthe .

C . R . A. Graf von Rielmanneetttze .

7. Fürstlich Hessen - Casselsches Reglement ,
wie es künftighin mit der Waldmaste und

denen Matischlüssen zu halten ; vom 5
0: " Sept . - 17357 ) ;

1.

Jem die Maste reiff seyn wird , soll solche durch
die Forstbedsente und Beamte ( welchen leßtern

ins besondere dieses nachdrücklich injungiret wird ) sowo! l
als durch Greben und Vorstehere derer Dorffschassten besich«
tiget , davon ein ' genauer Ueberschlag gemacht und zur Cam «
mer eingeschickt - auch von denen Beamten sowol als Forst -
bedienten , zeitliche Erfundigung eingezogen und berichtet
werden , ob nicht nach der Taxation ein oder andere Ges
meinde , die in Anschlag gebrachte Mast - Districte pfach -
ten und in solidum vor die alsdan stipulirte Summam
hafften wolle ? Ausser denen nur benenten Persohnen
äber , sol zur Besichtigung niemand mehr adbibiret - noch
weniger einige neuerliche Diaeten passiret werden . Und

gleichwie

*) S « den ersien ' Band dieses Forstarchivs S . 292 . Nr . 14 »
Gatterer ,
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gleichwie; vornemlich dahin. zu. sehen, damit die Mase

nicht übertrieben » noch die Unterthanen dadurch verkür «

zet werden ; Also sollen auch
I .

Die Schweine , so in die Mast gehen , von denen

Förstern in Gegenwart des Beamten gebrennet . und so«

wol von einem als dem andern , wem sie zugehören , nach

ihrer Gattung aufgezeichnet «werden ; Daferne sim aber

in denen Dorffschafften . nicht. so viel Schweine finden ;

als fett. gemacht werden können , haben die Beamte und

Förstere sich desfals zu bereden und zu bemühen , bey

andern Städten und Dörffern , so viel als zu Betreis -

bung der Maste noch nöthig , auszumachen und anzu -

nehmen ( wofür Ihnen dann je von 50 , Seücken zur

douceur das Mastgeld von einem Stü gelassen wer »

den sol ) welche aber ebenfals mit dem Herrschafftlichen

Zeicheisen zu brennen und aufzuschreiben sind .

IT .

Währender Mastzeit müssen , die Mastschweine von

venen Beamten und Förstern zum öftern gezehlet und

zugesehen) werden , ob auch no < welche darzu gekommen

und ' nachgotrieben worden , damit solche nachgeschrieben
und zur Busse geseßt werden können ; Desgleichen wer -

den . die Ober - Forst - Bediente , der bisherigen Obser -

vanß nad ) , wenigstens ein oder zweymal selbige eben -

fals nächzehlen und zusehen , ob die Summa mit des

Försters seinem Register übereintresse ?

IV .

Da sich bisher geäussert , daß die Mastgelder mand -

mal . kaum naß Versliessung eines Jahrs erst be -

zahlt worden , bisweilen aber und vornemlich in denen

Scädten einige Leute unter Falschen - und nachheyo nicht

G 4
aus »
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auszumächen gestandenen Nämen , ihre Schweine eit' qea
frieben ; So sollen künftig , ehe und bevor das Mastgeld
davon bezahlt , solche nach geendeter Mast nicht eher ver -

abfolget werden , bis ein jeder , wie so eben gedacht , das

gebührende Mastgeld , davon entrichtet hat , mithin ist
dasselbe und daß vor der Abtreibung ein jeder sich mit
der Zahlung parat halten - und solche an den Beamten ,
welcher der Abzehlung mit beyzuwohnen, prestiren - müsse,
ehe und bevor aber solches geschehen , keine Schweine
lo8gelassen , sondern auf die Kosten desjenigen , welcher
die Zahlung zurück hält , inne behalten werden sollen ,
denen Unterthanen bekandt zu machen ,

4. ..

Müssen die in die Mast gehende und aufgeschtie «
bene Schweine des Nachts im Wald bleiben, so lang
solche währet ; Dieweilen auch

VI .

Das Mastgeld beym Abtrieb derer Schweine so-
gleich erlegt werden muß , und dannenhero die Conti -
nuation derer bisherigen Mastschlüsse nicht nothwendig ;
So haben die Beamte und Förstere bey gedachtem Ab -
trieb wegen derer etwa gestorben - und verdorbener Stüe ,
Pflichtmäsige Erfundigung einzuziehen , und darauf
diese sowol , als diejenige , so dem Herfommen gemäs
oder per Rescriptum Mast - srey palliren , oder auch
Oiernächst determiniret werden , nebst denen Bußfälli -
gen , in die Register ebenfalls zu notiren , und wann

sonst nach Maaßgebung dieses Reglements alles der

Behör gewahret » auch die Gattungen von grossen, mit -

telmässigen und fleinen wohl separiret , nicht weniger
wie viel Wochen die Schweine in jedem District ge«-
gangen , richtig aufgezeichnet worden ( weßhalber die

ohne dem vorher zu verpflichtende Masthirten eiavere
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abermals gethaner Hand Gelöbniß über das Nöthige
mit zu vernehmen sind ) sothane Register zur Calcula -

tion , Schließ - und Unterschreibung an Königl , Renth «
Cammer und das Forstamt einzusenden .

VII .

Die Nachmast betreffend , wird denen Unterthanen
wie bishero also auch fürters , solche mit denen Fasel -
Schweinen , und zwar daß sie stücksweise davon bezah -
len , zu betreiben erlaubt 3 Und hat es sonst bey der Nach -
Mast in allem ; wie bey der Vormast, gleiche Bewandniß .

Cassel, den 5 . Tag Septemb . 1735

Ihro Rönigl . Majestät in Schweden Fürstl .
HZess. Renth - Cammer daselbsten .

F. B. von Adelebsen .

8. Der Reichsstadt Nürnberg Mandat , das
Fahren in den Wald nach Stöcken und dür -

ren Gestiräuch HE vom 4 . April
1737 " ) .

8 ist Einem Hochlöbl . Rach des Heil , Röm , Reichs
freyen Stadt Nürnberg zum öfftern mit grosser

Beschweohrde vorgebracht worden , was gestalten die

Schubkärner und Holzträger die ihnen biß daher zum
Holzen , mit offener Hand , vergönnt gewesene zwey Wo -

<hentäge , als Montag und Dienstag , dermassen miß -
brauchen , daß an solchen viele sich des Tags offt zwey - biß

G 5 drey «

») S . dett ersten Band dieses Fotftarchivs - S . 235 . Nr . 37 .
Gatterer .
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Hreymäl , und noch darzu ' von' einem Haußhalten : niit

eine Person allein, sondern Mann , 2 8 Aen wu
ordenrlich zum Holzen gedungene Ehehalten zugleich, mit -

einander hinaus in den Wald begeben , und daraus nicht
nur das ihnen erlaubte . dörre Gesträuß , Stö > e und

Ziken abholen , sondern sich sogar unterstehen , auch viel «-

fältig junge Bäume von denen . Stö >en , zum grösten
Schaden des Walds , abzuhauen , oder , wo dieses von

einigen nicht beschiehet , doch denen Waldgenossen ihve
Aeste und Stöcke zu entwenden , damit ihre Schubfär -
ren zu beladen , oder auf Bürde zusammen binden , und

so fort nach Hause zu führen und zu tragen , und, . auf

solche verbottene Weiß , ihren völligen Leibesunterhalt
und Nahrung zu suchen. Dahero und . in Betrachtung
solches ihrer der Schubkärner und Holzträger so frevent -

lichen und höchst - strassbaren Bezeigens Ein Hoch - Löb -

licher Rath - mehr als zu viel Ursache hätte , denenselben
den Wald gänzlich zu, verbieten und die bißherige Ver -

gunst wieder einzuziehen . “ Es will aber doch Hochge «-
dachter Cin Hoch - Löblicher Rath , aus besonderer Gnade

und Gütigfeit und in dem gnädigen Zutrauen , daß fünff -

tig dergleichen Unfug von ihnen allerdings iunterbleihen

solle, es noch ferner bey obigen zweyen Wöothentägen ,
mit offener Hand , beruhen lassen , jedoch mit der nache

drülichen Warnung , daß hinfüro von jedem Haußhal -

cen nicht. mehr als eine Person sich-in „den Wald und

zwar . sogleich früh , jedoch nicht vor der Sonnenaysgang ,
auch den "Tag nur einmahl begeben - und für solches die

Nothdurfsst , an obig vergönnten Holz , als Stöcken , döt -

ren Gesträuß und Zißen , abholen , dabey aber auf Lau -

renzer Wald - - Seiten, . der Ober - und Unter - Meil , in -

gleichen auf beeden Wälden der Meilen und Heulöhp ,
wie bißhero , also auch - noc< fernerhin , sich, bey der dar -

auf gesezten Straff , allerdings enthalten , und längstens

biß 12 . Uhr , Mittags , wieder : zu Dauseseyy , nach eier
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<her Zeit aber sich, bey Straff x0 . Gulden , oder in Ers

manglung baarer Mittel , bey empfindlicher Leibsstraff ,
Niemand mehr in dem Wald antreffen , auch künfftig
das sogenannte Krageln oder Herabreißen der Aeste von

denen Bäumen , weilen darunter allerhand Schal >un -
gen vorzugehen pflegen , von jedermann , bey nur ermeldter

Strafs , gänzlich unterlassen werden solle . Wie dann zu

solHem Ende , und damit diese Verordnung desto ge -

nauer befolget und dadurch aller Schaden und Nachtheil
von dem Wald , so viel immer möglich , abgewendet werde ,
die Veranstaltung albereit gemachet worden , daß Nach «
mittag Niemand , in der Absicht , nac Holz in den Wald

zu gehen , oder mit denen Schubkärrn dahin zu fahren ,
zu denen hiesigen Stadt » Thoren , zu denen Thoren zu
Wöhrd und durch die äussern Posten hinaus gelassen ,
sondern sogleich wieder zuruck gewiesen werden solle, und

ist auch nechst diesem nicht nur denen Forstern ernstlich
änbefohlen worden , auf die Uebertrettere genaue Aufsicht
zu haben , und sie in denen Waldämtern anzuzeigen ,
sondern es ist auch die weitere wür>liche Verfügung
geschehen , daß sowol durch Soldaten als Schüßen auf
dieselbe gleichfalls fleißig auf denen Strassen und in vem

Wald gestreiffet , und sie, auf Betretten , sogleich gefäng «
lic ) angenommen und hereingebracht werden sollen , das

mit man sie zur wolverdienten Bestraffung so fort ziehen
könne .

Und gleichwie mehr Hochgedachtes Eines Hoche
Löbl . Raths ernstlicher Will und Meynung fetners auch
dahin gehet , daß vorbemeldter Vergünstigung sich nur

allein die arme Burgere und Scuvßkverwandte alhie ? in

der Stadt und denen beeden Vorstädten Wöhrd und So «

stenhof , dann die Beständere in denenjenigen Gärten
und Häusern auf dem Land , auf welchen das Wald -
recht würcklich haftet und hergebracht ist , zu erfreuen Eaten
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ben sollen : Also werden dargegen "hievon ausdrücklich
all diejenige Jnwohnere , so in denen Gärten und dann

auch in denen in - an - und auf beeden Reichswäldern ge -
legenen Dorffsschofften solche Häuser bewohnen , welche
des Waldrechts nicht fähig seyn, gänzlich ausgeschlos »
sen und denenselben bey der Zuchthauß - oder einer an «

dern empfindlichen Leibes » Stroff ernstlich gebotten , sich
der beeden Reichswälder völlig zu enthalten , und wird der -

gleichen Personen allein hiemit die Lüfstung gethan und

die Erlaubnus ertheilet , sich x 4, Tage - oder 3. Wochen ,
nach eröffnetem Wald , in denen Waldämtern anzumel -
den , ihre Namen und Profellionen auch Herrschafsten
anzuzeigen , und alsdann zu erwarten , was ihnen aus guo
tem : Willen und in Ansehuag eines oder des andern

Armuth und Dürfftigkeit , an StöFen , dörren Gesträuß
und Zißen , erlaubet - auch in welcher Forsthut und auf
welchen Plaß sie solcherley Art Holz , und wie viel , abzu -
holen , angewiesen werden wollen , Nachdeme auch die

leidige Erfahrung ergeben , daß einige von denen Schub -

Färnern und Holzträgern , wann sie von denen Forstern
und andern Waldbedienten über verbottenem Holzen an »

getroffen und deswezzen von solchen gepfändet oder ih-
nen ihre Schubfärren . zerhauen und die Haen abge -
nommen werden wollen , sich boßhafstiger Weise , diesen

widerseßet , ja wohl einer oder der andere auf die Ver -

messenheit gerathen , die Waldbediente mit frevlen Ge -

walt zu bedrohen , ja schon gar hierzu Hand an dieselbe zu

legen ; “Als wird , Krafft dieß , jedermann vor derglei -
<hen Frevel und Boßheit nochmalen alles Ernstes ver -

warnet , dann widrigen Falls , und , da einer oder der

andere sich weiter . erfrechen sollte , sich der Pfandung zu

wehren , oder gar an denen Forstern und Forstbedienten
zu vergreiffen , ein solcher sofort , dieses Frevels halber ,
in Krafft Kayserl . Privilegien , als ein offenbarer Lands -

zwinger , aller Orten aufgesuchet , ergriffen , verurtheilee- un
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und bestrafet werden solle , Wornach sich männiglich zu

richten und für Schaden und Straffe zu hüten wissen
wird ,

Decretum in Senatu ,

den 4 . April , An , 1737 -

9. Marggräflich Ansbachisches Publicandum ,
die Kultur der Waldungen betreffendz

vom 8, Octob . 1796 .

Ion G . Gn , Friedrich Wilhelm , König von

Preussen .

Die Städte - Gemeinde -und Privat » Wal-

ver des Fürstenthums Ansbach sind ihrer Größe
und Beträchtlichkeit nach ein Object welches Unserer
Ober » Landespolizeyl . Aussicht und Vorsorge um so näher
zu liegen scheint , jemehr die allgemeine Holz - Consum «-
tion , in gleichem Verhältniß mit der Theurung und Sel -

tenheit dieses unentbehrlichen Bedürfnisses , von Jahr
zu Jahr zu steigen anfängt ,

Diein jenen fast durc < gehends herrschende fehlerhafte
Bewirehschaftungsarf ist daher Unserer Allerhöchsten
Ausmerksamkeit auch niemals entgangen , und Wir haben
solche durch die , von Zeit zu Zeit erlassenen , gemessenen
Verfügungen und Anweisungen , ja selbst durch hin. und

wieder veranlaßte scharfe Recherchen und / darauf ema -

nirte Gemeindewaldordnungen zu verbessern , Uns unun »

terbrohen angelegen seyn lassen, der Erfolg ist: aber

nicht
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nicht überall Unserer Landesväterlichen Absicht entspre -
hend . gewesen , und Wir müßen vielmehr mit Unzufrie -
denheit bemerken , daß der Forsteil. Zustand der den Stadt »
und Gemeinde - Aerariis zuständigen , so wie der Privat
waldungen immer mehr berabfommt , dadurch bey den

Unterthanen Holz - Mangel und hieraus wieder die uns

angenehme Folge entsteht , daß sie mit ihren Holzbedürf «
nissen allerley Art Unseren Forstereien über deren Kräfte
zur Last fallen , wie die tägliche Erfahrungen nur zu sehr
beweisen .

Wir sehen Uns daher aufgefordert , zu Abhelfunz
dieser Uebel ernsthaftere dem Wohl des ganzen und jedes
einzelnen anpassende Maasregeln dadurch zu ergreifen ,
daß Wir das Städts <he und Gemeindliche sowohl, als

das Privat -Wald - Eigenthum in der Provinz der ge -

nauesten Ober - Aussicht Unserer Kriegs- und Domainen -

Kammer und der speciellern Inspection Unserer Pro «
vinzial - Forstbehörden , von jezt an ab, unterwerfen .

Es ist daher nunmehro vor allen Dingen nothig ,
sowohl eine richtige Uebersicht über den ganzen Umfang
und Zustand der Gemeind - und Privat » Wälder über «

Haupt , als besonders' eine gengue Kenntniß der einzelnen
Reviere selbst, zu erhalten ; " Man Hat. sic zwar schon
unter voriger Regierung hauptsächlich jin dem Jahre

1765 , durch die , mittelst Ausschreibens vom 23 Oct .

ged ; IJ . den sämtlichen -Aemtern dieses Fürstenthums
über das ganze Landes - Oekonomen, und besonders auch

über das gemeindliche, und Privat « Forstwesen zur Bes

antwortung vorgelegten Fragen , jenen Ueberblick zu ver -

schaffen gesucht 3 es sind aber diese Nachrichten theils
unvollständig , und von manchem gar nicht eingefommen ,
theils sind sie durch die inzwischen verflossene Zeit , auf

die Lage der Dinge unpassend. geworden , so 0ie
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sie nur noch für einen Pünkt gelten können , von dem sich
gegenwärtig zu Erreichung Unserer Absicht ausgehen läst ,

Wir communiciren Euch des - Endes hlerbey sub
1iv . A: mehrere allgemeine Fragen , die ihr gemeinschasta
lich mit den betreffenden Forstbedienten nach vorausge «-
gangener genauer Erfundigung , und nach Euren beyder -
seitigen besten Localitäts - und Erfahrungsfkenntnissen in

Ansehung aller und jeder , in Eurem Bezirk gelegenen
Wasdungen ; ohne Unterschied des Standes ihrer Besi -
zer , es sey solches eine Reichs - Stadt , Einer von Adel
oder sonstiger Eigenthümer pfl . <Htmäßig und gründlich
darunter zu beantworten habt ; ferner sub lit . B. Sche -

mata zu einer Tabelle über die Stadt » und Gemeinde

Waldungen , lub lit . C. tabellarische Schemata über die

Privat - und Unkerthänen - Holz - Besizungen , welche in
Eurem Amts - Bezirk liegen , insbesondere keine ausge «
nommen , deren . Rubriquen Ihr ebenfalls gemeinschast -
lic ) mit möglichster Gründlichfeit und Exactirude deuts

lich und bestimmt auszufüllen , und welche Piecen Ihr
demnächst ünter der ' concernirenden Forstibedienten Mitun « -

terschrift binnen 6Wochen ' a dato und längstens bis zum
I5 Dec,d , IJ. an die betreffende Oberforstmeisterey mite

teilst eines an Unsere Krieas « und Domainen - Kammer
gerichteten Berichts in duplo einzusenden , die concepta
aber bey Euren Acten zu behalten habt,

In diesem Berichte verlangen Wir nun auch ge«-
prüfte Vorschläge und hören , wie Jhr überhaupt glaubt ,
daß der gemeindlichen und Privat - Holzwirthschaft am
besten aufzuhelfen , und in wie fern hiezu förmliche Wald -
ordnungen erforderlich seyn werden ? Jnsbesondere aber
habt Jhr “Euch in der resp . 24 und 22 Columna ' der
Tabellen B. und C. hierüber und wie die Aufsicht
Unserer Forstbedienten am besten“ dabey in Wirksamkeit

gesezt



112 I0 . Freyer Verkauf der Baumrinden

oesezt werden können , . bey jeder einzelnen Waldung ganz

bestimmt zu äußeren .

Das gesammte Forstpersonal wird durc<h die

Oberforstmeistereyen zum Beytritt besonders instruirt ,

Ansbach , den 8 Oct , 1796 -

Rönitl . Preuß , Rrietgs -und Domainen -

Rammer .

Königl . Preuß , Publicandum

d. d. 38 Oct . 1796 .

Die Cultur der Waldungen betreffend ,

10 . Churpfälzische Verordnung , den freyen
Verkauf der Baumrinden und Häute

betreffend ; vom 17 Nov , 1797 .

Oha Seine Churfürstliche Durchlaucht unterm 29ten

Juli l . IJ . gnädigst verordnet haben , daß die zeit -

her bestandenen Verbote gegen den freien Verkauf der

Baum - Rinden und Häute eben so, „wie das bis jezt

beobachtete Recht der Einlösung , dessen einzelne Fabri-
ken und sonstige im Lande . befindliche Gerbereien gegen

fremde , welche Baum - Rinden und Häute im Lande

erfauft haben und ausführen . wollten , sich. -zu erfreuen

hatten , gänzlich aufgehoben seyn sollen ; so: wird diese

Höchste Entschliesung zur - allgemeinen Beobachtung hier-
mit



und Häute in Churpfalz , x13

mit öffentlich bekannt gemacht , und dem Dberame
zur Nachricht und geeigneten Vere

fügung zugefertiget ,

Mannheim , den 17ten November 1797 .

Churpfalz Retzierunt ,

Freiherr von Hövel ,

Schweizer.

Den Verkauf der Baum - Ninden
und Häute betreffend ,

17 , Ehurfürstlich - Braunschweig - Lünebur -
gische Verordnung an alle Aemter im Lande ,
woForsten sind. Betreffend, in wie fern Forst-
burschen hinfüro zu Mitbegehung der Forst »

reviere zugelassen werden dürfenz
vom 2 , Sept , 1793 9) .

Unsere 2c,

A“ bey Königl . und Churfürst ! , Cammer mehrere
Anfragen darüber eingekommen sind, in wie ferne

Revier - Forftbedienten . zu erlauben sey, die sich bey ih -
nen aufhaltende Forstburschen zu Mitbegehung ihrer Forst -
gänge , und zur Mitaufsicht gegen Holz - und Wilddiebe ,

„zu Hülfe nehmen zu dürfen ; so haben Wie Verfdur

*) Diese Verordnung ist , als mir erst jezt bekannt gewörden,
im ersten Bande dieses Forsiarchivs S , 213 nachzutragen .

Gatterer ,
N, Forstarchiv , V. Band , H



T14 I1 . Vom Zulassen der-Forsiburschen zu

durch gegenwärtiges Ausschreiben , nach vorgängig ver -

nommenen Gutachten ' der- Obexforsimeister , folgendes
allgemein zu declariren nöthig gefunden :

Obgleich nicht generaliter . ällen und jeden Revier -

Forstbedienten ohne Unterschied zu erlauben ist , ihre
Forstburschen zu Mitbegehung ihrer Forstgänge , und zur
Wrogeneinbringung mit gebrauchen zu dürfen , solches
jedoch in denjenigen Fällen weniger Bedenklichfeit un -

terworfen ist , wo besondere Umstände die Verstärkung
der Forfaussicht rathsam und für den Herrschaftl , Diensk
nußbar machen , Z,: E , wo - die Reviere besonders ' groß
und weit auseinander belegen , und . dabey den Holzdieben
besonders ausgeseßt sind, oder der Förster wegen Kränk -

Uchfeit und förperlicher Sc<ßwäahbeit . eine Hülfe bedarfz
„so. wollen Wir Uns in sotchen Fällen eintretender be -

sondern Umstände , die den Revier « Förstern zu erlau -

" bende Zuhülfennahme ihrer Forstburschen nicht entgegen
seyn lassen,

Wie Wir jedoch unter den Forstburschen , die in |

Dergleichen nöthigen Fällen , auf. Werlangen der Revier -

Forstbediente , zu Mitbegehung ihrer Forstgänge und

Einbringung der Wrogen zuzulassen sind , nur solche
vürstehen, die bey den Försturn gleichsam in der Lehre
stehen , und sich den Forst - und Jagdgeschäften fernerhin
vorzüglich zu widmen gedenkenz also schließen Wir hin -
gegen diejenigen Burschen gänzlich davon aus , die blos

als Vieh - und Aerknechte bey den Revier - Förstern
dienen , und zu diesem alleinigen Zwecke bey ihnen in

Lohn und Brodt stehen , abusive aber gleichfalls Fotst -
' burschen genannt zu werden pflegen , Wosferne aber

Revierförster dergleichen eigentliche Forst - Lehrburschen
der ersteren benannten Gattung aus erheblichen Ursachen
zu Beförderung des Herrschaftl , Dienstes , aber nicht
;
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Mitbegehung der Forstreviere im Haundor . 115

gu ihrer eigenen bloßen Bequemlichfeit , zu Hülfe neh-
men zu dürfen wünschen , so ist därunter künftig folgende

"Einrichtung zu beobachten :

Es sollen nemlich die, um Zulassung ihrer: Forst -
burschen bittende Revier - Forstbediente ein - und alle »
mal schuldig seyn, den , zur Mitbegehung der Forsten
zu authorisirenden Forstburschen vorher den Beamten
und Oberförster persönlich zu präsentiren , und dabey ein
schriftliches Zeugniß des bisherigen guten Wandels und
seiner schon“ erprobten Rechtschaffenheit zu übergeben , und
von Beamten und Oberförstern soll hierauf nach - über -
legten Umständen der Rathsamkeit des Antrags , bey
dem Oberforstmeister zusörderst angefraget werden , ob
derselbe die gebetene einstweilige Zulassung des präsen -
tirten Forstburschens seines Orts genehmige , und wos
ferne solches geschiehet , so ist sodann in dessen Gefolg

„die -gebetene Erlauybniß zu
Shpilen, und der präsen -

tirte Forstbursche nach Maasgabe des hierbey gefügten
Formulars , in Mitgegenwart des Oberförsters , zu beei -
digen , auch davon den Unterthanen Nachricht zu geben .

Wie sich jedoch von selbst verstehet , daß weder
der beeidigte Forstbursche , noch der Förster selbst, bey
dem er in der Lehre stehet, sür dergleichen von ersterem
mitzuführende Forst - Aussicht, die mindeste Vergeltung
zu erwarten , noch, ersterer , seiner geschehenen Bexidigung
wegen , auf eine nac <mahlige Besörderung zu Forst -
diensten keinen mehrern Anspruch wie sonst sich zu ma -
<hen habe ; also muß auch bey. der Beeidigung des zue
gelassenen Forstburschen , sowohl demselben als auch dem
Förster , solches ad protocollum ausdrücklich zu erkene
nen gegeben werden , nicht weniger ist in termino die
Bedeutung ' hinzuzufügen, daß eines Theils der Förster
in den Forstangelegenheiten und Geschäften für seinen

H 2 Forst «



116 “ LI , Votti Zulassen der Forstburschen zu

Forstburschen selbst zu haften allemahl schuldig bleibe ,
anderntheils aber der . ' beeidigte Forstbursche ' bey seiner

nachmahls zu verspürenden Untüchtigkeit ' oder schlechten
und ordnungswidrigen Betragens , nicht weiter zur Forst -

begehung zugelassen , sondern seines Eydes in solchem
Fallesofort wieder entlediget werden und - abgehen solle,

Uebrigens . aber bleibet , ohngeachtet der Beeidigung ,
dennoch beyden Theilen gegen einander die Auffündi «-

gung des Privatdienstes frey, es soll aber solche Dienst -

Auffündigung allemahl die Beendigung » des Auftrags
- än Ansehung des Forstburschens zur unmittelbaren Folge

haben.

Uebrigens müssen Wir in allen Fällen , da die mit

Genehmhaltung des Oberforsimeisters beeidigte Forst -

burschen zu Mitbegchung von Forstrevieren und zu

Miteinbringung der Wrogen , in obiger Maaße zu -

zugelassen werden , die Beamte samt dem . Oberförster

ausdrücklich und sehr angelegentlich erinnern , pflicht -

mäßig darauf zu achten , daß dergleichen Einrichtungen

auf feine Weise zum Bedruce der Unterthanen mis -

Grauchet werden : Wie Wir denn auch besonders in An -

sehung der Wrogen hierdurch verorvnen , daß die zur

Mitaussicht zugelassene Fotstburschen ihre betroffenen

Wrogen . nicht selbst unmittelbar dem Amte , sondern
dem Förster , wobey sie in der Lehre stehen, zur vorhe -

rigen Nachsicht und Beurtheilung , allemahl erst melden ,

auch der Förster bey, Holzdiebereywrogen , den Werth
des gestohlnen Holzes , als die Grundlage des nachmae-

ligen Strafprinzipii selbst dabey seßen, und solchergestalt
die Wrogen seines Forstburschens zugleich mit seinen

eigenen bey dem Amte einbringen solle,

Weil auch endlich bey Gestattung der : obigen Ein -

richtung mit aller Sorgfalt und Aufmerksamfoit
zu ver -

buten
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Mitbegehung der Forstreviere im Haänndvr ; « 117

hüten. ist , daß) die . den Revier - Forstbedienten erlaubte

Zuhülsenahme , ihrer Forstburschen. von erstern nicht zu

ihrer eigenen Bequemlichkeit misbrauchet werde ; so fü-

gen Wir dieserhalb Unsern Befehl dahin hinzu , daß , so-

bald wahrgenommen wird , daß der Förster seinen Forst -

gang desfalls weniger fleißig , als seine Pflicht ersor -

dert , und . vorhin von „ihm geschehen . ist , persönlich bes

gehe , die Erlaubniß der ihm gestatteten Zuhülfenahme

seines Forstburschen , mit Vorwissen des Oberforsimei«
sters , sofort wieder zurüfgenommen und gänzlich aufge

hoben werden . solle, Wir 2c.

Hatinover , ben 2 September 1793 .

Rönittl . Großbrit . zur Churfürstl . Zräunschw .
Süneb . Cammer verordnete Cammer - Prä «

sidenr, Gebeime- Räthe,Geheimte - Cammer?-
auch Cammer - Räthe .

Eydesformel für diejenigen Forst - und Jagdburschen
derForsibedienten , denen gestattet wird , jenen in Mit -

begehung der Reviere und Meldung der Wrogen
zu Hülfe zu kommen «

Ich gelobe und schwöre einen Eyd zu Gott auf sein

heiliges Wort , daß , da ich) in' der vom Amte und Ober -

förster mir erlaubten Maaße , als Forstbursche von dem

Förster N. N . bey dem ich gegenwärtig in Lohn und

Brodt ( in der Lehre ) stehe, während meines Aufenthalts
bey demselben , zur Mitbegehung seiner Forstreviere und

zur Aussicht“ gegen Holz - und Wilddiebereyen , oder

auch sonst in andern Forst - und Jagdangelegenheiten ,
Insbesondere bey des Försters »- Krankheits - Abwesen -

Heits » und sonstigen Dienstabhaltungs - Vorfällen ge -

braucht und zugezogen werden . sollte , ich sodann das - mit

H 3 aufge «



T18 Vom Zulassen der Forstburschen ' zu ze;

aufgegebene allemahl getreu , redlich und mit bestem
Fleiße ausrichten , auch vorzüglich, wann ich Holzent-
wendungen , auch andere Forst » und Jagdwrogen , oder
was sonst etwa zum Nachtheil der Forsten und Hety -
schaftl , Jagdgerechtsame unternommen werden mögte,
etfahren oder selbst zur Entdeckung bringen sollte, sol»
<hes alles dem Förster N. N . zur weitern von ihm zu
besorgenden Wrogeneinbringung , jedesmahl sofort gewiss
senhafe und wahrheitsmässig melden , und dabey alles
nöthige , auch besonders bey betroffenen Holzdiebereyen
die Qualität des entwandten Holzes nach besten Wissen
und Gewissen angeben , und überhaupt bey allen . der -
gleichen Bruchfällen von Forst- und Jagdwrogen mir
weder ein ungebührliches und die Tape überstei«
gendes Pfandegeld anmaßen , noch. die mindeste Nach -
sicht und . Partheylichfeit . gegen die Bruchfälligen , weder
um Sunst und Gaben , noch um Freund - und Feind -
schaft willen zu Schulden kommen lassen, im übrigen
aber auch mich allemahl eines untadelhaften und nüch «
ternen Wandels befleißigen solle und wolle : Alles gea
treulich, und ohne Gefährde , So wahr : c,

32 , Fürsilich Hessen - Casselsches Rent - Cam -
mer - Ausschreiben , wegen der Mastz

vom Jahre 1738 *) .

Unsern

Nobtem nunmehro die Zeit , die Mast zu betreiben ;
herannahet , - als habt Jhr , so bald nach Enipfang

dieses , denen Unterthänen ' Euers anvertrauten Ampts
attzue

*) S « den ersten Theil dieses Forstarchivs S . 223 , Nr . r6 .

Gatterer ,
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12 . Von der Mast in Hessen -Cassel , 13139

atizubefehlen , nirgends anders , als in die Herrschäfft «

liche Gewälde , deren Schweine in die Mast zu

treiben , oder ' daß derjenige , so selbige anderwerts brin -

gen , und eintreiben würde , derentwegen nicht allein der

Gebühr angesehen werden ; sondern auch das von solchen

Schweinen ertragende Mastgeld , Griädigster Herrschafft
zu bezahlen schuldig, seyn sollez Damit man aber wiss

sen möge, wie sich die Buch - und Eich - Mast , in des

nen in Euerem Ampt befindlichen Forsten und Waldun -

gen zeige , und wie viel Schweine in jedem Ampt , so-

wol zu Gnädigster Herrschafft , als auch der Untertha «

nen Nußen und Besten , untergebra <t werden mögen z;
Als besehlen Wir Euch solche Forste und Waldungen ,

neben dem Förstern jedes Bezir >s , zu bereiten , die

Maste in genauen Augenschein zu nehmen , und wie

viel Schweine jedes Orths dergestalt , daß dieselbe in

denen Jhnen angewiesenen Reviren zunemen , guth , und

schlachtbar werden , und also die Unterthanen für Jhr

Mastgeld recht und gleich. bekommen mögen , aufsgetrie -
ben werden können , einen eigenclichen Ueberschlag zu ma -

hen , sothanen Ueberschlag beyderseits zu unterschreiben , und

Uns nebst Eurem außführlichen Bericht , innerhalb acht

Tagen ohnfehlbar einzusenden . Versehens Uns , und

seynd Euch geneigt .

Cassel den Tag Anno 1738 - +

Fürstliche Zessische Renth -

Cammer daselbst .

H 4 IZ



120 13 , Vom Holzen der Schubkärner und

| I3 . Der Reichsstadt Nürnberg Decret , das
|

Polen der Schubfärner und Holzträger"
etreffend ; vom 9 April 1735 *) .

Demnach Einem Hoch - Löbl, und Hochweisen Rath,
des Heil , Röm . Reichs » Stadt Nürnberg , abet «

mahln mit grosser Beschwehrde vorgebracht worden ,
daß ungeachtet Ihrer Hoch - Adelichen Herrlichfeiten
hiebevorn zu mehrmahln ergangener und verruffener
Mandaten , die schädliche Schubkärner und Holzträger
noch in grosser Anzahl von hier und aus beeden Vor «
städten , deßgleichen aus denen Gärten , und andern um
diese Stadt gelegenen - auch so. gar solMen frembden
Orten , deten der geringste Genuß auf dem Reichs -

| Wald ohnehin nicht zustehet , die ganze Wochen durch ,
IIM ! bevorab des Sonnabends , ja so gar an Sonn - und

. Feyertögen , als an welchen Tägen allen , das Holzen,

des Zeugs , ohne das und insgemeitn verbotten , auf den
Wald gehen , und gar halbe Wägen , Kärren und Sclite
fen hinaus ziehen , und an jungen , geraden und herane
wachsenden Holz , mit Abhauung , auch Hereintrag - und
Ziehung desselben , nicht weniger mit Heraushauung des
Kühns an den grossen Bäumen im ; Wald, zumahlen

FIZ ) auc < in denen Heylöhern , grossen Schaden thun , also,
| daß auch diese schädlichen Holker , ' die nicht allein zu ih-

1] rer Hauß - Nothdurfst holßen , sondern auch ! das Holz
jj unbefugter - und bereits öffters verbottener Weise ausser -

| und inner der Stadt vermarcken und verfauffen , varaber

") S . den ersten Theil dieses Forsfiarc <hivs S , 234 « Nr . 26 .

Gatterer ,

auch denen berechtigten Waldsgenossen , bey Verliehrung



Holzträger im Nürnbergischen, I2x

aber , unter Entschlagung des Taglohn - Arbeitens oder

anderer ihrer "Gewerben, sich und die Jhrigen unrecht
mäßig zu ernähren suchen, um ihrer fast täglich zuneh -
mender “ grosser Anzahl willen , die Forster nicht Aussicht
genug haben - nod ) dergleichen Frevlere , als deren einige
sich wohl gar in Pfandungen , ' vermessener Weise , mit

angedrohtem Gewalt , ihnen widerseßen dörffen , mehr
mächtig seyn können ; Als ist Hochgedachter Ein Hoch»!
Zöblicher und Hochweiser Rath bewogen und vermüssiget
worden , diesen eingerissenen Mißbräuchen mit Nachdruck

zu begegnen , damit der Wald , soviel immer möglich ,
geheget , und auf die Nachkommen die Holz - Nothdurffe
auch gebracht werden möge . Wollen derohalben Jhre
Zoch - Adeliche Herrlichkeiten hieobige angeregte
Mandata und Verruffungen , alles ihres Jnnhalts ; "an-
Hero wiederholet , und bey 10 . fl . . unnachlässiaer Geld -

Straff , oder in. Ermanglung der baaren Mittel , bey
einer unausbleiblichen Leibes - Straff , die ernstliche Ver -

ordnung gethan haben , daß sich vorderistens alle dere

gleichen fremde Leuthe, welche k- in Wald - Recht haben ,
des . Holzens auf hiesigem Reichs - Wald Jänzlich ents

halten » hiernäc<stens aber diejenigen armen Leuthe, welche
entweder auf St . Laurenz - oder St . Sebalder Wald -
Seiten wohnen , und zu ihrer Hauß - Nothdurfst holzen
dörffen , nach der Wald - Ordnung auf ihrer Wald » Sei -
ten verbleiben , mithin Niemand , wer . der auch seye, über
das , Wasser , von einer Seiten zu der andern nach Holz
weder gehen noch fahren - dann aber denenselben die Wo»

<hen über nur . 2. Täge , :als- Montags . und Dienstags ,
jedoch von einem . jeden Haußhalten . oder Brod , nicht
mehr als eine Person , und diese des Tags nur einmal ;
allein nach) liegenden . dörren unpfandbahren Holz, als

Aesten , Stö > en , Zießen , Spähnen und Wurzeln , von

abgehauenen Bäumen , in die offene Huthen zu fahren ,
erlaubet - Pfandbar Holz hingegen sowohl in denen of-

5 fenen



122 : 13 . Voy Holzen der ' Schubkärner und

| fenen Huthen als . denen Heylöhern abzuhauen , auch aufs
| gescheiterte Stösse , "gehanene Büscheln oder frische“ Aeste

| und Gipfel , denen Waldgenossen zuständig , sreventlich
anzugreissen und davon zu entwenden , nicht " weniger

191] die Bäume auszuspähnen oder Kühn davon zu hauen
| ( als wodurch selbige“ hernach leichtlich von dem Wind

unigeworffen werden , abstehen und verderben , oder sol«
<en. dieKrafft zum fernern Wachsen benommen wird )
bey obgeseßter Straffe ernstlich verbotten seyn soll . Wer
oder welche demnach wider hieobige ausgedru >te Verord -

nung und Verboth fvevenklich zu handeln , sich unterstehen
werden , der oder dieselben sollen, auf dem Betrekungs -
Fall , zu würcklicher Erlegung der darauf geseßten 10 , fl.

| Straff ernstlich“ angehalten , die aber nicht zu zahlen
(19); Hätten noch vermöchten , andern zum ' Abscheu und Exem -
| pel, mit dem Leibe“ zu . büssen, entweder in das Zucht -
|

Hauß , oder in die Springer , und gestalten Sachen nach,

'
| noch schärsser gestrafft , diejenigen hingegen , die sich gar

srevlen Gewalts, ; oder doch dessen . Bedrohens gegen de -

rer Forstere und anderer Wald - Bedienten besreyte Per -
sohnen , unterstehen wolten , in Krafst Kayserl. Freyheiten ,
als offenbahre Lands - "Zwinger , ausgesucht , ergriffen
und verurtheilet werden ; wie es dann an fleißigen Pa -

eroulliren auf denen Strassen , und in dem? Wald ' durch
die Soldaten und Forstere , als welche denen Frevlern die

Kärren zu zerhauen " und die Haen abzunehmen befehe
liget sind, und mehr änderer dienlichen Aufsicht und gu -
ter Veranstaltung , absonderlich mit Anstellung allhiest -
ger Stadt - Schüßen bey denen äussersten Posten und

unter “ denen Stadt - Thoren , zu Abwerffung deß zum

Verkauff hereinbringenden Holzes , „auch Einziehung der

muthwilligen ' Verbrechere , keineswegs ermangeln solle.
Darnach sich männiglich zu richten , auch für Schaden
und . Nachtheil zu hüten .

Decretum in Senatu , | den ' 9+ Apr , An, 1735 *

I4 +
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T4 . Churpfälzische Berordnung , dieSchonung
der auf offenen Landstrassen und Chausscen

gepflanzten Bäume betreffend ; vom

19 May 1786 ) .

BY» Seiner Churfürstlichen Durchlaucht ist die

glaubhafte Anzeige geschehen , daß die Oberäm -
ter , so wie die ihnen untergebene Ortsvorstände , die in
Betreff der Beschädigung der auf ofsenen Landstrassen
und Chausscen gepflanzten Bäumen , unterm 8 May
1767 und 26 April 1776 erlässene Verordnungen bis

anher "gar *saumseelig befolgt haben , und . die schon mit vieler
Sotgfalt und Kosten an solche Orte gepflanzte Bäume
noc < immer , theils ' von unachtsamen Führleuten , theils
von muthwilligen - und betrunkenen beurlaubten Soldaten ,
oder anderen Personen , - öfters- auch von denen angrän «
zenden Begüterten beschädigt, oder ganz abgehauen wer «
den ; Höchstdieselbe gebieten und wollen demnach , daß die
oben angezogene Verordnungen anwiederum erneuert ,
in einer jeden Gemeinde verkündet und durch eigends
aufzustellende Plakaten jedermann für der auf. dergleis
<hen Frevel gesekten Zuchthaußstrafe gewarnt , auch die
Ortsvorstände angewiesen werden sollen , dergleichen
entweder selbst wahrnehmende , oder durch Zeugen zu
überführende muthwillige oder boshaffte' Frevler dem
Oberamt ungesäumt anzugeben , wo dann solches die der

Civil» Jurisdiction Untergebene aljogleich in Verwahr
zu nehmen , und zur einjährigen Zuchthauß- Strafe bie -
her zu bringen hat , die Soldaten aber , welche derglel «
chen Ercesse verüben werden , sollen dem Regiments -

Kom -

*) S « den ersten Theil dieses Forsftarchivs S . 242 . Nr . 1x »
Satterer ,



124 x 5, Begränzung ' der Waldwiesen

Kommandanten zu deren alsbäldigen Rückberüfung und

geeigneten Bestrafung angezeigt werden .

Das Oberamt weiß sich
also hienach. schuldigst zu ahten .

Mannheim , den 19 May , 1786 .

Churpfalz Regierung ,

FSreybherrr von Vennintjen .

Schez .

15 . Churfürstlich Braunschweig » Lünebur -

gische Verordnung / die Begrenzung der

Waldwiesen DETEN vom 14 Nov .
1.

4794,39 .

Unsere : c.

Dy bey Gelegenheit der diesjährigen Forst - Conferen -

zen zur Bemerkung gebracht worden , wie nicht

genugsam daräuf geachtet werde , daß die in und an den

Forsten belegenen Wiesen in gehörige Begrenzung ge »

bracht , und darin ohnverrückt erhalten würden ;
So haben - Wir bey der Wichtigkeit des Gegen -

standes ' Beamte und Forstbediente hiedurch erinnern wol -

len , eine thätige Obacht darauf zu richten , daß die Wald-
Wiesen zu Verhütung ihrer heimlichen Erweiterung in

kennbaren und bestimmten Grenzen erhalten werden .

Itts «

*) Ist im ersten Sheile dieses Forstarchivs S + 213 nachzutragen ,

Gatterer ,
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Jusbesondere aber wird "den Förstbedienten zur

Pflicht aufgelegt , die sämmtlichen in und anden Forsten
belegenen Wiesen“ ihrer Reviere zum öftern und wenig-
stens jedes - Jahr zeinmahl in 1o0co speciel nachzusehen ,

und , wann sie dabey eine Verrüfung und Erweiterung
oder . eine Ungewißheit , -Streitigkeit oder «Mangel der

Grenzen . wahrnehmen , solches . dem Amte sosort anzuzei -

gen , und die desfalls . weiter nöthige Untersujungen und

erforderliche Grenz - . Erneuerungen und Bestimmungen
in Gemeinschaft mit dem Amte alles -Fleißes befördern

zu-helfen .
Und damit Wir Uns . hierunter des gewissen Be -

- folgs desto mehr, versichert halten können z- so soll fünftig

in den . jährlichen Holzschreibtags -Berichten . jedesmahl

gemeldet werden , welchergestalt in. Ansehung ! der Wald-
Wiesen . für ihre Begränzung und deren Berichtigung

gesorget , „ und was dieserhalb - in jedem. Jahre specialiter

vorgefommen sey.
Wir 2c- Hannover , den 14 November 1794 - «

Königl . 26. zur Cammer verordnete Cammer - Präste
dent , Geheime Räthe , Geheime Cammer auch Cam -

mer Räthe .
C. R . A, Graf v . Rielmanneetgge ,

16 . Fürsilich Hessen« Casselsches Nent - Cam-
mer - Ausschreiben , wegen der Mast » . Besich -

tigung und verstatteten Eerlesens
vom 21 Sept . 1715 *) .

| Unsern

( Es ist vorhin bekandt , was maßen durch GOttes
Segen ; diß Jahr , in Ihrer . Hochfürstl , Durchl .

Unsers

*)' S7 den" ersten Theil dieses Forstarchivs S . 221 . Nr . 5+
Gatterer ,
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Unsers ' gnädigsten Fürsten und Herren Waldungen aber «
mals , eine ' sv wol an Eichen als Buch - Efern , an de »
nen meisten Orten , ziemliche Maste zu erreichen istz
Wann dann eine Nothdurfft seyn wil, daß die Mast
besichtiget, und sowol ein Überschlag , wie viel Schweine
in diejenige Forste , so in ' dem Euch anvertrauten Ambts
gelegen , und Mast haben , aufsgetrieben werden fönnen ,
als ' wie' viel Schweine so' die Unterthanen aufftreiben
wollen , fürhanden seyen, zeitig gemacht werde ; JImglei -
< en daß man sich, wo nicht in einem oder dem andern
Ambte zu Betreibung der Mast gnugsame Schweine
vorhanden , bey zeiten an andern Orten , um die nöthige
Zahl zum Aufftrieb zu überkommen , umthue : /Weniger
nicht , weilen auff des“hiesigen Forst -Ambts | erstatteten
Bericht , die ' Bucheern - Mast an vielen Orten so häuf«
fig sich findet , "daß selbige nicht alle durch die Schweine

“zu verösen stehen , relolviret worden , denen Untertha«
nen zum Besten , das Exerlesen vor dasmal zu wieder
verstatten .

Also. ist Unser Begehren an Euch
Hiermit , daß Jhr mit Zuziehung der Ober - und ander

Förster , die. Mast aller Orten in . denen Herrschafftlichen
Waldungen , auch in denen halben Gebrauchen in Au -
genschein nehmet , wie. viel. Schweine darin auffgetrieben
und fett gemacht werden können überschlaget, imgleichen
wieviel Schweine , so die) Unterthanen aufftreiben wol -
len,; in/eytem Ambt fürhanden ; ; specificiret , und wofern
diese zu Betreibung : der /Mast - Wälder nicht hinlangen ,
Euch um mehrere Schweine zuforderst innerhalb ! Landes ,
und so ferne , dieselbe nicht zu haben wären, „auch ausser -
halb zusammen zu bringen Euch bemühet. Fexner das
bewilligte Buch - Ecker » lesen in dem Euch anvertrauten „,
Ambt befandt machet , und diejenige , welche E>ern ,
gegen Bezahlung . eines guten ; Groschen ; ds8 - Tages , von

;
jeder
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rjeder Person , . lesen „wollen, mit : - Namen aufsschreiber,
„ von solcher Specification jedes Orts Förstern , wv. das

„Lesen zu verstatten . die Waldung erleyden wil , eine Ab -

chrifft . zustellet , damit beym. ; - fallen der “Buch- Eckern
die 1pecificirte Unterthanen , so lesen wollen , sich -bey
jedes Orts Förstern ; qumelden , und . von selbigen denen

Tagen nach zu Register geseßt . werden können . Im
übrigen . habt Ihr . auch mit allem , Fleiß dahin zu. sehen,
daß „bey Auffcreibung der Schweine , mit deren . Zehle
und . Zeichnung -eigentlich und auffrichtig , nach Anwei -

„sung der Forst- Ordnung verfahren , die Mast» Hirten
In gehörige Pflicht genommen, die auffgetriebene Schweine ,
zach deren „Aufftrieb , „auch verschiedene ' : mahle nachgezeh -
let , und die Unterthanen mit . keinen weitern Gebühren ,
als in der Forst -Ordnung enthalten , beschwehret . werden
mögen , und deßhalben Pflicht « mäßige /Auffsicht : zu ha
ben : Gestalt Wir - dann , wie Ihr . . die Maste in denen

Waldungen nach der Besichtigung “gefunden , auch was

zum Auftrieb vor Schweine vorhanden , Eueren Bericht
erwarten wollen 3.Dessen. versehen Wir Uns und +seynd
Cuch geneigt .

Cassel, den 2x Tag Septembris 1715 ,

ZSürstliche Zessische Renth -
Cammer daselbst .

77 , Der „Reichsstadt Nürnberg Mandat ,
wodurch verboten wird , brennende Lunden ,

Kohlfeuer und Faein mit sich in den Wald
zu tragen ; vom 38May 1737 *) .

MRahdem bey Einem Hoch - Löblichen Rath der Stadt
Nürnberg , zum öfftern klagend vorgekommen :

Welcher -

*) S . den ersten Th , dieses Forftarch , S,23 5. Nr . 39 - Gatterer ,
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Welchergestalt sich etliche Burgere und andere auf dem

Sand, ' wie auch andere Personen , so mit ihren Fuhren
dürch: den Wald paßiren , zu des Walds höchsten Scha -
den , unterstehen , brennende Lunden, Kohl - Feuer und

Fackeln , sonderlich , wann sie nac ; Schwarßbeeren gehen ,
mit sich auf den ' Wald zu tragen , ingleichen mit Feuer -
Rohren , an Wer > - und Feyertägen , hin und her im

Wald nach Vögeln . - und Aichhörnern zu streunen und

zu. schiessen, wodurc < dann derselbe mit ' Hinwerffung
derer Lunden , auch nicht genugsamer Beobachtung solcher
Kohl - Feuer, ingleichen auch mit solchen Schiessen , ' zu-

maln bey grosser Sommer - Hiß, leichtlichen angestecket ,
und mit Brand "beschädiget - werden kann ; Jnmassen
es die leidige Begegnussen , und die in dem Wald mehr -
mals entstandene Feuers » Brunsten , schon öffters bezeu-
get ; und noch bezeugen , Gleichwie aber gemeiner hies
siger Stadt und sämtlichen deren Jnwohnern , auch denen

Waldgenossen , an der Erhaltung des Walds , merklich

gelegen ist : Also und damit dem fernern und mehrern
Schaden zeitlich fürgekommen , und alles Unheil abge«-
wendet werden möge : Wöllen Hoch - Edel gedachte Jhre
Herrlichkeiten hiemit ernstlich gebotten häben , daß nie «

mand , es sey Manns8 - oder Weibs - Person , sich mehr
unterfangen solle , weder init brennenden Lunden, Kohl -
Feuer und Fackeln , no “ mit Feuer - Rohren , in den

Wald zu- gehen : JIngleichen auch die Bauven , Schub -
kärner , „ und alle andere Personen , in . dem Wald . Tobak

zu krinfen *) sich gänßlich enthalten : Nicht weniger, de -

nen Scubkärnern , bis Michaelis in den Wald zu fah-
;

ren ,

+) Dieser AusdruF Taba > * trinken für rauchen ift nicht
etwan ein Fehler des Abschreibers , denn diese Verordnung

ist vom Originale . abgedruckt worden , sondern ein ehemals

üblich gewesener gleichbedeutendev Ausdruk ,

Gattexer .
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ren , und denen die Schwarß - und Hohlbeer , Pfifferling
oder andere dergleichen Wald - Früchte sammlen , folches
bey dürren Zeiten , allerdings verbotten seyn solle, derges
stalt, “ daß ein jeder Überwiesener , neben der in der
Walds - Ordnung darauf geseßten Poen der 10 Fl . ( das
von demjenigen , so einen solchen Übertretter anzeigen
wird , die Helfste , und über diß nach Befinden noch
etliche Rehir - zur Dankbarkeit gegeben werden sollen )
auch am' : Leib empfindlich gestrafft , solche Übertreter
auch durch die Stadt - Schüßen ; wo und an was Orken
dieselben , alhie oder ausserhalb der Stadt , in Jhrer Hoch-
Adelichen Herrlichkeiten Gebiet betretten , gefänglich an «
genommen , und in) das - Zucht -Hauß oder in die Lohe
Gefängniß gesührt ; diejenige aber , so vorseßlich und boß«
hasster Weise den Wald in Brand ste *en, und “ darüber
betretten oder dessen sonsten überwiesen würden , als Mord -
Brennere , an Leib und Leben gestraffet werden sollen, wie
dann auf. die Verbrechers , sowol aus dem Hoch - Löbl .
Kriegs », Amt , - als auch durch die. Wald - Forster “ und
andere Leute, die Anstalt gemacht worden , daß an Hand «
habung dieser nothwendigen Verordnung einiger Mangel
nirgend erscheinen wird , Und weiln bey Ihren Hoche
Adelichen Herrlichkeiten auch flagend vorgekommen , daß ,
wann die Walds - Genossen , bey entstehenden Wald «
Brunsten , zu retten beruffen werden , selbige wol gar nicht ,
oder doch nur in geringer Anzahl erscheinen , und darzu
lose Reden gegen die Forster und Dorffs - Hauptleute aus -
stossen , oder aber , da sie langsam und schläfferig genug
kommen , wenig Rettung thun , und wann das herbey
geschaffte Bier " und Brod . verzehrt , wiederum davon
lauffen ; dadurch dann unwiederbringlicher Schaden gee
schiehet : Solchem nun vorzukommen , lossen Ihre Hoch-
Adel , Herrlich ?. hiemit allen Walds - Genossen, sie seyen
gleich Erb - Leute, Köbler oder Beständner , ernstlich . ge »
bieten , wann ihnen zu dergleichen Wald - Brunsten ges

N, Forstarchiv , V. Band. - - ZJ botten
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botten wird , gehorsamlich mit Hauen , Hacken , Schäffern
und Schauffeln zu erscheinen , und ihre Arbeit , wie sie an »

gewlesen , und biß sie wieder . erlassen werden , getreuylich

zu verrichten : widrigenfalls gewärtig zu seyn, daß gegen

die Ungehorsame mit Abnehmung des Wald - Rechts oder

andern empfindlichen auch wohl mit Leibes -Straffen und

dergestalten verfahren werde , daß jedermann Ihrer Hoche
Adel , Herrlichk . hohes Mißfallen sattsam zu verspühren

haben wird . : Darnach , wisse sich ein jeder zu richten ,
und vor Schaden zu hüten .

wWald - Amt Sebaldi ,

den 13 May A, 1737 - +

18 . Churpfälzische Verordnung , den freyen

Holzhandel zu Mannheim und in umliegenden

Ortschaften pi vom 25 . Nov .

1789 *) .

Pachbem Seine Chursürstliche Durchlaucht aus mehrs

fachen Gründen bewogen worden sind, zu Herbey -

schaffung für hiesiges Publikum - und mehr umliegenden

Ortschaften , den freyen Holzhandel , somit auch das Flö«
ßen auf den Höchstdenselben zuständigen Flüßen und Bäo
chen wieder herzustellen und zu öffnen , mithin jeder

Holzgewerber sich in Bereitschaft hierzu seen mag , nach

Umlauf des am xten May 1791 sich endigenden Cons
tracts mit der wirklich bestehenden Holz - Compagnie , zu

Flößung des seinigen , nach der annoch zu erlassender Flöß «
Ordnung

» ) S . den eysten Theil dieses Forftarc<hivs. S + 243 Nr - 21 »

Gattera .
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Ordnung , die man billig bemessen und zu jedermanns
Bequemlichkeit einrichten wird , die gZutfindende Veran «
staltung treffen zu können , als wird dem Oberamt

es andurch wissend gemacht , um sothane höchste
Willens - Meinung gehörig zu verkünden .

Mannheim , am 2 5tenNovember 1789 .

Churpfalz Regierung

Sreyberr von Reibeld .

Lebersortg ,

19 ChurfürstlichBraunschweig -Lüneburgische
Verordnung , derBeamten undderOberförster

gemeinschaftliches Verfahren in Forsisachen
betreffend ; vom 14 . Aug . 1797 .

Unsere 1c .

IB haben nöthig erachtet , über die gemeinschaftliche
Besorgung aller Forst « Angelegenheiten durch die

bey jedem Amte bestellten Beamte und dem zeitigen das
bey als Oberförster angestellten Forstbedienten , welche
gemeinschaftlich das : Forstamt ausmachen , hiedurch - fol »
gende nähere Vorschristen den deshalb schon vorhandenen
Verordnungen hinzuzufügen :

r . Da alle Berichte in Forstsachen von Beamten
und den Oberfotstbedienten der Inspection niemals ein -
seitig , sondern allemahl gemeinschäftlich abgestättet , und
von beyden Seiten unterschrieben werden sollen 3So ver »
stehet sich daher von“selbst ; daß diese gemeinschaftliche Bes

3 , richts -
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richtserstattung ohne die mindeste Ausnahme auf alle An -

gelegenheiten des Forstwesens , mithin auch auf alle und

jede einzusendende Holzverzeichnisse, Forstregister , wenn

selbige gleich nicht vom Oberförster gesührt werden , auch.
Forstwrogenregister und alle Angelegenheiten zu erstrecken

sey, wobey die Forsten und ihre Gerechtsame in ein oder

anderer Hinsicht interessirt sind, imgleichen auf alleGesuche ,
vie von Revierforstbedienten eingebracht werden , nicht

weniger auf Berichte , die Anzeigen von ihren Dienstbe -

tragen betreffen .

2 . Ferner folget aus jener Pflicht des gemeinschaft -
lichen Verfahrens in Forstangelegenheiten , und der geo

meinschaftlichen Berichtsabstattung , daß bey der leßtern

die Ober - Forstbedienten der Jnspection in den Stand Fes

seßt werden müssen , die Forstsache , von welcher der Bes

richt ' zu erstatten ist, nach allen dabey eintretenden Um -

ständen gehörig beurtheilen zu können ; Es müssen däher

bey Communication der von ven Beamten abzufässenden
Berichte , die sämtliche dazu erforderliche ante acta , pro »

tocolla und sonstige Registraturnachrichten , besonders

wann es von denenselben verlanget wird , ihnen zu ihrer

Einsicht mit zugestellt werden ,

Wenn die Sachen eilig , oder wegen Inhalts des

Berichts , zwischen beydon Theilen vorher eine vollstän»

dige und einstimmige Verabredung genommen , oder auch

die Sachen von der Beschaffenheit wären , daß eine Ver -

schiedenheit der Meinungen nicht zu vermuthen ist , so

können die Beam ? en zwar dlie : abzulassende Berichte gleich

nebst den Concepten ' im Original . zur Unterschrift ' dem In -

spections » Oberforstbedienten zusendenz es darf dies aber

bey wichtigen Forstangelegenheiten , die, nicht höchsteilig
sind , nicht geschehen , also namentlich nicht bey Verkoppe-

lungen , neuen Forsteinrichtungen. und-sonstigen Angele
genheiten
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genheiten , wobey eine vorgängige ' gemeinschaftliche ume

ständliche Ueberlegung erforderlich ist .

In jedem Falle aber , da Concept und Öriginal zu -

gleich überschickt wird , sollen , wenn die Oberforsibedien -
ten der Inspection dabey etwas zu erinnern und die Bes

amte deren Bemerkungen gegründet finden , die Ausfer -
tigungen darnach abgeändert , und jenen anderweit zur

Mituntkerschrift zugesandt werden .

3 » Wofern sich aber Beamte und Oberforstbediens
ten der Inspection , wegenFassung der in Forstangelegenhei -
ten abzustattenden Berichte , und der darin zu thuenden
Vorschläge , nicht sollten vereinigen können , so lieget leß-
tern ob, ihre , von den Beamten abweichende Meinung
und davon die Ursachen in . einer dem Amtsberichte beyzu-
legenden separaten Anlage vorzutragen , und zugleich uns

ter dem von den Beamten abgefasseten Berichte eigenhäu -
dig zu bemerken :

Daß man wegen Verschiedenheit der Meinungen in

einer besondern Anlage des Berichts , die seinige hina
zugefügt habe .

In solchem Fall muß jedoch die Absendung eines

solchen Berichts anhero , nicht von den oftgedachten Forst -
bedienten , sondern von dem Amte , wohin solcher wieder

zu remittiren ist, gehörig besorgt werden , damit alles Ein -

seitige verhütet bleibe , und also auch den Beamten nicht

vorenthalten werde , wohin die Oberforstbedienten der In -
spection ihre von ihrer abweichenden Meinung in der

Sache abgegeben haben , um nach Befinden darüber vore

gängig mit jenen zu Vereinigung der Meinungen weiter

gommuniciren zu fönnen ,

; 38 . . . Es
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Es muß aber bey diesem vorgeschriebenen modo ,
alle Verzögerung des Geschäfts , und alle ein collegialis
sches Vernehmen störende Animosität sorgfältig vermieden
werden , und wenn bey solchen Gelegenheiten , die gedachte
Forstbediente sich über die Beamte zu beschweren Ursache
zu haben vermeinen sollten , so soll solches dennoch nicht
In oberwehnten Anlagen des Geschäftsberichts geschehn ,
sondern dureh besondere Berichte und Vorträge , ordnungs »
mässig bey Königl , Cammer vorgestellt werden . Endlich

4 . Ist zur Ordnung besGeschäft8ganges in Forstkan -
gelegenheiten ersorderlich , daß alle aus Königl , Cammer
an die Aemter erfolgende und Forstsachen betrefsende Re -

scripte , dem Inspections » Oberforstbedienten von Seiten
der Xemter allezeit bald möglichst und unaufhältlich come
municirt werden . Es soll demnach diese Communication
der in Forstsachen ergehenden Rescripte an die Jnspecti -
ons » Oberforstbediente , sie mögen betreffen , was sie wollen ,
jedesmahl zur Nachricht , und nach Befinden allenfalls
davon zu nehmende Abschrift , in den nächsten Tagen , und

zwar in originali von den Aemtern geschehen ; von Sel -
fen der Oberforstbedienten der Inspection aber , die Zurück -
lieferung der . Original - Forstrescripte “ an das Amt eben

so promt und also gleichfalls in den ersteren Tagen nach
dem Empfang » beschaffet , und jedesmahl auf das zu re -

mittirende Original ein accepi mit Hinzuseßung des dati

bemerkt werden ,

Wir schliessen diese Unser2 - Vorschrift mit der Ver -

sicherung , wie Wir . mit besonderm Wohlgefallen allemahl
bemerken werden , wann sowohl Beamte als Forstbediente
alle pflihtangemessene Bemühung . anwenden , in Dienst -
geschästen ein gutes Vernehmen unter sich zu erhalten , und

dagegen alle der gemeinschaftlichen SENEN (elstheilige
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heilige Disharmonle und Mishelligfeiten auf das ange «

legentlichste unter sich zu verhüten . Wir 2c,

Hannover , den 14ten August 1797 .

Königl . zur Cammer verördnete Cäammer - Präsi -
dent , Geheime » Räthe , Geheime » Cammer » auch
Cammer - Räthe ,

C. R . A. Graf v . Kielmannsetge .

20 . Der Reichsstadt Nürnberg Decret ; “die

Holzeinfuhr SEN vom 19 , Nov ,

1735 +

inem Höchlöbl , Rath , hiesiger des Heil . Neichs freyer
Stadt Nürnberg , ist vorgebracht worden , wasge -

stalten es an der Zufuhr des bey - anfahender Winters Zeit

benöthigten Brenn - Holzes mehrmahlen ermangeln wolle ,

und daß daher solches dermassen in dem Wehrt ersteigert
und hinauf getrieben werde , daß dem gemeinen Mann ,
bevorab aber der armen und Nahrungs --losen. Burger -
schafft , fast nicht möglich Fallen wolle , sich auch nur zur

täglichen Nothdurfft damit zu versehen.

Wie nun Einem Hochlöbl . Rath , solches zu verneh -
men , nicht lieb gewesen , dabey aber zugleich vorgekfommen
ist , daß diese Holz - Theuerung auch grösten theils mit

daher rühre , daß. sowohl Burgere als Holzhauer sich un -

terstehen , der ehehin allschon publicirten Oberherrl . Ver -

ordnung gänzlich zuwider , denen ankommenden Holz - Fuh-
4 . 4 ren

' *) S , den erfien Theil dieses Forstarchivs , S . 235 . Nr . 30 ,
Gatterer ,
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xen , vor . die Stadt ». Thore und auf. die land.- Strassen
Hinaus enfgegen zu gehen und das Holz, ehe es zu. offen
nem Mart gebracht werde , aufzukaufsen 3. Also will
mehrgedachter Ein ' Hochlöbl . Rath , um diesem gemein
schädlichen . Beginnen mit Nachdruck zu steuren, > Dero
ehemahlige Verordnung hiemit anhero wiederholet und
Dero Burgern und Schuz : Verwandten bey Straff
Zehen Gulden , denen Holzhauern aber bey empfindlicher
Leibes „Straff verbotten haben , ferner mit jemanden einige
Unterredung , vlelweniger einigen Vorfauff des Holzes
vor denen Stadt - Thoren und auf den Land- Strassen ,
ehe es in hiesige Stadt zu offenem Marckt gebracht wird,
zu pflegen , ' zu bedingen und zu schliessen, noch weniger
aber , wann das Holz schon in der Stade verfaufft worden
ist , in den Kauff zu stehen, und . burch ein mehrers Aufs
bott den vorigen Käuffer abzurreiben . Damit aber auch
die Zusuhr , so. viel möglich , vergrössert werden möge ; so
will öffters ersagter Ein Hochlöbl , Rath auch noch weiter
dieses verordnet haben , daß alle , Dero Bottmäßigkeit
unterworfene Waldgenossen , ohne Ausnahm , schuldig und

gehalten seyn sollen , hiernächst und in Zeit 3 . bis 4 . Wo -
<hen den Dritten Theil alles ihres dermahligen durch die
Forstere bereits vilitirten Vorraths , ohne einige Entschul «
digung , bey Verlust des Wald - Rechts , auf offenen
Marckt und zum Verfauff , in die Stadt herein zu führen
und ausserhalb dieser sich mit Niemanden in einen Ver «
Fauff einzulassen . Wornach sich männiglich zu richten
und deme nachzukommen , auch sich somit vor Straffe zu
hücen wissen wird ,

Decretum in Senatu ,
den 19 . Novembr . Anno 1735 -
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21 . Churpfälzisches Rescript, wegen des zu
Haus und sonstigen Baulichkeiten aus gemei -

nen Waldungen erholt werden müssenden
Gehölzes 3; vom 20 , Juli 1787 *) .

Minen Rescripts vom neunten dieses wollen Jhre
Churfürstliche Durchlaucht gnädigst , daß die all »

schon bestehende vordere General -Verordnungen , wegen
des zu Hauß , und sonstigen Baulichkeiten aus gemeinen
Waldungen erholt werden müssenden Gehölzes wieder »
holet , und zu deren Festhaltung jegliche Gemeinde so
wohl , als jegliches einzeles Gemeind8 - » Glied bey 20

Rthlr . herrschaftlicher Strafe angewiesen , annebens denen

Scultheisen und Gerichten der weltere pflichtschuldige
Bedacht eingepräget werden solle : daß ,

x) der im Orte bauen (vill , ohne Unterschied alle -
nal den untern Sto > von Steinen aufführen ,

2) ehe und bevor das benöthigte Eichenholz in ge -
meinen Waldungen angewlesen ' wird , Schultheiß und

Gericht mit den gebraucht werdenden Handwerksleuten ,
wie viel dazu erforderlich sey, genaue Einsicht pflegen ,
und sodann

3) blos dieses in die jährliche Holz - Abgals - Regt -
ster mit untergeseßtem Zeugnuß des Forstmeisters und

Försters bringen , und darüber vor der Anweiß - und Fäl -
lung die Genehmigung von Churfürstlicher Regierung er -

- wärtigen , auch
I5 4 )

*) S«, den ersten Sheil dieses Forstaxchivs , S - 243 - Nr . 18 -

Satterer ,
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4) ohne diese keinen Stamm abgeben , sondern

die, welche ihre Anforderungen verspäten ( es wäre denn

ein unvorhergesehener Nothfall ) auf die nächstjährige Ab «

gabe verwiesen , minder nicht

5) die fleißige Nachsicht , damit das angewiesene
Holz blos zu dem angewiesenen Baubehuf und keinem

andern verwendet werde , pflegen , und die darwider hand »
lende Bauherrn eben so wie die zu diesem Unterschleife
mitwirfende Handwerksleute bestrafen , desgleichen

6) gegen diese, wann sie von dem noch zum Bauen

schicklichen und brauchbaren Holz nach Hauß verschleppen
oder sonst unterschlagen würden , verfahren , dann

7) zu Schonung des so kostbaren , als jährlich durch
den Anwachs der Unterthanen , seltener werdenden - Ei -

<enholzes , sich entweder nach dem schon in mehrern Or-
ten heilsam bestehenden Herbringen und Ordnungrrichten ,
oder dergleichen mit Rücksicht auf den Lokal - Verhalt ein

führen sollen , damit zu denen Gebäuden blos an Stellen ,

wo sie dem Wetter meist - ausgeseßt sind , Eichen , übrigens

aber zu denen Riegeln und Jnngebäuden , so weit mög »

li <, Tannen Forlen - , oder sonst . geringes -Holz verbraus -

<het , und . so auch die Fenster - Gestelle des untern Sto -

&es von Steinen hergestellet werden : das Oberamt

hat mithin diese Churfürstliche gnädigste Wil-
lens «Meinung allenthalben verkündigen , und die genaue

Obsicht auf pünctliche gehorsamste Befolgung sich pflichte
schuldigst angelegen seyn zu lassen .

Mannheim , den 20ten Julius 1787 -

Churpfalz Regierung

FSreybherr von Reibeld «

22 +
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22 . Der Reichsstadt Nürnberg Decret , das
Holzlesen betreffend 3 vom 19 , August 1797 .

in Hoch! öblicher Rath dieser des heiligen Römischen
Reichs freyen Stadt Nürnberg hat mit äußerstem

Misfallen vernehmen müssen , daß“ nicht nur die in hies
siger Stade , sondern auch . die in den beeden Vorstädten
Wöhrd und Gostenhof , besonders aber in den um hiesige
Stade liegenden Gärten und Dörfern , vorzüglich zu
Schweinau , Tafelhof , Steinbühl 2c, wohnende Schubs
Färner und Holzträger , welchen heuer abermals , und zwar ,
nach Maasgabe des am Sonntag vor Cantate laufenden
Jahrs publicirten Mandats , die Bergünstigung ertheilet
worden ist , bis nächstkünftiges Michaelis an den hierzu*
bestimmten zwey Wochen - Tägen , nemlich am Mondtag
und Dienstag , und zwar nur Vormittags , nach dürren
Gesträusse , Stö > Fen und Ziten , in die beede Reichswäl «
der Laurenzi und Sebaldi fahren , oder dergleichen Leseholz
daraus tragen zu dürfen , diese ihnen mit offener Hand
gegebene Erlaubnis dergestalt gröblich migbrauchen , daß
sie nicht nur an die ihnen vorgeschriebene Zeit sich nicht
binden , vielmehr tagtäglich , sowol Vor - als Nachmittags,
in ganzen Rotten , in die nahe gelegene Forsthuten sich
begeben, sondern auch sich nicht einmal mehr mit dürrem
Gesträusse , Stöcken und Zizen begnügen lässen , vielmehr
das schönste , junge und gewüchsigte Holz , selbst ' aus denen

Heege- Pläzen, in solcher Menge hinweghauen , daß mehs
rere unter ihnen sogar. einen ordentlichen Handel damit
zu treiben , und sich noch über dieses , gegen die » sie pfän «
den wollende Forstbediente , ( wie das bereits schon einige «
male geschehen ) mit höchst strafbarer Gewalt zu sezen,
sich erfühnen ,

Da
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Da nun aber Hohlöblich gedaächter Rath diesem

schrecklichen , „sich. täglich, mehrenden Unfug und . derglei «

< en enormen Waldverössigungen , wodurch in kurzer Zeit
die beeden Reichswälder zu Grunde gerichtet würden , ohn -
möglich nachsehen kann , ohne sich, nicht allein der Nache

kommenschaft , sondern auch in Rucksicht der Reichslehene
barfeit dieser Wälder , und der' diesfalls aufhabenden schwe -

ren Lehenspflichten bey Kaiserlicher Majestät selbst ver

antwortlich zu machen ? so will Hochderselbe alle jene Per

sonen , welche diese Vergünstigung , an den bestimmten

Tägen und Tages » Zeiten , nach dürrem Gesträuße , Stö -

> en und Zizen , in den Wald zu gehen , noch länger genie -

ßen wollen , hiemit ein für allemal , so ernstlic <hst als wols

meinend , und mit der geschärften Verwarnung ermahnet

haben , von allen obgevachten sträflichen Exceßen und

Vergehungen gänzlich abzustehen , und sich nach dem dis -

falls im Mittel liegenden , ihnen gar wolbekannten , und

bisher jährlich verkündeten Mandate auf das genaueste und

um so gewißer zu achten , je ohnfehlbarer alle diejenige ,

welche über unerlaubten schädlichem Holzen betretten wer -

den , mit aller Strenge , besonders aber diejenigen , welche

an den Forstbedienten Gewalt zu üben , und sich ihnen

thätlich zu widersezen wagen würden , ganz nach den vor -

Handenen Allerhöchst Kaiserlichen Privilegien , als Zandese

zwinger behandelt , und , wenn sie die Mittel haben, mit

schwerer Geld - Straffe , die Mittellosen hingegen mit em -

pfindlicher und nach Besund . des Vergehens , so, wie

im Wiederbetrettungsfalle , selbst mit einer entehrenden

Leibesstrasse , ohne Anschen der Persohn beleget , anbey auch

der gedruckte Erlaubnis - Zettel ihnen abgenommen wer -

den solle,

Wie denn , zur Habhaftwerdung solcher verwegenen ,
gröstentheils schon bekannten Waldverösiger und Holzräu-
her , sowol in den Wäldern felbst , als auch unter denen

Etadka
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Stadtthoren , in den beeden Vorstädten , und sonst, be -

reits Sachgemäse , und überhaupts solche Verfügungen

getroffen worden sind , welche den fernern Holzfreveln und

Beschädigungen der Reichswälder vorzubeugen , hinrei -
<end seyn werden ,

Wornach sich Jedermann zu richten , und für Scha -
den und Straffe zu hüten wissen wird ,

Dectetuüm in Senatu ,

den "19, "August 1797 -

23 . - Herzoglich Wirtembergische Forst -und
Fagd - Verordnung ; vom 17 März 1798 .

riederich ver Zweite , von Gottes Gnaden Herzog von

Wirtemberg und Teck 26, Unsern Sruß zuvor , Lie«

ber , Getreuer !

Da Wir auf, die von der allgemeinen Landesvers

sammlung unter andern auch in Jagd - und Forstsachen
Uns unterthänigst vorgetragenen Bitten und Wünsche
Unsere landesherrliche Entschließung gefaßt und . an heu -
tigem Tage Unsern Herzoglichen Oberforstämtern zu .ih-
rer Nachachtung . eröffnet haben , so lassen Wir Euch in

der Anlage das von Uns . dißfalls : an gedachte Unsere Her -
zogliche Oberforstämter erlassene. Rescript mit dem gnäe
digsten Befehl zugehen , den Juhalt . dieser auf das wahre
Beste Unserer lieben und getreuen Unterthanen abzween -
den Verordnung den Euch anvertrauten Amtsuntergebenen
gehörig bekannt zu machen , und zur genauen Bollziehung
dieses Befehls das eurige beizutragen ,

Daray
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Daran geschiehet Unsere Meinung , und Wir vers
- bleiben Euch in Gnaden gewogen ,

Stuttgart , den 17 , März 1798 .

Ex specialiResolutione Serenislimi Domini Ducis3

Mon der "Zweite, von Gottes Gnaden Herzog
von Wirtemberg und Teck 2c. Unsern Gruß zuvor ,

" 4

diebe, Getreue !

Wir haben auf die von Unsern kreugehorsamsten
Prälaten und Landständen am 9 , Merz d/ ' J . Uns unters

ehänigst vorgetragenen Bitten und Wünsche , unter “ ans

dern auch in Ansehung einiger in das Forst - und Jagdwe --
sen einschlagenden Gegenstände , zu thätiger Beförderung

- des Wohlstandes Unserer lieben und getreuen Unterthanen ,
Unsere landesväterliche Entschließungen gefaßt und der

allgemeinen Landesversammlung eröffnet . Um nun dies-

selben zu gebührendem Vollzug zu bringen , lassen Wir

Euch den Jnhale derselben hierdurch in Gnaden unvers

halten : ;

1 ) Wollen Wir nämlich , zu Abwendung des Wild --
schadens nicht nur die durc ) das General » Rescript vom
T4 . Mai 1791 ängeordnete Commun - Wildschüzen - An-
stalt als ein bleibendes Institut unter den in gedachten
Rescript enthaltenen Bestimmungen bestätiget , sondern .
auch für die Zufunft die Communen von Bezahlung des

Scußgelbs an die Förster von allem Wildprett , das

durc < die, Commun - Wildschüzen gepürscht wird , freige «"
svrochen baben.

]
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"Veberdieß haben Wir die Entschließung gefaßt , diese
Anstalt auch auf die Hasen auszudehnen . | Da Wir aber

wegen . der öffentlichen Sicherheit auf den Straßen und

Feldern Anstand nehmen , den Commun - Wildschüzen den

Gebranch anderer als der in jener Verordnung vorgeschriee
benen "Gewehre zu gestatten , fügen Wir dagegen , um

dem Schaden , der durch die Hasen verursacht werden kann ,
desto zuverlässiger abzuhelfen , hlemit die weitere Verords

nung bei, daß alle Jahre auf jeder Ortsmarkung in den

Feldern und Weinbergen zu gehöriger Zeit auf die - Ha-
sen getrieben , und was in den Trieb kommt , durch die

Förster , in Semeinschaft der jedesmahl beizuziehenden
Commun - Wildschüzen , weggeschossen , auch ein solches
Treibjagen in den Weinbergen , wenn es die Commun

verlangt , des Jahrs zweimahl veranstaltet werden solle ,

- 2) Alle in den Lagerbüchern und dem ganz unbe «

strittenen. Herkommen niche gegründete Forstfrohnen sollen

gänzlich aufgehoben seyn, und zu noch mehrerer Beruhi -
gung Unserer lieben und getreuen Unterthanen wird hie«-
mit insbefondere festgesezt, daß unter diesen aufgehobes
nen Frohnen namentlich

das Bahnschleifen in den Waldungen zur Winters9

zeit für das Wildprett ; das , Mähen , Dörren und

„Hinwegführen des Waldgrases ; die Beiführung des

Futters für das Wild ; das Füttern desselben und

das Holzfällen für . das Wildprett im Winter
|

begriffen seyn solle, Auch machen Wir hiebei zu Abschnei «
dung aller Mißbräuche bei dem Frohn - Bothengehen
die Verordnung , daß kein höherer oder niederer Forstbe «
dienter bei Strafe der Cassation , sich unterstehen solle ,
sich eines Frohn - Bothen in irgend einem andern Falle
als in dringenden Herrschafft - Diensten , am wenigsten
aber in eigenen Angelegenheiten zu bedienen . "+. >“

3)
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3 ) Das ,in der Forst- Ordnung nicht gegründete
Waldverbot , in so, fern es blos , die Hegung des Wildpretts
zum Zwef hat, . wird hiemit dergestalt aufgehoben , daß
dasselbe in -Commun - und Privatwaldungen , auch den

innerhalb der Wälder gelegenen Egarten , gar nicht mehr
Statt - finden , in. den herrschafstlichen Waldungen aber ,
bis zu künftiger Errichtung besonderer Parks , nur ' 14

Tage. im Frühjahr : und eben so viel Zeit im Spätjähr ,
ersteres -zur ' Sez- und Brutzeit , und das zweite , um

während der Brunft die Hirsche wegpürschen zu können ,
angelegt , nicht aber zum Nachtheil derjenigen , welche

Holz»: oder andere Waldgerechtigkeiten darin zu suchen
haben , weiter erstreft werden solle.

3) Geben Wir sämtlichen Forst - Bedienten gemes «
senst aus , sic ) in Zukunft , zu Vermeidung ernstlicher

Ahndung in der Aufsicht über Commun - und Privat «
Waldungen keine Willführ zu erlauben , sondern dieselbe
allein nach den bestehenden Gesezen und der Forstordnung
einzurichten . Auch wollen Wir

5) - Die Verordnung vom 18 . April 1739 und 15 ,
Oct . 1744 däs Laubrechen in den Waldungen betreffend,
wieder gnädigst erneuert haben ,

Ihr habt daher nicht nur selbst, nach Euren Amts «

pflichten , diese Unsere gnädigste Verordnungen auf das

genaueste zu beobachten , sondern auch die Euch unferge «
ordneten Forstbediente zu Befolgung derselben alles Ern «

stes anzuhalten .
f

Daran geschiehet Unsere Meinung , und Wir vey »

bleiben Euch in Gnaden gewogen,
Stuttgart , den . 1 7. März 1798 »

Ex speciali Resolutione Serenislimi Domini Ducis .

24 :

4.%
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24 . Herzoglich Wirtembergisches Rescript und
erordnung , die Waldfrevler betreffend ;

vom 19 , Juni 1798 .

Copia CTircular Rescripti an sämtliche Oberforst »
Aemter d . 4 . x9 . Junii 1798 ,

( Friederich 2te . )

(E* haben sich seit einiger Zelt mehrere Fälle ereignet ,
daß Forstbediente bei Ausübung ihres Amts von den

Holzercedenten zum Theil nicht nur gefährlich bedroht ,
sondern auch gewaltsamer Weise angegrifsen und nmßhane
delt . worden sind, ;

Da es nun nothwendig ist , alle Maasregeln zu er -

greifen , wodurch auf der einen Seite diesem strafbaren
Unsug der über Hand nehmenden Holzfrevler zu möglich -
ster Erhaltung der Waldungen nachdrückiich Einhalt ge -

than , und die Forstbediente in Ausübung ihres Amts zu

gleicher Zeit gegen dieselbe geschüzt , auf der andern Seite

aber auc der Bedacht genomnien werde , dasjenige Un -

glücf zu vermeiden , welches bei dergleichen Gelegenheiten
entweder aus zu großem Eifer der Forstbedienten , oder

aus nicht hinlänglichher Kenntniß der gesezlich erlaubten

Maasregeln bei eintretfender Widersezlichkeit so leicht

entstehen könnte ; So haben Wir - Uns gnädigst bewogen

gefunden , Unsere liebe und getreue Unterthanen in einem

heute an Unsere Herzoglichen Oberämter erlassenen Re -

script , vor denen der Holzcultur so schödlichen Holzerces «
sen sowohl , als für aller Widersezlichfeit oder gar Miße «

handlüngen der Forstbedienten zu Vermeidung empfind -
licher Strafe und für sie leicht zu entstehenden Unglücks

N . Forstarchiv , V. Band , so
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so gnätigst als ernstlichst zu verwarnen , und wollen ju -

gleich-auch' euch gnädigst aufgegebenhaben , die euch. unterge -
bene Forstofficianten , wie sie nach ihren Pflichten durch

fleissiges Nachsehen in den ihnen anvertrauten Huthen

ohne Ansehen der Person auf die Holzsrevler genau fahn -
den , und sie zur Rügung anzeigen sollen , anzuweisen,
and sie zu - erinnern , daß sie bei Wahrnehmung der (Holz-

frevler sich vorsichtig betragen , diejenigen , welche ihnen be

fannt sind , mit Ernst , aber ohne Gewalt , ( mit Beschels
denheir ) aus dem Wald und nac < Haus weisen, sie in

dem Rugzettel notiren und vem Oberforstmeister anzeigen ,
die unbekannte aber auffordern sollen , ihnen für den näch»
sten Orcevorsteher in dem nächstgelegenen Ort zu folgen ,
und woferne2 sie sich wegen ihrer Personalumständen allda

legitimirt haben werden , und ihrer Person halber Gewis -

beit erlangt worden seyn wird , sie in ihr Heimwesen zu

entlassen , in den Rugzettel zu bringen , und auch dem

Oberjorstmeister anzuzeigen ,

Auf den Fall aber , daß die Ercedenten die Flucht
ergreiffen , und diese den Forstöfficianten gar unbekannt ,
vder nicht mit Zuverläsigkeit bekannt seyn würden , so

habt Jhr lezkeren die Anleitung zu geben, die Schuldhafte
zu versolgen , und dieselbe handvest ' zu machen , oder sich
der Gewigheit ihrer Personen sonst zu versichern sich zwar

angelegen seyn zu lassen, dabei aber alles Gebrauchs des

Seiten - und Schießgewöhrs bei schwerer Straffe gänzlich
zu enthalten ,

Würde sich hingegen ergeben, daß Ein , zwey oder

mehrere Holzfrevler sich unterstehen würden , entweder

der würklichen Arretirung oder auch nur der Annäherung
der For??officianten ( worunter alle verpflichtete im Forst

ungestellte Diener zu verstehen sind) sich zu widersezen ,

und sie mit Thätlichkeit zu bedrohen, oder gar Anstalten
maden ,
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„machen , die Drohungen in Wirflichfeit zu sezen ? So
wissen Wir zwar Unsern Forsibedienten die in dem narur -
lichen Recht gegründete und in Gesezen gegen unbesugte
gefährliche Angriffe vergönnte Selbstvertheidigung zu
Abwendung der Gefahr Leibes und Lebens und Guts , bes
sonders in Ausübung ihrer Amtspflicht und zur Rügung
der Schuldhasten , nicht zu benehmen,

Ihr habe ihnen aber auf Pflicht und Gewissen nache
drücklich zu legen , bei dieser Vertheidigung mit möglich »
ster Vorsicht und Behutsamkeit zur Schonung Leibes und
Zebens der Angreifer und Widerspenstigen zu Werke zu
gehen , und ohne den äussersten und wahren Nothfall sich
weder des Seiten - no < Schießgewöhrs zu bedienen , mit
dem ernstlichen Bedeuten , daß, woferne sich. bei einem
vorkommenden . Fall einer Verwundung oder Tödtung eie
nes Holzercedenten nach der jedesmal genau anzustellenden
Untersuchung ergeben würde , daß ein Forstbedienter ohne
wirkliche Noth sich dieselbe erlaubt hätte ,sie befindenden
Umständen nach verantwortlich gemacht und bestraft
werden würden ,

Damit aber auch Unsere Unterthanen desto weniger
Anlaß haben mögen , auf unerlaubte Weege sich Holz zu
verschaffen ; So wollen Wir Euch aufgegeben haben , den «-

selben in Beziehungs des Gerechtigkeitsholzes nichts zu er -

schweren , auch so viel möglich Sorge zu tragen , daß den

Holzbedürftigen die wahre Erforderniß in den laufenden
Preisen zu gehöriger Zeit ohne Verzug abgegeben werde ,

aran 2c, D. Q. S .

Ex speciali Resolutione Serenissimi Domini Ducis,

K 2 Srie -/
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riederich der Zweite , von Gottes Gnaden Herzog von

Wirtemberg und Te > 2c . Unsern Gruß zuvor ,
Hebe Getreue !

Durch die seit einigen Jahren so häufig vorfom «

menden und der forstwirthschaftlichen Erhaltung der herrx-
schoftlichen sowohl als der Kommun - Waldungen so sehr
schädlichen Holzercesse, weiche nicht selten von Seiten

der Excedenten mit gefährlichen Bedrohungen , ja sogar
mit wirklicher Mißhandlung der ihren Pflichten nachkom «
menden Forstbedienten verbunden sind, haben Wir Uns

genöthiget gefunden , Unsern Oberforstämtern durch ein

unter dem heutigen Datum erlassenes Circular - Rescript

aufzugeben , ihre untergebene Förster anzuweisen , daß sie
in Gemägheit ihrer Pflichten alles anwenden sollen, um

diesen für das allgemeine Beste so nachtheiligen Verge -

hungen Einhalt zu thun , wie solche denn zu dem Ende

In den ihnen anvertrauten Huthen fleißig nachsehen , und

auf die Ercedenten sorgfältig fahnden sollen , damit selbige
entdet , und zur gebührenden empfindlichen Bestrafung

gezogen werden können .

Und da es schon natürlichen Rechtens ist, daß jeder
widerrechtlich , Angegrifsene sich gegen den Angreisfenden
mit hinlänglicher Gegenwehr vertheid/gen kann , noh viel

mehr aber die bestehenden Geseze einen jeden seiner Pflicht

Genüge leistenden Beamten berechtigen , gegen diejenigen ,
die ihn in Ausübung derselben durch besorglichen oder ge -

fährlichen Widerstand hindern , eine solche Gewalt zu ge -

brauchen , die ihn gegen Gefahr an Leib und Leben und

gegen den Vorwurf einer Nachläßigkeit im Amt sicher

stellt , so können Wir es auch Unsern Forstbedienten nicht

verdenken , wenn sie nach Beschaffenheit der Umstände

nicht nur alle dienliche Mittel anwenden , um die Holz-
frevler
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fFrevler zur Hand zu bringen , sondern auch in Fällen , wo

ihnen sorglicher oder gefährlicher Widerstand geleistet wer -

den wollte , Gewalt mit - Gewalt abzutreiben ,

Ihr habt daher dieses Turen Amts - Untergebenen

zu erfennen zu geben, und sie auf das nachdrüflichste zu

verwarnen , sich künftig feiner dergleichen Wergehungen
schuldig zu machen , und somit sich und die Ihrigen vor

Scaden und Unglü zu hüten .

Damit aber auch Unsere liebe und getreue Untertha -
nen weniger Anlaß haben mögen , zu eben so unerlaubten

als schädlichen Mitteln , sich Holz zu verschaffen , ihre Zu -

flucht zu nehmen , so haben Wir zugleich Unsern Oder -

Forstmeistern aufgegeben , denselben in Beziehung und

Benuzung ihres Gerechtigkeits - Holzes nicht nur durch -

aus feine Hindernisse in den Weg zu lezen , sondern auch

Sorge zu kragen , daß denjenigen , welche zu ihrem wah -

xen Bedürfniß Holz kaufen wollen , so viel immer möglich ,

ohne. allen Verzug , Gelegenheit zu gehöriger Zeit dazu

verschasst werde ,

Daran geschiehet Unsere Meinung , und Wir ver -

bleiben Euch in Gnäden gewogen .

Stuttgart , den 19 . Junii 1798 .

Ex spesialiResolutione Serenislimi Domini Ducis.

25 . Der Reichsstadt Nürnberg Verfügung
gegen den Holzmangelz ; vom 2 . April 1798 .

( Er Zusammenfluß der leidigsten Ereignisse aller Art ,

und , unter ihnen , vorzüglich der vormalige übergrosse
K 3

Wild -
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Wildstand,/eingetretene bekannte Verwüstungen , = - uns

aufhörliche , nur selten zu entde > en gewesene , Diebstäle
der Holzentberechtigten sowol, als der Unberechtigten , = =

nicht minder die bisherige Abgabe der Scheitbüschel an

die Eingeforsteten , an sic ) sowol, als in Hinsicht auf die

ercessive Quanta derselben , = - und überhaupts das grose
Unverhältnis , in welchem , schon lange Jahre her, die

jährliche Holzanweisung an sämtliche Eingeforstete , gegen
die Summe des schlagbaren Holzes , gestanden ist, = - hat
die beede Reichswälder , Sebaldi und Laurenzi , insonder -
heit aber den leßtern , nah und nach , in eine solche traurige
2age gebracht , daß , nach dem reiflich erwogenen Urtheil
eines hieher gerufenen , verständigen , rechtschaffenen , und

unpartheiisc <en, auswärtigen Forstmannes , schon in einer

Zeit von vier Jahren , ein gänzlicher Mangel am Brenn »

und Bauholze entstehen müste , wenn nicht , aufs schleu-
nigste , die bisherigen Holzabgaben sehr heruntergesecbet ,
und die Scheitbüschel ganz und gar abgeschaffet werden

würden .

Wer vermögend ist, das Fürchterliche eines gänzls «
en Holzmangels in seiner ganzen Grösse , sich vorzustel «
len , und die schrelichen Folgen einer : solchen Ereignis für
Fabriken , für den Nahrungsstand , und für den häuslichen
Gebrauch , sür die reichere Volksklassen , sowol, als , in -

sonderheit , für den ärmeren , und armen Theil der Bür -

gerschaft und Landschaft , zu übersehen, = = und wer sollte
das nicht vermögend seyn ? = - der wird von selbst sich
leicht überzeugen , daß es ungleich besser und vortheilhafter
für alle Eingeforstete seyn müsse, wenn schon jeßt die bis »

herige Holzabgabe verringert , und , dagegen , diese ver -

ringerte Abgabe ; so- lange bis die. jungen Stangenhölzer ,
forstmäsig , haubar seyn werden , dauernd gemachet wird ,

als , wenn die bisherigen Holzquanta ; noch. drei , bis , vier

Jähre lang , unabgefürzt und unabgeändert , gr [4]
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hiedurch“" aber die beeden “ Reichswälder , auf mehr denn

hundert Jahre hin , ganz und gar ruiniret , und vie Walde

berechtigte/Stadt ; mit ' der eingesorsteten kandschaft , vom

Eineritte des künftigen Jahrhunderts an , bis auf vreis

sig und , mehrere Jahre hinaus , einem totalen Holzmangel
ausgeseßet würden . -

Auf jeden Fall war es für Einen Hochlöblichet
Rath “ dieser des heiligen römischen Reichs freien Stadt

Nürnberg , eine unerläßliche Pflicht , ein solches Unglück
von den Reichswäldern , = - diesem kostbaren Eigenthume

gemeinev/Stadt , = = sowol , als von den sämtlichen Ein »

geforsteten , nach Möglichfeit , abzuwenden , und hiezu je

des erlaubte und wirksame Mittel schleunigst einzuschla-

gen ; = = so hart und schmerzlich es au <h Demselben ge -

fallen ist , und noch fället , mit den , dahin abzweckenden,

Einrichtungen , gerade in einem " Zeitpunkte herfürgehen

zu müssen, in welchem ohnehin die meisten Lebensbedürfe

nisse, und namentlich das Holz , so sehr im Preise gestie

gen sind, und in welchem , no ) überbieses , Nahrungs -

mangel , und Dürftigkeit , und Armut so viele Seinetr
sieben Bürger und Angehörigen. in . Sorgen und Kummer

gestürzet haben.

Jn Folgs nun jenet -Pflicht , . deren Verleßung Einen
Hochlsöbl. Rath bei Kaiserlicher Majestät , bei sämtlichen
Eingeforsteten , und bei der Nachwelt , verantwortlich ma -

<hen - würde ; = = und ; da : die ; dermal ' hier anwesende,

Allerhöchst Kaiserliche : Hochansehnliche Subdelegations -
Kommission Selbst die äuserstsNothwendigkeit eingesehen ,

und' die ; zu deren -Abhülfe zunehmende , Maasregeln 37

billiges “hatz. = = ist) von ! Demselben beschlossen worden;
daß) . unaufschleblich, beede Neilchswälder durch Kunstver-
ständige ] abgemessen , der, . noc<h- vorhandene; haubare
Holzbestand-abgeschäßet, ( und mit : den Verhältnissen, in

K4 welchen
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- welchen der Nachwuchs sich befindet , genau und- sorgsäl -
tig zusammengehalten , hiernach aber bestimmet werden

folle , inwelcher Maase die Holzabgaben , fürs Künftige ,
und bis die Wälder einst wieder in forstmäsig gutem Zus
stande sich befinden werden , verwilliget werden können ,

Weil indessen , auf der einen Seite , eine solche Ab«-

messung und Abschäßung nicht wenig Zeitaufwand for -
derf , auf der andern Seite hingegen , die gewöhnliche
Zeit zu den Holzanwelsungen sehr nahe ist, und hiernächst ,
die moralische Unmöglichfeit , es noh sür dieses Jahr
bei der bisherigen Holzabgabe zu lassen, unverfennlich vor -

lieget ; so hat Ein Hochlöblicher Rath sich gedrungen ge »
sehen, vorläufig sür dieses Jahr 1798 , und also proviso -
risch, die nöchige Einrichtungen , in Absicht auf die Holz -
anweisungen , ungesäumt zu veranstalten , und zu Jeder -
manns Wissenschaft , hiemit , öffentlich bekannt zu machen ,

Was nun

erstens , die künftige Abgabe an langem

Scheitholze

anbelangt ; so soll,

bei der Waldberechtigten Bürgerschaft in der Stadt ,
und auf dem Lande,

es , für 1798 , also gehalten werden , daß derjenige Bür «-

ger , welcher , bis hieher , vier Waldmääse Scheitholz ,
oder weniger , bezogen hat , zwar dabei belassen , keinem

Bürger aber , welches Standes er auch immer sey, unter

Feinem Vorwande , mehr , als vier Määse , abgegeben ; und

noch weniger“ die , bisher erhaltene, Määsezahl erhöhet
werde , Diejenigen Bürger , welche, bis nun , sich ihres
Waldrechts nicht haben bedienen mögen, können , so u e
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sie es nun ausüben wollten , nicht mehr , als ein Määas

Holz erhalten : den sogenannten . Gnadenholzern in der

Stadt . aber , soll ' nur ein Määas furzen Holzes abgereichet ,
neue Gnadenholzer hingegen , sollen künftig , sowol in der

Stadt , als auf dem Lande, schlechterdings nicht mehr an -

genommen werden ,

Die

Waldberechtigte Landschaft

auf Laurenzer Seite , kann , rücksichtlich der Holzabgabe ,
künftighin nur nach denjenigen Verhältnissen behandelt
verden , welche , schon seit mehreren Jahren , bei dem al -

iergrössesten Theile der Landschaft auf Sebalder Seite ,

eingeführet worden sind . Nach den Begriffen von Gleich -

Heit der Rechte und Befugnisse , soll also , fernerhin , fein

onderer Unterschied unter den Waldgenossen auf dem

2ande mehr Statt finden , als der , den die mehrere , oder

mindere , Beträchtlihfeit ihrer Güter rechtlich und bil -

lig machet ; so, daß also, für das Jahr 1798 , ein , mit 3

bis 4 StüFen Anspann versehener , ganzer Hof, fünf Määse ,
ein halber Hof, oder ein , mit 2 Stücken Anspann arbei -

fender , Gutsbesißer , drei Määse , ein Köblersgut , ohne
Anspann , aber nur ein Määs langes Scheitholz , und

ein Gnadenholzer ebenfalls ein Mägas , jedoch nur kurs
zes Holz, zu empfangen haben soll. ;

Zweitens , Die Abgabe an

Büschelw

für 1798 , betreffend, ist ,

überhaupts ,

den beeden löblichen Waldämtern aufgegeben , künftig «

-
Hin in die Büschel

shlecherdli
fein Holz, das sich noc <

5 zu
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zu Scheiten spalten lässet, am allerwenigsten gesundes

Stangenholz , weiters nehmen , sondern , nach den Regeln
einer guten Forstwirtbschaft , alleine nur die Aeste, und die

obersten , nicht drei Zolle dien , Gipfel , der , zum Auf-

scheiten angewiesenen , Bäume , nebst verfrüppelten , un »

wüchsigen Stangen , anwenden zu lassen, und hierauf mit

allem Ernste und Nachdrucke zu halten .

Von solchen Prügzelbüscheln nun aber , sollen ,

insbesondere ,

jedem, bisher geholzet habenden ,

Bürger in der Stadt , und auf dem Lande ,

ohne Rücksicht auf die erhaltende Määstgzahl des Scheit -
holzes , mehr nicht , als ein hundert Stücke , = - eben 19

viel denjenigen Bürgern , welche erst dieses Jahr sich um

Waldholz melden werden , = = den Gnadenholzern hin -

gegen gar feine , = - und den

Waldgenossen auf dem Lande

keediglich nur so viele , zugestanden werden , als die, ihnen ,

zu Erhaltung der bestimmten Määse Scheitholz , ange -

wiesenen Bäume , an Aesten , unspaltigen , nicht drei - Zolle

dicken , Gipseln , und sonst in die Määse nicht tauglichem
Unterwuchse , abwerfen ,

Drittens . In Betreff der

Stöcke ,

soll, künftig , jedem Waldberechtigken hlevon nichtmehr ,
als diejenige Määsezahl , welche er an Scheitholz erhält ,

verwilliget werdet .
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Vierfens, . . ist den beeden löblichen Waldämtern bes

foßlen , daß feinem , auf Sedalder Waldselte wohnenden ,
Bürger ferners. aus dem . Laurenzer Walde , und feinem ,
auf 2aurenzer Seite wohnenden , ferners aus dem Sebal -

der Walde , einiges Holz , es sey so wenig , als es immer

wolle , abgegeben werden solle , Diejenigen Bürger ,
welche , -nach geschehenem. Waldholzschreiben , ' von einer

Waldseite , in die andere , ziehen , werden zwar das Wald «

holz anno aus demselben Waldamte , in welchem . es. ih-
nen , an Ostern desselben Jahres , geschrieben wurde , er -

halten : sie werden aber hiemit verbindlich gemacht , -so-
gleich mit ihrem Ausziehen von einer Seite der Stadt ,
in die andere , hievon , in dem . Amte , in welchem sie bis

dahin geholzet haben , erforderliche Anzeige zu machen .

Fünftens . Woelcher . Waldgenosse , in der Stadt
und auf dem Lande, „zur. bisher gewöhnlichen Zeit , nem -

lich , bei der Bürgerschaft , von Zeit des erhaltenen Pfands
zettels an , „bis. zum nächsten Osterseste , und , bei der Land »

schaft, vom Schlusse des Waldes an , bis acht Tage nach
Lichtmes des folgenden Jahres , seine Pfändgelder nicht
bezahlet haben wird , soll , ausserdeme , daß er , sothanes
Pfandgeld abzurichten , immerhin . verbunden . bleibet , das

sür angesehen. werden , daß er seinem Waldgenusse - für das

nächste Jahr . entsaget habe .

Sechstens , . ist. nicht allein bereits die Einleitung
getroffen , daß die

Heitzunt der öffentlichen Gebäude ,

fünftighin mit möglichster . Holzersparnis geschehen. solle:
sondern Ein Hochlöblicher Rath hält sich auch allerdings
verbunden ,

Siebendens , die bisherige
Besol -
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des bisher , rechtmäsig , als wirkliches Salarium , erhal -
fenen Quantums , = - mit Ausschlusse also der , blos aus

Gnade , auf bestimmte Zeiten , und mit offener Hand , be -

zogenen Hölzer , abgereichet , bei denjenigen Besoldeten
aber , deren bisherige Holzbesoldung ein Geringes betra «

111143) gen hat , gleichwol eine billige Umsicht genommen werden

143 solle . Jedoch kann und soll uner das , künftig zu genfe-
14 sende, Besoldungs -Holzquantum , wie sich zwar von selbst
| verstehet , dasjenige keineswegs eingerechnet werden , was

13100) der Besoldete , nicht in der Eigenschaft als Staatsbeam -

ter und Diener , sondern vermöge seines Verhältnisses
j419 als Waldberechtigter Bürger , zu geniesen hatz indeme ,

4 rücksichtlich dessen, das , was oben , in den drei ersten Ab -
| säßen, bestimmt worden , billig Statt finden mus .

Ein Hochlöblicher Rath , = - welcher vorzüglich die

liebe Bürgerschast väterlich ermahnet , die Wichtigkeit
einer jeden möglichen Holzersparnis , besonders in der ders

waligen Periode , wo allenthalben , nahe und ferne , über

durchgängigen Holzmangel geklaget wird , und welches -

| 193 willen auch die Holzpreise , von Tage zuTage , merklich stei -
HIM gen müssen , wol , reiflich, sorgfältig , und mit Pflichtge -

11] mäser Rücksicht auf das allgemeine und privat Beste , zu
Iv erwägen , hiernach , auf . möglichste Beschränkung , der Zim -

|]
jj merheizung , vor allem aber auf Anschaffung und Anlegung
| Holzsparender Stubenöfen und Heerdfeuer , ernstlichen

Bedacht ' zu nehmen , = - Ein Hochlöblicher Rath glaubt ,
Sich überzeugen zu dürfen , daß jeder Waldberechtigte die
dermalige Verordnung , nicht allein für eine unhinterkreib -
liche Folge des eisernen Geseßes der Nothwendigkeit, uern

jj] | esolduntts - Zolzabtgaben, | !

| | /
1 in der Maase , herunterzuseßen , daß von sothanen Besol » | |

" 4 dungshölzern, den Besoldeten , sie seyen nun Vorsteher , |

11] Räthe , Beamte , oder Diener des Staates , nur die Hälste | |
" 1

«

|
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dern auch für eine, dem Ganzen sehr wohlthätige , Ver »

fügung , durch welche allein die , vor den Augen schwebende ,
schreliche Aussicht auf eineu fürchterlichen Holzmangel ,
auf beständig , entsernet werden fann , ansehen , und , da »

Her, der dermaligen vorläufigen , künftig näher bestimmet
und sestgeseßet werden sollenden , Einrichtung , sich um

desto williger unterwerfen werde .

Eben so überzeuget Sich Ein Hochlöblicher Rath
von der Gerechtigkeit , und der Weisheit , der höchsten und

hohen Nachbaren der Stadt Nürnberg , daß Sie , Ihres
höchsten und hohen Ortes , Jhre , in einen der beeden

Reichswälder eingeforstete , Unterthaken , um ihres , und

ihrer Nachkommen , eigenen Wobls willen , zu einem

Forstmäsigen Holzen , und zu sorgfältigster Schonung der

ruten und jungen Schläge , beim Viehtreiben und Fah-
ren , mit verfänglihem Ernste anzuweisen , insonder .
Heit aber dazu geneigt seyn werden , die Nürnbergische
Forst - Beamte und Bediente , in Abtreibung “ “derjent -
gen enormen Waldverwüstungen , welche , seit einiger
Zeit , leider ! von frechen , Geses , Ordnung , Billigkeit,
und das Wohl ihrer Nebenmenschen für Nichts achten «
den , Räubern , bis zu einem unbeschreiblich hohen Grade ,
hinangetrieben worden sind , kräftigst zu unterstüßen , und ,
so, Selbst mit verhüten zu helfen , daß nicht alle Vorkeh -
rungen zur Wiederaufhülfe der Reichswälder gänzlich vere

geblich , und diese , zum unübersehbaren Unglücke der Zelt -
genossenschaft und der Nachwelt , unwiederherstellbar ruij »
niret werden mögen .

In dieser Hoffnung wird nun aber auch , hiemit, von
Einem Höchlöblichen Rathe , sämtlichen Waldgenossen ,
in der Stadt , und auf dem Lande , die ernstliche , redliche,
und feierliche, “ Versicherung ertheilet , daß man , eines
Theils , Sich eifrigst bestreben werde , durch unausschieb -

liche
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liche Anpflanzungen von Erlen , und anderem , schnellwach «
senden , Laubholze , so bald, als es nur- / immer möglich seyn
wird , den “allerseitigen. Waldgenössen eine gleichheitliche
Erleichterung zu verschäfsenz und daß, andern Theils ,
nach vorhergegangener ' Kunsimäsigen Vermessung und

Abschäßung der beeden Reichswälder , “eine möglichst voll

kommene Holzfultur eingesühret , "zu diesem Ende -äuch
ein Forstmann schleunig angestellet werden solle, von dess»
sen erlernten , und , durch - Ausübung und Erfahrung , er - |

höheten und gesicherten , Forstwissenschaftlichen Kenntnise
sen, in keeuem Zusammenwirken mit dem hiesigen Forst -
departement , die beste Unterweisung der bisherigen , einer

verdoppelten Aussicht unterwd - fen werden solletzden, Forst »
bedienten , und eine verläsige Einleitung und Erhaltung
der Wäiderkultur , mit Zuversicht , gehofset werden kann ,

Beschlossen bei Rathe, den 2ten April , 1798 .

26 . Königlich - Preussisches Publicandum , die

von dem Magistrat der Reichssiadt Nürnberg
für "die sogenannten Reichswälder bekannt

gemachte Waldordnung und die in derselben
Bestimmte Berminderung der Holzabgaben an

die Eingeforsteten betreffend ; vom 15 .
Way 1798 *) .

YVir , Friedrich Wilbelm 2c .

SD) » Magistrat der Reichsstadt Nürnberg hat sich an -

gemaßt , unterm 2ten April d, J , eine neue Forst -
ordnung

*) - S. -Ansbachische Intelligenzzeitung ; Nv . 21 , vom Mitt -
woch den 23 + May 1798 «

aus
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ördnung für die in Unserm- Gebiete - liegenden sogenannten
Reichswälder zu publiciren und - darin eine Verminderung
Der Holzabgaben an die Eingesorsteten festzuseßen . | Wir

sehen Uns durc<h' diesen Eingrif inUnsre Territorial - Gerechte
same veranlaßt ; sämtlichen in den fraglichen Waldungen ein -

geforsteten immediaten und mediaten Unterthanen hiemit
aufzugeben , daß sie sich an die Bestimmungen dieser unbe -

fugt erlassenen Waldordnung keineswegs halten , sondern
auf die Anweisung der ihnen zustehenden Holzabgaben
bestehen , und wenn diese ihnen verweigert wird , die An »

zeige davon an die ihnen vorgeseßten Königlichen Behöra «
den machen sollen , die sie bei " dem Genuß ihrer rechtlich

hergebrachten Zuständigkeiten - schüßen werden . . Uebi »

gens werden Wir wegen des üblen Zustandes dieser Wal -

dungen das Nöchige durch die Landespolizey- Behörde
nach Vorschrift der Gesese . verfügen .

Ansbach , den 15 May 1798 «+

Uuf Sr . Kön?gl , Maj . allergnädbigsten Speclal -
Befehl ,

Sardenbertt .

27 . DerNeichsstadt NürnbergDecret,die unter
dem 2 : en April 1798 getroffene Verfügun
wegen Abwendung des Holzmangels betref “

fend ; vom31 , May 1798 ,

4 %% schmerzlicher es Einem Hochiöblichen Rache gefallen
x) ist , der lieben Bürgerschaft , unterm 2ten April die -

ses Jahres , die unabwendbare Nothwendigleit einer Ver -

minderung der Holzabgaben qus den Reichswäldern , by-

fannt
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kannt machen ' zu müssen ; und je inniger Derselbe es Selbst
gesühlet hat , welchen empfindlichen Einflus diese Holz -
Reduktion auf die häusliche - Umstände so“ vieler guten

und rechtschaffenen hiesigen Bürger haben werde ! desto

mehr wahr es Einem Hochlöblichen Rathe ' kein - geringer
Trost , daß der grössere Theil der hiesigen Bürgerschaft ,

jene Nothwendigkeit , und selbst die Wohlthätigkeit der ,

von Obrigkeitswegen , Pflichtgemäs genommenen, Maas »

regeln , eingesehen , und sich den Umständen so- willig ge -

süger haf ,

Ein Hochlöblicher Rath : bezeuget Seinen lieben

Bürgern hierüber , andurch ; Sein vollestes Wohlgefallen ,
undwürde dieses mit noch mehrerem Vergnügen rhun fön »

nien , wennnicht die , aus denössentlichenZeitungen allgemein
bekannt gewordenen , neuerlichen Königlichen Preußischen ,

eben so unerwarteten , als unjustificirlichen , Fürschritte , die ,

mit jenen Anordnungen bezielte , gute und heilsame , Ab -

sichten, vor der Hand gänzlich vereitelt , und veranlasset
Hätten , daß die Ausführung sothaner Anordnungen , ge -

genwärtig noch aufgeschoben bleiben mus ,

Was Ein Hochlöbliche ? Rath über diese Ereignis

auch Seines Orts öffentlich , in der hiesigen Zeitung , be -

fannt machen lassen , ist hießer zu wiederholen nicht nöthig .

Es beziehet Sich Derselbe hier lediglich “auf diese Bekannt -

machung , und bestättiget zugleich die , in derselben ente

haltene , Erklärung : „ daß man jedem Eingeforsteten ,

„ er sey Bürger oder Landmann , die, bisher bezogene

„„Brennholzquanta , = - soferne nicht offenbare Misbräuche

„hiebei eingetretten sind , = - auch für dieses Jahr wieder

„anweisen lassen werde, " um so mehr namentlich , und

ausdrücklich , der hiesigen gesammten Bürgerschaft , “als ,

ohne die offenbarste Ungerechtigkeit , derseben die Benußung

eines unstreitigen Eigenthums gemeiner Stadt
x. ip
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berg nicht : beschränket werden könnte , „in welcher“ sich der ,

blos eingeforstete , und weniger berechtigte , kandmann

nicht beschränken lassen soll und will .

Decretum in Senatu ,

den 31 . Mai 1798 +

28 . Der Reichsstadt Nürnberg einstweilige
Zurückstellung der Ausführung der unter dem

2ten April 1798bekanntgemachtenVerfügung
zur Abwendung des Holzmangels 3 vom

31 May 1798 .

E unter der Unterzeichnung des Königlichen Preue

sischen Herrn Staats - Kriegs - und Kabinets - auch

dirigirenden . Ministers , Freyherrns von Hardenberg ,
Ercellenz , in die Erlangenische und Bayreuther Zeitungen

eingedruftes , Publifandum vom 15-. . dieses Monats , ero

fläret es , nicht nur , für elne Anmassung , und für einen

Eingriff in Königliche Territorial -Gerechtsame , daß wir ,

unterm 2ten April d, J . , in Betref der , durch die traurige

Beschaffenheit der Reichs -Wälder , = - dieses unbee

sereitbaren Eigenthums Gemeiner Stadt Nürnberg , wels

< es sieschon seit dem vierzehenden Jahrhunderte besißet , = -

unumgänglich nöthig gewordenen Minderung der Holz -

Abgabe , unseren Pflichten und unseren Befugnissen ge -

mäs , eine Jntimation an sämmtliche Eingeforstete haben
bekannt . machen lassen ; sondern es gibt auch zugleich

sämmtlichen , in diese, angeblich auf Königlichem Gebiete

liegen sollende , Waldungen eingeforsteten , Königlichen
immediat - und ] sogenannten mediaten Unterthanen auf ,

„ daß sie sich an die Bestimmungen dieser unbefugt erlase

N. Forstarchiv , V. Band « 2 jenen
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„Fenen Wald - Ordnung keineswegs halten ; sondern ; auf

„die Anweisung der , ihnen zustehenden , “Holz -»Abgaben

bestehen , und , wenn ihnen "diese verweigert wird , 1' die

gr Anzeige davon an die ihnen vorgeseßten Königl , Be -

„hörden machen sollen , die ' sie bey dem Genuß ihrer recht «

„lich hergebrachten Zuständigkeiten schüzen werden . “

So Fewis , auf der einen - Seite ; - uns , «-an-sich schou-

Niemand zutrauen wird , daß uns je der Gedanke beifallen

könnte , in wahre Territorial - Gerechtsame des mächtigen
Königs von Preussen Majestät , ( dergleichen jedoch; in

Ansehung " der beiden Reichswälder , nirgends zu“ finden

sind, ) 1einen Eingriff - wagen ! zu wollen : so, gewis ist es

auch , auf der andern Seite, . daß wir uns , seit Jahr -

Hunderten , in vem Besiße des Forst » Geseßgebungs - Rech -

tes befinden ; daß dieses , uns , und hiesiger Stadt , von

mehreren Kaisern , ausdrücklich verliehen , und , durch

mehrere , in den Jahren 1466 , 1496 , und 1535 c , mit

den Durchlauchtigsten Herren Markgrafen zu Branden -

burg errichtete , bis nun in ununterbrochener Observanz

gebliebene , Verträge , nach welchen , so wie alle Eingefor-
steten , also auch , namentlich , die , nun Königlichen , mit
dem Waldrechte versehenen , Schlösser , Burgthan und

Schönberg , dem hiesigen Forst - Gerichte , und , bei Ord -

nungswidrigen Handlungen , der diesseitigen forstlichen
Geric <tsbarkeit , Untersuchung und Bestrafung , untere

worfen sind, vollends ausser aller Anfechtung gesezet istz

und , daß wir dieses Forst - Gesezgebungs - Recht , wie jes

dem Eingeforsteten selbst am besten bekannt ist , durch

öffentliche Kundmachung unserer Wald - Mandate , alle

Jahre mehrmals , ohne. einigem Widerspruch , ausgeübet

Haben. Auch ist es Reichskundig , daß dur < einen , am

9 Mai des vorigen Jahres ergangenen , allerhö <st Kai -

serlichen Gebots - Brief , ernstlic , und bei Strafe von zehn

Mark löchigen Goldes , unter andern , dieses Allerhöchlt
Reichs «
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Reichs» Nichterlich besohlen worden ist, „ daß die Reichs
„ Stadt Nürnberg in dem unfürdenklichen sreien Besiß
„ der Landeshoheitlichen Rechte über die , in ihren Vor « -

„städten befindliche , Jnnwohnere und übrige , in dem ok -

„fupirten Reichs - Wälder - Bezirk sowol , als in den

„jenseitigen ( Königlich ) Preußischen Brandenburgil, ) aus -
„Ferdenselben gelegenen ; Fraiß - Aemter Distrikten wohne
„hafte , Unterthanen , und übrige geistliche und weltliche

- Angehörigen , nicht weiter gestöret , und feiner derselben
,00n schuldiger Beobachtung seiner , gegen den Magistrat
zbabern den , Pflichten 2c. auf einigerlei Weise mehr abs

„ vendig gemacht , oder behindert 2c. werden solle “: und

es fonnte , in aller dieser und anderer Rücksicht , uns

nichts unerwarteter seyn , als jenes Publikandum , und

ein , unter dem nemlichen 1 5den dieses: Monats , von des

Hochermeldten Herrn Ministers Erxcellenz , an uns , er «

lassenes Schreiben , in welchem mit so mancherlei , hiesi «
ger Stadt , und uns , äusserst präiudicirlichen Fürschritten

gedrohet , und , am Ende , sogar dieses enthalten ist , daß ,
wenn die Neichswälder wirklich die angegebene üble Bes

schaffenheit haben , dann die Verminderung der bisheri «
gen Holz - Abgaben Königlich Preußischer Seits selbst
vorgekehret werden würde .

Indessen sind wir , indem wir einstweilen dem Pu -
blifum die weitere Beurtheilung eines solchen unerhörten

Verfahrens überlassen , bis zu eintrettender höherer Hülfe ,
welche wir in den nächsten Tagen allerunterthänigst suchen

werden , und welche wir , mit voller Gewisheit , erwarten

dürfen , durch das Geseß der Noth gezwungen , einer Ges

walt , welcher zu widerstehen hiesige Stadt zu unmächtig
ist , leider , abermals zu weichen , zumal wir dadurch eia

nem noch grösserem Uebel vorzubeugen hoffen können .

8 2 Wir
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Wir stellen daher , bis auf Weiteres , die Ausfüho

rung der , in unserer Jatimation vom 2. April , jüngsthin

bestimmten Anordnungen , vor der Hand noc) , zurüce ,
und werden , in dieser Folge , jedem Eingeforsteten , er sey

Bürger oder Landmann , die , bisher bezogene , Brenn «

Holz» Quanta, so ferne nicht offenbare Misbräuche hiebei

eingetretten sind, auch für dieses Jahr noch anweisen lassen:

Wir haben dieses , heute , des Hochgedachten Herrn

Ministers von Hardenberg Ercellenz wiederantwortlich ,

jedoch unter feierlicher Verwahrung gegen allen Nachtheil
biesiger gemeiner Stadt , und unserer Rechte und Be

fugnisse , erkläret ; und wir benachrichtigen hievon , andurch ,

auch sämmtiiche ' Eingeforstete , Wöir- bezeugen aber auch

zugleich öffentlich , daß lediglich die Gewalt der Ueber -

macht uns diesen Schritt abgedrungen habe , und , daß

wir ausser Verantwortlichfeit über die traurige Folgen

seyn wollen , welche eine solche, fernerhin schlechterdings

unerschwingliche , Holz - Abgabe Augenfällig nach sich zie-

hen mus .

Nürnberg , den 3x . Mai , 1798 -

Burttermeistere und Rath ,
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29 . Zur nöthigen Belehrung des Nürnbergi -
schen Publikums , über den Plan einer allge »

meinen und gänzlichen Verbesserung der Forttk-

wirthschaft und. Wälderkulturz ; wie solcher
vondeimn hiesigenOekonomieverbesserungs - und

Rechnungsrevisions - Kollegium entworfen

undbearbeitet wordenist; im Maymonate

1798 . Rürnberg .

E* hat zwar schon Ein Hochlöblicher Rath Selbst , =

dem , zu Jedermanns Wissenschaft , durch den Dru

öffentlich befannt ' gemachten , Oberherrlichen Dekrete , vom

2ten ' des jüngst abgewichenen . Aprilmonats , die , mit ho«

hem "Vorwissen und ausdrüeflicher - Genehmigung Einer
Kaiserlichen Hochpreislichen Subdelegations - Kommission ,

für dieses 1798ste Jahr , vorläufig beschlossene , Vermin -

derung der Holz - Abgabe aus den heyden Reichswäldern
betreffend = = nicht : nur die dringende Veranlassung zu

diesem . Dekrete , und die absolute Nothwendigkeit einer

dergleichen provisorischen Einrichtung , der gesammten
waldberechtigten Bürgerschaft und Landschaft deutlich und

überzeugend , vor Augen gelegt ; sondern - auch zugleich die
obrigfeitliche Versicherung ertheilt , daß

75 ohne allen Aufschub , beyde Reichswälder durch
Kunstverständige abgemessen = = so fort

2 ) der noc ) vorhandene haubare Holzbestand abge

schäßer, und mit den Verhältnissen , in welchen der Nach
wuchs sich befindet , genau und sorgfältig zusammenge

Halten = - und

3 3)
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3) hiernach bestimmet werden soll, in welcher Maase
die "Holzabgaben für . das Künftige , und bis die Wälder

einst wieder in forstmäßig gutem Zustande sich befinden
werden , verwilliget werden können . ; = daß ferner

4) unter der , sicher anhoffenden , gerechten , weisen,
und nachdrücklichen Mitwirkung und Unterstüßung der

höchsten und hohey Nachbarn der Stadt Nürnberg ,
sowohl die waldberechtigte Untferthanen , zu einem -forst-
mäßigen Holzen , . und zu sorgfältigster Sc<ho *ung der

Bruten und jungen Schläge , mit ernstlichster Strenge
angehalten = = als auch den seitherigen = - ( gegen die

jährlich verfündete oberherrliche Mandate , und gegen des

xen Neuestes vom 19den Aug. 1797 . ) = - täglich höher
getriebenen , unverantwortlichen Waldverwüstungen , von

Seite der = - ( nür in bestimmter Maase , mit der Erlaub «

nis des Holzlefens an dürrem Gosträuche , Stöcken und

Zizen , begünstigten ) Schubkärner und ' Holzrräger , kräf «
tigst gesteuert werden soll ; = = daß hiernächst

5) durch unausschiebliche Anpflanzung von Erlen ,
und anderem schnell wachsenden Holze , sobald als es nur

immer möglich seyn' wird , den ' allerseitigen Waldgenos «
sen, eine gleichheitliche Erleichterung zu' verschaffen , "eis

ferigst sich bestrebt werden soll ; = = ' daß aber ' ' auch
überhaupt

6 ) nah „vorhergegangener . sorstgerehter Vermes «
sung und Abschäßung der beyden Reichswälder , eine

möglichst vollkommene Holz - Kultur eingeführt = - und

7) zu diesem Ende , auch ein eigener Forstmann schleunig
angestellt werden soll, dessen erlernte Forstwissenschaftliche
Kenntnisse , durch Ausübung und Erfahrung erhöhet und

gesichert seyn müssen ; = = daß
8)
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g) /dürc <“denselben ; in treuem Zusammenwirken mit

dem hiesigenForst -Departement , sowohleine gründliche Une

terweisung der samtlichen Forstbedienten , als auch eine ver -

doppelte. Aussicht über deren Handlungen bewirkt “ = - und

auf solche : Weise

9) eine tofale Verbesserung der Halder - Kultur ges

Hörig eingeleitet , und dauerhaft hergestellt werden solls.

Obwohl nun also - billig zu: erwarten gewesen wäre ,

daß' jene: vorsorgliche Verminderung der heuerigen . Holz -

Abgabe äus - den ' beyden Reichswäldernz theils wegen ih-

ret : = = Hurchdas vollgültige : und unpartheyische Vrehäl

eines/auswärtigen / mit Einsicht und Erfahrung begabten ,

Forstmanns , 1schon vor zwey » Jahren , für unvermeidlich
erflärten Nothwendigkeit ; ; theils in Rücsicht auf die ,

mitder Defretirung -dieses : Provisorli, - zugleich wirklich
schon beschlossene , und öffentlich angefündigte , schleuyigsie

„ Ausführung allerweitern Founstverbesserungs 2 Anstalten 3

voii allen tnd: jeden - Waldgenossen ) als eine , ihnen selbst,
und- zihrer »/Nachkommenschaft wohlthätige, - Verfügung ,

destömehrmit Zufriedenheit und Dank erkannt werden

würde , je) gewisser sie sich, durch -die Anwesenheit, Einer

Kaälserlichen Hochpreislichen Subdelegations - Kommis-
sion, unter deren höchsten Oberaufsicht und Auftorität,
dieser ganze Forstverbesserungs « Plan ausgesührt werden

soll, ' von der ' baldmöglichsten Realisirung desselbenauf das

Zuverläßigste überzeugt halten können : so soll es. -gleich-

wohl , dem Vernehmen nach; nicht an solchen Personen

fehlen , welche über die vorsorglich vernmüderte heuerige

Holzabgabe aus den beyden Relchswäldern , ihre Unzufrie-
denheit : und ' ihren Unwillen , hie und da , laut zu äußern ,

und insonderheit die nächste Veranlassung zu diesem pro -

visorischen ; Regulativ , einig und alleine dem Oekonomie-
24 ver -
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verbesserungs - und Rechnungsrevisions - Kollegio zur Last
zu legen , sich erlauven ,

Das besagte Kollegium , welchem dergleichen unver -

diente , und offenbar falsche, vielleicht absichtlich verbrei «

Lxete Beschuldigung , überhaupt kelnezwegs gleichgültig
Feyn darf , kann daher , besonders in dem gegenwärtigen
Zeitpunkte , wo die Frage : was bisher zu Abwendung
Des besorglichen Holzmangels , und zur Einführung einer

bessern Holzkultur , geschehen ist ? unter die allerwichtig -
sten und allgemein interessirenden Fragen gehöret , = - kei -

nen längern Anstand nehmen ; seinen schäßbaren Mitbür « -

gern , an deren Zutrauen ihm so viel gelegen ist , eine nä -

Here furze Uebersicht von denjenigen Anträgen zu geben ,
welche es , in dieser Absicht , schon vor “ einigen Jahren ,
an Einen Hochlöblichen Rath gebracht hat .

Es werden sich dadurch manche : schlefe Urtheile ,
welche von mißgünstigen Personen daraus abgeleitet wer -

den wolten , berichtigen ; und jeder , dem nicht: Privatin -
keresse mehr , als allgemeines Wohl " am Herzen liegt ,
Wird , wie man hoffen. darf , dem Kollegio ' vie ' Gerechtige
Feit wiederfahren lassen , daß ' es damit , so wie überall ,
nach seinen Pflichten gehandelt , und das Wohl des Staats ,
und der löbl . Bürgerschaft und Landschast zu befördern ,
die gute Absicht gehabt har .

Bereits im Jahr 1794 , mithin sogleich nach Er -

richtung des Oekonomleverbesserungs - und Rechnungsre -
visions - Kollegii , wurden von den Mitgliedern desselben,
welchen die Waldamtlichen Gegenstände zur Berathung
zugetheilt worden waren , die nöhig besundene Untersu -

hungen , in Betreff des hiesigen Forstwesens , veranstal - '

tet und vorgenommen . Obgleich diesen Untersuchungen ,
von mancher Seite her, Schwierigkeiten entgegen gespetworden ;
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worden 3 so zeigte es sich doch sehr-bald, -daß die hiesige
„Forstoerfassung : und Verwaltung einer Total »-Reforme
bedürfe , wenn nicht das unschäßbare Eigenthum des hie -
sigen gemeinen Wesens , =- - die beyden Reichswälder , =- “-

dem . baldigsten völligen Ruin ausgeseßt , dagegen aber ,
in Zufunft , sowohl für die l8bl , Bürgerschaft und die

sämtliche Waldgenossen , als auch für das Aerar , anhal -
tend nußbar gemacht werden wolle ,

Um diese so nöthige Reforme , und bessere Einrich -
kung der hiesigen Forstverfassung zu bewirken , wurde

schon im October 1795 , von dem Revisions - Kollegio ,
ein weitläuftiger , von einem damaligen Mitgliede dessel-
ben , mit und unverfennbarem Fleiße ,
nad ) den besten Grundsäßen der neuern Forstwissenschaft ,
versaßter Forstverbesserungsplan , nachdem derselbe bereits
äm März bey dem Kollegio vorgelegt , sodann geprüft und

genehmigt worden . war , Einem Hochlöblichen Rathe ,
zur Bestättigung und Aussührung übergeben.

Die vollständige Bekanntmachung dieses Plans ,
welcher nunmehr , nebst allen , mit den . löbl . Waldämtern

deshalb gepflogenen Unterhandlungen, - und mit den da -

gegen gemachten Einwendungen und Widersprüchen , der

Hier anwesenden Hochpreislichen Kaiserlichen Subdelega -
tions -Kommission , zur Beurtheilung , und zu weiterer

hoher Verfügung übergeben worden ist, würde den besten
Beweis . davon darlegen , mit welcher Freymüthigkeit die «

ses Kollegium , alle , bey der hiesigen Forstverfassung ein -

gerissene , Mängel und Misbräuche aufdeckte , und auf
Deren Abstellung drang , und welche zweckgemäse Vor -

schläge dasselbe , zu Herstellung einer , in jedem Betracht
bessern , Forstverfassung . machte . Doch auch aus nach -
stehendem ganz kurzem Auszuge des gedachten Plans ,
wird dieses schon deutlich erhellen ,

15 In
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19 In diesem Plane , werden nemlich zuerst die Utsa -

1j] <hen des Verfalls der beyden " Reichswälder angegeben .

| Diese sind ;

1) fehlerhafte Einrichtung und Beschaffenheit des Forst -

Departements . und dessen . ganzen Personals , besonders
in Ansehung der Anstellung der , Forster und Graben -

meister ;

2) unvollständige , und . auf. die. jebige, verbesserte Forst
wirthschaft nicht mehr passende Waldordnung ;

( 14) 3) unzweckmäßige, Behandlung . der Forstwirthschaft ; wor -

unter vorzüglich , zu zählen , daß .

yy
a . man ' nicht einmal den Morgengehäalt sämtlicher

WD Forsthuten genau weiß ; daß

b. die Huten nicht in jährliche Gehaue eingetheilt
sind ; daß

c . man daher auch den währen Holzbeständ der ' Hu-
ten nicht wissen kann ; daß

4 . aus den Aussagen derFörster erwiesen . ist, daß jäht -

lic mehr abgetrieben wird , als nachwähst3 . ,daß

| &. die Besämung und Bepflanzung der öden Wald-
pläße,' zu sehr und ' zu lange verabsäumt wurde ;
daß '

€. die Menge der Viehweiden zu groß war, und

dadurc < in mehrern Bezirken gar kein , oder

lauter verbissener, Anflug »emporgebracht. wur -

de ; daß

1! g. durch die übertriebene Abgabe des Büschel-
11045 holzes ,
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holzes,' jährlich ganze Strecken Stangenholz
niedergeschlagen wurden ; daß

Hh. das Bauholz gewöhnlich in der Saftzeit abgege -
ben wurde , wodurch es an Dauerhaftigkeit ver -

lohr ; daß

1. dem Wald keine Ruhe gelassen wurde ; indem

das "Holzschlagen fast das : ganze Jahr fort -
dauerte ; wodurch der Saamenabflug öfters ver

lohren gieng ; und daß endlich

Kk. das faub - und Nadel - Streure <hen im Ueber -

maas getrieben , und dabey viele junge Holz -
pflanzen zerstört wurden , u . a , m,

Es wurde hierauf gezeigt , was geschehen müsse ,
wenn eine bessere Forstverfassung gegründet werden soll3
und hiebey jedem Theil des Forstdepartements , der ihm
zukommende Wirkungsfreis angewiesen .

In Betref der Wald - Deputation wurbe darauf an -

gekragen , däß dieselbe über alle , bey den Wald - Aemtern

einschlagende , Geschäfte , die Oberaufsicht : haben, und

Hierüber verantwortlich gemacht werden müsse ; daß ihre
Mitglieder die Forsthuten oft unvermuthet besuchen sollen ,
um zu erfahren , ob. alle - Geschäfte ordnungsmäßig betrie -
ben werden ; daß dieselbe , Forstbeamte und Bediente , die

ihre : Schuldigkeit “ nicht - erfüllen , suspendiren , und ; nach
Vorliegenheit der »Umstände ; . auch fassiten könne ; daß
dieselbe , alle 14 . Tage , ordentliche Sißungen halten , die

Beschwerden - gegen die Forstbeamten und Bedienten ent -

scheiden , auch die - Bestraffung der - Walbvsrevler bestim -
mensoll 3 daß dieselbe keine Akzidenzien mehr beziehen ;
dagegen aber auf ein bestimmtes Gehalt geseßt , «und, um

ähre: Geschäfte gehörig ' besorgenzu können , von allen

andern Deputations - ' Seschäften befreyt seyn sollte ,
dia
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Ein Wald “ Amtmann aber, soll, nach dem gedache
ten Plan , den eigentlichen Forsthaushalt besorgen ; dar -

über wachen , daß alle Produkte der Wälder , zum Be -

sten der Forstfasse benußt werden , Auch soll derselbe die

Gränzsteine der Huten vierteljährig visitiren ; die Kultur -

Anstalten , die Vermessungen der Forsthuten , und die

Abschäzung des Holzbestandes , dirigiren ; weil von - ihm
die hiezu nöthigen Kenntnisse mit Recht gefordert und

erwartet werden können , und er für erweisliche Fehler
bhiebey verantwortlich seyn muß. Derseibe soll ferner
die Mitaussicht über alle Staats - und Gemein - Waldun «

gen haben , die Holzstätten der Waldgenossen visiciren ,
und dafür sorgen , daß das , daselbst überflüssige , Holz
in die Stadt zum Verkauf gebracht , nicht aber ander -

wärtshin verkauft werde ; er soll" ein Journal über seine

Verrichtungen ' führen , : wodurch die Förster kontrollirt

werden können ; ein fires Gehalt empfangen , ' und dage »

gen alle Afzidenzien verrechnen . Auf gleiche Weise : wur -
den in diesem Plane , auch den übrigen Waldbeamten ,

ihre Verrichtungen angewiesen .

In Ansehung der Förster wurde verlangt , daß die

selben eine vollständige Instruction "erhalten , und für je »
des erwiesene Versehen , “Nachlässigkeit und Pflichtverges -
senheit verantwortlich : gemacht werden sollen 3 daß für die

Erziehung tüchtiger Förster gesorgt,“ bey Besezung einer

Försters - Stelle , vorher eine regelmässige , theoretische
und practische Prüfung aller - Kompetenren vorgenommen ,

bey Ertheilung der Stelle , alleine auf Geschilichfeit und

Moralität gesehen , und auf jeder Walbdseite , anstatt der

bisherigen Amtmanns-Knechte, ein , dienöthigen Kenntnisse

besißender Forstmann ; als Oberförster , angestellet werde :

Aehnliche Anträge werden , wegen des Waldhauers und

der Grabenmeister , gemacht; zugleich aber wird verlangt ,

daß die Forst - Akzidentien , mit Ausnahme der Pfand -
Gelder

,
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Gelder und der Forstsrevel -Strafen , nemlich die An «

weisgelder von abgegebenem Holz , von Huteinweisungen
Gräsereyen , Streu - Pläzen , nebst dem , von einem Theil
des Forst » Personals selbst benuzten , Waldgrase , zum Be -

sten der Forstkasse , eingezogen , alle Forstbeamte / und

Bediente aber , auf ein bestimmtes , und ihren Geschäften
angemessenes , Gehalt geseßt werden sollen ,

Nach diesem folgt der weitere - Antrag , daß eine ,
unsern Zeiten angemessene , Wald - Ordnung allgemein
bekannt gemacht werden müsse ; welche die Geschäfte ,
die Pflichten , und die Besoldung jeder einzelnen Person be
dem Forst - Departement bestimmen , nebst dem aber , die

Rechte , Besugnisse und Verbindlichkeiten der Eingefor -
steten , so wie auch Vorschriften , zu dem Betrieb und der

Kultur der Forsthuten , zur Benuzung der Wald - Pro -
dufte , ' und Alles Andere , in eine Wald - Ordnung
Gehörige , enthalten soll,

Es wurde hierauf ferner gezeigt , wie ein zwe >mäs -
siger Forst -Haushalt . beschaffen seyn, = = und daß die

Sicherheit desselben , auf die Erforschung des Flächeninn -
halts , und des Holz » Bestands der Forst - Huten, - ge -

gründet werden müsse ; daß , wenn es bey der Abschäzung
sich ergiebt , daß die bisherige Holz - Abgabe künstig
nicht in der Maase möglich sey, damit allgemein abges
brochen werden könne, weil bey etwannigen Klagen dar -

über , zu beweisen ist, daß man nach richtigen Grundsä -

ßen verfahre ; daß das Ausmessungs - und Abschäzungs -
Geschäfte , einem auswärtigen , diesem Geschäfte ganz ges

wachsenen Forst - Beamten übertragen werden solte : daß

jeder einzelne Baum zweckmässig verbraucht , kein Werk -

und Bau - Holz zu Brennholz , kein Scheitholz zu Bü -

schelholz , und zu lezterm besonders , kein . Stangenholz
niedergeschlagen werden dürfe ; daß es nöthig seye, Betolz
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Holz zu rechter 'Zeit zu fällen , strenge Aussicht auf "die
Hirten , auf die Holzhauer im Walde , auf die Holzfrevler ;
und auf die ' Benuzung des Wald - Grases zu haben ; daß
die Besämung und Bepflanzung öder Waldpläze , mit

Ernst betrieben werden müsse ; u . dgl- m.

Es wurde sodann bewiesen , daß die bisherige geringe
Einnahme vo“ den beyden Reichs- Wäldern , sehr be -

trächtlich erhöhet werden fönnte , ohne daß die Bürger
und Waldgenossen , für das , ihnen zukommende Holz ;

mehr als bisher , zu bezahlen härten ; wenn nemlich . der

Ertrag aller aus den Wäldern zu ziehenden N- bennuzuns

gen , fünftig nicht mehr gröstentheils ' dem Forst - Personale ;

sondern einzig und allein der Forstkasse zufließen müßte ,

Unter diese Nuzungen wird gerechnet : "alles große Nuz -
und Werkholz , an Wellen in Mühlwerke und Fährifen ,
u . d. ' gl . Schnittholz zu“Tillen , Brettern , Latten , Stols

len ; grosses und kleines Bauholz Nuzholz für Wagner ,

Büttner , Schreiner , Drechsler , u . s- f. = Hopfen -
stangen , Lantern , Baumpfähle , Bohnenste >en ; = -

Brennholz , Laub » Nadel und Ast - Streu ; = = Eichels

und Buchen -Mast; = = Kohibö >es Lohe; Theer , Pech ,
Kienruß : Steine , Leimen , Thon , Sand Steinkohlen ,
Torf ; Vogelfang , Jagd , Fischerey , Waldbienenz Hut
und Trist , Gras und Heu' z ausgereutete und angebaute

Waldplägße . :

Hiebey wird auch darauf angetragen , daß, nach Fi «

xirung des Gehalts der Förster , alle Anweiß - Gelder abs

gestellt , "dagegen aber die Pfand - Gelder erhöht , und bes

sonders die Bürger ' von den Förstern ganz unabhängig

gemächt ' werden solten , indem die Wald » Aemter selbst ,

das abzugebende Holz , gegen " zu' erhaltende Bezahlung
der bigsherigen Kosten desselben , an Pfandgeld , Anweiss -

geld, Hauer - Graber und Fuhrlohn , unter gehöriger 7 |
1
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sicht; durchdie Förster den, Bürgern zuführen , „oder den »

selben zum Anfauf auf gewisse Pläße herbeyschaffen lassen,
könnten . Was das Nuz - und Werkholz betrift , welches
in dem jährlichen Hieb fällt ; so, foll -solches nicht zuScheit «
holz abgegeben , sondern sortirt , und an den Meistbietensa
den verkauft werden . . ; Noch. ist angesügt , . daß, nach Er -

höhung des Pfandgelds , die Wald - Genossen , nicht mehr
mit Frohnsuhren . überlegt werden dürften .

Endlich wurden noch, nach Darstellungder . frauri -

gen Aussicht , welche die verhaute Forsthuten , und die

Blössen in denselben , darbieten , Vorschläge , zu »: Vermin «
derung des Holzmangels gemacht , und hiezu die Anpflan «
zung “ schnellwüchsiger Holzarten zur „Feuerung, “ und die

möglichste Sparsamkeit mit dem Bau - . und Brennholz ,
besonders auch strenge Aufsicht . über den : Verbrauch des

Holzes in öffentlichen Gebäuden , dringendst empfohlen .
Am Schluß wird die Nothwendigkeit gezeigt , daß auch
die Pflegamtlichen - " und Gemein - Waldungen , fünftig
forstmäßig bewirthschaftet und deshalb durch abzuschicken
de Deputationen visitirt „ werden müssen ; und daß bey
den Waldämtern eine Kontrole einzuführen sey, und die

Haupt - Rechnungen dieser Aemter alles abgegebene Holz
zu enthalten haben , damit die Vorraths - Rechnungen
anderer Aemter , welche Holz erhalten , mit . jenen Haupte
Rechnungen verglichen werden können ,

Das Oeconomie » Verbesserungs -- und Rechnungs«
Revisions » Kollegium hoffet, durch die blosse Darlegung
dieses Auszugs aus dem gedachten Forstverbesserungsplane,
sich - wegen seiner guten Absicht bey jenen. Anträgen , hin
reichend ausgewiesen zu haben ; da aus diesem . Auszuge
erhellet , aus welchen Ursachen , unter welchen Vorausse «
ßungen , und in welcher Verbindung . mit andern Vor -
schlägen , in : jenem Plane , auch. zugleich einer Ver -

min «



176 29 . Belehrung über den Plän elner

vie
ver bisherigen Holz- Abgabe gedacht wor »

en ist.

Ueber die wahre Beschafsenheit der heyden Reichs »

Wälder selbst, und in welcher Maase eine Verminderung

der Holz - Abgabe dabey nothwendig" seye? fonnte das

Kollegium selbst nicht hinlänglich“ urtheilen . Es muste

die nähere Untersuchung darüber , gelernten Forsileuten ,

welche das Abschäzungs-» Geschäfte grundhaltend verstee

hen, überlassen .

Daher wurde ein , in Vorschlag gekommener , aus -

wärtiger Forstmann hieher berufen . Dieser untersuchte,
in den Wäldern selbst, den Holzbestand ; und es fami hieto

auf den einschlagenden Behörden zu , nach dem Befund
und Urtheil desselben, als eines ganz unpartheyischen

Mannes , weitere sachgemäße Verfügungen zu tressen ,
Sediglich also auf den , für Jedermann sichtbaren , und der

16bl , Bürger -' und Landschaft selbst schon hinlänglich be -

kannten , Mangel an haubarem Holz, und auf das Ure

eheil dieses auswärtigen Forstverständigen , gründet sich

die , von Einem Hochlöblichen Rathe , neuerlich beschlose

sene Holz- Reduktion ; welche zwar leider ! immer ein

nothwendiges Uebel bleibt : dennoch äber , durch weise

Beonußung so vieler holzsparenden Mittel , und durch an -

dere zwegemäße Vorkehrungen, - besonders aber auch

durch Versügungen gegen alle schädliche Holz - Wucherey ,
und durch die , zum Besten der Armuth , erwann noch weile

ter zu treffende , besondere Anstalten , um vieles erträglie

<her gemäht werden fann , als es , im ersten Anfang das "

Ansehen dazu hatte 3 zumal , da das Oekonomie - Verbes -

serungs - und Rechnungs - Revisions - Kollegium seine

pflihtgemäße Ausmerksamkeit , auch bereits dahin erstre >t

Hat, diejenigen Mittel ausfindig zu machen , und sorgfältigst

zu untersuchen , durch welche sowohl. die Zufuhr des jr
ze
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zes zur Stadt und auf dem Markt , nach aller Mögliche
Feit befördert , und der Steigerung des Holzpreises , die

nöchige Schranfen gesezt werden könnten ; als auch, zu

gleicher Zeit , denjenigen unbemittelten Bürgern , welche
bisher ihr Brennholz , nach einzelnen Büscheln , bey den

hiesigen Pfragnern erkaufen mußten , etwan mittelst Anle -

gung ' eines , dazu hinreichenden , Magazins , oder einer ane

dern dienlichen Einrichtung , die Gelegenheit unbenom -
men bliebe , ihr Bedürfnis an Brennholz , sich fernerhin
um den möglichst niedrigen Preis verschaffen zu können .

Daß übrigens , ein jeder Staatsbürger , der Reiche
wie der Arme , der Hohe wie der Niedrige ,alleunnöthige
Verschwendung des Holzes , sowohl beym Bauen , als

bey der Feuerung , beym Kochen , und bey den Gewerben ,
sorgfältigst zu vermeiden , und dagegen den möglichst spar -
samen Verbrauch dieses wichtigen Haushaltungs - Arti -

Fels , nicht nur sich selbst bestens angelegen seyn zu lassen ,
sondern auch alle die Seinigen , und insonderheit das Ge -

sinde , dazu strenge anzuhalten = = dadurch aber , zu Ab -

wendung grössern Holz - Mangels , oder höhern Holzpreis -
ses , auch seines Orts , nach allen Kräften mitzuwirken ,
schuldig und verbunden sey 3; und daß eine sol <e, allge
mein verbesserte Holz - Oekonomie , unter den übrigen Mit «-
teln gegen eine vermehrte Holz - Theurung , wohl den er -

sten Plaß verdiene : davon wird das einsichtsvolle Publi -
kum, ohne Zweifel , selbst überzeugt seyn,

N, Forskarchiv , V. Band , M 1908
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30 , Verzeichniß der auf der Ostermesse 1798
neu erschienenen Forst - und Jagd -

Schriften *) .

x. [ufforderung
an alle edeldenkende - Deutsche zur all -

gemeinen Anpflanzung des unächten Afazienbau-
mes , einer Holzart , die ungemein schneller als Eichen

und Buchen heranwächst , fast unzerstörbar' ist , ein gutes ,

hartes Brennholz liefert , und durch deren Anzucht dem

Holzmangel abgeholfen werden könnte 2c- Jngolstadt .
8. = bey Rrüll .

( zu Th, 11: 4. 22 . S , 27 )

2 , Bäauer ' s , J . L . Herkunft der schädlichen Waldraupen ,

Maden und Käfer , mit natürlichen Abhülss - und Sie

<herungsmitteln . Erlangen . 8 = = Poalm «

( zu Th . 11,5 . 2 . S . 6. )

3 « Baumann , Chr . der praktisch geübte &Landmann , oder

ausführlicher Unterricht vom Wiesenbau , „der Vieh-
und Bienenzucht , wie auch einer vorzüglich guten Pflege

der - Wälder * nebst : beygefügter Anweisung ; Kräuter ,

Blüten . und Saamen , als : bewährte . Heilungsmittel
wider Kranfheiten beyMenschen und Vieh ohne vieleUn -

kosten mitNußen zu gebrauchen . Wiengr . 8, == Gerold .

( zu Th. 1/5 : 41. ' S« 192 . )
M 3 4.

*) Die unter den Siteln befindlichen Verweisungen beziehen

sich auf die beyden ersten Theile dieses neuen Forstarchivs «
A d. A
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4 . Bechstein ' s , Joh . WMarth. - Naturgeschichte der

schädlichen Waldinsekten , mit Abbildungen und Be «

schreibungen , Is Heft . Nürnberg gr . 8, = - Vilo

nath und Rußler .

( zu Th. 41. 5. 2, ' S ; 6. )

5. Bechstein ' s , Joh . Matth . Taschenblätter der Forst-
botanik , ein bewährtes Mittel beym Botanisiren . Ir

Theil . Weimar , gr . 8 . = - Jndustriecomptoir ,

( zu Th. 1. 8. 5« S. 535 : )

6. ZBessroy' s, LE . Anweisung , Moräste und Sümpfe
auszukrocknen , und in nußbaren Boden zu verwandelnz
aus dem Franzss , mit Anmerkungen des Uebersezers .
Prag . 8 . = - Calve .

( zu Th. I ] . 6. 46 . S . 69. )

7 . Beytrag zu den allgemeinen Grundsägen der Forste
ofonomie, Leipzig. 8 . = Roöhler ,

( zu Th. 1. 6, 26 . S , 141 . )

8, Beyträge zur Forstwissenschaft . Prag . 8 . = Leu »

reurtter .

( zu Th. 1. 6. 261 S , 14x . )

9. Bemerkungen “über die Sächsische Forstwirthschäft
und Forstkultur , nebst den Quälitäten einiger " Wald -

besißer , so wie deren Forstbedienten ; auch Vörschläge

gegen so vielorley Uebel , welche die Forstkultur ver -

hindern , von einem durch) Sachsen] reisenden Forst-
mann . Halle , 8 , ==; Zendel ,

( zu Th .1. 6, 34 . S , 168. )
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10 . Beschreibung , tabellarische , aller “ schädlichen Wald -

insekten ! und ihrer Feinde , mit nach der Natur illu -

minirten Abbildungen und Bemerkungen ihres nach «

theiligen Einflusses auf die verschiedenen . Holzarten ,
1s Heft . Erfurt . gr . Folio . = - Dayer und Marin .

( zu Th. 11. C, . 2- /S . 6, )

11 « 26bel ' s , J . G . praftische Feldmeßfunst für Land -

feldmesser , oder für diejenigen , welche sich in der Feld -

meßkunst selbst unterrichten wollen . Dritte ver -

mehrte Auflage . Tübingen , 8 , „mit Kupfern . , = =

HZeerbrandt .

(s. Th. 1. 6. 1. S . 8 . Nr , 22. )

12 . Zoltonm ' s , J . Geschichte der merkwürdigsten Pilze z
aus dem Englischen mit Anmerkungen von . C. L . Wil -

denow . I1Ir Band . Berlin . gr . 8 . mit illäminirten

Kupfern , - - Pauli ,
b Tb. . 11. . 8. . 43- S5 . 62 . ,Nt . . 20 . Pb. )

13 . ZBretschneider ' s , C. 235. Beykrag zur Kenntniß der

verderblichen Fichtenraupe . und ihren Wirkungen auf

Waldungen und Huthungen. - Weimar , 8 . =

Zofsmann .
( zu Th. Il . 5. . 2. . S. 6. )

14 . Bridel , Sam . EL. Muscologia recentiorum , s. ana -

Iysis , historia et descriptio method . omnium Mv -

scorum hucusque cognit . ad normam Hedwigii .
Tomi II . Pars I . Gothae . 4 . mit Kupfern , = -

KEKrtintger.

( zu Th- Il . 6, 42 . S . 58. )

154/Buvestte ! 5; Th. ) vollständige: theoretisch » praftische
M4 An -
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Anleitung zum Feldmessen ; "aus dem Danischen , mit
Erläuterungen und Zusäßen von Dr . L . ZS. Cobiesen ,
und einer Vorrede von JG . Büsch , Altona . Ir .
8 . = Zämmerich .

(zu' Th, 156 47 SS: 14 )

36 . Canzler ' s , 8. G. Einleitung in die Forstwissenschaft.
Söttingen . gr . 8 . = Runst - und Buchhandlung.

( zu Th. 1. 6,26 . S , 14x . )

47 + Chryselins , J . W . Anweisung holzersparende Stu »
benöfen , Pfannen - Brat - und Kesselfeuerung anzule -
gen . Zweyte , vermehrte und verbesserte Auflage von

C. Schneider , Leipzig, gr . 8 . = - Voß und Rom -

psgnie ,

Ff. Th. I1 . 6. 53 . S , 385. Nr . 44 . )

18 . Duve , . G. Tabellen zur Bestimmung des Cubischen

Inhalts des runden Holzes , Hannover ; 4 . Zelwintg ,
( zu . Th. 1. 5. 4 . S . 25. )

19 . Ellrodt ' s , T. E . Schwamm - Pomona für. Aerzte
und Köche . 115 Heftlein , Bayreuth , 12 . mit - ausge «-
mahlten Kupfern . = Lübecks Erben ,

( zu Th, Il . 6. 43 . S . 64 . )

20 . Erdmann ' s , C. G . merkwürdige Gewächse der

Obersächsischen Flora , nebst Bemerkungen über ihren
Nußen und Schaden . Is und , 118 Heft . , Dresden .

Folio mit 32 natürlich getrockneten Pflanzen . =- . Ger -

lach in Kommission ,

( zu Th. 1. F. 10 . S . 43 )

21 . Singjer ' s , W- praftische Abhandlung über Besä -
mung
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mung und Verpflanzung von Laubbäumen und Nadel -

hölzern , in ' drey Abschnitten , Leipzig. 8 , = - Fleischer
der Jüngere .

( zu Th. 1. 4. 26 . S . 14x. )

22 . Forsikalender , oder Verzeichniß der Verrichtungen ,
welche einem Förster inder Churpfalz in jedem Mo -
nate des Jahres besonders obliegen , nebst Anleitung ,
wie mittelst beygefügter Anmerkungen die Waldungen
1aß ihren verschiedenen Gattungen zu behandeln , und

deren Wiederwuchs durch die natürliche Besamung ,
durch frische Anlagen wieder zu gewinnen sey; heraus »
gegeben von ' D. Christ . Wilh . Jak . Gatterer , Ulm .

gr . 8 : = Stettinische Zuchbandlung, .
( zu Th. 1. 6. 36 . S . 176 . )

23 . Forstmann , der besorgte ; eine Zeitschrist über Ver -

derbniß der Wälder durch Thiere und vorzüglich Jn -
secten “überhaupt , besonders aber durch: die jeßt in

Teutschland herrschenden Kiefer » Fichten - Tannen und

Birkenraupen ; 18. bis 111s Stück . “ Weimar , gr . 8 .

mit ausgemahlten Kupfern . = = Jndustriecomproir .
( zu Th. Il . 6, 2 . S . 6. )

24 . Forstrügen ; ein Beytrag zur Forstwirthschaft , Inson «

derheit denjenigen gewidmet , welche Macht haben ,
nüßliche Anstalten zu treffen , von Sauerbrunn ,

Mannheim , 8. = - Schwan und Görz ,

( zu Th. 4. 6. 267 S1 41 . )

25 . Sranz , S. 3 ; Versuch über die Rettungsmittel des

in den Voigtländischen Waldungen . durch den Raupen -
fraß betroffenen Holzes 26; Leipzig, 8 , == Supprian .

( zu Th. Il . 6. 2 , S . 6. )
M5 26 .
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26 . Suß , Sr . volltändiger Unterricht von dem . nüßlichen
und schädlichen Federvieh und Insekten , vorzüglich von

den Waldinsekten , nebst den sichersten . Mitteln ihrer
Vertisgung . Prag . 8 . ==, Herrk ,

( zu Th. Il . 6. 2 , S , 6. )

27 . Gottbard ' s , Dr . J . Chr . Anszug aus Medicus

Schrist vom unächten : Acacienbaume , Zweyte , um -

gearbeitete Auflage . | Hamburg , 8 , = = Dollmer ,

( zu. Th. Il : 6,2 2« S . 27-+)

28 . : Großs , G - populäre Feldmeßfkunst , mit eingedruck«-
ten Figuren , Halle . gr . 8, = = Rentzter ,

( zu . Th. 1. 6. 1. S . 14. )

29 . Sartit ' s , G . L . Beweiß , daß durch die Anzucht
der weißblühenden Acacie : dem : schon" wirklich entstane
denen oder nahe bevorstehenden Brennholzmangel nicht

abgeholfen werden : kann ; nebst! einem Vorschlag , auf
welche Art dieser »große Zweck viel sicherer zu: erreichen

seyn möchte , " Marburg / 85 mit u- Kupfer und 3

Tabellen .

( zu Th. Il . 6. 22 . S, . - 27. )

50 . Zeldenbertt, ' ' Fr. , der : Förster , oder neue Beyträge
zum Forstwesen . - 143 Heft Nürnberg : 8 : mit 2illu-
wminirten : Kupfern : ==" Stein :

( zu' Th. 1: G% 26/S ; 1414 )

31 . Zennert , C. W . über den Raupensraß und Winde

bruch iwiden ' königl , Preuß . Forsten . Berlins gr . ' 43
mit Kupfern , = zu Leipzig-in Kommission bey Rein ,

( zu Th. I ] : 6, 2, S - 6. )

32 .
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32 : Zottreve, , J . L . praftische . Anweisung zum plani -
mettiscen Vermessen der Feldmarken und wie. davon

die Karten auszuarbeiten, . zu berechnen und die Ver -

meßregister einzurichten sind . Hannover . 4 . mit 12
'

gröstentheils illuminirten Kupfern , = Zelwing ,
( zu Th, 1. 6, 1. S . 14. )

33 - Zutb , J : C. Tabellen zum Nivelliren mit der Hänge -
waage nach zwölftheiligem Fußmaaße , zum gemeinnü -
ßigen Gebrauch eingerichtet , nebst einem furzen Vor -

bericht , vom Nußen und Gebrauch dieses Jnstruments .
Halle , 8 . mit 2 Kupfern . = Renter .

( zu Th. 1. 6. x. S . 14. )

34 + Jagdbüchlein , oder Anweisung , sowohl Vogelwild -
pret , als vierfüßiges Wildpret auf eine leichte und an -

genehme Art zu bekommen , allen Jagdliebhabern und

angehenden Förstern nüßlich und unterhaltend , Neu -
wied , 8 . = Gehrag .

( zu Th. I ] . 6. 66 . S , 132 . )

35 . Jätger ' s , J . ZH. Waldraupen - und Borkenkäfer -
Geschichte , Kenntniß und Einsicht solcher waldverderb -

lichen Insekten , nebst den Ursachen , welche zu deren

Vermehrung beförderlich sind ; wie auch Vorschläge
zu anwendbaren . und nicht , anwendbaren Mitteln und

Belehrungen zu Wiederanpflanzungen vortheilhaster
Holzarten , Jena , 8. = - Maucke .

( zu' Th: Il . 6, 2 , S . 6. )

36 . Jörden ' s ,Dr. J . Z. Geschichte der . kleinen Fich -
tenraupe , oder der Larve von der Phalaena Monacha

Linn . , nebst einem , Beytrag zur Berichtigung der Aus -

rottungsmittel dieser Waldverheererin, und einigen
mit
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mit Färben erleuchteten Kupfern, Hof, gr, 4 . = =

Grau .

( zu Th. Il . 6. 2. S, . 6. )

37 . Journal für das Forst » und Jagdwesen. Viten Ban -
des 2te Hälste . Leipzig. ' gr . 8 . = = Crusius .

C. Th . 1. 5. 35 S, 173 . Nr . 6. )

38 . . Rerner ' 8; J . S. . Darstellung vorzüglicher , auslän -

discher Bäume und Gesträuche , welche in DeutsGland
im Freyen ausdauern . Ir Band . 18 bis 48 Heft .

Leipzig. 4 + mit 60 gemahlten Kupfern . = = J , D «

G . ZIleischer . '

( zu Th. 1, 5, 5, S , 35. )

39 . Kölle, Dr . 1. L. C. Flora des Fürstenthums Bay -
reuth , für Forstmänner , Oekonomen und Jugend -
lehrer bearbeitet und herausgegeben von M.

TZ. C. Ellrodt . Bayreuth . 8 . = = Zübects Erben .

( zu Th, 1, EG. 5 . S . 35. )

40 . Rrünit , Dr. I . G, ökonomisch - technologische Ene“
cyflopädie , . fortgeseßt von S8. J . S. - 73r Band ,

Berlin . gr .8, mit Kupfern , = = Pauli ,

( zu Th. 1. 6. 219 S- 77«. Nr . 13. )

41 . Rrünig , Dr . I . G. ökonomisch - technologische En -

cyflopädie « Zweyte Auflage , 470 Band . Berlin ,

gr . 8 , mit Kupfern , == Pauli ,
"(zu Th. 1. 6. 21: S. 77 - Nr. 13 . )

42 . Fandegverordnung,. ällgemeine, in Absicht des Ver -
'

fahrens und der Vorbanungsmittel gegen die Verhee -
rung
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rung durch. Insektenschaden . ; Bayreuth, : Folio :
Lübed > s Erben ,

( zu Th. 11. 16: : 2: /S ; 6: )

43 . Laurop ' s , C. P . freymüthige Gebänken über den

Holzmangel ; vorzüglich über . den . Brennholzmangel
in . den Herzogthümern Schleswig und Holstein , : . und

die Mittel ihm abzuhelfen , nebst einem Anhange von

einem holzersparenden Ofen. und einigen Kupfern .
Altona , gr . 8 . = Hammerich .

( zu Th- 1. 6. 26 . ' S; 14x . )

44 . ZLeonhardi ' s , S. G. Magazin für das Jagd - und

Forstwesen . 48 Heft . Leipzig. 4 . mit schwarzen und

ausgemahlten Kupfern : . = - Baumgärtner .
( zu Th. 1. 6. 35 . S , 173 . )

45 . Leonhardi , 5 . ' G. über die Erziehung und Pflan -
zung der Pappeln überhaupt , und der Jtaliänischen
und Canadischen ' insbesondere : Leipzig, 44 - mit

Kupfern . = = Baumgärtner ,
( zu Th. U. 6. 31 . S , 36. )

46 . Medicus , FS. C. unächter “ Acacienbaum , zur . . Er -

munterung des allgemeinen Anbaues dieser in 4hrer
Art einzigen Holzart . In Bandes 28 , 38 , 48 und

58 Stück . Leipzig, 8 . = Grössf .
Gf: Th. 11. 16. 22, S . 27 . Nr . 5. )

47 . Medicus , 8 . C. unächter Acacienbaum . “ Anhang
zum lin Bande , nebst einem vierfachen Register über
den ganzen Band , Leipzig. 8 . ==“ Gräff .

CF Tb. 1 . 6 , 22 . S - 275 Nr. *5. )

48 » Noth - - und Hülfs - Tafel zur Vertilgung der schädli -
<hen Waldraupe Phalaena B. . - monachä , die Nonne ,

mit
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jj . mit nach der Natur illuminirten Abbildungen der ' Eyer,
iy

|
Raupe , der Puppe und des Nachtvogels . “ Erfurt . gr .

| Folio , = - Bayer und Marins .
|

y | ( zu Th. Il . G. 24 S . 6. )

49 . Pfizenmeyer ' s , X . S. Versuche und Erfährungen
eines Försters von der ' Holzpflanzung , wie mehr Holz
zu gewinnen , die Hindernisse abzuwenden , und da -

durch dem einreissenden Holzmangel zu steüren sey, mit

Tabellen . Stuttgart . 8 . = Lösslund, . " Die Holze
tabellen sind auch besonders zu Haben.

48) ( zu Th. 1. 6. . 26, " S. 141. )

1
SO. Persvon , C. H : Icones Fungorum , cum täbulis

"
color . Fasciculus 4. Lipfiae . gr . 4 . Breitkopf

M and Härtel .
'

( zu Th, I ] . 5, 43. /S, . 64. )

51 . Ratzeburty ' s Gewächsfunde für Freunde der Landöko »-

nomie und Thierarzney ; ein periodischesWerk inHesten ,
deren jedes die Beschreibung von 10 Gewächsen enthal -
ten , welche aufgetrocnet eingelegt , den Heften beyge -

geben werden . 18 und ' 118' Heft, Berlin - gr. ' 8+ Löäuk

in Kommission .

( zu Th. 1. 6. 10 . S . 43. )

( 4 | 52 . Reichs » Anzeiger , kaiserlicher, privilegirter , oder alle

BU gemeines Intelligenzblatt zum Behuf der Justiz , der

11: 0 Polizey . - und der bürgerlichen . Gewerbe . ; im“ deutschen
|

|| Reiche 2c- Jahrgang 1797 Ir Band ; und 11798 Ir

Band , Gotha . 4 . = -Becker"sche - : Buchhandlung.

10] ( zu Th. L S- 414 S : 192 . )

53 . Riemanin ' s , J . FS. praktische Anlestung ' zum Teiche
bau , für Förster , Oekonotmen und solche Personen , |y 1
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sich weniger mit der Mathematik ' abgeben. Lelpzig.
8 . mit Kupfern . = - Fleischer der Jüngsre ;

( zu Th. 1. 6. 41 . S , 192 . )

54 . Schmidt ' s , Dr . J . J . botanisches Jahrbuch für
jedermann , besonders für Naturforscher , Aerzte , Oeko -

nomen , Forstmänner „ und Gärtner , die Pflanzen des
Erdbodens aller Art , deren System , Geschichte und
Literatur näher fennen zu lernen , Lüneburg, gr . 8. = -

Serold und YWahlstab .

( zu Th. 1, 8. . 5. S . 35 . )

55 . Seutter , J + . G. von , Entwurf der Grundsäße ,
nach welchen der Bestand sämtlicher Waldungen der

Reichsstädt Ulmischen Herrschaft aufgenommen ud

ihre jährliche Benußung regulirt werden kann , Ulm ,
gr . 8 . = Stettinische Zuchhandlung ,

( zu Th, 1. €, 2 . . S, 19 . )

56 , Steeb , J . ZS. über Holzmangel , Theurung , Wucher
und Kultur , Tübingen . 8 , = zZeerbrandr .

( zu. Th. . 1. 5. 26 . S . 1415 )

57 . Steindel , H. A . von , Versuch und Beschreibung
einer neu angelegten Ziegelbrennerey und eines bessern
holzsparenden Pyramiden » Ziegelofens , Leipzig. 3 ,
mit Zeichnungen , = - von Rleefeld in Kommission .

( zu Th. Il . 5. 53 . S . 87 . )

58 . Suckow ' s , Dr . G . A . Anfangsgründe der ofong »
mischen und technischen Chymie, „Zusäße zu der zwey -
ten vermehrten Auflage . Leipzig, gr .8. =“ + Weid » -
mannsche Zuchhandlung .

( f Th. 1. Y. 8 . S . 39. )

59 + Tabellen über den körperlichen Inhalt der Stamm -
und
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und Nußhölzer , . Bayreuth , 8, . „==. „ Lübecks

Erben .

( zu Th. 1. 8. 3 . S . 25. )

60 , Vogelsteller , der kleine , oder alphabetisches Hand -

buch für Vogelliebhaber . Ir 4 Leipzig, ? - -

Linke.
;

( zu Th. Il . , 6. 75 . S . 147 . )

61 , 7 , endland, JT. C. Ericarum icones - et descriptio ,

Fascic . 1. oder Abbildungen und . Beschreibungen der

Heiden . 18 Heft . Hannover . Folio , mit illuminirten

Kupfern . = Gebrüder Zahn .

( zu Th, Il : 9. 45 + ' S- 67 . )

62 . Zinke, Dr . Naturgeschichte der . schädlichen Nadel -

holzinsekten, nebst Anweisung . zu- iährer Vertilgung .

Weimar . gr . 8 . mit ausgemahlten Kupfern . = - J1n -
dustriecomptoir ,

( zu Th. Il . FG. 2 . S . 6. )

63 » Zur Verminderung der in der Gegend des Voigtlatt=-
des die Wälder verwüstenden Waldraupen ; ein ohn-

maßgeblicher Vorschlag . Sondershausen . 8 , ==>

Osterloh .
( zu Th. I ] . 8. 2 : S . 6. )

64. Zuruf an die Bewohner der Oberpfälzischen Herzog -

thümer wegen Vertilgung der schädlichen Waldraupen .

Sulzbach . 8 . = > . Erbstein .

( zu Th. I1 . 9. 2 . S . 6. )

65 . Etwas über Erweiterung und Berichkigung practischer

Forstkenntnisse mit einer Biete an practische Forsimän -

ner und einigen Gedanken über die Abschäßung der For -

sten von Geortt Ferd . Sührer , Lemgo . 8, = - Weyer .

( zu Th. 11. 5: 51 . S. > 76. )

MIETEN IV .

ZU)



IV .

Vermischte Nachrichten von Forst - und

Jagdsachen .

N, Forstarchiv , V. Band , N
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31 . Etwas überErweiterung undBerichtigung
practischer Forst - Kenntnisse mit einer Bitte
an practische Forsimänner und . einigen Ge -
danfenüber die Abschäßung der Forsten = von

Georg Ferdinand Führer , Fürstlich
Lippischen Cammerrath *) .

( SS oft ich Forsten sehe, die in allen ihren Theilen re

gelmäßig behandelt sind , und zugleich wahrnehme ,
daß der Ausseher solcher , Forsten ein aufgeklärter Mann
ist , der mit dem Geist der Zeit fortrückt , und die praucti «
schen Erfahrungen anderer , des Forsksachs . kundiger ,
Männer nichr , wie gewöhnlich , tadett , sondern dieselben
prüft und benußtz " =- Dder so. oft ich ein Buch in die

Hand nehme , worin solide Anweisungen enthalten sind,
wie der Holzanbau nac<h Grundsäßen betrieben und die

Forstwirthschaft so regelmäßig eingerichtet werden muß ,
daß iman nicht - blös Höfnung erhalte , dem immer mehr
um: sich /greifenden . Holzmangel . Schranfen zu seßen,
sondern näch einem gewissen Zeitraum von Jahren jedes
vorfommende Bedürfniß vollauf zu befriedigen ; so bes
lebt mich die frohe Hofnung , daß die dringenden Klagen
über Holzmangel bald aufhören werden , und die Landes

Regierungen sich endlich der Sorgen entladen können , die

sie billig darüber haben müssen. Freilich sind wir auf
diesen erwünschten Standpunct noch nieht gekommen, und

aile theoretische Speculationen werden uns auch nie da -

Mi2 bin

*) Gedruckt zu Lemgo . ( 1797 ) 8. 22 Seiten .



196 31 . Gepr Ferdinand Führers

Hin führen, wenn nicht practische Forstmänner ins Mittel

treten und aus den Quellen ihrer langjährigen Erfahrun -

gen milde Ströme fliessen lassen,

c < kenne Männer , die vieles geben könnten und

doch nichts geben, well sie vielleicht glauben , daß j der

selbst lernen und dann nach seiner Erfahrung fortschreiten

nüsse . Mit Bescheidenheit muß ich ihnen aber ihr Un -

recht vorhalten und sie herzlich bieten , etwas wenigstens

von ihren Vorrächen mitzutheilen , und das wißbegierige

Publikum zu belehren und schief- oder ijrrig gefaßte Mei-
nungen zu berichtigen ,

Dringend wär also bey mir oft der Wunsch , ein

gewisser Unterhändler zu seyn, um die erprobten Erfah -

rungen practsscher Forsimänner unserer Gegend in Um -

lauf zu bringen , und dadurch die practische Forstkunde

möglichst zu erweitern ,

Jn dieser Hinsicht erließ ich an befannte und auch

unbökännte Forstmänner im Anfange dieses Jahres fol-

gendes Schreiben :

„ Die practische Forstwissenschaft würde nach meinem

Ermessen dadurch sehr gewinnen , und vorzüglich die ,

in mancher Rücksicht noc<h immer problematisch
Jeyende, Materie von möglichst richtiger Abschäßung
der Waldungen ausgehellet und berichtigt werden ,

wenn mehrere -prackische Forstmänner die Schäße

ihrer guten Erfahrungen dem Publifum öfnen und

jeder also jährlich einen , oder mehrere Aufsäße über

die interessantesten Gegenstände des Forftfachs ; als

3. B . über die Holzzucht im allgemeinen und jeder

Art insbesondere , = = über die Physiologie der Holz -

pflanzen = = über die Forsttechnologie , gl Forst -
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Forstmechanik , Forstgeometrie u. dgl. gegen Be -

zahlung eines angemessenen Honorarli abgeben würde ,

Hieraus könnte dann ein practisches und . jedem Forst-
niann von Metier ganz unentbehrliches Journal ,
und zwar in der Art gefertigt werden , daß in jedem

Quartal ein Heft und also jährlich vier Hefte oder

zwey Bände erschienen 2c.

Ich erhielt auch von einigen würdigen Männern

die Zusage , = = Unter andern schreibt mir der , durch

seine practischeForstschristen rühmlichst bekannte , Hochfürft -

lich -Hessische Herr Oberjägermeister von Wirzleben

„ I < kann mich daßer in den ersten Paar Jahren zu

nichts anheischig machen . Dieß schließt aber feise

neswegs den Antheil aus , den ich auch im Stillen

an einer Anstalt nehmen werde , der ich das beste

Gedeihen wünsche , Es ist Zeit , daß an die Stelle

der nun sattsam zahlreichen Forstcompendien , Lehre

bücher , Wiederhohlungen auseinander geseßter Theo -
rien und sogenannter Grundbegriffe = an die Stelle

hundert und abermals hundertmal wiedergekäueter

Forstnaturgeschichten = an die Stelle der immer

mehr anwachsenden Compilationen , Sammlungen

in höchst veränderter Form , ( bey welchen die Wal -

dungen täglich lichter , die wahren , practisch nüßli -

<en Administrationen täglich schlechter werden ) ends

lich einmahl auch gründliche , aber auf richtige Theo-
rie und Landes - und Lokalkunde gebaute Erfahrung

auftrit und zeigt , worauf es ankommt = - daß rich -

tige Resultate über den wahren zwe>mässigen Holz-
anbau und Holzzuwachs , über die eigentlichen Hin -

dernisse wahrer und ächter Forstcultur und des woh-
ren Verhältnisses zwischen Abnußung und Zuwachs
und Nachwuchs , beygebracht und erörtertz uicht

N 3 weniger
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weniger die so wichtige Materie über Forstabschä -
ßung und Ertragssicherung practisch , das heißt , we -

. der blos spefulativ noch empirisch auseinander ge »

seßt werde .
1 - 41

Es ist Zeit , denen Landesadministratsonen *) die

Augen zu öfnen , = = woher. der wahre oder soge
nannte Holzmangel komme , mit welchen ünendli -

<hen Hindernissen die Natur und der Fleiß des . thä -
tigsten Forstmanns zu kämpfen habe, daß es nicht
bloß auf Schärfung und Erhöhung der Strofgeseße
ankomme , sondern daß die Natur , das -Land, der

Bewohner und die Verfassung stadirt seyn wollen , = -

Alle Speculationen helfen nichts 3 es gilt: um. Er - '
fahrung u, s, w, “

;

Ich kann diesen wahren , treflichen Gedanken nichts zu -

seßen ; sie erschöpfen alles , was über den Gegenstand gesagt
werden kann , -

Um nun meinen gefaßten Plan so auszuführen , daß
der Zweck dabey gewiß erreicht werden kann , ersuche

ich. nochmals die mir sowol befannten als unbekannten

Freunde des practischen Forsiwesens , mich durch gewisse

Versicherungen oder Ueberseßung angemessener . Aufsäke
aus allen Theilen der practischen Forstfunde zur ' Heraus -

gabe des Magazins in den Stand zu seken.

Ich hoffe. die baldige Erfüllung meines une/gennüßi -

gen patriotischen Wunsches um so mehr , da das Werk

gewiß den vollesten Beyfall der Kenner erhalten soll.

Zugleich will ich bey dieser Gelegenheit meine , Mei-
mung. über . die Forstabschäßungen . sagen, da der gelehrte

Derr

*) Dieß wünscht wohl ieder Biedermann aus Herzensgrunde «
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Herr Oberjägermeister von Wisnlleben gerade diesen Ges

genstand ausgehoben hatz welches wol nicht ganz unwills
kommen seyn wird .

Die Bestimmung des möglichen Ertrags vom Forsk-

grunde , insonderheit dessen, der . als ' Baumholz benußet
wird , ' gehört/bis jeßt noch zu denjenigen Gegenständen,
die noch nicht hinlänglich ausgemacht und zur völligen

Gewißheit gebracht sind . Gleichwohl ist: sie für das

Forstwesen von nicht geringer Wichtigkeit und äußerst viel

daran gelegen , genau davon . unterrichtet zu seyn:

So gewiß es ist, daß nach Maaßgabe der verschie »

denen Gütedes Bodens , des Klimas , der Lage und . dek

frühern oder der spätern Haubarfeit der Bestände auc <

ein verschiedener Crtrag herausfommen müsse ; "eben so

gewiß ist es auch , daß die Behandlungsart der Wal -

dungen in Absicht ihres Wiederanbaues und ihres weitern

Fortkommens - einen nicht : minder beträchtlichen Einfluß

auf den Ertrag des Waldbodens habe,

Hierauf beruhet also ebenfalls die mehr oder mindere
Summe des Zuwachses und . nicht weniger die vollfom «

mene Einrichtung der Forstwirthschaft , vermöge welcher

man wissen muß , in wieferne die Abgabe aus dem Forst

durch Zuwachs hinlänglich wieder erseßt werde oder nichtz

und ich glaube dreist behaupten zu dürfen , daß : der

Mangel dieser so nothwendigen Kenntniß einen eben so

großen Antheil an dem jeßt zunehmenden Holzmangel
habe , als nur ' die gegenwärtige stärkere Bevölkerung und

der dadurch vermehrte Auswand an Holz haben kann .

N 4
Die
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Die Erlangung dieser Kenntniß ist nun - aber ' nicht
das Werk eines einzigen Mannes , sondern hiezu werden
die Untersuchungen mehrerer Forstmänner in Vereinigung
erfordert , um dadurch und durch Gegeneinanderhaltung
derselben richtigere Resultate -herauszubringen.

Wenn man erwäget , was für eine geraume Zeit
von Jahren ein Baum bis zur nöthigen Vollkommenheit
und Stärke gebrauchet , so scheint es beynahe unüber -
windlichen Schwierigkeiten unterworfen zu seyn, den

möglichen Ertrag des Forstgrundes hinlänglich und sicher
zu erforschen.

„Indeß wird jeder , der diesen Gegenstand seines
Nachdenkens werth achtet , mit mir darin übereinsiim-
men , daß practische Erfahrungen von Forstmännern , die

ihrem Stande Ehre machen und ohne Vorurthell in ih«
rem Forschen fortschreiten , großes Licht über diesen wich-
kigen Gegenständ verbreiten könne .

Das Resultat meiner Bemerkungen will ich dann

mittheilen und vorher , um nicht mißverstanden zu werden ,
etwas über meine . Grundsäße in Ansehung der vortheil «
haftesten Behandlungsart der Forsten sagen ,

Unter ' Forstmäßigkeit , die bey allen Holzabgaben
ans den Forsten sorgfältig beobachtet werden muß , ver -

stehe ich eine solche Auswahl der abzugebenden Bäume ,
daß dadurch der vollkommene Zustand der Forst , der

in der Voll - und Gleichwüchsigkeit des Bestandes auf

verhältnißmäßigenTheilen bestehet, nicht aufgehoben oder ,
mit andern Worten , die. möglichst größte Summe des Zu-
wachses nicht vermindert werde , Eine solche Forsimäse
sigfeit kann immer füglich beobachtet werden . Man braucht

nur die Holzbedürfnisse , die bekanntlich manyigsostigervt



Abschäßung der Waldungen . 201

Art sind, und theils in. vollkommenen und ausgewachse »
nen - - - . theils . aber auch in geringeren und noch nicht aus -

gewachsenen . Bäumen bestehen, jene nemlich , die voll -

fommene Bäume aus den Gehauen verabsolgen , wo statt
des alten abständigen Holzes ein guter junger Nachwuchs
angezogen wird , = - - diese hingegen , nemlich die Be -

dürfnisse an geringern Stämmen , braucht man nur vom

verdrängten oder unterdrücten Holze aus den jungen
Holzbeständen zu nehmen und zu verabfolgen ,

Es wird hiebey insonderheit der Bemerkung eines

jeden nicht entgehen , daß die Reinigung der Hölzer von

den unterdrückten oder verdrängten Stämmen für ein we -

sentliches Theil der guten Forstbehandlung mit gehalten
werde , und deswegen unumgänglich nösthig sey, weil sie
das Fortkommen des übrig bleibenden Bestandes um so
schneller befördert , auch deshalb Periodenweise so oft wie -

derhohlt werden müsse, als sic) verdrängtes Holz vou

neuem wieder angefunden hat , Geschlehet sie jedesmal
vur in der Maaße , daß die Vollwüchsigkeit nicht dabey
leidet , so kann sie auf keine Weise schädlich seyn , oder si2
müßte es auch in allen und einzelnen Fällen seyn. Da

jedoch die Zunahme der Bäume in Ansehung der Höhe
bey ältern und bald ausgewachsenen Holzbeständen un «

gleich geringer , als bey jüngern Hölzern unter der Hälfte
ihrer Vollkommenheit zu seyn -pflegt, so dürfte es einer vor »

sichtigen Behandlung angemessen seyn, gedachte Reinigung
und Ausläuterung der Holzungen in der Maaße vorzu »
nehmen , oder dahin zu modifiziren , daß bey den jüngern
Beständen nur allein das völlig unterdrückte Hölz = = bey
ältern Beständen aber auch das bedrängte Holz in so weit
mit ausgehauen werde , als nöthig ist , um den übrigen
Stämmen zum weitern Fortkommen auf einige Jahre
den unentbehrlich größern Raum zu verschaffen.

N 5 Weil
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Weil die Nüßlichfeit dieser Behandliungsatt tur

erst in den neuern Zeiten" eingesehen , und käum , öder

vielmehr noch nicht einmaßl in - allen Forsten eingeführet
worden , mithin nicht genugsäm regelmäßig behandelte
Forstreviere jeden Alters 4n jeder Forst sich vorfinden ,
so entstehet in Absicht der Ausmittelung des möglichen
Ertrags vom Forstgrunde ' vornemlich dager no < die

mehrste Schwierigkeit oder das Haupthinderniß , warum

ein Forstmann gllein nicht alle die nöthigen Untersus

qhungen für jenen Zwe anzustellen vermag . Die Wevr -

einbarung mehrerer ist demnach um so nöchtger , und we-
gen der Wichtigkeit des Gegenstandes , sollte ich glauben ,

dürfte ' man allerdings die Hofnung unferhalten , 5aß' pau»

friotisch gesinnte Forstimänner genug sich anfinden Wer«
den , die sich solchen Untersuchungen gleichfalls unterziehen
und die Beyträge ihrer gemachten Erfahrungen jur " Des

fanntmachung “ in einer periodischen Schrift nicht ver

weigern werden ,

Die Untersuchungen , die “zu diesem gedachten Ziele

führen sollen, wären nun auf folgende Art anzustellen :

Man muß erstlich auf den gewählten. Probemor »-

gen von möglichst voll - und " gleichwüchsigem Bestande ,

jedoch- nach geschehener Aushauung aller verdrängten und

unterdrückten Stämme , die Grundflächen aller Bäume
aussuchen und ausmitteln , Um dabey desto genauer und

richtiger zu Werke zu gehen , thut man wohl, die Durch «

messer ' aller Stämme . in gleicher Höhe über ' der Erd &s

wozu man am sichersten 5 Fuß nimmt , zu messen und
jeden zu quadriten . Die Summe aller Quadrate kann

sodann für “die Grundflächen aller - Bäume gelten , Eben“
mäßig muß auch ihre gemeinschaftliche Höhe ausgemessent
werden , das ist nemlich das Mittel der unterschiedenen

Höhe der Bäume , weil bekanntlich nie alle ar e
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eities voll - und ' gleichwüchsigen Bestandes eine , genau
übereinstimmende Höhe haben ,

:

Bey mebceren Untersuchungen dieser Art sowol von

höherm als mittlerm und jüngerm Alter der Bestände
wird man zwar finden , daß. die Summe der Grundslä -
Gen nicht auf allen Probemorgen ganz genau miteinan -

der übereintresfe . Allein dieser Unterschied hat nicht viel

auf . sich, und entsteht vornemlich daher , daß nicht alle

Stämme nach Maaßgabe ihrer Stärke auch verhältniß -
mässige gleiche Kronen haben . Es ist dieses auch eine

natürliche Folge , denn da jeder Baum , je größer er wird ,
auch einen yerhältnißmaässig größern Raum einnimmt

und bedarf , so muß zwischen den mehrern Stämmen ei»-

nes voll» und gleichwüchsigen Bestandes gleichsam ein

Streit über den einzunehmen Naum entstehen , da dann

diejenigen , die das beste Fortkommen ohngehindert sort -
seßen, ihre Nebenstämme von geringerm Fortfommen
überwachsen und solche sehr übertreffen . Dieser Vorzug
erfolgt indessen nicht auf einmahl und bey allen ver «

drängt werdenden Stämmen in gleichem Schritt oder

Maaße , sondern nur allmählig in Zeit von mehrern . Jahren ,
während derselben die besiegt werdende Stämme im gu -
ten Fortfommen nachgerade immer mehr und endlich
ganz . ablassen . So , wie nun diese anfangen , gegen jene
zurück, zu bleiben , so werden auch ihre Kronen nachge -
rade immer kleiner oder vielmehr gegen die Stärke ihrer
Stämme immer weniger verhältnißmässig *) . Bey dem

Anfange

*) Verhältnißmässig sind. die Kronen der Bäume alsdann zt
halten , wenn lektere bis zur Hälfte ihrer Höhe einen reia
nen. Schaft : haben , weiter . hinauf . - aber sich in, Aeste. und

Zweige ausbreiten . Je mehr. sich also der reine Schaft
des Baums Über dieses Maaß hinaus erftrecket , desto mehr
entfernt sich "auch die Regelmäßigkeit der Krone , und sein
Zuwachs ist alsdann auch - verhältnißmässig geringer .

A, d, Zrn , Verf .



204 31 , Georg Ferdinand Führers

„Anfange dieses Abnehmeas kann nun ein solcher Stamm

noch nicht für völlig verdrängt oder unterdrücft erfännt ,
und solch <emnach scon ausgehauen werden , weil dieß zu

voreilig wäre und dabey die Vollwüchsigkeit zu sehr leiden

würde . Man wird aber doch daher einsehen , woher es

Fomme , daß das Resultat der Grundflächen aller Bäume

auf allen und jeden Probemorgen nicht dur <gehends gleich
ausfallen könne . Magn wird ferner dabey einseßen , daß,
zumal bey denjenigen Holzbeständen, die ihre Periode zur

stärksten Wachschumszunahme in der Höhe bereits zurück
gelegt haben , daß , sage ich, bey solchen Holzbeständen
der Vorzug über die nächsten zu dicht stehenden Stämme

eine weit längere Reihe von Jahren , roie im jüngern Ale

ter , erfordere , wobey die Summe des Zuwachses allemal

Schaden leiden muß , wenn man nicht durch vorsichtige

Aushauung einiger derselben der Natur zu Hülfe kommt ,

und dem langwierigen Streite abhilft . Bey der Aus -

mittelung der Grundflächen aller Stämme auf dem Pro-
bemorgen ist also dahin zu sehen, daß diejenigen Stämme
nicht mit in Anrechnung gebracht werden ; die bey einer

vorsichtigen Auswahl obgedachtermaaßen auszuhauen

sind, um den übrigen Stämmen zum besseren Fortkom -
men Lust zu verschaffen . Diese Vorkehrung in der so eben

bestimmten Maaße schadet ganz und gar nicht, sondern
ist vielmehr sehr vortheilhaft , weil alle Bäume ihren

Stoß zur Nahrung und Wachschum nicht lediglich aus

ver Erde vermictelst ihrer Wurzeln , sondern auch eben

Fowohl aus dem freyen Zugang der Luft und Sonne sich
aneignen , mithin nach Maaßgabe der Menge dieses

Nahrungsstofss entweder mehr oder weniger oder gar nicht
zunehmen und fortwachsen . Es sind zwar noch verschie -

dene Foxstmänner , die eine solche Reinigung oder Ausg -

läuferung des unferdrüften und verdrängten „Holzes
theils ganz und gar , theils aber auß nur in jüngern

Stammhölzern , theils hinwiederum auch nur in ältern

Baum -
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Baäumhölzern mißbilligen und sür schädlich halten . Wenn

selbige aber nur ihre Einwendungen nach jenen unstreitig
richtigen und wahren Gründen gehörig zu beleuchten und

zu prüfen belieben wollten , so würden sie bald finden , daß
solche dagegen auf keine Weise Stand halten können .

Jeder Ort und Raum hat nur sein gewisses Maaß von

Nahrungsstoff , den er von Zeit zu Zeit zum Wachsthum
des Holzes abzugeben vermag , Die Vollwüchsigkeit des

Bestandes kann solchen sämtlich zu seinem Gedeihen sich

aneignen . Die Anzahl der Stämme oder Bäume träge
aber nichts zur größern Summe des Zuwachses bey, wenn

auch einige hundert derselben auf einem Morgen mehr
vorhanden wären , als zur Vohlwüchsigfeit erfordert würden .

Eben diese Untersuchung über den Gehalt der Grund -

flächen aller Bäume und über das Maaß ihrer gemein -
schaftlichen Höhe ist nun ferner nac Ablauf einiger oder

mehrer Jahre auf denselben Probemorgen zu wiederhoh -
ken, nachdem aber einft so viel verdrängtes und unter »

drücktes Holz sich angesunden hat , daß eine Ausgläute -

rung ohne größern als gewöhnlichen Aufwand der Aus -

hauungsfosten vorgenommen werden fonnte . Jedoch isk
hHiebey die gemeinschaftliche Höhe der . verdrängten Stämme

besonders anzumerken , die natürlicher Weise von jener
des übrigen Bestandes verschieden seyn muß, Der Ueber -

schuß der Grundflächensumme bey dieser zweyten Unter -

sutung gegen jene erstere , würde demne < als der Ertrag
der Zwischennußung anzusehen seyn , der in solchem Alter

des Holzes , wobey die Untersuchung angestellet worden ,
zu erwartenist , Sehr zweckdienlich würde es seyn, wenn

diese zweike Untersuchung nicht ehender oder später als zu
der Zeit geschehe, da die mehrsten der besten und stärksten
Stämme gerade um 2 Zoll im Durchmesser seit der

ersten Ausmessung stärker geworden wären , so viel

Zeit gemetinigli < erforderlich ist , ehe sich aber -

mals
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mals . genugsam ' verdrängtes . Holz zur Aushauung vors

findet *) ,

Bey mehrern solchen Untersuchungen inden verschie-
denen Altern der Holzbestände, bey mehrern Gattungen
des Holzes , rücksichtlich der verschiedenen Güte des Bo -

dens . wird es sol <emnach nicht fehlen können, der Wahr -
heit möglichst nahe zu kommen , und daraus die ges

wünschten Resultate zu ziehen , wie ich. glei ) weiter dar -

thun werde . . . Denn , nach geschehener Ausmittelung . der

Grundflächen aller Bäume und . ihrer gemeinschastlis
Hen Höhe auf den Probzmorgen lässet sich ferner auch

bald der körperliche Gehalt oder Werth . des Holzbestandes
auf denselben und der stattgefundene Zuwachs genau be -

“ stimmen und ausmitteln , "sobald man nur auch" ausgee

macht hat , wie viel Holzmasse- auf . eine Klaster oder Mals

ter in Rücksicht der leeren Zwischenräume zu rechnen sey»

Zum Beyspiel sey: die Summe der . Grundflächen
aller Stämme auf einem Probemorgen von Buchenholze
= = 12280 solcher [ . Zolle , wo jeder Durchmesser qua -

Driret . ist . Ferner sey die gemeinschaftliche Höhe der

Stämme , eins geaen . das andere gerechnet , 24 Schuh
und

*) Zur Zunahme von: 9, Zoll . in der Diekererfordern die Bäume,
in geschlossenem Stande, . aber mit verhältnißmässigen Kro -

nen versehen , zufölge der Erfahrungen gewöhnlich 8 Jahr

auf gutem wüchsigem Boden = = 10 Jahr aber auf min -

der wüchsigem Boden , hingegen " wohl 12 und mehrere

Jahre auf schlechtem Boden , - Es gibt auch genugsame Er -

fahrungen ». daß. Bäume in geröumigerm . Stande , und mit

größern , Kronen versehen, . sogar schon in 3 Jahren um

2 Zoll in der Stärke zugenommen . haben , und ist dieß

ein Beweis von der größten Stärke für die Nüßlichkeit
der von Zeit zu Zeit zu veranstaltenden Ausläuterungeit

dev Holzbestände von den. därin befindlichen verdrängten

Stämmen,
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und eine Klaster zu 6 . 6 . 6«. enthalten , „nach. dex solchen
Orts gewöhnlich geschehenden Aushauung des Holzes nicht
mehr als 120 Cubicschuhe Holzmasse . und 96 leere Zwi -
schenräume ; so ist nac?) dem Verhältnisse , 1000 : 735
= 12280 . 963955 also 963955 [ ] Zolle der wahre Ges
halt der Grundflächen .

Daferner zu folge angestellterUntersuchungen bey den

Laubholzbäumen , die mit verhältnißmässigen Kronen . ver

sehen sind, + ihrer Höhe gerechnet werden kann , um solche
als Cylinder berechnen zu dürfen ; so ist

g6305 ) SEBI
100 164,2

127 kA 124 12 % 00
12047555 Cubicschuhe der för «

perliche Inhalt sämtlicher Bäume ,

Wenn ferner 120 Cubicschuhe x Klaster liefern ,
so enthielte obige Quantität 10545 Klafter . Falls aber

335 Cubicschuhße auf eine Klafter zu rechnen wären , so
würden es nur seyn = 8225 Klafter .

Das Resultat dieser verschiedenen Rechnungen läs-
set sich nun aber nach der Kettenregel folgendermaßen auf
eins finden .

209 10001 . „ 088 . 157
12 P22 : 89 307

2 2 X8) . . . . 8
Y2 Yz

VS. FP2S

4800 : | 4558 | = 1048355 Klaster ,
| | x

Oder wenn 135 Cubiceschuh auf x Klaster - gehen
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5 289 3999 : ( 183 157

IX PYG8Z 307

"Na a 08 S3,

. SE 7 AIRWEE4
I35

5400 : 4452 = 823 Klaster .

Auf gleiche Art läßt sich ferner der Ertrag der Zwi -

schennußung in solchem Alter des Bestandes binnen den

Jahren ausmitteln , worin die mehrsten besten Stäm -

ne 2 Zoll in der Stärfe zugenommen haben. Es sey

zum Exempel die Summe der Grundflächen aller in sol-

<hem Zeitraum verdrängten Stämme = 2520 [7] Zolle ,

die gemeinschaftliche Höhe derselben aber = 30 Schuh ;

so ist deren Ertrag , im Fall 1 20 Cubicschuh auf eine Klaf -

fer zu rechnen sind,

20 P929 : 88 157

Py 282,9 422 . 19 7

2 IW 29
Y? " YZ

6. 129

480 : 568 = 2755 Klaster ,

Hingegen bey 135 Cubicschuße Holzmasse auf eine

Klaster würden es nur seyn = 2253 Klaster .

Es ist hiebey anzumerken , daß, ( da die verdräng -

ten Stämme nie verhältnißmässige Kronen haben ) also

nicht , wie bey dem übrigen Holzbestande 3 sondern zufolge

angestellter Versuche und Erfahrungen nur 3 ihrer ge -

meinschastlichen Höhe zur Berechnung des körperlichen

Gehalts angenommen werden dürfen .
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In Hinsicht dieser Untersuchungen würde es au
fehr zweckdienlich seyn, nicht nur das Alcer des Bestan«-
des , wobey !jene Untersuchung angestellet worden , möge
lichst genau zu erforschen und anzuzeigen , sondern auch zu
richtiger Beurtheilung der Süte des Bodens , die Anzahl
Jahre zu bemerken , die zwischen der erstern und andern

Untersuchung verflossen sind ; nicht weniger auch die Lage
der gewählten Probemorgen , und ob solche nach ihrer
schiefen Lage oder nach der Grundfläche abgemessen wor »
den sey. Dann im leßtern Fall enthält sie eineu größern
Flächenraum , und können daher mehrere Stämme dar -
auf stehen und ihren Zuwachs fortseßen , als in jener
tage . I < beschliesse diesen Aufsaß mit dem angelegent-
lichen Wunsche , daß mehrere Forstmänner sich entschlies -
sen möchten , dergleichen Untersuchungen , wo nur Gele
genheit dazu vorhanden ist , anzustellen , und ißre dabey
gemachten Erfahrungen befannt zu machen . Sie würden
im Fache des Forstwesens sehr wichtige Auss: lüsse geben
und für das gemeine Wesen von sehr nüslichen Folgen
seyn .

2 . Vonden 980 zun derChurmärkischen
nterthanen , über die Beschädigungen ihrer

Feldfrüchte durch das Wildpret *) ,

Se : beynahe vier Jahren haben die Klagen der Une

terthanen in der Charmark , besonders in den Zauche
Zucfenwalde » Teltow » Beeskow - Storkow » ute ieder »

*) Dieser und der folgende Aufsaß sind mir schon im vort
gen Jahre als Beyträge zum Forstarchive überschickt, und
hisher einzurücken nur vergessen worden .

Gatterer ,
R , Forstarchiv , V. Band , H
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Niederbarnim » und Lebusischen Kreisen , über „die Be -

schädigungen ihrer Aec>er, - Wiesen und Gärten von dem

Schwarz ' - - Roth - und Dann - Wildpret , dergestalt zuge

nommen » daß. die . Landesdireftoren und Landräthe , bey

ihrer Anwesenheit ; zu den landschaftlichen Versammlungen

im Junius +1796 zu Betlin , sich veranlaßt „gesehen,

solche höheren Orts zur Abhelsung vorzustellen 3 "eine in

jedem Betracht wichtige , zur allgemeinen , Zandespolizey

gehörige , den Wohlstand . /der ganzen Provinzund die Ers

haltung der Unterthanen betressende Angelegenheit , welche

von der Seite alle Beherzigung verdienet , daß dem Fand »

manne der saure Schweiß seiner Arbeit durch «das Wild

geraubt - wird.

Es ist viel zu aut bekannt , wie sehr ves jeßt regie ,

renden Königs Majestät darauf bedacht sind, den armen

Unterthanen ihrekasten möglichst zu erleichtern ,und daßAl -

lerhö <stdieselben den Nothleidenden landesväterliche Hülfe

angedeihen lassen . Um so mehr wird manalso zur nähern

Beleuchtung derjenigen Ursachen aufgefordert , worin sich

jene Klagen gründen . Diejenigen , welche die Patthie

des Landmanns nehmen , stellen ; olche kürzlich auf folgende

Art vor :

a) Stehe der jekt vorhandene Wildständ mit . dem

Holzboden und " der Waldäsung im den Forsten ' nicht/in

einem gerechten | Verhältnüsse; beynahe, ein Drittel der

- Oberfläche der Churmark sey Holzboden , und die Königl.

Amtssorsten . „der Chur » und , Altmark . „allein enthielten
1,082,323 Magdeburgische .Morgen . wenn also. das

Wild qus den Forsten nach. den . Feldern der Unterthanen
pordringe : so müsse dessen Anzahl doch über Verhältniß

seyn ; vorzüglich aber wären es die wilden Schweine ,

welc < e durch ihte Verwüstungen " der Kultur " gefährlich

würden , daher das Schwarzwild einem stärkeren De -

schusse unterworfen werden müsse.
N /
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b) ! Seynder : bisherige . Beschuß des Wildes nicht
starf genug; vnoch . indem . Verhältnisse , als dev“ Wild »
stand zugenommen , wil seit acht Jahren keine harte Win -
ter “ gewesen , /nd < die Wildvermehrung durch eingerisse -
nes allgemeines Sterben besonders gelitten habe , vielmehr
das Wild stärfer geheeget - worden , welches doch auf Ko»-
sten “des Landmanns zur Ungebühr nicht. geschehen solle,

c ) : Wäre aber auch gleich ein Geldetat vorhanden , wo -

nach eine jährliche [ Summe Wildpret weggeschossen . wer«-
den müsse, umzden Etat zu erfüllen :. so. hätte man doch
wohlnicht / darauf ) Nücksicht genommen , , daß die Wild -

pretstaye Anno 1788 erhöhßet sey, und wenn . auch. die
Etätssumiie ; durd ) den Beschuß aufgebracht , „dennoch
wegen der erhöheten Tore offenbar. um so. viel weniger
Wildpret : weogeschossen würde ,

Mit » diesen! Gründen , suchet . man die Klagen der
Landseüte : und . Beamten ; . über , den allzu großen Wild -
stand“ zu. rechtfertigen , so wie ihre, Gesuche . um Vergü «
tigung nicht nur des auf den Feldern , Wiesen und in den
Gärten erlittenen Schadens , sondern auch die Kosten füvs
Planiren der , umgebrochenen Stellen zu unterstüßen .

So vielen Schein dieß alles auch, für, sich hat , wenn
es wirklich : wahr ist, daß ' ein zu. starker odex unverhälts
nißmässiger Wildstand Schaden anrichtet : so wenig er -

heblich sind doch jene Beschwerden , bey Erwägung folgen -
der Gegengründe :

1) Es . ist bekannt , - daß: der - Wildpretbeschuß in der

ganzen “Churmarf , so wie. in . den- übrigen Provinzen , von
dem General - Forstdepartement des General 2c, Direkto »
riums , dessen Chef der Oberjägermeister ist, durch die

Obersorstmeister dirigiret 77 und daß die „Etats von

2 der
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der - Churmarkischen Krieges - und Domainen - Kammer

gemeinschaftlich mit den Oberforstmeistern entworfen , und

zur " Genehmigung an gedachtes General - Forstdeparte -
ment eingeschickt werden . Sowohl dieß Departement

des höchsten Landes »Dicasteriums als auch die Churmar -

kische 2c- Cammer , nehmen alle möglihe Rücsicht

auf das Wohl der Provinz und des Landmanns , "Ihre

rühmliche weise Vorsorge verbindet , mit Hinsicht auf dis

Nachhaltigkeit derZandesherrlichen Etats - Revenüen und

Konservation eines verhältnißmässigen Wildstandes , zu -

gleich die Konservation der Unterthanen , ohne eins von

dem andern zu trennen . Es ist daher um so weniger

daran zu zweifeln, daß der Wildstand in einem gerechten

mit Konservation des Landmanns vereinbarlichen Ver -

hältnisse erhalten werde , als selbst jährlich über die Etats -

quanta nod ) extraordinaire Beschüsse , und zwar nach Be -

schaffenheit der Umstände , um einen sehr etwa hie oder

dort angeblich zu sehr vermehrten Wildstand gehörig ein -

zuschränken, veranstaltet werden ; ja sogar die Revier -

Forstbedienten angewiesen sind, da , wo Klagen über Wild -

schaden lautbar werden , den Beschuß so fort , ohne Rück -

sicht auf die Jahreszeit , zu verstärken , damit der arme

Landmann thätige Hülfe erhalte , In vielen Gegenden

aber , wo man Klagen geführet hat , ist nicht einmahl

Stand - sondern nur Wechsel -Wildpret , welches leßtere

ohne Hegung todt geschossen wird . Alles , was vor dieFlinte

öder Büchse kommt , ohne weitere Rücksicht todt zu schies“

sen, würde jedoch den Ruin der Wildbahnen und die Be -

einträchtigung des kandesherrlichen Interesse natürlich zur

Folge haben , die Erfüllung der Etats und die Versorgung

der Hofküchen mit Wildpret aber machen die Erhaltung

eines angemessenen Wildstandes in der Churmark noth -

wendig ; denn nicht blos Mangel an Waldäsung ,

sondern natürlicher Trieb des Wildes ist es , zu Zeiten

die angrenzenden Felder zu besuchen , welches rp
ey
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bey vent “ ällergeringsten Wildstande nicht verhütet were

den fann,

2) Läßt sich bey- solcher Dienst - Verfassungsmässi -

gen ; Einrichtung nicht einmahl eine zu starke Vermeh -

rung des Wildes gedenken , anch ist der harte Winter von

1788 . und ' 89 bekannt genug , wo blos in den Oranien -
burg - Spandow » Fälkenhagen - und Mühlenbeckschen
Forsten über 250 Stü > Roth - Dann - Schwarz - und

Reh » Wildpret ; und so verhältnißmässig . in den . übrigen

Forsten , desgleichen im Sommer 1796 viel . Wildpret ,

z. E . im Hangelsberger Reviere binnen 8 Tagen allein

12 Stück frepirt sind?“ Dahingegen sind: die zugenom -

menen Viehhütungen in den Forsten und die dadurch na -

türlicherweise verminderte Aesung für das Wild ein Zwang ,

daß solches austreten muß , indem die auf die Forsten geo

gründeten Hütungen . nicht nur durch die mehrere Etablis -

sements . auf ' dem platten Lande gegen ehemals ansehnlich
verstärket >sind , sondern auch von den Hütungs - Berech-
tigten überschritten werden , zumal die Beamten stärkere
Viehstände zu halten pflegen , als sie nach den » Pachtan -

schlägen nur haben sollen , und ihnen veranschlagt sind«

3). Ist die Aerfultur ' in neueren Zeiten durch meh-

reren Anbau und vergrößerte Volfsmenge erweitert wor »

den , indem viele sowohl an = - als auch . selbst in den

Forsten belegene und . zu ' den Forsten gehörige Grund -

stüfe - in Erbpacht ausgethan - find , wodurc < auf. der an -

dern . Seite zugleich. der Waldboden . verringert worden .

In . dem Betracht , daß solche Erbpacht » Ländereyen mehr

den Wildbeschädigungen ausgeseßet sind, ist -aber auch

der Erbfanon - dafür dergestalt : geringe festgestellet , daß

schon hiebey darauf Rücksicht genommen worden , und der -

gleichen ! Besißer zu Entschädigungs- Forderungen dieser

Are nicht berechtiget sind , vielmehr wegen . des leidlichen

9 3 Kanons
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Hefto eher Feldhüther und Wilvbkehrethältenkönnen ; z) ohne

zu gedenfen , daß Erbpächter überhaupt auf Remission
bey Unglüsfällen Verzicht leisten müssen, Auch in vor -

maligen Zeiten bat man“ benUnterthanen ausdrüclich mit

Vorbehalt der Wiltdbahnen, . ' :an; die Forsten grenzende

Grundstücke zur Kultur überlassen , und ' deren ; Abgabe
darnäch proportionirt geringefestgeseßet , wie/z . : C. bey

Joachimsthal, - die Forst : Heuerländereyen ;

4) Will man aber den Beschußetatin Vergleichung

mit der erhöheten Wildpretstare als ein Mittel zur Heegung
und Vermehrung des Wildes verwenden :- so geschiehet
solches 'doch" nur von »denensenigen , welchen unbekannt

ist , daß nicht nur ebenfalls die - Etatssummen erhöhet,/und
ausserdem extraordinaire "Beschuß Quanta - jährlich / ange

vrdriet worden , sondern auch die Jagdpachtgelder darnach

verhältnißmässig gesteigert »sindz) zumaßl auch. dieerhöhe -
ten Wildpretspreise den Debit nicht vermindern , - und; - in

den Residenzien , so wie in den Gegenden , wo es. an Ab »

sas nicht fehlet , diese erhöheten/Preise sehr /Zerne bezahlt

I ]
denn diese Art Speise ist nicht für den' | gemeinen

ann .

Es bleibt indessen ; 'dem - allen ungeachtet , Wahr -

heit , ' daß " das Wildpretjebtzund/seit einigen Jährenweit

stärker nach“ den Feldern - austrit und . Schäden anrichtet ,
als sonst jemahls , und ' man/muß auf Beantwortung der

Frage zurück ( gehen: woher ' rühret : dieß?; < = " Befann -

termößen ? " Hhabemdie "Chürmärfischen : Forsten durchdie

leidigen Kälamitäten des Windbruchs und Raüpenfraßes
seit eben ' ver Zelt , "als die Klagen ) über Wildpretsschaden

geführt worden , sehr gelitten . Der Raupensraß hat ver »

ursachet / «daß' das Gras ' unter den Bäumen durch - den

berabgefällenön Unrath der Kiehnraupen , wodurch selbst

die Thauwurzeln . der besten Bäume vergiftet worden ,

ganz
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ganz verdorret und verschwunden ist, also das Wild wirk «

lichen Mangel an Aesung - leiden muß . = = Ferner hat

der leßte sehr troFne Sommer nicht nur einen gleichen
und noch größern Mangel an Nahrung für. das Wild

verursacht ; sondern auch die kleinen Gewässer in den For -

sten“ gänz ausgetrocfnet , so »daß in einigen Revieren be -

sonders Wildtränken haben gegraben werden müssen . = =

Hauptsächlich aber hat der Windbruch «sowohl als Rau-
penfraß eine unterbrochene “ Holzung , .d. i . Bearbeiten ,
Fällen, “ Ausfahren 2c, des Holzes- . in den Forsten alle Jah -

xoszeiten hindur < zur natürlichen „Folge, und dieserhalb

sowohl , als ; auch wegen der übermäßigen Viehhuten das

Wild keine Ruhe , da sonst, nach' forstökonomischen Grund -

säßen , nur den Wadel über geholzet wurde , und . die übri-
gen Jahregzeiten hindurch alles in den Forsten stille. war ;
welcher “ vorzügliche Punkt sich dadurch . bestätiget , daß
die Schonungsanlagen , Besaamungen und Pflanzungen
in Churmärkischen Forsten güten Fortgang und durch

Wildbeschädigungen nicht gelitten haben . = = Ist es also

wohl ein Wünder , wenn das Wild aus Hunger und

Durst , und - bey anhaltender Stöhrung nach den benach»
barten . Feldern , Wiesen und Särten austrit , wo es Nah -

rung , äau<h einige mehrere Ruhe und Schuß findet ? und

Haben nunwohl die Klagen der Unterthanen in dem Ueber-
flüsse oder in ' der zu starken Vermehrung des Wildes ihren
Grund ?

Warum dringen aber jeßt die Unterthanen mit ihren

deghalbigen Klagen ? Besonders -deshalb, weil . sie sich
auf die ' allgemein verehrte Landesväterliche Gnade des Kö-
nigs Majestät verlassen und sich auf das Beyspiel beru -

fen , daß einigen Gemeinden aus höchster Gnade und bey

besondern : Umständen einige Vergütung angediehen ist ,

daher sie auß die zu Abwendung ihres eigenen Scha-
dens . nöthlge Anzahl voti Feldhütern - und Wildkehrern

O4 nicht
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nicht halten . Die Landesfollegien können aber diesen lei -

denden Unterthanen keine Vergütigung , die auch von

manchen übertrieben hoch gefordert wird , bewilligen , weil

sie dazu keine Fonds haben , und ihre Kassen nach Etats

verwaltet werden , auf welche zu dergleichen Behuf nichts

ausgeseßt ist . Ehemals , als des Königs Friedrich Wil -

helm 1. Majestät die Jagd Höchstselbst exercirten , und

zu diesem Ende an manchen Orten das Wild besonders

schonen liessen, wurde verschiedenen angrenzenden Ge -

meinden für den ausgemittelien Wildfraßschaden einige
proportionirte Remission akfkordirt , aber diese geruheten
Se . Majestät aus Höchstdero Chatoulle zu bezahlen , und

nicht aus den landesherrlichen Kassen , in deren Etats

dazu nichts ausgeworfen war . Während der Regierungs -

zeit des Königs Friedrich Il . Mazestät ist dergleichen wes

der bewilligt noch bezahlt , ja nicht einmahl gefordert wor -

den , indem Se , Majestät die Beschußetats in ein gemwch-
tes Verhältniß seßen liessen, so daß über Wildbeschä -

digungen keine Klagen geführet , sondern die Gemeinden

angewiesen wurden , ihre Felder durch Wildkehrer zu

schüßen , und daß selbige , wenn sie diese Vorsicht unten

liessen , sich den Sehaden selbst beyzumessen hätten . Auch

unter des jeßigen Königs Friedrich Wilhelm 11. Majestät

Reglerung würden dergleichen Klagen nicht gehöret wer -

den , wenn elnestheils die Gemeinen ihre Felder , Wiesen

und Gärten durch Wildkehrer in gehöriger Anzahl be »

wahren liessen, und anderntheils Windbruch , Raupenfraß
und Dürre in den Forsken dem Wilde bisher weder Nah -

rung noch Ruhe entzogen hätten . Leßteres ist jedoch ein

vorübergehender Umstand , und der Landmann wird , ohne

Jagdercesse begehen zu dürfen , sich auch dabey beruhigen ;
so bald ihm dieß wahre Verhältniß begreiflich gemacht,
und gehörig verständigt wird , daß keinesweges der ver ?

meintliche Ueberfluß an Wildpret , oder dessen ungebühr -
liche Heegung Schuld an den Beschädigungen seiner Feld -

früchte sind, 33 .
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33 . Ueber den Aufsatz in den Denfwurdigkei -
ten der Mark Brandenburg vom Jänner 1797
Seite 37 vonden jeßzigen Klagen der Churmär »
Fischen Untexrthanen über die Beschädigung

ihrer Feldfrüchte durc < das Wildpret . *)

Vorrede ,

Dy Herr geheime Legationsrath Gelrichs haf schon
) in seiner treflichen Schrift über das grausame Bü «

thener Recht im Lande Lauenburg und Bütow alles ge »

sagt , was gegen die übermässige Hegung des Wildes nur

immer vorgebracht werden kann . Noch heute zu Tage?
werden nach ihm S . 11 wilde Thiere mehr , als die

Menschen , von Fürsten wilder Denkungsart , die ihre
Jagdgerechtigkeit gegen ihre Unterthanen inißbrauchen ,
wenn diese sich der , durch das allzu häufige Wild enetste-
henden Verwüstung ihrer Getreidefelder und anderer

Fluhren , wovon sie doch leben und ihre Steuren richtig
geben sollen , widerseßen , begünstigt , da man dessen Ab »

treibung sehr hart , ja gar mit dem Leben, ist es nicht
durch Henker , doch durch Jäger , welche in - solchen Fälle
auf die Unterthanen feuern dürfen , auf Hunnische Art

ahndet . Jeder Brandenburger wird sich glü >lich schäßen,
daß dieß gottlob ! bey uns nicht so ist , indessen ist doch die

Ueberhandnehmung desWildes , die der Verfasser einer Ab »

Handlung in den brandenburgischen Denkwürdigkeiten ver -

theidigt , und . dem Lande nicht - für nachtheilig hält ; eine

Sache , die es dem Scriftsteller zur Pflicht macht , ein

Wort darüber zu sagen , und die Grundsäße in jener Ab -

O5 hand «

+) GedruFt zu Berlin , 1797 . 8, x Bog " ,
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handlung näher zu beleuchten . Der Verfasser nachstehen-
ver Abhandlung hat es daher. nicht mit der Regierung zu

thun , da er nber den Wildständ welter keine Nachrichten
Hat, sonderneinzig mitdem Verfasser jener Abhandlung und

mitden Stündsäßen, ' die er ' vertheidigt . Friedrich Wilhelm
der Dritte liebt gewiß sein - Volk viel zu sehr, als daß es der

Sandmann . befürchten „dürfte, daß er je das Wild . fich so

anhäufen lassen werde , daß dem Landbau dadur ) ; Scha -

den entstehe , und er unmittelbar selbst an der Sicherheit
und Gewißheit seiner Einkünfte leide ,

Roswmann «

Dieser Aussaß verdient um so mehr Erwägung , da

der Verfasser den so menschensreundlichen Grundsaß vor -

ausschickt : daß es alle Beherzigung verdiene , wenn dem

Landmanne der saure Schweiß ' seiner Arbeit = = öder wohl
der Genuß der im Schweiße erarbeiteten Früchte = = durch

das Wildprett geraubt wirdz und er doch am Ende alle

Hierüber, geführte Klagen als unrichtig verwirft ;oder sie

für unbedeutend angiebt . “Ein jeder also , der Dude ste-
Hen bleibt ; ndenft nicht weiter darauf , dem Unheil abzuhele
fen ; undes währet fort. : »Es- sey mir daher erlaubt , den

Aufsaß näher zu beleuchten .

Gleich zu Anfang zweifelt der Verfasser , daß die

Klage ? das Wildprett in der Churmark' beschädige die

Feldfrüchte , gegründetsey ; indem er S . 38*sagt ? „ wenn

es wirklich wahr ist , daß ein . zu starfer oder unverhält -
nißmässiger Wildstand Schäden anrichtet, “ genau genom-
men , klingt dieß , so wie die Worte gesebßt sind , wie em

Ale
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allgemeiner Zweifel an einen solchen Schadenüberhäupt . =-
Ich dächteraber ; : - Gegenstände ; ) worüber Landesdivektoren

und . kandräthe in landschaftlichen . Versammlungen berath -
schlagen , zund ) wodurch - sie veranlaßt /werden, ) zin demcehr -
würdigen Namen , eines . Kotporis ) hößeren “ Orts Vorstel -
lungen , zu ' machen , „müßten wenigstens inden ; Vordersä -
ßen wahr seyn... Gewiß werden sie - Beweise ihrer /Be -

hauptung . gegeben haben , und hat die - hohe - Behörde ihre
Vorstellung/nicht als ungegründet verworfen ) ; so ' muß man

nicht den Zweifel vorausschi >en, ob . die Thatfache - wahr
sey. Gegentheils müßte bewiesen werden , daß die Kla -

gen nicht gegründet sind , nicht: aber , zdaßysie nicht ) gegrün
det seyn ; Fönnen . . - Da jenes nunini diesem /Aussaß nicht
geschehen ist , so kann der erste Grund . des Vetfässers ,
warum ein solcher Schaden in der Churmark nicht statt

fiüdenFönne, - nemlich , weil . der - Geldetat , oder die Eine

nahme von ' dem zu verkaufenden Wildprett , -nach dem

Wildstandzund mit Rücksicht auf die Konservation des

kandmannes gemacht werde , jene Thatsache nicht entfräf -
ten . Schon von ; vornher taugt der Beweis nichts ,
denn was , heißties , daß der Wildstand in einem . gevechten ,
mit . Konservation «des Landmannes ' vereinbarlichen Ver »

hältnisseverhalfen «werde?. Hundert - Schriststellex ber die

Landwirthschaft haben Berechnungen gemacht , wie viel
Weide aind : Futter , für ' die Hausthiere erfordert wird ) aber

ich - erinnere ' mich feines Forstmannes, - der - berechnet Häktex
wie . viel Hirsche , Rehe: und "Schweine - in einem Walde

ernährtiwerden ; könnten , zohnezdaß sie genöthigt , würden ;
auf die Felder auszutreten , /. Und) welcher Forsimann weiß
dieß ? Dahingegen jeder gute Fandwirth es sehr. genau
weiß , wie stark er seinen Viehstand auf seiner Weide ein -

richten darf , - „ Wäre ; abetvauchein soles Verhältniß be -
Fännt ; hat . der Forstbediente die wilden . Thiere : so. in. sei-
ner Gewalt , als der Landmann ) die - zahmen 2: - Wird «das

Schwein nicht lieber in den Erbsen , das Wild überhaupt
in
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in den Setreidsfeldern und Gärten sich mästen , als mit

der Aesung im Walde sich begnügen ? Ferner ist der Wild -

prettetat denn wirklich nach jener Vorausseßung und nicht

vielmehr nach der Fraktion oder der Erfahrung . von der

fo lange im Durchschnitt gehabten Einnahme gemacht ?
Zur Prüfung meines Zweifels nehme man einen entfern «
ten Forstbezirk , wo viel Wild und wenig - Absaß ist, und

sehe zu ; ' ob er einen so hohen Wildprettsetat hat , als ein

gleicher Bezirk mit gleicßer Anzahl Wild in der Nähe
von großen Städten ,

Hinterher tauge der Grund deshalb nicht , weil die

Erfahrung lehrt , daß der gepriesenen Etats ungeachtet .
der Wildschaden da ist .

Befolgten die Forstbedienten den vom Verfasser

angeführten Befehl : da , wo Klagen ' über Wildschaden
laut werden , den Beschuß sofort ohne Rücksicht auf die

Fahreszeit zu verstärken , so müßten die Klagen längst aufe

gehört haben . Aber sie dauern fort , und sind oft . gegrün-
det . Was beweist dieß ? daß die Förster mehr Jagde

liebhaber als Landwirthe sind , " und daß“sie aus kiebhabe-
rey die Klagen der Bauern für ungegründet halten .

Eine Gegend , wo der stärkste Wechsel des Schwarze

wildes nach Sachsen ist, ist Lehnin , und nirgend habe

ich von den Bauern mehr Klagen über den Wildschaden

gehörte , als dort . Also muß doch wohl das Wechsel-
wildprett nicht so - ganz ohne alle Schonung todtgeschossen.
werden .

Daß alles Wildpret gerade zu weggeschossen wer -

ven soll, hat noch wohl Niemand verlangtz aber die Wild -

hahn „ einzuschränken, daß sie der Basis des Staats ,
ver Landwirthschaft keinen ! Schaden zufüge, das ae e
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der Vaterlandsfreund fordern , und . welt ? weit ? ist. der

Verfässer . iin unserm Jahrhundert zurück, daß er hier das

Worts “ „landesherrlices Interesse, “ so im Gegensaß ge »

gen das allgemeine Beste braucht . Gottlob ! unser. Kö -

nig hat nur : das Interesse , seinen Staat blühend , seine

Unterthanen glücklich zu sehen, ohngeachtet es noch immer

Leute von der so verschrieenen Gattung der Plusmacher
oder Finanziers | =- im altdeutschen Sinn = = giebt , die

Fürst und Volk so gern trennen und beyder Jnteresse ver -

schieden erklären möchten . Die landesherrlihe Kasse
ist die des Staats , und was diese verliert , kann jene

nicht erwerben, :Wenn von einem Rudel wilderSchweine ,
das den Unterthanen für hundert Thaler Feldfrüchte ver »

wüstet hat , so viel geschossen werden , daß dafür fünfzig
Thaler zur landesherrlichen Kasse einkommen , so verliert

der Landesherr und der Staat fünfzig Thaler , und wenn

der Landmann über den Verlust von hundert Thalern miß «
muthig gemacht und der A> erbau dadurch vernachläßigt
wird , so entsteht ein noch zehnmal größerer Schade ,

„ Die Erfüllung der Etats soll die Erhaltung des

Wildstandes in der Churmark nothwendig machen, “ Was

ist denn in dem hier anwendbaren Sinn Etat ? doch wohl ?
Nachweisung der Einnahme zur Bestreitung der Staats -

ausgaben ! Nun ist es unwahrscheinlich , daß der Wild

prettsetat so erkle >lich sey, daß künftig ein verringerter
Wildstand einen sehr fühlbaren Ausfall in den allgemei -
nen Staateeinfünsten verursachen könnte3 wäre dies aber

auc der Fall , so würde der Staat dagegen andere Ein «

nahmen erhalten ; unmittelbar dur ) Erhebung der Ab »

gaben von den nunmehr erübrigten vorhin vom Wilde

verzehrten Früchten , mittelbar durch die zunehmende Kuls

tur und den mehreren Wohlstand der Landleute .

So viel Wild als die Hofküche erfordert , wird die

Churmark immer beschaffen können , ohne daß deshalb der

Acfer :
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AFerbau leiden darf . “ ' Wili ' man' es indessen jayzu/dieseat
Behuf vorzüglich hegen ; »und' ' auf den/ | Schaden,xder ' dem
2andbau ' dadürch zugefügt wird , . nichtyachten; »so, geschehe
dies in der unmittelbaren ! Nähe der Hofhaltung, » woman

alsdannm ' den Schaden desto besser »überseheng und vergütie
gen fann, ' und ' wo' der Landmann/ohnedem schonvonzder

Nähe der Hofhaltung gerinnt , alsoeher einen ; Verlust
ertragen fann ,

)
/

S . 40 ' giebt' der Versasser meiner »obigem Behaups -
tung zum voraus Recht ; daß ' ! das ' - Wild - caus natürlichem
Triebe seine Aesung aus demFeldern sucht ; „aber) daß dies

nichtverhütet werden könne ; "darüber: bin»ich' anderes

Meinung .

Ob sich bey der Dienstverfassung eine zu starke : Vera

mehrung des Wildpretts nicht . denken lasse,, :0b,. wenn

vor 7 'Jahren ein starkes Sterben unter ». dem ; Wilde
gewesen ist , dessen Anzahl noch jeßt sehr vermindert sey,
dieses müßte wohl erst, näher, dargethan, . und nicht blos

vorausgeseßt , sondern aus Erfahrung bewiesen werden ;
aber daß auc<h ein minderer Wildstand dennoch mehr
Schaden verursachen könne , als vorhin der größere , dazu

siefert der . Verfasser selbst die Belege , wenn er zu bewei -

sen sich bemühr , daß das Wild jeßt wenigen "Nahrung
im Walde finde , also sie außerhalb suchen müßte . J <
bemerfe über die hier gemachten Angaben . folgendes :

ad 2 . Hüthungen in den Forsten sind ein wahres

Sctaatsgebrechen , doch dient es nom zum Wortheil des

zandbaues = - wenn gleich dieser an vielen Orten und zu

jebigen Zeiten geringer seyn möchte , als der daraus von

andern Seiten entstehende Nachtheil ; = aber wenn
diesein nicht abgeholsen werden / will und kann ; <fo muß

man doch deshalb nicht neue"daraus - entjiehen . lassen ua
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das Wild aufs, Feld treiben , weil : das - zahme Vieh» im
Walde . weidet .

Die , Behauptung , daß die ] Hüthungsgerechtigfel «
ten überschritten würden , und - daß , die Beamten : stärkere
Viehstände , als ihre Kontrakte besagen = = hielten , wäre

treflich , aber sehr schlimm , . daß, sie. das Vieh in den Wald

trieben , „ mag der Verfasser . . bey. den . in Eid und Pflicht
stehenden Forstbedienten verantworten 3. aber wäre- sie auch
wahr , so. gilt in Absicht auf deny Wildstand das nemliche
von der Ausnahme , was ich so,ebenyvon ' der Regel gesagt
habe . Aus Preußen haben die Auerochsen flüchten ; müs-
sen, seitvem Menschen sich angebauet haben , warum so
len das Schwein und der : Hirsch nicht auch. dem sich
ausbreitenden Menschen in der Churmark Plaß machen ?

ad 3. „Giebt . es irgendwo Grundstücke , auf“ die in
Rücksicht des Wildschadens . geringere Abgaben gelegt sind ,
so. har ein Jäger und fein . Kameralist dieses eingerichtet ,
Salus populi suprema lex elto : Alles , was dieses hin «
derf , ist Unrecht , und den Hirschen zu- gefallen die Abgas
ben an ' den . Staat mindern ;. dessen Bedürfnisse durch
die Hirsche nicht vermindert , sondern eher vermehrt wer »
den = = als durch Jagdfosten ; Bediente u . s . w, = =

heißt einam . andern um so mehr auflegen ; der Schweine
wegen das Land minder bauen, , der . Hasen. wegen wetil -

ger Bäume pfianzen , im Ganzen des Wiides , wegen ; t =
nen geringerern - Ertrag , herausbringen wollen , heißt : die
Erde den wilden . Thieren - bestimmen , ; und die Menschen
daraus verbannen .

Der Feldhüther oder Wildkehrer , auf den der Ver -
fasser öster zurückkommt , ist ein für . den Staat verlornex
Mensch . . Während ex am . Tage schläst , um des Nachts
zu wachen und zu kehren , könnte er arbeiten , mithin den

Stagis »
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Staatsreichthum vermehren ; und wenn er das Wild

nicht todschießen darf , so hilft sein Wachen und Versäu -
men nichts . Man gebe das Wildkehrergehalt dem hun -
gernden Schulmeister , und lasse ihn die Jugend bilden ,
die jezt wie das Wild aufwächst .

Was heißt Remission bey Unglücksfällen ? Ein ver

Hältnißmässiger Erlaß an den Abgaben nach den Grund -

säven , näch welchen die Abgaben vor vielen Jahren aufgelegt
worden , und nach dem Verhältniß des Gewinnsin gewöhne
lichen und des Verlustes in unglülichen Jähren berechnet .
Da ungeachtet der unendlich gestiegenen Preise derGrunde

stücke und der Erzeugnisse , und ungeachtet des so sehr
veränderten Münzsußes die Grundabgaben nicht erhöhet
sind , so können auch natürlich die Remissionen oder Ero

lasse nicht erhöhet seyn, die Kultur , mithin bey Unglücks -
fällen der Schade , habe zugenommen wie er wolle . Also
wenn der Bauer wirklich einen Erlaß an den Abgaben ,
feine Vergütung des erlittenen wahren Verlustes bekommt ,
Fo beträgt dieser in manchen Fällen so wenig , daß er es

kaum der Mühe werth hält , ihn das zweytemal nachzu -
suchen . Auch kann er sich bey gewöhnlichen Unglücsfäle
len mit so geringem Erlaß behelfen , weil er in gesegneten

" Jahren - feine höhere Abgaben hat . Die gewöhnlichen
Unglücksfälle kommen selten , der Wildschaden alle Jahr .
Dieß bey Seite geseßt , so scheint mir der Verfasser den

Begriff von Remissionen verwechselt zu haben , wenn er

den Wildschaden unter diejenigen Unglücksfälle zählt , auf
deren Remission die Erbpächter = = von andern Gattun -

gen der Einsossen ist folglich gar nicht einmal die Rede = =

Verzicht gethan haben . Wo ich nicht irre , so sind Feuer»-
und Wasserschaden , Mißwachs , Hagelschlag, Viehster -
ben, und etwa Heuschreckenfraß nur diejenigen Unglücke

fälle , in denen sonst Remiss . on gegeben wird , und deren

sic) der Erbpächter begiebt . Alle . diese sind ganz =( große



fz der Churmark , 225

größtentheils von der Landespolizey unabhängig , aber der

Wildfraß kann sie verhüten , folglich darf sie deshalb feine
Abgaben erlassen . Außerdem hat nicht Erlaß der Abga -
ben , sondern Erstattung des ganzen Schadens derjenige
zu fordern , in dessen Früchten das Vieh des Nachbarn
oder des Landesherrn - - - für den Beschädigten und vor
dem Richter glei ) = - Verwüstung anrichtet , Warum
weniger beym Wilde ?

Sey es indessen Erlaß oder Erstattung , so bleibt
Deren Ertheilung immer gleiche Ungerechtigkeit gegen
den Staat ; denn feines von beyden kann gegeben wer -

Den,- . ohne daß andere dazu beytragen müssen , die Ver -
gütung aufzubringen , oder ohne daß irgend einem andern

Behuf der Betrag entzogen würde . Schon moralisch ist
es , besser Schaden zu verhüten als zu erseßen ; politisch
und 6fonomisch aber noh weit mehr ; und der Bauer
empfindet gewiß mehr Freude , wenn er den schönen , von
seinem Fleiß zeugenden Roggen erndtet , als wenn er ihn
erst vom Wilde verwüstet siehet, und hernach einige Mün -
zen dafür bekommt . Es ist nicht der Schaden allein ,
der den Bauer zum Mißmuth und zur Klagereist , sondern
devwidrigeAnblick der zerstörten Hofnung von der Arbeit sei-
ner Hände , und der Verdruß , sich bey großer Strafe
nicht an seinen Feinden rächen zu dürfen ,

ad 4 . Kommt der Verfasser noch einmal auf den
Etat zurück, und schließt damir , daß das Wildpreet gut
bezahlt wird , weil es nicht die Speise des gemeinen Man »
nes ist . Um so weniger muß also der gemeine Mann des

halb leiden ; um so mehr kann der Etat beybehalten und
der Preis des Wildpretts erhöhet werden , wenn der Wild »
stand ansehnlich vermindert worden seyn wird . Alsdann
wird der Preis der Hammelbraten steigen und der Land »
mann doppelt gewinnen .

N, Forstarchiv , V. Band . P Wennr
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Wenn der Verfasser die Ursachen augeinander seßt,

warum das Wild nicht hinreichende Aesung in den Waäl-

dern Snde ! , so kann man daraus wohl nicht folgern ? daß

es also mit den Früchten der schweren Arbeit der Men -

schen genährt werden müsse, die ihre Kinder damit zu füt -

tern gedachten , sondern , daß die Zahl des Wildes zu ver -

mindern sey«

Hat der Strom meine Weiden und Wiesen. versan -

det , und ich wollte die nehmliche Anzahl Vieh mit der

Absicht darauf behalten , daß es in den Getreiveseldern

der Nachbarn sich ernähren sollte , so würde ich mir sehr

theure Händel zuziehen ; ich würde also entweder den Vieh »

stamm vermindern , oder das Vieh auf den Stall = d. i .

beym Wilde , in geschlossenen Thiergärten =- sütkern müs »

sen, bis Natur und Kunst meine Ländereyen wieder ver »

bessert hätte , [1

Alles übrige noch vom Verfasser angeführte beanf -

wortet sic) schon aus dem vorhergehenden 3; also wenn

Wildschaden da ist , sey es nun , weil das Wild sich ver »

mehrt , oder weil es im Walde nichts zu sressen oder feine

Ruhe . hat , im Erfolg gleichviel , so ist das Entschädi»

gungsgesuch natürlich , und Gott sey Dank ! daß wir el -

nen König haben , der darauf hört = = nur muß feine

Unschädlichfeit vorgespiegelt werden ==> und wenn das

Wild die Früchte zu beschädigen droht , so sind Wildkehrer
und Feldhüther , wiewohl zum Nachtheil des Erwerbfleißes ,

nothwendig ; aber wenn dem Wildschaden zuvorgekommen

wird , so bedarf es weder der Entschädigung , noch in der

Folge der Feidhüther - Das Mittel hiezu ist sehr einfach »

Einmal , daß nicht nur strenge auf den Befehl " gehalten

werde , nach welchem die Forstbedienten das Wild ohne

Rüsicht auf den Etat , sondern lediglich in Rücksicht auf

den Menschen wegschleßen sollen, und daß sie 18 Weiiehi
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lich gemacht werden , wenn über Wildschaden mit Grund

geflagt wird , und sie jenen Besehl nicht befolget haben z
sodenn hauptsächlich /daß- den . Wildkcehrern erlaubt werde ,
das auf das Getreidefeld austretende Wd zu tödten , mit

der Bedingung , daß sie es entweder bezahlen , oder es

dem Forstbedienten zur Abholung melden im Verschwei -
gungsfall aber als Wilddiebe näch den schon bestehenden
Geseßen bestraft werden , Hiedurch . würde das . Wild

nicht allein vermindert , sondern auch von den Feldern
zurückgescheuc <t werden , denn es ist sehr bekannt , daß die

Thiere sich sogar an den Knail des Schießgewehrs ge -

wohnen , aber weit scheuer durch das Tödten ihres Gleis
hen werden , -

Bis bieher ist von bem Schaden , den das Wildprek
anrichtet , bloß inRücksicht auf. den Landbauer gesprochen ;
was soll man aber von dem nicht minder wichtigen Scha -
den sagen, den die große Menge des Wildes den Gehöl -
zen verursacht ? J < wage es nicht , hierüber mehreres
binzuzusesen , da ich mich nicht für einen Forstmann in

nächster Beziehung halten darf . Wer aber Ohren hat
zu- hören , der höre, was VTedicus in der Zeitschrift :
Ueber den unächten Akazienbaum, , 1ster. Th. S , 582 ,
und 2ter Th, S . 120 und . folg. spricht ; der Forstmann
beherzige es , und höre auf bloß Jäger zu seyn; ein jeder ,
der eine Stimme zum Wohl des Ganzen hat , erhebe sie,
und rufe laut , daß Holz und Brod nothwendiger ist als
Wildprett , daß beydes neben einander bestehen, aber
wenn Liebhaberey und kurzsichtige Aengstlichfelt um den

Etat , und Vorspiegelung des landesherrlichen Interesse
herrscht , die Stimme des Mangels und der Noth nicht
hörbar werden kann , und daß , wenn die Väter durch Wild -
schaden nur etwas an der Nahrung leiden , die Enfel auch
noch frieren und in Erdhütten zu wohnen werden gezwun -
gen werden ,

P 2 34 »
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"34. Recept wider den Baumkrebs .

H» x Pfund . “ Gelbes Wachs 3 Pfund . Schwar -

zes Pech + Pfund . Hammeltalg 4 2oth,

Dieses läßt man in einem Gefäße über Kohlen zer -

gehen , und , nachdem. es sich gut vermischt , wiederum falt

werden ,

*
Will man dieses Mittel gebrauchen, so müssen die

schadhaften Stellen sorgfältig gereiniget , auch nach Be -

schaffenheit derselben , diejenigen Theile der Borke , von

welchen man glaubt , ' daß sie dem Krebse noch ausgeseßt

seyn dürften , rein ausgeschnitten werden . Hiernächst be-

streicht man mit einem Pinsel , mit der auf einem Koh-

lenbe en lauwarm bey sich führenden Composition die beschä-

digten Stellen , so daß sie der Lust vorerstganz entzogen wer »

den . Nur darf es nicht zu heiß ausgetragen werden , weil

sonst die Borke austro >inet .

Im Frühjahr und Herbst geschiehet dieses mit dem

besten Ersolge , und wächset die srische Borke gleich unter

diesem wachzartigen Ueberzuge , welches man daran am

sichersten erkennet , wenn derselbe nach 4 oder 8 Wochen

zu zerplaßen anfängt . Dann thut man wohl , solc<e

Stellen abermals zu überstreichen , um das Eindringen

der Feuchtigkeiten , Insekten oder Luft, noch ganz abzu -

halten , indem sich sonst dadurch neue Krebsstellen anfin -

den würden .
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35 . Vorherdeutung der Witterung durch
die Spinnen ,

Dy auch für den Forstmann . die " Kenntnißder fünfte

gen Witterung bey mäncherley Geschäften dessels
Hen allerdinos von grosser Wichtigkeit ist, : -so glaube ich ,

daß es unseren Lesern nicht unangenehm seyn werde ,

wenn ich hier einige Rosultate/aus einer ' blos ' dieieim Ge -

genttände gewidmeten Schrift ' des französischen» *Bürgers

Quugrremere - Disjonval *) , welcher während seiner

Gefatzgenschaft von einigen " 80 Monaten zu Utrecht sich
einzig mit " Beobachtung der Spinnen besthäftigte , und

nicht wenig zur “Eroberung Hollands durch. die Franzose
eben dur < diese Beobachtungen beytrug , mittheile . =

Nach öffentlichen Nächrichten hät derselbe dem fränzösi -

schen Direktorium Vorschläge übergeben , vein" eigenes öh»

fentliches Gebäude dazu zu bestimmen , um' diese - Beobach ?

tungen der Spinnen noch mehr ins Grösse anstellen . und

auf den höchsten Grad von Vollständigkeit bringen zu kön »

nen . Durch dessen ' fortgeseßte Beobachtungen ) hat er

diese' Sache schön so weit gebracht , daß er durch die Spin -

nen die künftige Witterung auf den Tag vorher angiebt ,
und selbst schon Wetten darauf eingeht :

Die Spinnen sind äusnehmend empfindlich “bey der

kleinsten Veränderung der Atmosphäre , /und man kann

P3 sie

*) Araneologie oder Natürgeschichte der Spinnen «nach. den

neuesten bis jezt unbekannten Entdeckungen , vorzüglich in

RüFsicht auf die daraus hergeleitete “ Attqabe atmosphä -
rischer Verändetungen , von O,uatremere - Disjonval
aus dem Französischen nach der zweyten / Ausgabe . übersekte

Frankfurt . 1798 , gr . 8- 117 Seitenn «
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sie daher als Barometer , als Anemometer , als Ther -
mometer und als Hygrometer benußen :

1 . Als Zarometer .

Die Zäntspinne ( welche das grosse, scheibenförs

mige , hängende Gespinst macht ) zeigt einige Tage. vorher
die Veränderüng ) zum- schönen Wetter an , wenn sie sich
in den Mittelpunkt ihres freisförmigen Gespinnstes begiebt .

Durch "Vergrösserung desselben verkündiget sie die

Dauer des guten Wetters und der steigenden Wärme .

Auch noch während des Regens arbeitet sie des

Abends oder ' | Näachts, ;. damit ihr Garn schon ausgespannt

ist , wenn die . Insekten wieder zu fliegen anfangen .

Wenn die Spinnen lange , Faden spianen , -so kann

man wenigstens auf: 1. 2 bis 14 Tage anhaltend schönes
Wetter rechnen , - Auf einen solchen Faden von 34 Fuß

Länge folgte eine Trockne von 23 Tagen «

Die Winkelspinne (welche. in den Een , der Quere

nach ihr Net - . ausspannt ) läßt bey, schönem Wetter ihren

Kopf sehen 3 die Füsse streckt sie sehr weit , und desto weiter

hervor , je länger das schöne Wetter anhalten will ; wenn

es aber viel und lang regnen wird , so kehrt sie sich ganz

um , ' und zeigt nur ihren hintern Theil .

Die kleinen ttelben Spinnen im Frühlinge fün «

digen durch ihre Erscheinung gutes Wetter an , und

schlimmes , " wenn sie : verschwinden .

Das Legen. der . Syer , das Häuten der „Zängspinne
und die " Sprünge der Löwenspinne . sind bethätigende

Zeichen guter Witterung .
Kleine
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Kleine und nicht anhaltende Zwischenregen kommen

nicht in Betracht ,

2 . Als Anemometer ,

Je nachdem der Wind schwächer oder stärker wird ,

spinnt die Hängspinne nicht , oder sie spannt nur die Speie «

hen ihres Rades ,

Ist : ihr Gewebe ganz fertig , und es wird ein Sturm »

wind eintreten , so lichtet sie solches aus , das heißt , sie

trennt einen Theil der Faden los , “rollt sie auf , und wirst

sie in Gestalt kleiner Klümpchen heraus , wodurc < das

Gewebe um ein Drittel erleichtert , und dem - Winde ein

freyer Durchgang gegeben wird . Fängt sie wieder an ,

die Radien zu ziehen, so ist dies ein Zeichen , daß sich der

Wind in 10 bis 12 Stunden legen wird .

Wenn die Spinne nur einen geringern Theil des

Gewebes zerreißt , so ist es ein Beweis , daß Wind und

Regen nur vorübergehende Stürme und Gewitkter sind.
Sie wirft alsdann die ousgerollten Klümpchen nicht weg ,

sondern verzehrt sie.

3 . Als Thermometer .

Es giebt zwey Arten von Winterspinnen , welche

das Gewebe Anderer schon zu Anfange des Novembers

einnehmen .

Durchgängig verfliessen 9 Tage zwischen der ersten

Bewegung dieser Spinnen und dem würklichen Eintritte
der Kalte ,

Wird jene Bewegung im Winter stärker, so ist es ein

Zeichen der-stärfern Kälte , die nie ausbleibt .

P4
ie



232 35 . Die Spinnen als Wetterpropheten ,

Die Spinnen richten sich auch nach den Phasen des

Mondes . Nach dem , was sie bey dem Mondwechsel im

November machen , je nachdem sie ruhig oder in Bewegung
sind , kann man sehen, ob und wann der Frost eintreten

werde .
j

Am 5 April 1797 um 6 Uhr Abends faämen die
leinen exeiben Spinnen , nachdem sie ihre Eyer durch »
brochen hatten , in Menge zum Vorschein . + Dieses Er -

scheinen traf mit der Epoche des , Tags vorher eingetrete -
nenz ersten Mondsviertels zu .

4 . Als Hytträmieter .
Die Zänunspinne empfindet eine nähere oder ent -

ferntere Feuchtigkeit . der Luft ; indem sie nicht erscheint
und nicht arbeitet . Alsdann erfolgt in. einigen Tagen ,
auch früher , Nebel oder Regen .

Fängt sie während des Regens an , in ihrem Ge -

webe wieder thätig zu seyn , so wird es sicher nach wenig

Tagen gutes Wetter geben .

Wird die Wieterung regnerisch oder windig , so
fnüpfe die Spinne die Hauptfaden, " die das . ganze Werk

tragen , sehr kurz an , und erwartet so' die Wirkung einer

sehr veränderlichen Temperatur ,

Anmerkung . |

Diejenigen , welche glauben , daß dieser französische
Naturforscher die Empfindlichkeit der Spiknen bey bevor -

stehenden Veränderungen der Witterung zuerst bemerkt

hätte , irren . sich: sehr. „Denn . schon Plinius ( Historia
naturalis . Lib . XI . cap . 24 . ) fagt von ihnen :
Sunt . ex eo et auguria . Quippe incremento

omnium futuro telas suas altius tollunt . lidem se -

reno non texunt , nubilo texunt . Ideoque , multae

araneae imbrium figna sunt ,
Gatterer .

36.
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36, Herzoglich Wirtembergische Hofjägeren,
im Jahre 1797 .

Obristjägermeister .

Se . Excell , Hr . Carl Dieterich von Bose , mit wirtl
adel . Geheimenraths - Character und Rang , Ritter

des “ Brandenburg . Rothen Adlerordens ,

Landoberjätgermeister , vacat .

Viceoberjättermeister .

Herr von Weitershausen ; Kammerherr und
Oberforst-

meister zu Sreudenstgdt .

Landoberjägermeister .

Herr von Göllni3 , Kammerherr , Oberforstmeister auf.
dem Enttelbertg, .

"
Vicelandjätermeister . |

Herr. von Hunolödstein , Kammerherr und Oberforstmeb:
ster zu Leeuenburg, . auch Ritter des Pfälzischen
86wenordens . . ;

Zofoberforstmeister .
Herr von Brokdorf , Kammerjunfer ,

Characterisirter Zonsorlmeisten ,
Here

von Dewiz .

P5 Jattd -
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234 : 36 . Herzoglich Wirtembergische
Jatgdjunker .

Dur von „Reischach.
-

Characterisirte Jaydjunker, a
Herr von Neubronn ,
= von Hiller ,
= = = von Schwarzfopp;

) Jatidpatien .

Herr Louis von Gemmingen .
- - - Carl Ludwig von Gaisberg .
- =- von Gemmingen von Bohnfeld ,

Jagdsecretgrius und Wildprettschreiber .

Herr Johann Georg Zimmermann , mit Character und

Rang eines wirflichen Cammerraths ,.

Pürschmeister ,

Herr Ernst Friedrich Koch zu Feuerbach ,

/

|

roildmeister .

Herr Georg Friedrich Heller ,

Meisterjätzer ,
:

Herr Friedrich Kielmayer , Zeugmeister zu Bebenhausen .
- - Ernst Friedrich Dobel :
- - Johann Brock .
= - Carl Friedrich Pickel .
= - Friderich Koch ,

Züchsenspanner ,
Herr Emais .

Jagd -

Uke:

Ee
ZG
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Jatdlaquai ,

Herr Faber , mit dem Character als Büchsenspanner .

Rüdenknecht .

Beiethind; zu Detterloch , zugleich Förster in Ruith .

Jätgerpursche .

Laur , Stierlin und Kielmayer ,

Jattd - und Zofseiler .

Johann „Bernhard Bauer .

Johann Heinrich Lachenmayer .

Sorstämter, .

Altensteig .

Oberforstmeister .

Herr Cammerherr Carl Friedrich August von Stedink :

Forstschreiber . Herr Joseph Friedrich Fink .

Forstrenovator . Herr Christoph Friedrich Kornbe ,

zu Calmbach wohnhaft .

Föstofficiänten,
Reisige Förster :

Ae , Beu Hr. Joh . Gottfried Roh,

Bulach .
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Zulach . Hr. Johann Friedrich Möller .

Zbhausen . Hr. Joachim Föttinger , auch Waldknecht
des Klosters Reuthin .

Gröimbach . Hr . Joh . Sottsried Roh. .

Zaiterbach . Hr. Christoph Friedrich Fischer .

Tüözingen . : Hr . Johann Georg Siegler .

L7atiold . Holzverwalter , der reisige Förster daselbst,
Hr . 2ucas Schmid, dessen Atonemelte Johann
Friedrich Rieger .

;

Oberjettingen . Hr . Johann Friedrich Zahn,“
Pfalzgrafenweiler . Hr . Joh . Christ. Roh.

Simmersfeld . Hr . I Nik, - Machholdt , Hofjäger ,

Beiknecht . Zuifert,

Blaubeuren .

Oberforstmeister .

Herr. Cammerjunfer ; Graf. von " Sponek . )15 : 44 . " ]

Sorstamtsschreiber, . . Hr, Joh», „ Schnapper» „Amt«
.

mann
zu Gerhausen.

67 4

Sorstoffielgütänn,
Asch. Hr. Jacob Fried - Bauder/ »R, Förster ,

Gerhausen , Hr. . Daniel , Gürr , Fußg. Förster , dessen
- Sohn, gleiches Namens , Adj. 05

Sontheim. Hr. Joh . Ferd; Roth, RR, Försier,
Rlo -
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Rlostersjätgere.

Rintzintten , Amtmann und Waldinspector Hr . Theo-
dor Wilhelm Daur ,

Zolzwart . Johann Martin Unsöld .

Seißen . Hr . Johann Ludwig Baas .

Zolzwart . . Michael Röder .

rVeiler . Hr. Christoph Friedrich Fricker ,

Zospitalejägere und Zolzwärte ,

Beinintten . |.* See |
Hr. Johann Martin Lang.

Sonderbuch .

Seißen . Hr . Klosterjäger Johann Ludwig Baas ,
= - Friedrich Baas , Adj .

Böblingen .

Oberforstmeister .

Herr Cammerjunfer ,Carl Ladw. Wilh, Ernst vonReischach ,

Forstscribent . Diese Stelle versieht Herr Rath Tob .

Fried . Hartenstein .
sieht Herr Rath Tob

Forstofficianten .

Oberförster , Herr Johann Wittig .

Reisitze
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Reisige Förster ,

Zöblintten . Hr. Johannes Rau , Hofjäger .
'

Ruppintgen . Hr. Johann Ulrich Reitter ,

Rohr . Hr . Christian Freiberger .

Sindelfingen . Hr , Andreas Gauß , *

Srammbeim , Hr. J . Ernst Schilling , Burgvogt .

ZBeiknecht . Heinrich Wilh . Engel , zu Ostelshein ,

FZußtgebende ,

Aidlingen . Hr . Fried , Hornung ,

Deckenpfrond . Hr . Fried . Albrecht ,

Ehningen , Hr . Jacob Fiied . Hoffmann.

Mauren . Hr . Joh . Christ . Renner , Zaunfnecht .

Freudenstadt .

Oberforstmeister al ! da und zu Schiltach , Ram -

merbherr , Viceoberjätgermeister ,

Hr. Christian Carl von Weitershausen .
Sorstscribent , Hr. Sigm . Ludwig Warth .

Forstofficianten .

Reisige Förster .

ZBayersbronn , Hr. Joh . Aug. Knapp . Hofjäger .

Dornstetten , Hr . Johann Ludwig Henßler .

Lieunec > und Sterne . Hr . Adolph Christoph

Henßler , .

Röth . Hr . Johannes Klumpp .

Thummlingen , Hr . Abraham Kemmler .
Suß -
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Zußttehende - Förster .

Freudenstadt » Hr . Gottfr . (Fried, Stoc >, .

Zornbertg : Hr . Carl Fried , Kies .

Schiltach " Hr . Bernhard Wagner ,

Forstbeyknechte .

Heinrich Schwarz , in Bayersbronn .
Wendel Schöller in Freudenstatt .
Joh . Jacob Kräuslen , Waldknecht zu Sluorn ,

Heydenheim .

Oberforstmeister .

Herr Cammerherr , Carl August Wilhelm Schilling
von Caytstadt .

FSorstscribent . Hr. Carl Gottfried Huzesin , zugleich
Stadt - und Amtspfleger zu Heydenheim .

Sorstofficianten .

Reisige Förster .

Aspach . Hr. Georg Balthasar Binder ,

Aufhausen . Hr. Johann Caspar Junginger , Hosjäger.
2Bolheim und Gerstetten . Hr . Ch. Andr , Umrath ,

Sleinheim . Hr. Johann Jsaak Joas ,

HZeubach , Hr. Christoph Heinrich ' Widman ,

Jremannsweiler . Hr . Joh . Wilhelm Stüber ,

Rüpfendorf . Hr. Matthäus Stüber , penl ,

Lrrattheim . Hr . Johannes Baß ,

Reisige
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' Reisitge“ FSörfter,

Ober Rochen . Hr, Joh . Fried , Krassts :!

Schnaitheim . Hr. Wolsg. Eberhard Bauder ,

Steinheim . Hr . " Johann Cunrad Bohner ;

Weiler Werklingen : Hr. Eberhard Behr .

Zang . Hr , Joh . Jacob Gauß ,

FYußtgehende Förster .

Dettingen und Zürben . Hr. Chr . 2udw . Schweinle.
Zeytnechte .

Aspach . Hr. Johannes Lindel .

Sleinbeim . Hr . Thomas ' Baß .

Ochsenbertgg. . Hr. Joh . Wilhelm Christ , Hammer ,

Zermarintgen . Zugl . Holzwart allda und . zu

Sontheim . Hr . Johann Melchior Pfau .

' Walödstreifer in der

Aspacher Zuth , obiger Förster Binder .

Sleinbeimer , obiger Beyknecht Findel zu Aspach .

„Zeubacher , obiger Förster Stüber in Rüpfend .

Jrrmanneweiler „ Johannes Mayer, ; im Wald wöhnend ;

Lartheimer , Martin Bihr allda .

Ober Rochemer , Johannes Späth .

Schnaitheimer , Johannes Hammeley.

Zantzer Zuth , Andreas Baß .

Kirchheim unter Teck .

Oberforstmeister .

Herx Cammerherr Ludwig Heinrich von Gäieberg .
&orst /
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Forstscribent , Hr. Fried . Wilhelm Grub ,

Sorstofficianten .

Zofjätzer und R , Förster zu Frickenhausen ,

Herr. Johann Heinrich Zalser .

Reisige Förster ?

Zeuren . Hr , Johann Friedrich Mayer .

Zeztgenrieth . Hr . Johann Leonhard Alber , zugleich
Förster über die Schlatterhuth .

Denkendorf . Hr . Johann Georg Lauser , zugleich
Klosterswaldknecht .

Dettintzen . Hr. Johann Georg Schmid ,

Grafenbertt . Hr , Christian Hausmann .

Lleidlingen . Hr . Johann Heinrich Mayer .

Oberensintzen . Hr. Ernst Friedrich Pfizenmayer .

Schlierbach . - Hr. Johann Christian Hofmann .

Schopfloch . Hr . Johann Caspar Ehmann ,

Wellingen , Hr . Frey .

Zell unter Eichelberg , Hr. Johann Georg Rieker ,
zugleich Waldknecht in der Gruibinger Zuth , cum

filio , Carl Wilhelm RNiecker .

FSußttehende Förster .

Bissingen . Hr . Johann Adam Daumüller , cum

flio , gleiches Namens ,

Eschenbach . Förster und Kloster Adelbertzischer
Holzwarth , Georg Adam Schwarzmann .

L7euffen . Hr . Christoph Nestel .

Ohmden . Hr. Friedrich Schnif .
N, Forstarchiv , V. Band , 9 YDeil -
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Sußgehende
;

Sörster:
Weilheim . Hr . Heinrich : »„Hiller.
Beyknecht in der Rirchheimer und Dettinger

„ uth , Eberhard Füdwig Vollmar ; + “

Ruchheim . Bl . Waldknecht , Johann. Ftiebrich 4

Canntner .

; Leonberg. -

- Oberforstmeister, 1544

Herr. Kammerherr , Julius. Friedrich von füzow, |

Forstrenovator. Herr Kornbek:
Forstscribent. Herr Gerold.

Sorstofficiganten ,

Oberförster :

Görlinger Suth. . Hear FriedrichBan SE
py Reisige Förster.

/

Bothnanter Zuth . Hr. Johänn Melchior euter;
-

Hofjäger : .

Bruderbauser . Hr. Joh. Bleßing, Hofjäger.
Detzerlocher , Hr ; Zaiser . )

Klringer ist mit: der MMagstätter combinirt, 2-2;
7»

Feuerbacher . Hr. Eißler, ,

|

Hr . Sberh. Ludwig. Klinger ; Schlottwieseninspeetors EN

„ Zeimerdinger . Hr . Joh . "Christoph Haäusler;

Zeimsheimer . Hr . Johann Hausmann .

Maustätrer . Hr. „ Hammer ,
Mön .
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. “Reisicze Förster .

Ütvnsheimer . ' Hr . Leonhard Hahn .

Ruthesheimer . Hr . Georg Balthas Bolay .

Sillenbucher ; Hr! Joham . Conrad - Gutbrod .

Simozheimer Huth : Hr . Johann Schulz , zugleich :
der "=gerrenalb . „Pfleg ; t ) 7erklingen Waldfnecht ,
zu Lreubenüstett wohnhaft .

'

Kußtgebende Forster .

Ruither . Hr . Johann Daniel Bozenhard :

KSasanenimeister .

Hr . Hofmann , „im Fasanengarten bey Weil im Dorf .
Hr, Wibbekink , im Fasanengarten bey Echterdingen .

Zeyknechte .

Der Heimerdintzer . Herr Thomas Schwarz in

Enzweibingen . ;

Uiönsheimer Zuth , Hr . Bolay , R . F. zu Ru -
tbesbein .

Wurmberger Suth . Sr . Johann Georg“ Reuter ,
Erlenmayer , Adj .

Zaunknechte . Keim , auf der Solitude . Röer , zu
Flacht . Fing , auf der Schlottwiesen .

4 Ludwigsburg ,

Oberforstmeister .

Herr Kammerjunker von Liebenstein.
Sorstscribent . Hr. J ; Christ . Eb . Wilh , Paulus .

2 2 Sorst -
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Sorstofficianten ,

Zofjätzer. Hr. Friedr , Bauer , in Ludwitsburg, |

Reisitze Förster in der

Ettloesheimer Suth . Hr. L2ohs.

Intgersheimer . Hr . Jacob Ludwig Hubbauer .

. Gebhegbereuter .

Hr. Joh . Fried . Lauer , in WMöglingen,, cum Az .

Jacob Friedrich Lauer .
;

Hr . Georg David Gottschick , in Etzlosheim .
Hr . Carl Probst , in Ludwigsburg ,

Beyknecht zu Gröningen , Johann Nicolaus Grö «

ninger .
.

WWaldknecht . Jac . Fried. Krauder , in Oßweil,

NReuenbürg .

Vicelandjätger -und Oberforstmeister allda , zu

Wildbad und Liebenzell . Hr. Kammerherr , Chri -

stian von Hunosldstein, Ritter vom Pfälzischen 40 -

Wwenorden . ;

Sorstscribent . Hr. Fried , Immanuel Groß»

Forstrenovator . Hr . Kornbe .

Forstofficianten ,

Oberförster ,

Herr Johann Georg Erlenmayer , zu Schönber ,

Reisieze Förster . ;

Calmbach . Hr. Fried , Sigmund Lottenburger.
Sof
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Zofstätt . Hr. Johann Georg Luz,

Landgenbrand . Hr. Philipp Heinrich Schöll .

Liebenzell . Hr . Carl Adolph Dörnacher .

Lreislach . . Hr . Georg Philipp Luz.

Rotenbach . Hr. Johann Georg Merkle , zu Z&-
velsiein .

Schönberg . S . oben .

Schwann . Hr , Philipp Friedrich Vischer . .

Sprollenhauß . Hr . Ludwig Fried . Ferd . Hummel ,
im Enzklösterle .

Wildbad . Hr . Benzinger .

Neuenstadt am Kocher.

Oberforstmeister .

Herr Kammerjunker , Friedrich Casimir von Gemmingen
zu JRochersteinsfeld, .

Forstscribent , Hr . Ludwig August Fischer «

Sorstofficianten .

Oberförster .

Hr. Joh . -Wolfgang Renner , zu L7euenstadt .

Hofjäger » ' Hr. Joh . Ernst Uhl, zu Srettenfels «

Reisige Förster .

Börinttsweiler . Suth , Herr Philipp Renner , zu

Mönchoberg. ? . .

Diembacher. Hr. Georg Christoph - Benzinger , zu
- Waldbach .

Rresbacher . Hr. Marx
Binder; Hofjäger wGocsen,
O3
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Reisicze Förster .

Läampoldehauser Zuth . Hr . Heinrich Friedrich
Mändle allda ,

Treuenstädter . | Hr. Oberförster Renner .

Roigzheimer, “ Hr. “ Wendel Greiner .

Weinspergger . Hr . Johannes Uhl, Hofjäger .
'

Kußtgehende Förster,
Widdern . Hr , Joh . Caspar Burk daselbst .

Forstbeyknecht . Joh . Fried . Bresemer ,zu[ Veinsperty .

Zörintgsweiler Zuth , Alt Fürstenhütrte , Daniel

Fried , Schelling .

Waldknechte,

Kloster Lichtensternischer Hasan auf: dem Greut -

hof , Philipp Wilhelm , zu Waldbach .
Dien RE HZuth. Conrad, Staigmann , zu Schep -

pach .
)

Reichenberg , ein 'S<loß . -

Oberforstmeister allda , und zu Schmidelfeld ,
Herr Kammerherr , Johann Christoph Ehrenreich von

Moöoltke .

Forstscribent . Hr . Christian Fried . Klemm ,

Forstrenovator . -'Hr . Joh . Wilhelm Marz .

Sorstofficianten .

Oberförster , vacat .

Rlein Aspach « Hr. Carl Ferdinand Hofmann , rei

siger“ Förster : allda und zugleich Beyknecht ,
ELber -
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PEberspert , mit der Weißacher combinirf ,

Gronau . “ Hr. Johann Georg Barth , reisiger Forst -
und zugleich Beyknecht zu Preverst .

Hochberg . Hr . Joh : Georg Ohmaiß, - Hr. Johann
Christ , Kemmler, - Adj . ;

Rorb . Hr. Fr . Hensinger , R . F. zu Winnenden .
Magn . Bernh . Bauer , Beyknecht zu Oppelspohn .

„Liebenstein . Hr . Conrad Friedrich Binder , ' reisiger
Förster zu Raltenwestheim . |

. Mundelsheim . Hr . Johann Heinrich Hartmann ,
reisiger Förster dieser und der XWWinzerhauser Zuth .

WMurrhardter Forst . Hr . Josua Albrecht Fehleisen ,
Forstverwalter .

%

Matthes Sprandel , "Beyknecht .

Reichenberg . Hr. Johann Ludwig Teichmann , rei -

„ «siger Förster , „4709

Beyknecht . Waldgänger , Dan . Trefz .

Ruderspertt . . . Hr. . . Andra Friedr . » Müller , reisiger
Förster .

'

Johann Fried . Bauer , ( Beyknecht .

Schönthaler Zuth . Hr . Christian Wilhelm Pfizen «
mayer zu Rirchbert .

Weissach . Hr . Carl . Friedrich Hordt,*reisiger Förster
zu Unter Weissach ,

Johannes Weiß , Beyknecht zu Zeutensbach .
Johann Conrad Bayer , Beyknecht. zu Steinbach .
Westheim , diese Huth . ist . . mit der Forstverwaltung

Murrhard combinitt .

Winterbach . Hr . Johann Simon Benneder , R «

Förster mit eitier “ combinirten Beyknechtsstelle .

Q4 Bey ?
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Beyknecht zu Zuch. Joh . Christoph Mäulen .

xOinzerhausen , mit der Ulundelsheimer combinirt .

xOolfsölden , R . Förster , Hr . Ludwig Mäulen ,

Schmiedelfelder Forstofficianten .

Oberförster . Hr. J + Schott , zu Schmiedelfeld .

Sorstknecht . Joh . Friedrich Barch , zu Sulzbach
am Roder .

Schorndorf . | |
Oberforstmeister auf dem Entzelbert .

Herr Kammerherr , Friedrich August Graf von Urfüll

Gyllenband« Er

Sorstscribent , Hr . David Heuchelin , zugleich Leib-

vogt .

FSorstofficianten . D|

Hr. Ludwig Schwarz , in Plochintzen .

Reisitte Förster zu

Auerbach . Hr. Johann Georg Kerler .

Hr . Jacob Friedrich Kerler , Adj .

Christ . Müller , Beykneht .

Bayere >, Hr . Fried . Hein. Mayer , zu Eberspach .

GEE zu Weiler und Binder zu Eberspach, - Bey -

nedyte .

KEntzelbertg, Hr. Eberhard Ludwig Häberlen,
Carl Jenisch, Beyknecht -Franz Carl Jenisch , Beyknech

Göp -
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Reisige Zörster zu

Göppingen . „Hr. Philipp Albre <t Banzhaf zu
Zui1dsholz .

Fausser , Tr . utle , Beyknechte ,

Hardt . Hr . Johann Friedrich Marz , Burgvogt auf
dem Schloß Wirtembertt .

ZeyFnechte , Raiser zu Zeznach und Zerwe zu
Fellbach .

zZobenstauffen . Hr . Philipp Ulrich Mayer , Resign .

Wirklicher Sörster . Johann Caspar . Mayer .
Frievrich Kayser , Beyknecht .

Lorc <. Hr . Johann Conrad Kutteroff .

Johann Wilhelm Kerler , Beyfnecht .

Plochintten . Hr. Johann Ludwig Schwarz .
Hr . Johann Ulrich Schwarz , Adj .

Jacob Steinmez , Beyknecht ,

Plüderhaussen . Hr . Jacob . Gunzert ,

Zeyknecht . Johann Christoph Treutle .

Ruderspertt . Hr . Joh . Michael Frey .

Strümpfelbach . Hr . Johann Fried . Marz , Resign .

Wirklicher Sörster , der Sohn gleiches Namens ,

Johann Gottlieb Kayser , Beyknecht ,

Thomashard . Gottlieb Binder , zu Reichenbach ,
zugleich Kellerey Leelling - Probst . Waldin -

spector .

„Jacob. Steinmez zu Zaltmannsweiler , Beyknecht ,
XVelzheim . Hr . Jacob Ulrih Shum .

Joh , Georg . Füchtner , Beyknecht und Forststreifer.

25 Strom ?
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2

«Stromberg . " »

| Oberforstmeister ,

Herr Kammerherr , Carl FI von SeFendorf zu

: Sreudenthal wohnhaft.

Sorftsceibent . Hr. Fried . Conrad Siebold ,

FSorstofficianten , '

ng Oberförster. |

Hr, Philipp"Friedrich Kerle, sf. ' Sternenf.Zuth.
""Reisiexe Förster zu

Cleebronn . Hr. Georg Adam Schoch.
Ensingen . Hr . Johann ("Gottlieb Faber . &

Zäfnerhaßlach . Hr. Johann Friedrich Leo :
Rirpbach . Hr. Johann Heinrich Kerler.

4
Aah

Rleinttartach . Hr. Johann WithelmBender,
Lienzintzen , Hr. Philipp Abraham Sindlinger, „Wile

gleich Maulb . Kl , Waldfneht .
7

Löchttau : Hr. Johann Balthasar ' Gutseel.""
Hr. “ Johann Georg Meisch, "Adj?"

179% MMOs

Oelbronn , Hr; Johann Matthäus Aber 7

en au
149 Friedrich“ Ade, Adj. auf“die „Walbkn.

ub . T

Sersheim. Hr. Ernst Friedrich Gärtner .

Sternenfels , Hr . Oberförster Kerler, zugleich" „Zer
renalb , Kl Waldinspector "zu Dertingen . +

Adj “ auf bie : Försters " und Waldinsp . Huth ; Hr - Carl
Wilhelm Redwiz . “

vlweiin ] 7
ei ?
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„Reisitge - FSörster zu ,

Zaberfeld . Hr. Joh . Friedrich Gohl, Kammerschrei «
bereyjäger,

6 0 ?

Sußtgehende Förster ,

Zsnnittheimer . Hr . Franz Joseph Gerster .

Sreudenthal . Hr . Jonathan Friedrich Krauch , Kam -

merichreibereyjäger: '

Gochsheim . , Hr . Johann Gottlieb Uhl, Kammer « -

schreibereyjäger : |

Großtgarrach . Hr . Georg Friedrich " Buchwald :

Kirebach . ? Hr . „Wilhelm; Friedrich Mexl, ; mit . , <Zes-
sendarmstadt gemeinschaftlich .

|

t ) iüblbausen . an der Enz . Hr : Joh . Mich , Bug ,
Kammerschreibereyjäger .

X7ordheimer »zuth . Hr . Christ . Friedrich Beyerlen .

Liußbaumer Forstbeyknecht . Hr . Bernhard Tubach ,

zugleich =Zerrenalb . Kl . Waldknecht .

Mäulbronnische Kloster ?YValdknechte“

LHommersheimer Zuth . Boley .

Maulbronner . Hr. Joh . Christ . Wilhelm Georgli ,
zugleich Forstbeyknecht in der ) Lienzintger , Oel »

bronner und Sternenfelser Zuth .

Fußtzehende Zörster ,

Schüzinter . Hr : Johänn “Georg Romig , zugleich
Forstbeyknecht in der Lienzinger , Ensinteter , Säf -
nerhaßlacheryund »Sternenfelser : Zurh :

Rechents -
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Fußgehende Förster ,

Rechentshofer Rl . Waidknecht . Eberhard Ludwig
Gärtner zu ZHohenhaßlach .

Zerrenglbischer Rl . Waldknecht. Michael Schoß»
berger zu Zohbentlintggen .

Tübingen.

Oberforstmeister ,

Hr . Cammerherr, August Wilhelm von Zipf zu Wal

denbuch wohnhaft ,

Sorsiscribent . Hr. Karl Christian Gbypf
Sorstofficianten .

j Reisicge Förster .

Einsiedel . Hr. Hofmeister Philipp Heinrich Sc<il -
lermann « .

Bebenhausen . “Hr. Johann Nicolaus Saub, -Gast-
meister und Klosterjäger,.

Derendingen. Hr, Ludwig Friedrich Vischer .

Endrintzen , Hr. Christoph Friedrich Kemmler .

Gönningen . Hr, Siegfried Heinrich Zahn,

Zattello ev. n Friedrich Marz . Beben -
19008 M Jun auf Rose > und ZHoben-
Endrintgen .

Hr. Fried . Wilh . Marz , reisiger Förster .

Zil
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Reisitze Förster .

Sildrizhausen . Hr. Carl Magnus Gauß .

Jettenburg . Hr . Johann Georg Oberrenter,

&Mönc<hsberg . Hr . Georg Peter Schlette , Klepper »
fnecht zu Kayb wohnhaft .

Mößingen , Hr . Friedrich Gottlieb Gauß .

Offtrerdingen , Hr. Johann Bernh . Schäfer .

Pfallingen . Hr . Christoph: Heinrich Hauser , zum

Theil mit Urach .

Plattenhardt . Hr. Joh . Friedrich Schum , Hofjägre «

Waldenbuch . Hr. Ernst Wanner ,

Walddorf . Hr . Ernst Friedrich Koch.

Weyl im Schönbuch . He. Chr. Gottl , Binder .

Sußtgehende und Unterförstere .

Altdorf . Hr . Johann Friedrich Häußler ,

Zodelshausen . Hr. Wenz ,

Breitenholz . Hr . Friedrich Frid .

Dettenhausen . Hr. Ernst Nirolaus Mehl .

Zaßlach . Hr. Johann Andreas Gamerdinger .

r7eubauß , Hr . Ernst Bauer .

Steinenbronn . Hr . Johann Burkhard Wislezit ,

Zeyknechte .
Altenburt , Eberhard Ludwig Christoph m : ön -
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„Beyknechte. -

Gönninten . " Johann " Martin Kemmler ...
Zatgelloch . Johannes Reuter, Gaißhalden,Sizu Bebenhausen ,

Pfullingen . Johann Christoph
Spizig: '

Schlaitdorf . Philipp Gauß .

Zerrschaftl . . »50lzverwalter . . ; Er 5 Martin
abg

7-60 zu ENE E.

-
Urach. -

Ky

OberforstmeistergÜda GERE Hy-Kam»
merherr , Christ. Ludwig von Schaumberg. AE

Forstscribenr , Hr.„Jöhann Christop 'Kreuser, a

' "Sorstofficianren, . Mes |

Reisige Förster zu 7047

Urach . Hr. Johann Georg Stoß ." 7

Joh . Rau , Beyknecht und „Streifer , "' “ EEN

Balingen. Hr . Adolph, HeinrichBernritter . uit

Gechingen . Hr. Christoph Heinrich Groß. . ,
Grabensterren . Hr. Joh. Thomas aal . 35

Hr . Rudolph Jacob Romidy, Adj. ARE NE

Grafenec>. Ds Eryst Friedrich,Koth,„auh 'Burgo
vogt .

Sude ;ua Iehanies 456 0 4 ;
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Hofjägerey , im Jahre 1797 . 255

Justingen und Theurinttshofen : “ Hr. Johann Carl
Vollmar .

Kleinengstingen . Hr . Christoph Ludwig Rau ,
Lichtenstein . Hr . Christoph Rettich ,

Miantgolsheim . Hr. Johannes Bauder .

Mözintgen . Hr . Johann Michael Besserer ,
Lundingen , Jeremias Heyd .

Pfullingen . S . Tübinger Fors ?.
Rauen St . Johannes , Hr. Johann Georg Sattler ,

Beyknecht und . Streifer , Michael . Schmauder zu
Glems .

Reisige Sörster zu

Steußlingen , Hr . Gottlieb , Haupt zu Ehnahofen.
Wittlingen . Hr . Johann Häring .

Zainingen , Hr. Friedrich Philipp Nestel allda ,

Yußtgehende FSörster der

Ebningger Suth . Hr . Joh . Christian Clauß zu
Sondelfinggen wohnend .

Lreufer . Hr . Christoph Nestel .

Oberhauser Zuth . Hr . Wilhelm Binder ,

Zwiefalter Forstofficianten .

Erpfingen , Hr . Johann Ulrich Taigel , reisiger Förster ,
Rettenac >er . Hr . Johann Friedrich ' Ampfer«

Mögerkingen . Immanuel Gauß ,

Steinhülben . Heinrich Gumper , reisiger Förster ,

37



256 : 3275 Anbau der

37 . Ankündigung, die Beförderung . des

Anbaues der unächten Acacie im Nürnber -
gischen Gebiet betreffend , von der Gesellschaft

zurBeförderung dervaterländischen Industrie,
zu Nürnberg 1798 .

8 hat die am Ende unferzeichnete Gesellschaft unter

-“ dem 6 Jun . 1796 eine Anweisung zur Acacien -

Saatim Druc herausgegeben und darin bekannt gemacht :

daß derjenige Nürnbergische Landmann ober Gärtner

eine Belohnung von 25 fl. erhalten soll , welcher

im Frühjahr 1797 Acaciensaamen aussäet , densel -

ben nach der Vorschrift behandelt , und davon im

May 1798 die mehresten Stämme aufgezogen

haben wird . Diejenigen beyden Landleute oder

Gärtner hingegen , welche nach diesem die mehre -

sten Stämmchen von diesem Alrer ausweisen können ,

davon soll der erste 12 fl der andere aber 9 fl,

erhalten .

Um nun im Monath May diese drey Preise aus -

theilen zu fönnen , haben alle diejenigen Z2andleute und ,

Gärtner , welche sich bemüht haben werden , einen von

diesen Preisen zu erhalten , von dato an täglich , und

spätestens bis zum 8ten May dieses Jahrs ; bey dem

Gesellschaftsmitglied Herrn Johann Carl Sigmund Kief-
haber im Clarenamte allhier , sich. zu melden , und die

entfernten Landleute von ihrer Amtsherrschaft oder dem

ihnen zunächst gelegenen Ortsgeistlichen beglaubte Zeug »

nisse über die Richtigkeit der von ihnen anzugebenden

Stämmezahl beyzubringen , damit im gedachten Maheey
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' unächten Acacie . 257

bey der öffentlichen Gesellschaft diejenigen bekannt gemacht
werden können , welchen die Preise zukommen , und da «

bey ailer Betrug und Unterschleif sorgfältig vermieden ,
und feiner vor dem andern ohne Schuld der Gesellschaft
vervortheilt werde ,

;

Es werden daher so wohl das Wohllöbliche Land -

pflegamt , als . auch sämmtliche . 2öbliche Nürnbergische
Pflegämter und Eigenherrschaften , nicht minder sämmt »
li <e Herren Geistliche auf dem Lande ergebenst ersucht ,
gegenwärtige Unfündigung möglichst verbreiten zu helfen ,
und ihren Unterthanen und Gemeindegliedern um so mehr
zur Wissenschaft zu bringen , als hiedur < die Gesellschaft
zugleich ferner befannt macht ,

daß derjenige Nürnbergische Landmann oder Gärtner ,
welcher , nath jener Anweisung , wovon noch meh -
rere Exemplare bey der Gesellschaft unentgeldlich
zu haben sind, im Frühjahre 1799 Acaciensaamen

aussäen und im May 1801 , die meisten Stämme

<Oen davon aufzeigen wird , wieder die Belohnung
von 25 | l . , die zwey zunächstfolgenden aber , der

eine 12 fi. und der andere 9 fl . , so wie derjenige ,
welcher von dato an in zwey Jahren und also im

May des Jahrs 1800 die mehresten verpflanz -
zen Stämme , er mag sie selbst aus Saamen

gezogen ! ober gefauft und dann verseßt haben ,
es sey als Allee , oder als Waldschlag , wird

aufweisen können , wovon jedoch die Anzahl nicht
unter 500 seyn darf , eine Belohnung von 30 fl, er -

Halten soll,

Je gewisser die Gesellschaft überzeugt ist, daß nur

allein auf diese Art der Nuten erreicht werden kann , den

N , Forstarhiv , V. Band » . R sie



258 28 . Ertrag eines ' Acacienwäldchens

sie beabsichtigt desto zuver! äßiger höft sie auch, daß recht

viele Gärtner und Landleute sich bestreben werden , "dazu

mitzuwi : ken, daß diese so nugbare Hoölzärt in balden ims

mer mehr- gewonnen werde ;

y

Nürnberg , den 26 März 3798 »

Die Gesellschaft zur Beförderung
*

vaterländischer Jndustrie ,
'

28. Ertrag eines Acacienwäldchens im

Zweybrüdischen .

TD es nocr immer einige Wenige glebt, die, ohne

die mindeste sorstgerechte Erfahrung zu haben, über

ven . Acacienbaum aburtheilen , und ihm seine übrigens

entschiedene unwidersprechliche Vorzüge durch allerhand

falsche Vorspiegelung absprechen wollen : so will im<, um

diesen unnöthigen Screibereyen ein Ende zu machen ,

das Nesultat der Fällung eines mit Birken stark vermische

ten Acacienwäld <hens vorläufig befannt machen , die der

Herzogliche Pfalz » Zwoybrückische Staats - und Conserenz «-

Minister , auch vandoberjägermeister , Freyherr von Esebe >

Ercellenz , im Monat März 1798 hat vornehmen lassen.

Das Wäldchen lag in einer rauhen großen Wald«-
gegend , vier Stund von Zweybrüdeun entfernt , war drey

Morgen groß , vor zwölf Jahren , und wegen Mangel an

Acacienbäumen , mit Birken vermischt angepflanzt wor =

den . Es waren wenigstens sechs Theil Birken und ein

Theil Acacienstämme . Nach deim Ausdrucke “ des Herrn

vön Esebec > Eycellenz ,der ein gelernter Forsimarin M
; i



im Zweybrückischett - 259

ist devWuchs der Birken mit jenen der Acaefen garnicht zu
vergleichen . Diese drey Morgen gaben an Scheit - und

ganz grobem Prügelholze “ innerhalb zwölf "Jähren fünf
und vierzig - undein halbes Klafter Holz , das Klafter sechs
Schuh lang , vier Schuh ho <, und vier Schuh Scheit=
länge ; gerechnet. , Hiebey wurde nicht. in . Anschlag : ge -
bracht 1) das geringere Prügelholz , das zu Bohnenstecken "
nd . gl . aufgearbeitet ward , 2 ) die Wellen oder Rei - '

sig. Denn blieben auch .3) acht schöne . Acacienbäume

zu Saamen stehen , und ' 4) wurde mehreres Acacienholz
zu Wagnerarbeit rückgehalten . 4

Herr vont Wizleben „rechnet aufzeinen . Morgen
Buchwald , streng gerechnet , innerhalb hundert Jahren ,
den sämtlichen Holzertrag zusammen addirt , auf ' 6o +
Klaster ; Herr Hartig ' aber auf einem musterhaften Orte
in 1 . 20 Jahren 65 Klafter 3; in mittelmäsigen - Gebirgs «
forsten , und nicht : allzuschlechtem Boden 34 . Klaster ,
Wenn man also von einem Morgen Buchwald den hut
dertjährigen Ertrag vom besten zu 60 , vom geringsten
aber zu 30 Klaster annimmt : so hat " man diesen “ Ex»
trag ehender zu hoch , als zu gering tapirt . Hier ertrug
ein Morgen Acacienwald mit den geringfügigen
Birken stark vermischt, “ innerhalb zwölf Jahren 1 5 Klaf -
ter ; folglich würde er in 96 Jahren “ allerwenig -
stens 120 Klafter abgeworfen haben , weil die Wurzel «
Sprößlinge die Anzahl der Acacienbäume "bey - jedem
Hiebe vermehrt , und die Birken vermindert hätte . Welche
Summe des Ertrages würde es erst gewesen. seyn, wenn

diese drey Morgen ganz ällein mit Acacten wären bestellt
gewesen ? Das Weitere wird man in dem 1ten Stücke
des vierten Bande3 der Zeitschrift : Unächter Acäcienbaum
finden . Mannheim , den 14 May 1798

S. C,; Medicus . .

R 2 39 .
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260 39 . Oberamtleute' des Waldes |

L. '' 2.5.

39 . Namen der Herren Oberamtleute . des

Waldes St . Laurentii , und Oberrichter des

Kait . befreyten Forst - und Zeidelgerichts zu

Nürnberg , vom Jahre 1289 an bis jezt .

Anno,
:

Herr Otto Forstmeister .1289 -

1321 .

4354

1304 .

1372 »

1397 *

I393 +

1400

1402 +

1404 +

1407 »

1424 .

1427 :

1441 +

3448 +

1457 *

1458 »

1471 +

1470 +

1487
'

1489 :

1502 +

WEM

BEIDEM

TSH

ER

„ = Seysried Koler -

Ekenbrecht Koler .

Otto Forstmeister -

Franz Forstmeister -

Franz Schopper .

Berthold Behaim .

Hainz v . Hutten ,
Bartholomäus Groland .

Friz Behaim .

Fabian . Haller . +

Hannß Weigel.
Hermann Groß .

Friz Waldstromer »

Paulus Stromer -

fuüdwig Pfinzing .

Stephan . Haller -

inhard Groland »

Hieronimus Rummel ,
Barthel Groland .

Stephan Tucher .

Barthel Sroland « T



St . Zaurentli zu Nürnberg, g51

Anno .

1507 . Herr Fabian Haller .

1516 . = = Veit Wolkensteiner .

I518 : = = Nicolaus Groland «

1524 . = Hannß Hübner .

1549 - = - Hieronimus Koler .

1551 . = = Martin Haller .

1570 - = = Christoph Tucher ,

1575 . == ' Hannß Jacob Haller .

1605 . ==. Paulus Harsdörfer . .

1616 . = = Albrecht Behaim .

1636 . = = Midael Imhof . |

T668 « = = Christoph Hieronimus Kreß .

1695 . = = Georg Burkhard Löffelholz .

1714 . ==> Lazarus Imhof .

1733 + = > Christoph Sigmund Fürer .

1754 . = = Johann Burkhard Volkamer .

17383 . = = Gottl . Christoph ' Kreß .

1784 . = Chr . Ad . Fr . Volkamer ,

= Johann Sigmund Haller «L795 *

ee

40 :2 a
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262 40 . Wildlieferung in ver GrafschaftErbach .

Fer een

M aue EI IDEEE END < < Zi 7

Summa 1122| 20| 41115192] 4| 21154 | | 352

40. Verzeichnißdes ' enigen Wildes , welchesim
Winter von 1783 bis 1784 in den Grafihaf -
ten Erbach - Erbach , und Erbach - Fürstengu,in

jedem Forste , und überhaupt eingeliefert
vn worden. itt . cb

Namen der
EIE 5 | Z | 2 Z

ZE u
|

E- x

Forsten . | | S | S | | = | S| S[ =| E8| | - S4“
| SD Ler Is 15 ISIS ES INO 1 ,

Erbacher . | | 10 - 1 1| 51 : 01 0,70j - 431 | . 20 ] x

Eulbacher . : 5 ) 2; 2| . 7) . 0111 ] . 0| ; 0| . 811.28].
Eschauer 9, 0 | : . 1 ]Ol O| 0,,0 | 18 || 191 .
Reichenberger | „5, „| 6 0211 6/70 91, " 431 *
Zellr “11 21 4 31 4) 8| 01 017501741 !
Hüttenthaler 117611" 2170 | 21- 017,0 | ==6| 1 . 414

Meossauer [ | rho „ 0 : 21 Pl9801 . . 31 | : : 47

Rehbacher « | „ oi 9 4 0| ,0 | 1 O ; O Kes] Z 9
N

Bullauer [41 91 8,121 4,371 01. 241 13,1 85
Eßaner

*
11016 )21 0166 01761 : 081 *

Falkengesäß 210 ] 3 . 0 51 0010 | 81|| 18 ] .

Gamelsbacher | | ki I I IH 5 210 S1 14

Schöltenbacher|| 2| x| 3| *| 2|
2| o| 9| | 29



41 . Schäden der Raubthlere in Finnland . 263

41 . Menge und Schaden der Raubthiere in

Finnland . ß

SLEm Sommer des Jahres 1797 sind in einem

a einzigen . Kirchspiele Finvlands durch wilde

Thiere umgefommen : :

80 . Pferde ;
63 ' Obhsen,

99 Kühe,
359 . Schaafe ,

T70 Ziegen und

100 Schweine .

( Aus der (mannheimer Zeitung . 1798 +
« Liv . 108 . S. . 517 +)

' 42 Formular zur Verleihung eines Vogel -
heerdes im Nürnbergischen .

(Eines Hoch - 86bl. und Hochweisen Magistrats der

Stadt Nürnberg , verordneter Amtmann des . Walds

Laurentii , hat vergönnet und verliehen zum kleinen Weide

werk ; einen Plaz bey ( den steinern : N- N- Stegen ) zu

Erbau - und Vergrününg eines (Krammetsvögel-(Finken-)
( Lerhen - ) Heerdes ,

NN : |

Burger zu jNürnberg, doch anderer Gestalt nicht,
; R “4 „danti ,



264 43 . Ertrag der Hacwaldungen 1e ,

dann nach Lauf und Jnnhalt der allbereit beschehenen

Verruffung , auch länger nicht , als bis - auf Eines

hochlöbl, Magistrats Wiederverbott , Geben unter

meinem des Amtmanns aufgedruckten Pettschaft , dei

25 . Julit Anno 17

43 . Ertrag der HaFwaldungen in der Graf -
schaft Erbach- Fürstenau :

| | jn Distrikt von 34 Morgen Ha >waldung im Ga «

||) . melsbacher Forst , welcher aus Haselstauden und

| Eichen bestand , und zu den beßten gehörte , brachte , da

3
er 16 Jahre stand , folgendes ein :

11h enHz = = = . 11. kü

an Rinden - - = 31 - =- 32 = =

an Rödergeld . - . - “ WI = 7

an Zehnten = = = 488 = - =

zusammen 798 fl . 50 kt .

„ly
]

N 44 ; Erfolg der auf die Ausrottung der Wölfe
|

| in Frankreich ausgesezten Prämien , im
|

|
Juli 1797 ,

Sy : einer festgeseßten Belohtung " für diejenigen ,

welche sic ) mit der Ausrottung der Wölfe abge -

ben - werven , sind 1524 Stü dieser Raubthiere erlegt
wore



45 . Hölzhreise im Mägazine zu Anweiler . 265

wörden . Die deswegen - versprochenen und nun zu lese

ftenden Belohnungen machen die Summe von 65,956
Livres aus .

( Aus der Mannheimer Zeituntt ,
1797 . Lit . 108 , S : 511 . )

A5. Holzpreise in dem Magazine zu Anweiler

im Zweybrücischen , vom Jahre 1782 .

Art des Holzes . | fl. ]fr . )

„abg das Klafter französi er =pufe g mf

Eichen , - - „ - 3/30

Gemischte Bengel (Rundholz) » 2 - - ] - - 2 | ZQ

Eichenlatten das “ 100 " - - „ „ 51

Kiefernlatten das 100 '-- - 5 | = =

Eichenbord , 1 zöllig 15 = 16 S9 böutshes
Maas lang - = y = - - 20

bis „ - - [] - » » I - - 24

Kühnenbord , das Stü > 12 , 15 , 20 . bis »- 1j ==| 24

Eichen - Rahmschenkel 14 , 1
5

bis 16 Schuß
;

lang , das Stüüf - , - - | 15

Kiefern -Rahmschenkel , das Stück IG bis „“ | = - | 12

Taubholz :
9 schußiges, das Stück » - D 9 »- | I - - | 45

(AE
HE: 4 ZEI a. R , - - | 30

2
« nika . anna | Tenn) - - „ [] - - | 20

317WEESEN . MegreEEE
LarbIET y [] [] » I - = ' 13

5 mme „ ke Gia [1] - „ | ) = | [OQO

5 " meme ane Darin 7 „ 8 »„j =- =] 8
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46 . Preis von Fichten - und' Tahnensaamen, 1267

46 , Käuflicher Fichten -und Tannensaamen
- - „ zu Flmenau .

25 % dem Apotheker Herrn Rublow in Jlmenau
! “ist “Fichtensagmen mit " Flügeln , und Tannen
sgamen ohne Flügel zu haben ; ersterer wird nach dem

"Arnstädter ' Getreidemaas zu 5 Rthlr . . und “ leßterer das

“ Pfund - zu 25 Ggr, , in Läubthaler zu x Nthlr . ,x 5 Ggr . ,
verfauft , ;

|
'

5704

47. Verzeichniß der Forsthuten des - Waldes
Sebaldi im Nürnbergischen .

I ) Erlensteger Hut .
2 ) Beringersdorffer Huk.
3) Crafftshöffer Hut .
4) Neunhöffer Hut .
5 ) Käswässerer Hut ,
6) Dormiter Hür :
7) Pufenhösser Hut ,
8) Tenneloher Hut .
9) Gscheidter Hut .
10 ) Gündersbühler Hut .

48 . Ertrag eines Forlenwäldhens im

Hohenlohischen .

= = = = = Vor ungefähr 4 Jahren erkaufte ich ein ,
aus 7 Morgen ( zu 160 [ ] Ruthen , die Ruthe kf r6

Gin »
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Rheinländischen “ Fuß ) bestehendes Forlwäldc <hen, welches

mir , als ich dasselbe hauen lies , 125 Klafter Holz , ohne

Prügel und Reisig , lieferte. = = Die Kloafter -ist bey

uns 6 Fuß hoch, eben ' so weit und 35 Juß tief , alles

nach Nürnberger Maas .

Ein Morgen dieses : Wäldchens wurde vor 32 Jah -

ren , zur Probe , auf Anordnung des Oehringer Mae

gistrats angesäet , und die übrigen "6 Morgen vor 25

„Jahren , .Der erste und 25 Jahre alte Morgen gab

schon geringes Bauholz und starke Röhrhölzer und die

Äbrigen gutes Brennholz , das durchaus spältig war . = =

Jst die unächte Akazie vermögend , in einem Zeitraume

von 25 Jahren auf einem Morgen Böden beynahe 18

„Klaster "Holz zu,liefern .===>
4,13343 94057

Sreyberr v , W. -



49 . Wölfe - in Churpfalz auf dem rechten
Rheinufer .

&Yn dem sehr interessanten Nevjahrsgeschenk für

X Forst - und Jagdliebhaber auf das Jahr 1799
des Herrn Regierungsrath von Wildungen . Seite

93 = = III findet man schäzbare Nachrichten von neuen

Wolfejagden sowol in Frankreich als in Deutschland .

In Frankreich sind, da sie sic) in den lezteren
Jahren auf eine furchtbare Wei " e vermehrt hatten , und

Schaafe , Rindvieh , Pferde , selbst Reisende auf den Land -

sirassen ihr Raub wurden , auf die Erlegung einer träch -

tigen Wölfin eine Prämie von 50 Livres , auf die ei -

nes jungen Wolfs eine von 20 und auf die eines alten ,

der erweißlich ) Menschen angefallen hatte , eine von 153

Livres gesezt worden , Veranlaßt durch diese Prämien
wurden in Frankreich im Jahre V . ( 1797 ) erlegt :

Wölfe , die Menschen angefallen hatten , 4 : 0

trächtige Wölfinnen 114 .

erwachsene Wölfe 1034 .
erwachsene Wölfinnen 202 .

junge Wölfe , so groß als Füchse 3479 .

Also in Allem * 5351.
An dieser Summe fehlen die noH nicht eingesendes-

ten Listen von x x Departements , so wie auch diejenigen
Wölfe , welche von solchen Leuten getödtet wurden , die

Feine Belohnung annahmen . Man kann also die Total -

Summe füglich auf 6000 Wölfe für das einzige Jahr
sezen ; und da man gewiß annehmen darf , daß jedes die »

fer Thiere im Durchschnitt jährlich 15 Schaafe verzehrte ,
so iäßt sich ermessen , von welcher Wichtigkeit diese Be »

rechnung ist .
) Bey
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Bey dieser so großen Anzahl “ von ' Wölfen in Franks .

reich; ist es also - nicht zu, verwur dern , daß durch die allge
meine Aufspürung derselben , auch manche nac Deutsch »

land , und selbst in sehr entfernte Gegenden gekommen
und glücklich erlegt sind ; und so beschreibt -denn nun Herr

Reg . Rath von Wildungen , am angezeigten Orte , fole

gende 3 neue Wolfsjagden aus Deutschland :
'

1) Im Färsil . Wirgenstein - Berlenburgischen vom

13 DC . 1797 3 der Wolf war männlichen Geschlechts ,

6 * Schuhe lang und . wog 75 Pfund .

2); Im Herzogthume Sachsen - Goths wurden zu An »

fange des Jahres 1798 3 bis 4 Wölfe gespürt , einer ans

geschossen , welcher aber wegen gänzlicgen Mangels an

Schnee nicht ausgemacht werden konnte ; am 4 Jänner

ward wieder ein sehr starker Wolf gespürt ; und in der

mondhellen Nacht vom aten auf den 5ten Jänner fieng
sich ein Wolf : im für Füchse - gelegten Tellereisen , wel »

< er nachgehends geschossen wurde , und 86 Pfund wog,
Y

und ebenfalls männlichen Geschlechts war ,

) Am 23 März 1798 wurde ' am Pfortenberte in der

Grafschaft Wernigerode am Harze eine “ Stunde

vom gräflichen Jagdhause , nicht weit vom Blocks

berge oder Brocken , ein männlicher Wolf geschossen ,

welcher fast 3 Fuß hoch, von der Spize des Rachens
bis ans Ende . der Lunte 5 Fuß 6 Zolle lang ogr , und

79 Pfund wog -

Zu diesen Beyspielen von Wolfsjagden in Deutsche

land kann ich nun noch eine gedoppelte aus unserer Nacho
barschaft von dem rechten Rheinufer beyfügen«

Schon länger als seit einem Jahre bemerkte man/in

hiesiger - Gegend, besonders in der Nähe von . Schwe ?

2zingen , Spuren von Wölsen und erhielt auch von Zeit
zu
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zu Zeit Nachrichten von dem Schaden derselben . Manche
glaubten . zwar, diese Wölfe möchten sich wol aus Schwa -
ben , wd man deren mehrere um diese Zeit erlegt hatte ,
hieher geflüchtet habenz aber man übergeugte sich bald

durch die an beyden Rheinufern bemerkten Spuren , daß
sie aus den neuen französischen Provinzen herüber ge -
kommen seyn, und über den Rhein herüber ezewech -
selt hätten . = =

In dem . gegen Ende des Novembers 1798 gefalle -
nen ziemlich starken Schnee spürte man im Schwezintger
Forst einen grossen . Wolf , machte die nöthigen Anstalten
gegen ihn und freisete ihn ein ; er wurde im Schwezinger
Forst angeschossen , und endlich in der Nähe von Wall -
dorf ( 2 Stunden von Heidelberg ) erlegt ,

Nachdem derselbe 4 Tage lang , so viel man bemer »
fen fonnte , keine Nahrung zu sich genommen hatte , wog
derselbe dom noch 75 Pfund und war ebenfalls männli -
<hen Geschlechts . "Wenige Tage zuvor , hat . derselbe Wolf
noc < jenseits des Rheins zu Speyer mehrere Schaafe
getödtet .

Etwan 3 bis 4 Monate zuvor ist in der Nähe von

Bruchsal ein weiblicher , erwachsener Wolf erlegt worden ,
von welchem ich aber bisher feine weiteren Nachrichten
erhalten habe .

Wenige Tage nach Erlegung des Schwezinger
Wolss spürte man nur 15 Standen von Zeidelberg , zu
Leimen , nicht sehr weit von voriger Gegend , ebenfalls
aufs neue Wölfe , deren man sich nun bey wieder eintre «
tendem Schnee gleichfalls zu bemeistern suchen wird ,
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treffend , V. 99 . den freyen
Verkauf der Baumrinden
und Häute betreffend , V-

*
312 . die Schonung der

auf ofen Landstrassen und

Chausfeen gepflanzten Bäu »

me betreffend , V. 123 - den

freyen Holzhandel zu Mann-

heim und in umliegenden

Ortschaften betreffend , V-

132 . das Bauholz aus ge -

nieinen Waldungen betref :
fend ; V. 137 +

D

Dänemare , ' dasiger Holz
mangel , IV . 268 .

Darmsradt , dasige Abstel -
lung verschiedener Unordnun -

gen in den Forsten , Ul .

149 . Verordnung der Jagd »
Heege - Seß - und Pryunft -
Zeiten , 11' . 188 :

Daucus carotta , HL 86 .

Deutschland , dasige Hokzar-

ten IV . 259 : 267 . auslän -
dische Holzarten , ' V. 188 .

- Schwämme , IV. “ - 254 .
Waldinsekten , V« 185 . kann
den Zukerahorn bauen , 11 .

73 + IV. 230 .

Devastation einer Waldung ,
Bericht darüber, IV . 36 .

Digestiv , das -wichtigsie ist
der Zucker, 111. 80 . ;

Diospyros lotus , 111. 84 .
Dollar , dessen Werth , 111. 62 . -

Donau - HVToor in Bayern ,
dessen Kultur - Goschichter
Ul . 229 .

E .

Bichelgärten , deren Anle «.

gung 111. 231 ,
Eicheitlauben im Hessischen

V. 125 . im Nürnbergischen ,
1 . 203 .

Eichen , 1V . x49 . deren An -
zucht ; II . 231 . 270 . Vo

93 . 96. 98 . deren jährli -
<er Zuwachs , V+ 20 : -

Eichenholz soll im Ansba -

<hischen bey . Todtensärgen
gespart werden , IV . 270 .
Mangel im Nordgau , 11 .

40 . Verschwendung imNord -

gau u . 400.
Eichenwaldungen in Rüß :

land, 1V. 2309 .
Eifenbaum , 's.' Taxbaum .
Biveiche , 1V . 152 .
Eisen 9 und Sammerwerke

im Nordgau verursachen
Holzmangel , 111, 4x .

Elate sylvestris , UI . 87 -

Erbach -Erbach und Er -
bach ?
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FSalterknechte , deren Pflichebach * Sürftenau , Ver :
-

zeichniß des dasigen Wil :
- des , V. 262 .

Erbach - Sürstenau , Ertrag
“ der dasigen HaFwaldungeny )

V. 264 .
Erdflohe , gegen dieselben die

unächte Akazie zu sichern,
1 . 112 .

Erfindungen , Beyträge zur

Geschichte derselben , 1V . 260 .

Erhobung des Fleis <genus :
jes durch die Wälder , V. 8x .

Exricae , "deren Kenntniß und

Abbildungen , V. 192 .
Erlen , 1V. 154 . deren Kul »
: tur ) UI. 240 . Saamenpreise/ ,

I1 ! . 314 . Saat , 1V . 93 . 98.

Eschen , 1V . 155 . deren Kul-

fur,I11 , 240 . Saamenpreise ,
111. 314 . Saat , 1V. 93 - 98 .

Eschenahorn , auf Zucker zu
benuzen, 111. 8x .

Espe , 1V . 137 .
Esthland , dauge Waldungen ,

1V . 2309 .
Eusserthaler Forst in Chur -

pfalz 1V . 63 .

I .

Sadeln in den Wald zu kra -

gen , ist im Nürnbergischen
verboten , V. 427 .

Sahren in den Wald nach
Stöcken und dürrem Ge :

sträuche im Nürnbergischen ,
1. V + 105 :

Sallen in - Gärten und Häu -
sern nach Haasen , Martern

oder Iltis . zu stellen ist, im

Hohenlohe : Neuensteinischen
verbyten ; V- 94 .

281

ten im Zweybrücfischen, 11 .

144 .
:

Seigen auf Zuer zu - benu -

zen ; IIL 88 .

Feidmeßkunsft , Anleitung dä -

zu, II . 229 , 230 . 231 .

232 . 233 + 236 . 238 - 1V .

256 ; 257 . 261 . 262 . VV.

183 . 184 . T86«+ 187 +
Seldvögel , 111. 235 . 241 .
Seueranmachen "in Wal-

dungen , ist im Zweybrückt -
schen verboten , 11 . 125 -

Fichten , IV . 114 . Raupeny
deren Kenntniß und Sc <as
den ) V- 183 . 185 . 187 -

Saamenpreise , 111. 3143

zu Ilmenau ; V. 267 . Säaty
IV . 74 . 115 .

Ficus carica , Ill . 88 .

Sinnland, ; SGaden der da -

sigen Raubthiere ; V. 263 .
Sische , 111. 237 . IV . 260 .

Steisch &enuß , dessen Erhö ;
hung durch die Wälder ; V.

8x .

Förster sollten eine hinlängliche
Besvldung haben ; 111. 9 . 42 ,
deren Pflichten in Churpfalz »
1V. 53 . im Zweybrüischeny
TIT. 143 - '

Sorle , s.
mwg 9Forstämter sollten mit sach-

kundigen Männern besezt
werden , 111 . 9 .

Forstbedienten haben im

Hannövrischen keine ' Geld-

einhebung : von Forstreve :
nüen , V. 100 .

|

wier fen V. T82 + 191 .

5 Sorfi -
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Sorfiebhemte ; 111: 274 .

Foriifrevel , deren Bestrafung
im Würtembergischen , V.

145 . 1 im Zweybrücischen )
VIN L17: . 1208

Sorfifrohnen ; . deren Ein :

s<ränfung im Wirtembergi -
schen; V. 143 .

Foörfigebrechen , V. 65. im

Nvrdgay , Il . x.

Sorftgebühren in Churpfalz ,
Dl . 162 . '

Forstgeräthe “ in Äbbildun -

gen und Beschreibungen ,
Wo 2372

Sorsftgerechtigkeiten im

Rordgau , 111 25 -

Siysigecht zu Nürnberg /
DEE 278

Sorsthuten im Nürnbergi -
schen " Wald Sebaldi - “ V-

267 .

Forstjournale , IV . 257 .
261 . V. 188 . 189 .

Sorfitalender , 11L; 235 »

2326. 239 - “IV. 49. 2: 260 .

261 . 262 . für Churpfalz -
IV . 49 . : V. 185 »

Sorsftitarten, ; IH . 234 - V+

T187?.

Sorftfatechismus , I11 . 239 .

Forsikunde - Societat zu

Waltershausen , 1 . 245 +

FSorfimann , der besorgte ; V«

T85 «
Forstpersonale in Nürnberg ,

1V: . 278 . inden sämtlichen
pfalz -baierschen Ländern ) ,

283 . ist . im Nordgäu / all :

zugroß , 11 : 34- / im Wire

tembergischeß , ' V- " 233

Forstrecht ; IV . 258 .
Sorstrepijere , deren Begehung

im Hannvvrifchen , V. « xx3 «

FSorftrügen,V - 385 .

Forstschrifiten , neue , 111,

227 . IV , 251 . Vo 38 %

Sorftunordnungen im
Darmsiädtischen , deren Ab -

stellung , 11 . 149 .

Forfiverordnungen , " 11 :

I35 . 235 . ' V. 93 » 99

100 . XI132. 118 . 120 . 123 :

424 . 125 + T27 . 130 . 135 “

I37 « 139 , I41 +/ 145 . 149 %

T88 .

FSotstwirthschaft im Nürn :

bergischen , Plan zu deren

Verbesserung , V- . 165 .
FSorsiwissenschaft , 1V « 2542

255 . 256 . V. 382 » ' 184 »

185 . I9L . 102 . 105 +

Srankreich , dasige Prämien
auf Wölfe , V! 264

FSranzösischeForstordnung für
die eroberten Länder zwischen
Rhein und Mosel , 111. 364 .

Fachs pälmätus , HTL. 85 . Fr

saccharinuss II ] . 85 .

G .

Gartenbalsamine aufZuer

zu benuzen , 1 . 83 .

Gartenzäune von Eichtt -

holz im Nordgaw , 1 . 40 .

Gebrechen der Wälder und
deren Abhülfe, V+ 65 . im

Nordgauy Ill . 1.

Gehalt der Förster sollte ver ?

niehrt werden , I11 , 9 -

Ge ?
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Gehäuübestimmung , V. ' 1x.

Eintheilung ; V5255 . Re <-
nungen ; "Vs" 50 .

Geisen , s.. Ziegen .
Gemeindewaldungen in

Chyrpfalz " V. : " 99 .

Gleditsia riacanrhos , IIT . 84 .

«Gorge : vouge , IV ; 145 .

Gotha , dasige Wolfsjägd ,
V. 269 .

Grafen in den jungen Schlä -
gen ist im Zweybrücfischen
verboten , B ' 123 ,

H.

ZäFwäaldungen in. Chur :
pfalsy 1V3 82 . 84 . 88 . 90 .
deren Ertrag in " ' der Graf :
schaft *Erbach Fürstenau; V.

264 .

Zägundg der Forsten , 1V. gr .

Zängspinnen ; ' als Wetter -
propheten , V. . 230 .

Hagebuche , s. Weißbuche .
- Sämmerwerke im Nordgau

verursachen Holzmangel , Il1 .

41 . ;
Zännover , dasige Forstver -

ordnungen , V. 100 , 113 .

124 . IZ1 . Waldmaas , 10 .
6201 .

Zarz, - dasige Torsverkohlung
in Oefen , IV . 265 .

Zaselnuß , deren Ertrag an

Früchten , V, 77 -

Zasenfallen sind im Hohen -
!

lohe - ' Neuensteinischem verbd :

.. fen ; V. : 944

Heegezeit imDavmsiäbtissheny
III , 388 .

283

Zeerde zum Torsbrand , 11

275 .

Zeiden , deren Kenntniß und

. “Adbbildungen ; V. 192 .

Zeiderupfen im Zweybrücki-
schen; Ml . 123 .

Feracleun angustifolium , II ,

892. H. panaces , Ill . 82 .

H« sphondylium , I11, ' 82 .

Zerrschaftliche Waldungen
in Churpjalz , 111. 162 .

Zesen - Cässel ; . dasige Ver -

ordnung wegen . der Mast
und Mastschlüsse , V+ x02 .

x18 . wegen der Mastbe -

sichtigung und verstatteten
Eckerleseus , ' V. 125 -

Zi >erepynußbaum ausZurer
zu benuzen , 111. 87 .

Zitsch , U1. ' 267. 1 269 .

Zofjägerey im ' Wirtember -

ischen » V- 233 »

Zoöfkammerforstamt in

Churpfalz ; dessen Einrich -

tung , WW. 205 . ' 286 :

Zobhenfelden, : dasiger Torf ,
IV . 234 +

Zohenheint , - Abbildungen
davon , IV . 258 . 261 .

Zohenlohe , Ertrag eines da -

figen Forlenwäldhens , V-

2567.
Zobenlohe - ' ' Leeuenstein ,

dasige Forst - =und' ' Waldord -

nung , V- . 93
Zollunderbeerwein .zu- be-

feiteny IV . 2509 .

Det dasiger Holzmaugel ,
. 189 .

ZolzäbFaben aus gemeinen
WaldüngenmChurpf - V: 99 .

Holz ?



284

Zolzarten ; "im natürlichen
Proben sind zu Kauf- zu

€“ Haben , IV . 26x . 273 + in
Abbildungen , 111 . 272 . 273 +
Anpflanzung -vortheilhafter,
V. 187 . ausländische in

„' Deutschland ) Va: 34882

Holzdieberey wird .durc<ß
den freyen Holzhandel . der

Unterthanen begünstiget ; 111.

15 .

: Solzeinfuhr nach Nürnberg,
V. 435 . 4

Zolzen jim Nürnbergischen /
INN. 241 . ' 220 + Vs 1120 .

1397 ; b
Zolzfällung im Darmstädti -

schen; IL 150 , im: Zwey-
brücfischen I . x2x .

Zoizfahren ) im Zweybrücfi- /.

schen, 111. 126 .

Zolzgerechtigkeiten/1V . 256.
Holzhandel : in Churpfalz,

IIL . 225 . freyer zu Mann :

heim und in umliegenden

Ortschasten , ' V- 338 . „ im

Nordgau , I . 21 . imZwey -
brüdischen , IV , 127 . YV-

265 « der freye der Unter “

thanen begünstiget die Holz
vdiebereyen , Il , 15 .

Holzklafter in Churpfalz
und Niederösterreich vergli -

chen ; III . 265 .65

Zolzlesen im Nürnbergischen / |

IK 211 :

HZolzmangel V- 19x . dessen

189 . 199 . in Dänemark,
IV . 268 . in Holstein ; Y-

189 . jim Nordggait I 40 :

Holzpreis ' V.

„ 4: 56 ; Retister über dei

- im Nürnbergischen; V. x45 .
in Regensburg / 114. 43 .
in Schleswig : V«1 189 : in

Schweden , 1V . 268 .

1973 . in

Schweden , IV. 268 : im

Zweybrücfischen , Vi 265 .
Zolzfaamenpreise , I . 314 .
»75V+| 26 %.

Solzsammlungen , käufliche
in Gotha und Weimar , 1V .

273 *
Zolzsparkunst , 111) 231 .

232 . 237 + 275 . 280 » IV .

254 . 2602. " 265 , YV- 155 .

x84 . TOI .

Zölzsparung ' im Ansbachi -
schen bey Todtensärgen, IV -

270 , wie sie im Nordgau
einzuführen , 111 . 40 . Prä -
mien darauf zu Nürnberg »
IV ; 265 :

HZolztabellen , Il . 235 -

Holztarationginsirument ,
II , 267 »

Zolzversteigung “ in Chur

pfalz UL 225 .

Zolzzucht , Il . 231 . ' 234 +

236 . 237 . [ V+ 253 » 256 «
258 . 269 . V. I91 +

Zonigdorn auf Zuer zu

benuzen , DL 84
Zygrometer durch ' Spinneun ,

V. 23 %

I -

Jäder , deren Pflichten und

Ffandgeld im. Zweybrücki-
dieb ILL 143 . 145

Jae
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" JactavazuFer ; dessen Be -

reitung in Java , 111. 86 .

Jägdfrohnen , deren Ein :

schräufung im Wirtember -

gischen; V. 143 . im- Ziweh -
brücfischen, -111.) 134 . 5

Jagdhunde , herrschaftliche
im Zweybrücfischen) 11337 .

Jagdkalender , 111, 236
239 . IV . 260 . 261 . 262 .

Jagdkunde , Il . 232 . 236 .
IV . 253 . 255 . 256 . 257 .

259 . 260 , V. IT87- 189 .

Jagdkunde - Societat zu

Waltershausen , Ul . 245 .
Jagadpersonalezin Nürnberg,

“ IV . 278 . in den sämtlichen
Pfalzbaierschen Ländern , 111.

283 . im Wirtembergischen ,
V. 233 »

Jagdschriften , nene , I11 .

227 . IV . 251 . V. 187 .
I88 . 189 .

Jacivverfassung
im Darm :

si dtischen, 111 . 165 »

Jagdverordnungen , 11 .

I15 . im Darmstädtischen ,
UI . 188 . im Hohenlohe -
Netnensteiäischen , V. 93
im Wirtembergis <en , V«

Xx41T, im Zweybrücfischen,
111. T3Z- «

Jagdvertrag zwischen Bran -

denburg und Nürnberg , 1V .

243 . e 0. 2,
Jagdzeit im Darmstädti -

schen, 111. 188 .

Jahrringe , starke; der un :
ächten Akazie ; Ill , xxx .

Java , dasige Benuzung der

ea
pgpe auf Zucker , 111.

86 .

285

Jehthyologie/ 11,237 . IV .

200 . '

Ilmenawy dasiger Preis des
Fichten - und Tanncensaae
mens , Vo 2 67 .

„Ilimenbaunv, 4 Ulme .

„JIttisfallen find im Hohen »
lohe -Neuensteinischen : verbo
ten , V. 94 .

.

Tinpatieus balsamina , III , 83 ,

Inhalt unbeschlagener Bau »
siamme , dessen - Bestim -

mung , - III . 230 . V. 284 »

Jsländer , deren Bereitung
des Zuckers ' aus Zuersee »
gras , IIT . 85 .

&Juglaus alba 5 II , 87 . V-

77 .

Ivenbaum , s. Taxbaum .

4103 :

Ralkbrenneröfen . find im

Nordgau zu häufig, U1 . - 47 .

Ramtschadalen , devenZucer -

Bereitung , 111. 82 .

Kasan , dasige Forsteity 1V-
230 ,

Rastanienbäum , 1V . 3164.
Saat , 1V . 98 . Waldungen
in Churpfalzy 1V . 99 . 20x .

Kiefer , 1V . x36 . Rqupeny
deren Kenntyiß . V. - x85 «
Saqaamenpreise , 11 , 3134 .
Saat IV + 74 - . 76. 80 .

Wäldchen im Hohenlohi -
schen,“ dessen Ertrag , ' V<

. 267 . deren jährlicher Zu»
wachs, V. 2x .

Knoppern , 111. 267 .
Kohlenbrennen aus Torf;

in
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in: Meilerny IV . 234 .

238 ,
y

Robifeuer in den Wald zu

nehmen ; ist im ' Nürnbergi -
schen verboten , V. 327 .

Krankheiten der Bäume ,
IH . 239 . der Pflanzen , IL .

“ 58
Krebs der Bäume zu- heilen ,

V+ 228 .

Ruybischer Inhalt des runden

Holzes , dessen Bestimmung ,

Hl: 230 . V. 184 - 191 ,

Küubeibers , dasige Forstord -
nungen , 411. 117 .

ZBultur der Wäldungen im

Ansbachischen, ; *V- 309 ,

Plan zur Verbesserung der -

Felben im ,
V. 165 .

2 .

Sandgebäude im Nordgau

sind meistens von Holz , 11 .

41 .
- Laubholzarten , IV . 123 .

26x . deren Besamung und

Verpflanzung , V- ' I85 :

SL aubrechen im Hohculohe -
Neuensteinischen , V+ 90 .
zm Wirtembergischen ; V-

T44 . im Zweybrückischen ,
1115 224 :

Lenne auf Zu&er zu benuzen ,
IN . 81 .

Lerhenbaum ; IV . 119 .

261 . Pflanzstämme sind zu

Memmingen käuflich“ zu ha-

ben, 1V. 270 . Saamen *

Preise , UU. 334 . Saaty4V - .

54+' 80 . rother »amerikani -

sher isv - zu « Memmingen
käuflich zu haben 1V 270 .

Siefland , dasige Waldungen ,

1V. " 230 :
S . indeny IV . 160 . Saamen :

preise, 111, 314 » Sqgat ; - 1V-

. OZ. 98 .
Sinnbaum , s. Ume .

Hiteratur , neue " des Forst:
und Jagdwesensy + 111. 227 ,
TV. 25 197V. 4279:

Lowentyvinnen als Wetter -

propheten , V/230 -

Lohe von „Eichen V- X12 .

von Fichten ; 111. 346 .
Sontarzuder , dessen Berei -

tung in Java , Ul . 86 .

„ Sotusbaum . europäischer /
auf Zucker zu benuzen / 111.

84 :
Luderlichkeit veranläßt

Waidfrevel , V- 189 :
Lunden , »breunende, , in den

Wald zu ' tragen , ist im

Nürnbergischen- verboten / V-

427 .

77 .

Mangold auf; Zuer . zu be-

nuzen , II . 84 +

Drannbeim - dasiger Freyer
Holzhandel , V- 130 ,

Mappirungstunsft/lV . 257 -
Mark Brandenburg , da

sige Holzarten ; Itl . 1269 »

Marterfallen sindim Hohen -

lohe -Neuenstemischen verbo ,

ten ; V. 94 +

S) 71a8s
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H7aghoölder ' auf Zucker zu
benuzen , IT . So . ;

Maßerlen - Saamenpreise ,
116. "ZE4.

Diast , 1V . 97 . 102 . V. 81 .

Besichtigung derselbeny +1V.
87 « Verordnungen - iwve-

gen derselben in Hessen-
Cassel, V. 02 . 118 , 125 .
in Churpfalz , 11 . 217 .
im Darmstädtischen - 111,

T57 - 158 .
: Mathematik , deren Anwen -

dung aufs Forsiwesen ; 1V .

258 . 259 . 262 . V. 1.

„ Diaudeiche , IV . 152 .
Viaulbeerbaum , 1V . 472 .

Plantagen in Churpfalz , 1V .

I00 .

ÜIayenhauen ist im Hs »
henlohe : Neuensteinischen ver :

boten , V. 98 .

HDreilerverkohlung desTorfs
IV . 236 . 238 .

Delisse auf ZuEer zu benu - .

zen , UT. 85 .
Diemminden, . daselbst sind

Akazien - und andere Pflanz -
Stämme käuflich zu- haben ,
IV . 269 .

Hr7eth aus dem Honigdorn
zu bereiten , 111. 84 «

Vionatsverrichtungen eines

Försters inChurpfalz ; 1V,70 .
Vohrrüben auf Zuder zu

benuzen , IIL . 86 .

Vroräste auszutrocfnen ; An -

weisung dazuy V. 182 ,
1170ße, ; deren ' Kenntniß , V.

TI8Z -
Motavilla rubecula , IV . 145 .

„ « „ DMüustarwein aus Hollun :

2,87

derbeeren "zu: niäacheny "' 1V .
240 .

Hiuthwillen . erzeugt : Wald «
frevel » V. 89 .

47 .

Liadelholzarten , IV , xo » .
- 208 . deren Besaamung und

Verpflanzung , V- 385 . Ins
sekten, deren Kenntniß und
Vertilgung , V. “ 1921

Lebenprodukte der Wälder ,
V. 8o -

Lieuentteinische Forst - und
- Waldordnyng , V. 93 .

Lieu - Work , - dasiger Zu>er »-
ahornbau , Il . 50 .

Lieder - Oejterreich , ' dasi-
ges Holztlafter , 11 , 265 .

Löiiwveltiren , Anweisung dazuy
V. 187 .

Lrordamerikga , dasiger Zuer
aus der Birke , 111. 83 .
aus " dem Hiereynußbaum ,
UI . 87 . Zucferahornbau ,
M. 49 . 82 . Zucfer aus
Waälschforn , 111. 85 .

Liordgay , dasige Forstgebre -
. Den , 111. 7, daselbst wer »

den Steinkohlen “ und Torf
nicht benuzt , 1115 43 .

Liovalzehnren von qusge -
roftefen Waldungen im

Darmstädtischen, 114. x57 .
Lurnberg , Verzeichniß der

Forsthuten des Waldes Se -
baldi » V. 267 . Forst : und

Jagdpersonale , 1V . 278 .
Herzeichniß der dasigen Ober -
amtleute . des Waldes a*ay:



285

Laurentii : und -Oberrichter
des Forst - und Zeidelgerichts
vom : Jahre 1289 an ; V-

260 . Plan des: dasigen Oe -

konomieverbesserungs - und .

Rechnungsredisions -Kollegio .

ums , einer allgemeinen und

gänzlichen Verbesserung der

Torsiwirthschaft und Wäl -

derkyltur , V- . x65 . Prä :
mien auf Akazienjaat , I11 .

254 . V- Prämienz
256 .

auf. die Dölsach; EV. 3

265 . Verbesserung des da -

sigen Forsiwesens , 1V . 272 .

Formular zur Verleihung

eines Vogelheerdes , V- 263 - .

Zeidelgericht, 1V . 280 . Ver -

ordnung , die Lohefichten be-

treffend , I71 . 446 . für die

BVogelsieller, 111. x86 , wer

gen des Eichelflaubens , II ,

203 . das Holzlesen und

dem Waldzitus 2c. der ' Wald -

genossen betreffendy 111. 21x .

das Streurechen betreffend ,
113. 215 . das Holzen und

die Waldhütung betreffend ,
Ul . 220 . das Fahren in :
den Wald nac<h . Stöcken

und dürrem Gesträuche be-

" treffend V- x05 . über das

Holzen der Schubfärner
und Holzträger - V. 120 «

Verbot , brennende Lunden ,

Kohlfeuer und Fackeln mit

sich in den Wald , zu tra -

gen ; V. 127 . " die Dolzein -
fuhr betreffend , V- 135 . das

Holzlesen betreffend , V. x39 -

Verfügung . 38gen den Holz »

mangel , V- 449 + die getrof

50-. Register über den

» fene, Verfügung wegen ' Ab-

wendung des Holzmangels
betreffend, ' V. 259 . die

einsiweilige Zurückstellung der
befannt - gemachten . Verfür
gung zur Abstellung des

olzmangels , V- x6x .

Qurnberg - und Branden »

burgischer Vertrag wegen .
der Schweinshaß und Jagd ,
IV . 243 . Vergleich , das

Waldrecht im Nürnbergi -

fap Reichswald betreffend,
7244 :4

Tußbaym, . IV . 168 . Pflan «
zung in Churpfalz ; IV . 99 .

" A04 . Saat ) 1V+- 98 »

X O .

Oberpfalz, dasige Waldrau »

pen , V. . 192 .
Obersachsen , Kenntniß der

dasigen . merfwürdigen Ges

wächse, V. 184 .

Obstbaw UI . 232 . 234 .

Obstwein , dessen Ertrag ,
NE 701 . 209

Oefen zumSteinkohlenbrande ;
IN , 280 . zum Torfbrandey
1 . 275 .

Oesterreich , dasiges Holzklafs
ter , I " . 265

Ostindien , dasiger ZuFerbau ;
HU. 70 .

!

P-

Pappelbäume , IV . 173 -

deren Anzucht, V- 189 . c4a*

nadische, deren Anzucht ) V-

189 -



. Dhyfit ,

uf . Ww und Vien Band . ' 289

180 . italiäuische, deren An-
2 zucht, V. 189 .

Yarforcejagd , im Zweh-
brücfischen , 1117. 136 .

Parks für Mastvieh in den

„ Wäldern , V. 8x ,

Pastinaca sativa , IIl . 87 .

Pastinatenwurzeln auf Zu-
Fer zu benuzen, . I11 . 87 .

Pensplvanien , „dasiger Zu -
Fexahoynbau , Ill . 50 . 8I .

Densylvanischer Ahorn auf
Zucker zu benuzen, 111. 841.

Pei ( t verhindert der Zufer ,
IT . 65

Pfandgeld der Jäger im

Zweybrückischen , 11 . 445 .
Pflanzen , getronete , käufli

de V. 190 .
Pflaumen auf ZuEer zu' be-

nuzen , III . ' 87+
Pflaumpalme . auf Zuefer zu

benuzen , III . 87 .
" Phalaena monacha , s. Wald -

raupe .
deren Anwendung

aufs Forsiwesen , 1V + 258 «
VV. I .

Pinus . abies 5 - 111, 87 .

Piantagengewähse , IM .

233 » 237 . IV , 100 , 253 »
254 .233

Potasche 111. 267 ,

Prämien auf Akaziensaat im

Nürnbergischen , I . 254 .
V. ; 256 . auf die Holzspa -
rung zu Nürnberg , I1V-

265 . auf Wölfe 1n Frank -
reich ! V- 264 . 268 .

Preise der Akazien - Pflanz-
suiamme zu Memmingen ,

N. Forsiarchiv , V. Band .

IV . 269. : - des . Holzes in
Schweden , 1V . 1968 . - im

Zweybrücischen , V. 265 .
der Holzsaamen beym Hofe
jäger“ Streubel : zu: Glastetty,
HI . 314 . zu Ilmenau , V.
267, . der Lerchen . Pflanz
stämme zu MemmingGt ,
IV 270 :

;

Preussen , dasiger Waldrau -

penfräß , V. 186 ,

Prunftzeit im Darmstädti -
schen, II . 488 .

Prunus domestica , II1 , 87 .

„ Pyrus communis , IH, - 83 «

ZK.

Raubthiere in Finnland , de :

ren " Schaden , V. 263 .
Redgensburga , dasiger Holz:

mangel , DI . 44 N
Reichswald / Nürnbergischer ,

V. . 149 . 158 . " Vergleiß
darüber zwischen Branden -

burg und Nürnberg , wegen
des Waldrechts , IV : 244 .

Renovatoren , deren In -
siruktion bey - Vermesjung
und Aufnahme der Wal -

dungen in Chaurpfalz / IL

1090
Rheingecenden , dasige Ver -

schiedenheit. in den Wald :

niaaßen , 111. 259 , dasige
Wölfe , V. . 269 -

Robinia pseudd - acacia,Il . 94 .
" Rosinen auf Zucker zu be:

nuzen , IN, 88 .

Roßkastanienkultur , 11 .

249 .

T Roth ?



299

Rothbuche , s. Buchen .
» Rothkehl <henfang in Chur :

pfalt,- 1V. 145 .

Rouge - gorge , IV . 145 :

Rüben , gelbe , auf Zuer zu

benuzen , IM . 86 .
Rüuste , s. Ulme .

Ruin der Waldungen durch
ungeschi >te Forstamtsbedien -
fen , UI . 9.

Rußland , dasiger Forstzustand /
IV . 229 ,

S -

Sachsen , dasige Forstwirth -
schaft, V. 182 .

Saft verschiedener Pflanzen
auf Zucker zu benuzen ; Ill .

80 .

SaquerzuFer , dessen Berei -

tung aus der Pflaumpalme )
HL. S7 .

Sambucus , nigra , IV . 240 »

Samenmenge zur Aussaat

der unächten Akazie , 1 .

112 .

Scharfe , deren Versezung
verhindert der Zu>er , I11 .

65 .

Scattenrisse von natürlichen

Pflanzen , 1V . 259 . 262 .

Schisfsbauholz in Rußland ,
IV . 230 .

Schläge , deren Anlage , 111.

233 » V. . 4 . deren Dehand -

lung im Darmstädtischen ,
Ul . 150 . im Zweybrücki-
sen , 11) . 122 . Einhütung
des Viehes in dieselben im

Nordgau , Ul . 326

50 , Regitier über den

Sc <leswid , dasiger Holz»
mangel , V. 189 .

Schneeberg , dasige Verkoh»-
lung des Torfs in Meitern ,
IV . 238 .

Schotenbaum , dreysiaclich -
ter , auf Zu&er zu benuzen ,
III . 84 .

Swan dasige Wölfe, V-

269 . .
Schwäche des Körpers ver :

treibt der Zucker, 11 . 65 .
Schweinshatz , Vertrag dav :

über zroischen Branden -

burg und Nürnberg , IV -

243 .
Schwäme/lV . 254 . 255 . 257 -

V. 183 . 134 160 . 4

Schwarzpäppel , iV . 173 .

Schweden , dasiger -Holz:
mangel und Holzpreis , 1V.

268 . Ve vcsserung des Forfi -
wesens , 1V. 272 .

Scorbut wird durß Zu&er
geheilt , IM . 860.

Seidenpfla ize aus. Zueker
zu benuzen ; IH . 84 .

Senzzett im Darmstädtischen ,
IM . I88 +

Sibirien , daselbst werden die

Früchte der unächten Akazie

gegejjen ; ITL: 313 . daßfige
Waldungen , JV . 230 . ..

Siiberahorn auf Zucker zu

benuzen , III . 8x ,
;

Sium hsarum , 111, 87 .

Societät der Forst und

Jagdkunde zu Watktershatt :
jen, 111. 245 . -

Spar ?



TIT, IV und Viten Band ,

Sparheerde , V. 284 . x89 .

19 " .
Spindeiche , 1V . 149 .
Spinnen dienen zu Wetter -

propheten , V. 229 .
Spizahorn auf Zucker zu

benuzen , II . 81 .

Sponheim , dasige Forstver »
ordnungen , 1 . 137 . .

Staatseigenthum , dazy ge:
hören die Wälder , V. 66 .

Steinbrechen in Waldungen
im Zweybrücfischen , Il . 124 .

Steinkoblen , 111. 238 . wet “

den im Nordgau nicht be-

nuzf ; II . 43 . Feuerung ,
Tl . 232 . 280 .

Streusammien im Nord -

gau , TIL. T8 . 26 . 41 . im

Nürnbergischen , UU. 2x5 «
Sümpfe auszutrocknen , An -

leitung dazur V. 182 .

T- «

Taba > rauhen in Waldun -

gen ist im Zweybrückischen
verboten , I11. 126 .

Tabad &trinken ( rauchen ) im

Walde ist im Närnbergi -
schen verboten , V. 128 .

Tang , isländischer , auf Zu:
Fer zu benuzen , 111. 85 .

Tangelholz , s. Nadelholz .
Tannen , IV . 122 . Nadeln

auf Zuer zu benuzen, 111.

87 . Raupen , deren Kennkt -

niß, V. 185 . Saamen “

preise , Ul . 314 . zu Jlme -
nau V. 267 . Sqaqtz IV .

74 . 80 . ' 93 - 98 .

2917

Tannenpalme auf Zucker
zu benuzen , 111. 87 .

Taubholzpreis im Zweye-
brücfischen ; V - 265 .

Taration der Forsten ; V.

192 , 105 .

Tarbaumy , IV . 177 .
Tebaschir oder Tabaxir , dess

sen Zubereitung , 111. 83 .
Teichbau , Anleitung dazu »

V. 190 .
Thermometer dur < Spig -

nen V- . 23
Todtensärge , Holzsparung

bey denselben im Ansbacht -
schen, IV . 279 .

Torf , I1 ) , 228 . wird int

Nordgan nicht benuzt , 1 !

43 . Feuerung , 111. 232 .

275 . Verkohlung in Mei :

lern , IV . 224 . 238 . am

Harze in Oefen , IV . 260 »

Wesen , 1V . 260 %

Ü.

1ilm, ' dasige Forsiverbesserung»
EVA WU LOL

ilmen ; , IV : 157 »

V .

Veranschlagung der Fotr-
sten, IV . 255

Verbesserung der Forst :
wirthschaft im Nürnbergi -
schen; Plan dazu - 1V . 165.
in Schweden , 1V . 272 . it

Ulm , V. IQL

Verdämmung eines Flusses-
IV . 259 .

T 2 Vers



292 + 50 ; Register : über dew

VerFohlung . des „Torfs . . in

Meilern , IV . 234 . 238 .

auf dem Harze in Desen,
IV : 2607 5. ?

Vermarkung : der Waldun -

gen im Nordgau ist un :

richtig ; „ U1. - 38 , 7

Verödete Waldungen wieder

anzubauen , 1V. 191 , 199 .

Verpflanzung - der Laub : und

Nadelhölzer , V. 385 . -
Verstopfungen . des Unfer -

leibes werden . durch Zucker
zertheilt , 111, 80 .

Viehzucht , V. 181 .

Dirginien , dasige Bereitung
des . Meths aus dem Ho-
nigdorn , “111. 84 .

Virginischer Ahorn auf Zu-
EFer zu benuzen , 111, 8 .

Vitis vinifera , IIl , 88 .

Vogelfang , IN , 235 . 238 -

241 . IV . 144 . 256 . V

I87 , 192 -
Vogelsteller , «-V. 192 . im

'
Nürnbergischen ; I11 - 186 .

„V. . 263 . :

Doigtland , dasige Waldräu -

pen , V. 185 . 192 -

W-

Wadsthum . der Waldungen
III . 242 . 1V- 258 . dessen

jährlicher Betrag . zu berech:

nen Va I .

Wälder , „deren. Pflege , - V-

78x . können. den Fleisch *

genuß erhöhen , V- , 81 . sind

Sragteigenthumy . . V. -- 69

wälschtorn auf Zufer zu .

bennzen; ! 111. 856

wWaizen , fürkischer , auf Zu-
fer zu benuzen , I ! 1. 85 . “

Waldbrennen in . Chürpfaly
IV . 82 . 84 + 88 . . 90 .

Waldfrevel , = deren Quelle

. und. gründliche Abhülfe , V.

86 . 145 .

Waldgenossen im Nüry »
bergischen, III . 231 .

Waldgerecrigfeit im Nürn;
bergischen , V- 152 .

Waldhuütung im Nürnbergis
schen, III . 220 . im Nord “

gau , INT. 22 .

aldinsekten , deren Natur “

geichichte- V- 182 . »483 -

185 . 186 , I89 . 192 .

Waldkultur . im Ansbahi «
schen, V. 209 . 0

Waldland im Zweybrücfi-
schen, lil . 125 .

Waldmaas , dessen Verschie ?
denheit in den Nheiügegen »
den , LIL. 259 . c

Waldraupen / deren Kennk -

niß -und“ Vertilgung ; IV »

262 . V. ISI . 182 , 183 ,

187 . 189 .
waldrecht im Nürnbergi -

schen Reichswald , Vergleich
darüber - - zwischen Branden -

burg. und „Nürnberg , 1V -

244 . ;
waldunden leiden durch uns ,

geschiefte Forstamtsbediens- ;
ten , 111 . 9 .

pe N

Waldvogel IL . 235 . .

Waldwege im Zweybrüi-
„ schen ,, II . 124 . u

Waldwiesen , deren, Begräne
ung im HätnQyte Vr 124zung iim Haynnov!

Wile

x



TU, IV und Vtien Band .

wMaldzins . im - Nürnbergi -
schen , WL 211 .

Wallnußbaum , -s. Nuß -

- baum ) amerikanischen weis-
sen, auf Zuer zu benuzen ,
TIT. 87 +

Waltershausen , dasige S0 -

cietat der Forst und. Jagd »
Funde , 111. 245 .

Wasservögel , III . 235 - 241 :
wWassrweide , +1V. . 259 .
Weiden . in jungen Schlägen

ist im Zweybrücischen ver -

boten , 11 . 122 .

Weidenbaum , IV . 161 .

259. Zäune ,1V. 259. Weity

- aus Hollunderbeeren zu: be-

- Feiten ; 1V . 239 .

Weinpalme quf Zufer ; zu
benuzen, IM . 86,4 . . .

Weißbuchen , 1V . 147 . Saa :

menpreije , II1 . 314 . Saaf ,
IV . 92 . 98 .

Weißpappel , IV . 73 .
Wertholz im Darmstädti -

schen, IL 1354 . - wird im

Nordgau na " dem Augen
maße verkauft , 111. 34 .

Wernigerode , dasige Wolfs -
jagd , V. 269 %

Wesprich , dasiges Waldbren -

nen , IV . 82 .

Wiesenbau , V. 181 .

Wild , dessen Einschränfung
im Wirtembergischen/V . x4x .

Wilddieberey , deren Ver -

hütung im Zweybrückischen;
II . 139 .

Wildprethandel der Unter -

thanen im Nordgayy Uls

I7 ».

293

Wildschaden in- den Forsteny
IV . 94 . in der Churmark ,

: V . 209 « 217 .

Wildschüzen im NordgauUy
IN . 17 % 1

Wildsteuer , über Einführung
derselben , V- 259 -

Wildverzeichniß aus - der

Grafschaft Erbach V- 2622
wWildzaun im Zweybrücfi !

schen, UI . 122 . ;
windbrüche im Preussische!)

V; : 186 ; .

Wintelspinnen als, Wetter -

propheten, ; ; V + 230 »

Winterspinnen , als Wetter ?

propheten , V« 23L -

Witterung ; deren . Vorher ?

deutung durch Spinnen/ " V-

2:29. |
wölfe , in Frankreich, V-

269 . dasige Prämien auf
dieselben , V- 264 . 268 ,

Churpfalz , V. 269 .
wörterbücher über Forst -

wesen; 11 . 232 . 240 . IV

255 - V. I88 .

Wuürtember &, dasiges Forff -
und. Jagd - Personale , V-

233 . Waldmaas , 111. 261 .

Forst : und Jagdverordnungy
VV.“ 143 . die Waldfrevel
betreffend ; V- 145 -

Wurmfkrankheiten verhin :

dert . der Zuer , 111. 65-

S.

Zähe: Birke auf Zu>er zu

benuzen, III . 84 .
Zea mays5 IIL , 85 -

TZ Zei



01) Zeidelgericht zu Nürnberg ,
184 1 %- IV a80 - / V. 260 .

( 0 Zepbst , dasiger Zuckerahorn -
jj bau , IV . 230 .

Ziegelbrennofen , holzsparen -
der , INN. 231 . V« 191 .

Ziegeleyen sind im Nordgau

- zu häufig , 111. 41 , E
Ziegenweiden im Zweybrü :

ischen , 111. 123 . 18Z .

Zuder , „dessen medizinischer
|

"
Nutzen , Ii . 64 . 79 - aus

0 dem ZuFerghorn zu berei -

00 ) ten , 111. 49 . aus verschie:
jW denen Pflanzen zu machen ,

'
„UL- 809 . V. 77 .

JuFerahorn , dessen Bau ,

Benuzung und Exrkrag in

Nordamerika , 111. 49 . V-

27 : kann in Deutschland

564 50 , Negister über ven IT, TV und V. Band ,

- mit Vortheil gebayet wer -

den, Ll . 93 . IV . 230 . der :

gleichen Bäume find in

Zerbst käufiich zu haben, 1V .

EEN EIGEN
Zu &erbau in Ostindien , 111.

70 . | ;

Zuckerbirke , I11. 83 . 84 . V-

77 - !

Zu &erseegras auf Zucker zu

benuzen ; IT . 85 .

Zu &erwurzeln auf Zuer
zu benuzen , 111. 87 +

Zuwachs , der Forsten , dessen
Berechnung , V. 1.

ZweybrüFen , dasiges Afa -

zienwäidchen , desseu Ertrag »
V. , 258 . Forfiverordnungene
DI . 117 . 383 . Dolzpreisey
V. 265 .
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